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Einleitung .

I . Wie eine reelle philosophische Wissenschaft sich von
blofser Formular - Philosophie unterscheide .

x ) D er Charakter der Vernünftigkeit besteht
darin , dals das Handelnde , und das Behandelte Eins sey ,
und eben dasselbe ; und durch diese Beschreibung ist der
Umkreis der Vernunft , als solcher erschöpft . — Der

Sprachgebrauch hat diesen erhabnen Begriff für dieje¬

nigen , die desselben fähig sind , d . h . für diejenigen ^
die der Abstraktion , von ihrem eignen Ich fähig sind ,
in dem Worte : Ith , niedergelegt ; darum ist die Ver¬
nunft üderhaupt . durch die Ichheit charakterisirt wor¬
den .. Was für ein vernünftiges Wesen da 1st , ist in
ihm da ; aber es ist nichts in ihm , ausser zu Edge ei¬

gnes Handeds auf sich selbst : was es anschaut , schaut

es in sich selbst an ; aber es ist in ihm nichts anau »

schauen als sein Handeln : und das Ich selbst ist nichts
* £ anders ,

J



anders , ftlft ein Handeln auf sich selbst. *) — Hier¬
über sich in Erörterungen einzulassen lohnt nicht der
Mühe . Diese Einsicht ist ausschliesende Bedingung
alles Philosophirens , und ehe man zu ihr sich nicht
erhöben hat , ist man zur Philosophie noch nicht reif .
Auch haben alle wahren Philosophen von jeher aus
diesem Gesichtspunkte philosophirt , nur ohne es deut¬
lich zu wissen .

£ .) Je -

*) Ich möchte nicht einmal sage » ! ein Handelndes ,
um nicht „r.ur Vorstellung eines Substrats , in wel¬
chem die Kraft eingewickelt liege , zu veranlas¬
sen . — Man hat unter andern gegen die Wis -
senscbaftslehre so argumentirt , als ob sie ein
Ich , als ohne Zuthun des Ich vorhandnes Sub¬
strat , ( ein Ich , als Ding an sich , ) der Philoso¬
ph ie zum Grunde legte . Wie koiyite mau doch
das , da die Ableitung alles Substrats , aus der
» othwe ndigen Handelsweise des Ich , etwas der¬
selben eigentbümliches , und ihr vorzüglich an¬
gelegenes ist ? Doch , ich kann gar wohl sagen ,
wie man es konnte und mufste . Diese Leute
können ohne Substrat einmal nichts anfangen ,
weil es ihnen unmöglich ist , sich von dem Ge¬
sichtspunkte der gemeinen Erfahrung , auf den
Gesichtspunkt der Philosophie zu erheben . Sie
beschenkten sonach mit dem Substrate , das sie
selbst aus ihrem eignen Vorrathe mit hinzu brach¬
ten , die Wissenschaftslehre , und züchtigten nun ,
nicht als oh sie das Irrige der Sache selbst einge¬
sehen hätten , sondern weil Kant ein solches Sub¬
strat des Ich abweis ’ t , diese Wissenschaft , für ih¬
re eigne Unfähigkeit . Sie haben ihr Substrat , wo
anders , -— in dem alten Dinge an sich , ausser
dem Ich . Dafür finden sie in den Buchstaben
Kants , von einem Mannigfaltigen für die mög¬
liche Erfahrung , eine Berechtigung . Was die¬
ses Mannigfaltige bei Kant sey , und woher es
komme , hüben sie nie hegrillen . Wann werden
doch diese Leute aufüüreu , über Dinge mitzu -
sprechen , für die sich ihnen ihre Natur versagt ?



t .) Jenes innere Handeln des vernünftigen We »

sens geschieht entweder nothwendig , oder mit Freiheit .

3 .) Das vernünftige Wesen ist , lediglich inwie¬
fern es sich -, als seyend sczt , d . h . inwiefern es seiner
selbst sich bewulst ist . Alles Seyn , des Ich sowohl ,
als des Nicht Ich , ist eine bestimmte Modifikation des

Bewulstseyns ; und ohne ein Bewufstseyn giebt es kein
Seyn . .

"Wer das Gegentheil behauptet , nimmt ein Sub¬
strat des Ich an , dais ein Ich seyn soll , ohne es zu

seyn , und widerspricht sich selbst . Nothwendige ,
aus dem Begrübe des vernünftigen Wesens erfolgende
Handlungen sind sonach nur diejenigen , durchwei¬
che die Möglichkeit des Selbstbewufstseyns bedingt
ist ; aber diese alle sind noLhwendig und erfolgen ge-
wifs , so gewii

'
s ein vernünftiges Wesen ist . — Das

vernünftige Wesen sezt nothwendig sich selbst ; es
thut sonach nothwendig alles dasjenige , was zu seinem
Setzen durch s ich selbst gehört , und in dein Umfange
der durch dieses Setzen ausgedrückten Handlung liegt .

4 . ) Indem das vernünftige Wesen handelt , wird
es seines Handelns sich nicht bewufst ; denn es selbst
ist ja sein Handeln und nichts anderes : das aber , dessen ,
es sich bewufst wird , soll ausserhalb dessen liegen ,
das sich bewufst wird , also ausserhalb des Handelns ;
es soll Objekt , d . i . das Gegentheil des Handelns seyn .
Das Ich wird nur desjenigen sich bewufst , was ihm
in diesem Handeln , und durch difties Handeln ,
( blas und lediglich dadurch , ) entsteht ; und dieses ist
das Objekt des Bewufstseyus , oder das Ding . Ein
anderes Ding giebt es für eia vernünftige * Wesen nicht ,
und da von einem Seyn , und von einem Dinge nur it *.
Beziehung auf ein vernünftiges Wesen geredet wer¬
den kann , überhaupt nicht . Wer von einem andern
Dinge redet , versteht suk selbst msskt.



5 .) Diases in einem nothwencligen * ) Handeln ent¬
stellende , wobei aber das Ich seines Handelns sich aus
dem angezeigten Grunde nicht bewufst wird , erscheint
selbst als nothwendig , d . i . das Ich fühlt in der Dar¬
stellung desselben sich gezwungen . Dann sagt man ,
dhs Objekt habe Realität . Das Kriterium aller Reali¬
tät ist das Gefühl , etwas so darstellen zu müssen , wie
es dargestellt wird . Den Grund dieser Nothvveudig -
keit haben wir gesehen ; es mufs so gehandelt werden ,
wenn das vernünftige Wesen überhaupt als ein solches
seyn soll . Daher ist der Ausdruck unsrer Ueberzeu -
gung von der Realität eines Dinges der : so wahr ich
lebe , so wahr ich bin , ist dieses oder jenes .

6 .) Wenn das Objekt seinen Grund lediglich im
Handeln des Ich hat , und durch dieses allein voll¬
ständig , bestimmt ist ; so kann , wenn es eine Verschie¬
denheit unter den Objekten geben sollte , diese Ver¬
schiedenheit lediglich durch verschiedne Handelswei¬
sen des Ich entstehen . Jedes Objekt ist dem Ich be¬
stimmt so geworden , wie es ihm ist , weil das Ich
bestimmt so handelte , wie es handelte ; aber dafs es
3d handelte , war nothwendig , denn gerade eine sol¬

che

Man hat den Saz der Wissenschaftslehrei was
da ist , ist durch ein Handeln des Ich ( insbeson¬
dere durch produktive Einbildungskraft ) da , so
ausgelegt , als ob von einem Jreien Handeln die
Rede wäre ; abermals darum , weil man nicht fä¬
hig war , sich zu dem daselbst , doch zur Gnüge
ausgeführtem Begriffe der Thätigkeit überhauptau erheben . Nun war es leicht , dieses System ,als die ungeheuerste Schwärmerei , zu verschreien .
Man sagte damit viel zu wenig . Die Verwech¬
selung des , was durch freies Handeln da ist , mit
dem , was durch x; othwendiges da ist , und um¬
gekehrt , ist eigentlich Raserey . Aber : wer hat
denn , ein solches by stem aufgestellt ?



ehe Handlung gehörte unter die Bedingungen de *
Selbstbewufstseyns . — Indem man auf das Objekt re -
Aektirt , und die Handelsweise , durch welche es ent «
steht , davon unterscheidet , wird dieses Handeln , da
aus dem oben angeführten Grunde das Objekt , nicht
als durch dasselbe , sondern als ohne alles Zuthun de *
( freien ) Ich vorhanden erscheint , zu einem hlofsen

Begreifen , Auffassen , und Umfassen eines Gegebe *
nen . Man nennt sonach diese Handelsweise , wenn
sie itt der beschriebenen Abstraktion vorkemint , mit
Hecht einen Begriff *■)

7. ) Nur durch eine gewisse bestimmte Handels *
weise entsteht ein gewisses bestimmtes Objekt ; wenn
aber mit Nothwendigkeit auf diese bestimmte Weise

gehandelt wird , entsteht auch dieses Objekt gewifs .
Der Begriff , und sein Objekt sind sonach nie getrennt ,
noch können sie es scyn . Das Objekt ist nicht ohne
den Begriff , denn cs ist durch den Begriff ; dar Be*

griff nicht ohne das Objekt , denn er ist dasjenige , wo¬
durch das Objekt notbwendig entsteht . Beide sind Eins
und eben dasselbe , von versebiednen Seiten angese¬
hen , Sieht man auf die Handlung des Ich , als solche ,

ihrer

*) Ein Leser , der , in der Freude , dafs er nun end¬
lich ein ihm bekanntes Wort gefunden habe , ei¬
len wird , alles das , was er sich bisher bei dein
Worte : B*griff \ gedacht hat , darauf zu übertra¬
gen , wird in kurzen ganz verirrt seyn , und
nichts mehr verstellen ; und das durch seine eig¬
ne Schuld , Dieses Wort soll hier nicht mehr ,
lind nicht weniger bedeuten , als das hier be -
schriebne ; ob nun der Leser bisher dasselbe dabei
gedacht haben möge , oder nicht . Ich berufe mich
nicht auf einen bei ihm schon vorhandenen Be¬
griff , sondern ich will erst einen solchen in sei¬
nem Geiste entwickeln und besMmaserf .



ihrpv Form nachi . so ist es Begriff ; sieht man auf den

Inhalt der Handlung , auf das Materiale , darauf , was

geschieht , mit Abstraktion davon , daß es geschehe ,
so ist e? Objekt . — Wenn man einige Kantianer
über die Begriffe a priori sprechen hört , so sollte
nian glauben , dieselben stünden im menschlichen Gei¬

ste vor der Erfahrung , etwa als leere Fächer ' da , und '

warteten , bis die Jeztere etwas in sie hinein stellte .
Was für ein Ding mag für diese Heute ein Begriff

'

seyn , und wie mögen sie dazu gekommen seyn , die su

verstandene Kantische Lehre für wahr anzunelnnen '?

,q . ^ Man kann , wie gesagt , vor dem , uns aus
einem Handeln entßeht , das Handeln selbst , und die be-

beflinnnte Ilarulelsweise nicht wahrnehmen . Für den

gewöhnlichen Menschen , und auf derii Gesichtspunk¬
te des gemeinen Bewufslseyns giebt es nur Objekte ,
und keine Begriffe ; der Begriff verschwindet im Ob¬

jekte und fällt mit ihm ' zusammen . Das philosophi¬
sche Genie , d . h . das Talent , in und wahrend des Han¬

delns selbst nicht nur das , was in ihm entsteht , son¬
dern auch das Handeln , als solches , zu finden , diese

ganz entgegengesezten Richtungen in einer Auffassung
zu vereinigen , und so seinen eignen Geist auf der
That ' zu ergreiffen , entdekte zuerst bei ’m Objekte den

Begriff ; und der Umfang des Bewufstseyus erhielt ein
neues Gebiet .

9 . ) Jene Männer von philosophischem Geiste
machten ihre Entdeckungen bekannt . — Es ist nichts
leichter als mit Freiheit , und da , wo keine Denknoth -

wendigkeit obwaltet , jede mögliche Bestimmung in
seinem Geiste hervorzubringen , willkührlich ihn auf

jede Weise , die ein andrer uns etwa angiebt , handeln
zu lassen ; aber es ist nichts schwerer , als denselben Lrn
wirklichen , d . h . nach obigem , nolhwendigen Handeln ,

od « i



oder wenn • er in der Lage ist , dafs er auf diese be*

stimmte Weise handeln inufs , als handelnd zu bemer¬

ken . Das erstere Verfahren giebt Begriffe ohne Ob - ,

jekt , eiii leeres Denken ; nur auf die zweite Weiso .
wird der Philosoph Zuschauer eines reellen Denkens

seines Geistes . *)

Das erstere ist ein willkührliches Nnchmachen der

von andern vernommenen ursprünglichen Handelswei¬

sen der Vernunft , nachdem die Nolhwendigkeit , wel¬

che allein ihnen Bedeutung , und Realität giebt , ver¬

schwunden ist ; das leztere allein ist wahre Beobach¬

tung der Vernunft , in ihrem Verfahren . Aus dem er¬
stem

*) Der Formular - Philosoph denkt sich dies und jenes ,
beobachtet sich selbst in diesem Denken , und nun
stellt er die ganze Ueihe dessen , was er sich den¬
ken konnte , als Wahrheit hin , aus dein Grunde ,
weil er es denken konnte . Das Objekt seiner Be¬

obachtung ist er selbst , wie er entweder ohne al¬
le . Richtung , auf gutes Glück , oder nach einem
ihm von aussen gegebenen Ziele , hin , frei ver¬
fährt . Der wahre Philosoph hat die Vernunft in
ihrem ursprünglichen und ■nothwewligcn \ erfahren ,
wodurch sein Ich und alles , was für dasselbe ist ,
da ist , zu beobachten . Da er aber dieses ursprüng¬
lich handelnde Ich im empirischen Bewülstseyn
nicht mehr vorfindet , so stellt er es durch den ein¬

zigen Akt der Willkühr , der ihm erlaub ! Lt , (und
welcher der freie Eutsclilufs philosophireii zu
wollen selbst ist ) in seinen Anfangspunkt , und
läfst es von demselben aus nach seinen eignen ,
dem Philosophen wohlbekannten Gesetzen , un¬
ter seinen Augen , forthandeln . Das Objekt seiner

Beobachtung ist sonach die nach ihren innern Ge¬
setzen , ohne alles äussere Ziel , notliwendig ver¬
fahrende Vernunft überhaupt . Der erstere beob¬
achtet ein Individuum , sein eignes , in seinem
gesezlosen Denken ; der leztere die Vernunft
idberhaupt in ihrem aothwendigen Handeln . —-



Stern entsteht eine leere Formular - Philosophie , die ge¬
nug gethan zu haben glaubt . , wenn sie nacligewiesen ,
dafs man sich irgend etwas denken könne , ohne um
das Objekt ( urn die Bedingungen der Nothwendigkeit
dieses Denkens ) besorgt zu seyn . Eine reelle Philoso¬
phie slellr . Begriffe und Objekt , zugleich hin , und be¬
handelt nie eins ohne das andere . Eine solche Philo¬
sophie einzuführen , und alles blos formelle Philoso -
phiren abzuschaffen , war der Zweck der Kantischen
Schrillten . Ich kann nicht sagen , ob dieser Zweck , bis
jeztauch von Einem philosophischen Schrilitsteller be¬
merkt worden . Das aber kann ich sagen , dafs das
.Mifsverständnifs dieses Systems sich auf zweierlei Art
gezeigt hat ; theils bei sogenannten Kantianern darin ,f c* o
dals sie dasselbe auch für eine Formular - Philosophie ,
nur für die umgekehrte ehemalige hielten , und so leer
philosophirten als je philosophirt worden , nur von
einer entgegengesezten Seite ’ theils bei scharfsinnigen
Skeptikern , welche , sehr wohl einsahen , woran es ei -
genltch der Philosophie fehlte , aber nicht bemerkten ,
dafs dem Mangel in der Hauptsache durch Kant abge -
holfen si y . Das blos formelle Denken hat . in ’ der Phi¬
losophie , in der Mathematik *) in der Nalurlolire , in

allen

*) In der Mathematik zeigt sich dies besonders durch
den 3 'Tifsbrauch der Algebra von blos formalen
Kopien . So hat man — dafs ich ein auffallendes
Beispiel auführe — noch nicht recht einsehen
können , dafs die Quadratur des Zierkels unmög¬lich , und in ihrem Begriffe widersprechend sey . —
Der Rec . meiner Schrift , über den liegrijj

" der
II iisensohaftslhere ( oder vielmehr einiger Noten
in ihr ) in den Ilallischen Annalen , fragt mich , ob
denn die Quadratur des Zirkels darum unmöglich
sey , weil gerade und kr um nichts gemeiu haben .
Kr glaubt , sehr klug gefragt zu haben , sieht sich
t*m , »ruht , und läist mich in meiner Beschämung

da



allen reinen Wissenschaften unbeschreiblich viel ge¬
schadet .

II . Was

da stehen . Ich sehe ihn an , und lache über die

Frage . Allerdings ist das im ganzen Ernste mei¬
ne Meinung . Ansam philosophise non babes , sagt
er mitleidig ; und ich antworte ihm : die grofse
Weifsheit hat Sie um den gesunden Menschen¬
verstand gebracht . — Am Wissen , lieber Herr ,
fehlt es mir über diesen Paukt nun eben nicht ,
« her am Verstehen . Ich habe es , als ich noch in
Secunda safs , gar wohl vernommen , dafs die Pe¬
ripherie gleich seyn soll , einem Polygon von un¬
endlich vielen Seiten , und dafs man den Flächen¬
inhalt des erstem bekommen soll , wenn man den
des lerztern hat : aber ich habe die Möglichkeit die¬
ser Ausmessung nie begreiiten können , und hohe
zu Gott , dafs er bis an mein Ende mich sie nicht
werde begreilfen lassen . Was ist denn der Begriff
eines unendlichen ? doch wohl der einer Aufga -
he, die Seite des Polygons in das unendliche fort
zu theilen , also die Aufgabe eines unendlichen Be¬
stimmens ? Aber was ist denn ein Maas , zu dem
ihr hier das Unendliche brauchen wollt ? Doch
wohl eLwaS bestimmtes ? Theiltihr ins unendliche
fort , wie ihr der Aufgabe nach sollt , so kommt ihr
nicht zum Messen . Geht ihr aber an das .Messen ,
so müfst ihr vorher aufgehört haben , zu theilen ;
und euer Vieleck ist sonach ein endliches , und
nicht , wie ihr Vorgebt , ein unendliches . Aber
weil ihr die Handelsweise ein unendliches zu be¬
schreiben , d . i . den leeren Begrilfdes Unendlichen ,
auffassen , und etwa mit A . bezeichnen könnt , so
bekümmert es euch nicht weiter , ob ihr auf diese
Weise wirklich gehandelt habt , und handeln
könnt , und ihr geht mit euerm A . rüstig an das
Geschäft . So macht ihr es in noch mehrern Fällen .
Der gesunde Menschenverstand staunt ehrfurchts¬
voll eure Thaten an , und nimmt die Schuld , dafs
er euch nicht versteht , bescheiden auf sich selbst ;
wenn aber ein unbeschei 'dnerer seine Meinung nur

im



H . W as insbesondere das Tdaturrerht , als eine reelle phi¬
losophische. Wissenschaft , zu leisten habe .

i ) Es ist ein gewisser bestimmter Begriff nr -

spviin v lieh durch di ? Vernunft , und in der Vernunft
enthoben , kann , dem obigen zu Folge nichts anders
heissen , als , es wird durch das vernünftige Wesen ,
so gewifs es ein solches ist , noth wen dig nur eine ge¬
wisse bestimmte Weise gebande .lt . .Der Philosoph hat
von . dieser bestimmten Handlung zu zeigen , dafs sie
eine Bedingung des Solbsbewufstseyns sey , welches
die Deduktion desselben ausmucht . Er hat sie selbst
nach , ihrer Form , der TIandolsweise in ihr sowohl , als

dasjenige , was in diesem Handeln für die Reflexion
entsteht , zu beschreiben . Er liefert dadurch zugleich
den Erweis der Nothwendigkeit des Begriffs , bestimmt
ihn selbst , und zeigt , seine Anwendung . Keines dieser
Stücke kann von den übrigen getrennt werden , oder
selbst , die einzeln behandelten sind unrichtig behandelt ,
und es ist bios formell pliilosopliii t.. Der Begriff des
Rechts soll ein ursprünglicher Begriff der reinen Ver¬
nunft seyn ; er ist mithin auf die angezeigte Weise zu
behandeln .

. 2 .) Es findet sich in Absicht dieses Begriffs , dafs
er noihwendig werde dadurch , dafs das vernünftige
Wesen sich nicht als » in solches mit . Selbst .bewufstseyu
setzen kann , ohne sich als Individuum , als Eins , un¬

ter

im mindesten verlauten läfst , so könnt ihr seine
Unfähigkeit zu einer Sacl le , die euch so unge¬
mein klar ist , und aus der ihr nicht das geringste
Arge habt , durch nichts erklären , als dadurch , dafs
der arme Manu die Aiifangsgrüude der Wissen -
-s'ebaften nicht gelernt haben müsse .



ter Mehrern vernünftigen Wesen zu setzen , welche
es ausser sich annimmt , so wie es sich Selbst annimmt -

Wie die Ilandelsweise in diesem Setzen der Be¬

griff b .es Rechl c sey , läfst . sich sogar sinnlich darstel¬
len . Ich setze mich als vernünftig , d . h . als frei . Ills
ist in mir bei diesem Geschäfte die Vorstellung der Frei¬
heit . Tch setze in dergleichen nngctheilten Handlung
zugleich andere freie Wesen . Ich beschreibe sonach
durch meine Einbildungskraft eine Spiihre für dieFrei -
heit , in welche mehrere Wesen sich t heilen . Ich schrei .

s

he mir seihst ; nicht alle Freiheit zu , die ich gesezt ha¬
be , weil ich auch noch andere freie Wesen setzen , und
dense .lhen einen Theil derselben zuschreiben nuifs . Ich
beschränke mich seihst in meiner Zueignung der Frei¬
heit .dadurch , dafs ich auch für andere , Freiheit übrig -
lasse . Der Begriff des Hechts ist sonach ’der Begriff
von dem nothwendigen erhältnisse freier Wesen za
einander .

S’l Im Begriffe der Freiheit liegt zuförderst « ut
das Vermögen durch absolute Spontaneität , Begriffe ,
von unsrer möglichen Wirksamkeit zu entwerfen ; und

/ nur dieses bloise Vermögen schreiben vernünftige We -
sen einander mit ISothwendigkeit zu . Aber , dafs ein
vernünftiges Individuum , oder eine Person sich selbst ,
frei finde , dazu gehört noch etwas anderes , nchmlkh
dafs dem Begriffe von seiner Wiiksamkcit , der dadurch
gedacht « Gegenstand in der Erfahrung entspreche ; dafs
also aus dem Denken seiner Thiuigke .it etwas in der
Welt ausser ihm erfolge .

Sollten nun die Wirkungen der verniinfl Igen W n-
«pn in dieselbe Welt fallen , sonach auf einander < in»
llicssen , und sich gegenseitig stören , und hindern kön¬
nen , wie es sich allerdings nuclei , so wurde Freiheit

5rj



in der leztern Bedeutung für Personen , die in diesem

gegenseitigen Einflüsse mit einander stellen , nur unter
der Bedingung möglich seyn , dafs Alle ihre Wirksam¬
keit in gewisse Grenzen einschlössen , und die Weit ,
als Sphäre ihrer Freiheit , gleichsam unter sich theilten .
Da sie aber frei gesezt sind , so könnte eine solche
Grenze nicht ausserhalb der Freiheit liegen , als wo¬
durch dieselbe aufgehoben , keinesweges aber als Frei -
heit beschränkt würde ; sondern alle miifsten durch
Freiheit selbst sich diese Gränze setzen , d . h . allemüts -

ten es sich zum Gesetze gemacht haben , die Freiheit
derer , mitdenen sie in gegenseitiger Wechselwirkung
»teilen , nicht zu stören . ~r-

4 . ) Und so hätten wir denn das game Objekt des

Recbtsbegriffes ; nelnnlich eine Gemeinschaft zwischen frei¬
en TVesen als solchen . Es ist nothweudig , dafs jedes
freie Wesen andere seiner Art ausser sich arinehme ;
aber es ist nicht : nothweudig , dafs sie alle , als freie
TVesen , neben einander fortbesleben j der Gedanke ei¬
ner solchen Gemeinschaft , und die Realisation dessel¬
ben ist sonach etwas wilkiihrliches . Thenn er ober

gedacht werden sollte ; wie , durch welchen Begriff ,
durch welche bestimmtellandels weise wird er gedach ?
Es findet sieh , d .ifs man in Gedaken jedes Mitglied
der Gesellschaft seine eigne äussere Freiheit , durch in¬
nere Freiheit , so beschränken lasse , dafs alle andere
neben ihm auch äusserlich frei seyn können . Dies nun
ist der llechtshegriff . Wird er , weil dpr Gedanke , und
die Aufgabe einer solchen Gemeinschaft willkührlich
ist , gedacht als ein praktischer Begriff , so ist er Llos
technisch - praktisch : d . h . wenn gefragt würde , nach
welchen Grundsätzen eine Gemeinschaft zwischen frei¬
en Wesen , als solchen , errichtet werden könnte , wenn
etwa jemand eine solche errichten wollte , so müfsle

geantwortet werden ; nach dem Rechtsbegriffe . J )ajs
aber



»her eino solche Gemeinschaft errichtet werden solle ,
wird dadurch keineswegs « gesagt .

5 .) Es ist in dieser ganten Darstellung des Rechts -
begriffes unterlassen worden , diejenigen ausführlich zia
widerlegen , welche die Rechtslehre vorn Sittengesetz «
abzuleiten versuchen ; weil , sobald die richtige Deduk¬
tion nur einmal da ist , jeder unbefangene sie , ohna
dafs ihm die Unrichtigkeit der übrigen weiter gezeigt
worden , von selbst , annimmt . ; für befangene aber ,
und für ihre eigne Sache kämpfende , jedes zu ihrer
Widerlegung gesagte Wort verloren ist .

Die Rechtsregel : beschränke deine Freiheit durch
den Begriff von der Freiheit , aller übrigen Personen ,
mit denen du in Verbindung kommst , erhält allerdings
durch das Gese .z der absoluten UehereinstimmuTig mitC*
sichselbst . (das Sittengesez ) eine neue Sanktion für das
Gewissen ; und dann macht die philosophische Behand¬
lung desselben ein Kapitel der Moral aus , keineswe -
gesaber die philosophische Rechtslehre , die doch wohl
eine eigne für sich bestehende Wissenschaft seyn soll .
Man würde sagen können , dafs mehrere gelehrte Män¬
ner , welche Systme des Naturrechts aufgest .ellt haben
ohne ihr Wissen , jenes Kapitel der Moral behandelt
hätten , wenn sie nicht vergessen hätten , anzugehen ,
warum denn die Befolgung dieses Gesetzes , das sie doch
immer im Sinne haben inufsten , mit welcher fonuel
sie es auch aasdrückten , die Uebereinstimmung desVer -
nunftwesens mit sich selbst bedinge : wie denn über -
haupt , dafs ich das im Vorbeigehen bemerke , die Leh¬
rer der Moral nicht bedacht haben , dafs das Sittenge¬
sez lediglich forma ] , mithin leer sey , und das ihm ein
Inhalt anderwärts her nicht erschlichen , sondern griind -
liih deducirtj werden müsse - Wie sich die Sache in
unserrn Falle verhake , kann im Vorbeigehen angege¬
ben werden . Ich mul '

* mich nothweudig in Gesell¬
schaft



Schaft mit üon Manschen denken , mit dfenen die Nä *

tur mich vertiniget . li 3 t , aber ich bann dies nicht , olu

ne meine Freiheit durch die ihrige beschränkt zu den¬

ken ; nach diesem noihwendigen Denken mufs ich nna

auch handeln , ausserdem steht : mein Handeln mit mei¬

nem Denken *; , und ich sonach mit mir selbst im Wi¬

derspruche ; ich hin im Gewissen , durch mein Wissen

Vfie »es 'seyn soll , verbunden , mgine ' Freiheit zu be¬

schranken . Von dieser moralischen Verbindlichkeit ist

$ uu in der Rechtslehre nicht die Rede ; jeder , ist nur ver¬

bunden durch den will !; iihrlichen Entschlufs , mit andern

in Gesellschaft zij leben , und wenn jemand seine Will -'

kiihr gar nicht beschränken will , so kann man ihm auf

dein Gebiete des Naturrecbls weiter nichts entgegen¬
stellen , als das , dafs er sodann aus aller mensclichen . .

Gesellschaft sich entfernen müsse .

( ) Tn der gegenwärtigen Schrift ist der Begriff
des Hechts als Bedingung des Sclhsthewul '

stseyns , zu¬

gleich mit seinem Objekte dedugirt worden ; er ist ab-

ge -

*) Ich lese irgendwo ; der San ; die mannigfaltigen
Handlungen des freien Willens sollen mit sich
selbst , übereinstimmen , sey der Grundsaz der Sit -
tenlebre . Dies ist . eine sehr verungKikie . Anwen¬
dung des von mir in den I rvrlesuii " -en über die ße -

Stimmung des Gelehrten •aufgestellten Postulats der
absoluten IJeberciiisliminung des \ ernunftivesens
mit . sich selbst . JVIan darf dann nur darauf den¬
ken , ein recht konsequenter Bösewicht zu wer¬
den , wie D . V.hr 'tiard in seiner Apologie des Teu¬
fels ( melbammers Philos . lournal v . I . 1795 ) den
Teufel schildert . ; die Handlungen des freien Wil¬
lens stimmen dann unter sich vollkommen überein ,
denn sie widersprechen insgesaintnr . der Uehc .r-

zeugungyon dem , was seyn soll , und man hat . ei¬
ner sulchen bulenlehre genug gelhan .



geleitet , bestimmt , und seine Anwendung gesichert ^wie von einer reellen Wissenschaft zu fordern ist . Es
ist dieses geschehen im ersten und zweiten Abschnitte
dieser Untersuchung . Er ist weiter bestimmt , und die
Art , wie er in der Sinnenwelt fealisirt werden mäs¬
te , nachge,wiesen , in der Lehre vom Staatsbürgerrech¬
te , der die Untersuchungen über das Urrecht , und
Zwangsrecht , zur Vorbereitung dienen . Die drei für
die vollendete Bestimmung des Staatshürgerrechtsnoth -
wendigen , und in dein Buche angegebenen Kapitel ,
über den Staatsbürgervevt .rag , die bürgerliche Gesezge -
bung und die Constitution , sind bereits ausgearbeitet ,
und meinen Zuhörern vorgetragen worden und sia
werden zugleich mit dem Völker „ dem Weltbürger, ,
und dein Familienrechte in der nächsten Messe , unter
dem Titel des angewandten Naturrechts erscheinen .

III . Ue-

Der Abdruck derselben war gegenwärtig unmög¬lich ; darum blieben sie zurück , und ich erhielt *
dadurch Gelegenheit , die .übrigen Theile der all¬
gemeinen Hecht sieh re ihnen beizufügen . — Nur
eine Unbequemlichkeit eusteht daraus für dieses
Buch . Teil bin nenilich durch die bisherige Er¬
fahrung berechtigt , anzuuelunen , dais niciit 'alle
Kunstlichter , mit meinen Grundsätzen zugleichdie l ' ähigkeit erhalten , dieselben weiter anzu wen¬
den . Ich bitte sonach jeden , der nicht das schon
durch Erfahrung bestätigte sichere Selbst be.wufs .t-
seyn dieser Fähigkeit hat , sich mit jener weitern
Anwendung lieber nicht zu übereilen , sondern
meine Schrift zu erwarten .



ET , TJeher das Verhältnifs der gegenwärtigen Theorie
des Rechts zu der Kantischen .

Ausser einigen vortrefflichen Winken des Herrn

D . Ehrhard, in inehrern seiner neuesten Schriften, und

Herrn Maimons , in einem Aufsatze aber das Natur¬

recht , im Prof . Niethammers Philosophischen Journal

hatte der Yerf . dieser Schrift keine Spur gefunden ,

dafs irgend ein Philosoph , in die gewöhnliche Weise

das Naturrecht zu behandeln , ein Mistrauen setze , als

er nach völliger Yollendung der Grundlage seiner

Rechtstheorie aus Principien der Wissenschaftslehre

durch die höchswichtige *) Schrift Kants : Zum ewi¬

gen Frieden , auf das angenehmste überrascht wurde -

Eine Vergleichung der Kantischen Grundsätze

über Recht , soviel dieselben aus der genannten Schrift
'hervorgehen , und des hier vorgetragenen Systems ,

dürfte vielleicht manchen Lesern nicht unangenehm

seyn .
Ob

*) Was soll man von dem Scharfsinne eines Tbeils
des Publikum denken , wenn man diese Schrift
mit den Ideen des Abts St Pierre , oder Rous¬

seaus über denselben Gegenstand in eine Klasse
setzen hört ? Die erstem sagten nur , dafs die

Ausführung dieser Idee wiinschenswürdig wäre ,
worüber ihnen ohne Zweifel jeder wohldenkende
den Beweis schenkt , dafs sie nicht unmöglich
wäre , — wenn die Menschen anders wären , als
sie vor der Hand noch sind . Kant zeiat , dafs die¬
se Idee eine nothiuendisre Aufgabe der Vernunft ,
und die Darstellung derselben ein Naturzweck
ist , den dieselbe über kurz oder lang , erreichen
wird , da sie unaufhörlich dahin arbeitet , und
schon so vieles wirklich erreicht hat , was auf dfein

Wege dazu liegt : welches ohne Zweifel eins
sehr verschiedene Ansicht desselben Gegenstan¬
des ist .



Ob Kant das Kechtsgesez , nach der gewöhnli¬
eben Weise vom Sittengesetze ableile , oder eine an¬
dere Deduktion desselben annebme , läfst aus der an¬

geführten Schrift sieb nicht deutlich ersehen . Doch
wird durch die Bemerkung über den ' Begriff eines Er *

laubnisgesetzes (S . 15 . ) wenigstens höchst wahrschein¬
lich , dafs seine Deduktion mit der hier gegebenen
übensinstiimne .

Ein Recht ist offenbar etwas , dessen man sich
bedienen kann ; oder auch nicht ; es ei folgt sonach
aus einem blos erlaubenden Gesetze : und ein solches
Gesez daher , dafs ein Gesez sich nur auf eine gewisse
Sphäre einschriinkt , woraus durch die Urtheilskraft

gefolgert wird , dafs man ausserhalb der Sphäre des
Gesetzes , von dem Gesetze frei , und wenn es kein
anderes Gesez über diesen Gegenstand gebe , überhaupt
blos und lediglich an seine Willkühr verwiesen sey .
Die Erlaubnifs liegt nicht ausdrücklich iin Gesetze , sie
wird nur durch die Auslegung desselben , aus seiner
Beschränktheit gefolgert . Die Beschränktheit eines
Gesetzes zeigt sich dadurch , dafs es ein bedingtes ist .
Es läfst sich sclechterdings nicht einsehen , wie aus
dem unbedingt gebietenden , und dadurch über alles
sich erstreckenden Sil tengesetze ein Erlaubnifsgesez
sollte abgeleitet werden könen .

Mit den Behauptungen Kants *) , dafs der Frie¬
dens - oder rehtsgeiuässe Zustand , unter den Men¬
schen , kein Naturstand sey , sondern gestiftet werden
müsse ; dafs man das Recht : habe , auch den , der uns
noch nicht angegriffen , zu nöthigen , dafs er durch

Unterwerfung uutev die Gewalt der Obrigkeit , un »
die erforderlich » Sicherheit leiste , stimmt upsre Thee -

* 2 rie
*) S. * 3- i ? . V,



tie vollkommen überein , und jene Sätze sind in der «
selben , auf die gleiche Weise , wie bei Kant erwie¬
sen worden .

Eben so übereinstimmend ist dieselbe mit der
Kantischen Begründung , der Sätze , dafs die Staatsver¬
bindung nur auf einem ursprünglichen , jedoch noth -
wendig zu schliesseiulen , Vertrag , aufgebaut werden
könne ; ferner , dafs das Volk die exekutive Gewalt
nicht selbst ausüben , sondern sie, übertragen müsse ,
dafs sonach die Demokratie in der eigentlichen Bedeu¬
tung des Worts , eine völlig rechtswidrige Verfassung
sey .

Aber darüber , dafs es zur Sicherheit deS B edits
im Staate hinreichend sey , die legislative und exeku¬
tive Gewalt zu trennen , wie Kant anzunehmen
scheint , — blos scheint ,• denn offenbar war es seine
Absicht nicht , in dieser Schrift , den Gegenstand zu er¬
schöpfen — bin ich auf andere Gedanken geführt wor¬
den . Ich fasse die in der Abhandlung zerstreuten
Hauptpunkte , worauf es bei dieser Untersuchung aa -
komint , hier kurz zusammen .

Dafs von Menschen , die hei einander leben sol¬
len , jeder seine Freiheit einschriinken müsse , so dafs ,
neben derselben , auch anderer Freiheit , bestehen kön¬
ne , liegt im Rechtsgesetze . Aber dafs diese bestimm¬
te Person gerade durch die Freiheit dieser bestimmten
zweiten , dritten , vierten Person , die ihrige beschrän¬
ken solle , darüber 3agt dasselbe nichts . Dafs ich ge¬
rade nach diesen bestimmten Menschen mich beque¬
men mufs , kommt daher , weil ich gerade mit ihnen
in Gesellschaft lebe ; aber ich lebe gerade mit ihnen
in Gesellschaft \ 2u Folge meines freien F.ntschlusses ,
kenieweges aber aus einer Verbindlichkeit . Dies auf

den
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den Bürgervertrag angewendet : es steht ursprünglich
in der freien Willtiihr eines jeden , ob er in diesem
bestimmten Staate leben wolle , oder nicht , ob es gleich ,
wenn er nur unter Menschen leben will , nicht in sei¬
ner Willkühr steht , ob er überhaupt in irgend einen
Staat treten , oder sein eigner .Richter bleiben wolle ;
aber , so wie er den Willen äussert , in einen bestimm¬
ten Staat ' zu treten , und in demselben aufgenommen
wird , so ist er , durch diese blofse gegenseitige Erklä¬

rung , allen Einschränkungen , die fiir diese Menschen¬

menge das Rechtsgesez verlangt , ohne weiteres unter¬
worfen ; durch die zwei Worte : ich will in diesem
Staate leben , hat er alle Gesetze desselben angenom¬
men . Das Gesez des Staats wird , der Form nach , sein
Gesez , durch seine Einwilligung , aber der Matcrio
nach ist es ohne alle seine Einwilligung durch das

Rechtsgesez , und durch die Lage dieses Staats be «‘

stimmt .

Ferner , das Gesez : beschränke deine Freiheit
durch dieFreihe .it aller , ist blos formal , und aufge¬
stellter Maafsen keiner Anwendung fähig ; denn wie
weit soll denn für jeden die Sphäre gehen , innerhalb
welcher ihn keiner stören darf , über welche er aber
auch , von seiner Seite , nicht hinausgehen darf , ohne
für einen Störer der Freiheit anderer angesehen zu
weiden ? Hierüber müssen sich die Pariheyen in der
Güte vereinigen . Dies auf den Staat angewendet ; je¬
der mills , hei seinem Eintritte in den Staat , sich
mit demselben , über einen gewissen Umfang für sei¬

ne fieien Handlungen , ( ein Eige .nthum , bürgerliche
Gerechtigkeiten u . s . w . ^vergleichen . Was schränkt
ihn denn nun gerade auf diese Sphäre ein ? Offenbar
Seine eigne freie Entschliessung ; denn ohne dieselbe
hätte er auf alles , was für die andern übrig bleibt , ge¬
rade soviel Recht , als sie . Wodurch aber wird es



denn bestimmt , wie viel jedem Individuum für sich
zu bestanden werden könne ? Olfenbar durch den ge -
nieinsamen Willen , nach der Regel : diese bestimmte
Anzahl Menschen sollen neben einander in dieser bei
Stimmten Sphäre , für die Freiheit überhaupt , frei

seyn ; es kommt sonach auf einen Einzelnen soviel .

In diesen Schranken nun müssen die Bürger durch
Zwang erhalten werden , und ein gewisses ihnen be¬
vorstehendes Hebel , fals sie dieselben überschreiten ,
jnuls ihren Willen von der Enlschliessung der Ueber -

tretung abschrecken . Es ist klar , dafs ihnen dieses
Uebel , das durch das Strafgesez bestimmt wird , be¬
kannt seyn müsse , wenn es auf ihren Willen wirken
soll ; ferner , dafs sie sich demselben , auf den Fall der
Uebert .retung des Gesetzes bei ihrem Eintritte in den
Staat unterworfen haben .

Aber wer soll denn den , durch die Natur der Sa¬
che allerdings vollkommen bestimmten gemeinsamen
Willen , über die Rechte der Einzelnen sowohl , als
über die Bestrafung dessen , der die seinigen über¬
schreitet , aukündigen ? Wer soll denn jene notbwen -
dige " Verfügung der Natur , und des Rechtsgesetzes
deuten und auslegen ? Niemand würde dazu ungeschick¬
ter seyn als did Menge ; und durch die Vereinigung '
der einzelnen Stimmen , dürfte man das Resultat des
wahren , gemeinsamen Willens sehr unrein bekommen .
Dieses Geschäft kann keinem zukommen , als demjeni¬
gen , der das Ganze , und alle Bedürfnisse desselben ,
immerfort übersieht , und der dafür , dafs das streng¬
ste Recht , ununterbrochen herrsche , verantwortlich istj
keinem als dem Verwalter der exekutiven Macht . Er
giebt die ihm selbst , durch die Vernunft , und die La¬
ge des Staats , gegebne Materie des Gesetzes ; aber die
Feem des Gesetzes , seine verbindende Kraft , erhält

es



es für den Einzelnen nur durch die Einwilligung dear

selben , nicht geradezu diesem bestimmten Gesetze ,

aber dazu , mit diesem Staate vereinigt zu Seyn . Aus

diesen Gründen , und in diesem ^ inne ist in unsrer

Theorie behauptet worden , dafs die legislative Gewalt ,

in der Givilgesezgebung , und die exekutive , gar nicht

zu trennen sind , sondern vielmehr nothwendig verei¬

nigt bleiben müssen . Die Civilgesezgebung ist selbst

ein Zweig der Ausübung , inwiefern nur das Recht

überhaupt in Ausübung gebracht werden soll . Der

Verwalter der exekutiven Gewalt ist der natürliche Tn-

terpert des gemeinsamen Willens , über das Verhält «

nifs der Einzelnen zu einander irn Staate ; nicht gera¬

de desjenigen Willens , den sie wirklich haben , son¬

dern dessen , den sie haben müssen , wenn sie bei ein¬

ander bestehen sollen ; ob ihn auch in der That etwa

kein Einziger hätte , wie sich zuweilen wohl dürfte

annebinen lassen .

Von ganz anderer Art ist das Gesez , über die

Weise , wie das Gesez zur Ausübung gebracht weiden

soll , oder die GunstitutitSn . Zu dieser null 's jeder

Staatsbürger seine Stimme geben , und sie kann nur

durch absolute Einstimmigkeit festgesezt werden ; da

sie die Garantie ' ist , di « sich jeder von Allen , für dis

Sicherheit seiner sümmtlichen Rechte in der Gesell¬

schaft , geben läfst . Der wesentlichste Besfandt .heil

jeder Constitution ist das in dieser Theorie , aufgestell -

te Ephorat . Ob dieses hinreichend sey , die Recht «

aller , ohne die von andern vorgeschlagene , (denn in

wieweit Kant diese Meinung billigt . , die , zum Theil r

ganz richtig ist , geht aus seiner Schrift nicht kervor )

und mir unthunlicli scheinende Trennung der legisla¬

tiven und exekutiven Gewalt überhaupt , zu sichern ,

iiberlarse ich der Beurtheilung unbefangener Kenner .

Erstes
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Erstes Haupt stück .

Deduktion des Begriffs vom Rechte»

ß . i . Erster Lehrsaz .
Ein endliches vernünftiges Wesen kann sich selbst nicht '

setzen , ohne sich eine freie TVirksamkeit zuzuschreiben .

B e w e i f s.

I . Soll ein Vernunftwesen sich als solches setzen , so
mufs es sich eine Thädgkeit zuschreiben , deren letzter
■Grund schlechthin in ihm selbst liege . (Beides sind
Wechselsätze : einer sagt , was der andere sagt .)

In sich selbst zurückgehende Thätigkeit überhaupt
(Ichheit , Subjektivität ) ist Charakter , des Vernunft¬
wesens. Das Setzen seiner seihst (die Reflexion über
sich selbst ) ist ein Akt dieser Thätigkeit . Diese
Reflexion heisse A . Durch den Akt einer solchen Thä -
tigkeit sezt sich das Vernunftwesen . Alle Reflexion
geht auf etwas , als auf sein Objekt , B . Was für ein
Etwas mufs denn das Objekt der gefoderten Reflexion
A . seyn ? — Das Vernunftwesen soll in ihr sich seihst
setzen , sich seihst zum Objekt haben . Aber sein

A Cha -
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Charakter ist in sich " zurückgehende Thätigkeit . Das

lezte höchste Substrat B . seiner Reflexion auf sich

selbst mufs demnach auch seyn , in sich selbst - zurück¬

gehende , sich selbst bestimmende Thätigkeit . Ausserdem '

sezt es sich nicht als Vernunftwesen , und sezt über¬

haupt sich nicht ', welches der Voraussetzung wider¬

spricht .

Das aufgeftellte Vernunftwesen ist ein endli¬

ches. Aber ein endliches Vernunftwesen ist ein solches,
das auf nichts reßektiren kann , ausser auf ein begrenztes .
Beide Begriffe sind Wechselbtgriffe , und einer be¬

deutet , was der andere bedeutet . Demnach müfste die
in sich zurückgehende Thätigkeit B . eine begrenzte
seyn , d . h . es müfste ausser ihr noch ein C . geben ,
und durch das reflektirende zu setzen seyn , welches
nicht diese Thätigkeit , sondern derselben entgegenge -

sezt wäre .

IT . Seine Thätigkeit in der Weltanschauung kann
das Vernunftwesen nicht als eine solche setzen ;

denn diese soll ja vermöge des Begriffs , nicht
in das Anschauende zurückgehen ; nicht dieses , son¬
dern vielmehr etwas , das ausser ihm liegen , und ihm

entgegengesezt seyn soll , — eine Welt — zum Ob¬

jekte haben . —

(Hinterher kann das dabei vorkommende Handeln
das Anschauen , allerdings dem Vernunftwesen durch
sich selbst zugeschrieben , und zum Bewufstseyn erho¬
ben weiden ; das Vernunftwesen kann sich setzen , als
das anschauende . Ja , von dem Gesichtspunkte einer
tvansscendentalen Philosophie aus sieht man . sogar ein ,

dais
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dafs selbst das Anschauen nichts weiter , als ein in sich

selbst zurückgehendes Ich, . und die Welt nichts wei¬

ter sey , als das in seinen ursprünglichen Schranken

angeschaute Ich . Dann aber muls das Ich schon für

sich selbst da seyn , um etwas sich zuschreiben zu kön¬

nen ; hier ist nur die Frage davon , wie es ursprünglich
für sich selbst da seyn könne , und dies ist aus der

Weltanschauung nicht zu erklären ; sondern diese selbst

vielmehr wird erst durch jenes , welches wir aufsu¬

chen , möglich .)

III . Aber dasselbe bann eine Thätigkeit , wie wir
sie suchen , der Welt , welche das begrenzende derselben

seyn würde , entgegensetzen und , um sie entgegensetzen
zu können , dieselbe erzeugen ; und wenn eine solche Thd -

tigkeit die einzige Bedingung der Möglichkeit des Selbstbe -

wufstseyns ist , Selbstbewufstseyn aber dem Vernunjtwesen
nach seinem BegrijJ

'e nothwendig zukommen mujs , so

mufs das geloderte geschehen .

a .) Die Thätigkeit des Vernunftwesens in der

Weltanschauung , -welche uns , die wir phrlosophiren ,
aber noch nicht dem Vernunftwesen , über welches wir

philosophiren , bekannt seyn mufs , wenn wir mit uns¬
rer Spekulation bis zur Aufftellung eines Naturreclits

vorgerückt sind , ist , wenn auch nicht ihrer Form
nach , d . i . dais sie überhaupt statt findet , doch ihrem
Inhalte nach , d . i . dals sie nachdem lie nun einmal in

einem bestimmten Falle statt findet , gerade so verfährt ,

gezwungen und gebunden . Wir müssen die Gegenitän -

de so vorstellen , wie sie unserm Dafürhalten nach ,
ohne unser Zuthun sind , unser Vorstellen muls - sich
nach ihrem Seyn richten . Eine dieser , Thätigkeit enl -

A 2 gegen -



o-egengesezte Tliätigkeit müfste mithin in Rücksicht
ihres Inhalts frei seyn ; es müfste so , oder anders ,
oder auch noch anders gehandelt werden können .

Ferner , die freie Tliätigkeit , soll durch die Thä -

tigkeit in der Weltanschauung begrenzt seyn , d . h .
die Thätigkdit in der Weltanschauung ist selbst 1

jene
freie Tliätigkeit im Zustande der Gebundenheit ; und
umgekehrt , die freie Thätigkeit ist die in der Welt¬
anschauung beschäftigte , wenn die Gebundenheit weg¬
fällt : die ’ Objekte sind Objekte lediglich dadurch und
insofern , dafs sie durch die freie Thätigkeit "des Ich
nicht daseyn sollen , und dafs diese aufgehalten und
eingeschränkt werden mufs , wenn sie da seyn sollen .
Die freie Thätigkeit aber gehet darauf aus , die Ob¬
jekte , inwiefern sie dieselbe binden , aufzuheben .
Sie ist mithin Wirksamkeit auf die Objekte , und die
Anschauung ist aufgehobene ; durch das Vernunftwe¬
sen selbst freiwillig aufgegebene Wirksamkeit .

Das ist die zu setzende Thätigkeit B . in Beziehung
auf die Weltanschauung , und die Welt selbst . Nun
aber soll sie nothwendig seyn ein Zurückgehen des
"Vernunftwesens in sich selbst , und inwiefern sie auf
die Objekte geht , ist sie dies nicht . Sie müfste da¬
her , auf das Vernunftwesen selbst bezogen , seyn ei¬
ne freie Selbstbestimmung zur Wirksamkeit . Inwie¬
fern sie auf das Objekt geht , ist sie bestimmt ihrem
Inhalte hach . Dies soll sie ursprünglich , und ihrem
Wesen nach , nicht seyn ; sie wird daher durch sich
selbst bestimmt , ist bestimmt und bestimmend zu¬
gleich , ist daher recht eigentlich eine in sich selbst
zurückgehende Thätigkeit .

Syste *
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Systematifch ist das jezt gesagte so darzustellen .
Die aufzuzeigende Thätigkeit ist dem Anschauen ent¬

gegenzusetzen , und ist insofern absolut frei , weil jenes

gebunden ist ; gebt auf das Vernunftwesen , oder was
dasselbe gesagt ist , die Thätigkeit geht in sich selbst

zurück (denn das Vernunft wesen und seine Thätig -

sind eins .und dasselbe ) weil jene auf etwas ausser
dem Vernunftwesen geht , und ist insofern das Bilden .
des Begriffs von einer rorgesezten Wirksamkeit aus¬

ser uns , odpr von einem Zwecke . Zugleich ist sie

auf das Anschauen zu beziehen ; d . i . demselben gleich
zu setzen ; dann ist sie Wirksamkeit auf die Objekte
die aber , welches ja nicht aus der Acht zu lassen , un¬
mittelbar aus dem Begriffe folgt , und , nur aus einem
andern Gesichtspunkte angesehen , dasselbe ist .

b .) Vermittelst einer solphen Thätigkeit wird das

geforderte Selbstbewustseyn möglich . Sie ist etwas ,
das ' seinen lezten Grund in dem vernünftigen Wesen
selbst hat , und als solches zu setzen ist , vermittelst
des möglichen Gegensatzes eines solchen , das seinen
Grund nicht in ihm hat . Das Ich (das vernünftige We¬

sen selbst , als solches ) wäre jezt .ein beschränktes be¬

stimmtes , und darum durch die Reflexion zu umfassen¬
des : nemliclr das praktische Ich wäre das Ich für die

Reflexion , das durch sich selbst gesezte , und in der
Reflexion durch sich zu setzende Ich , und diesem , als

logischem Subjekte , könnte in einem möglichen Prä¬

dikate etwas beigemessen werden , wie liier die Welt -

anschauung . 1

c .) Nur vermittelst einer solchen Thätigkeit wird
das Selbstbewustseyn möglich . Denn in dem aufge -

/ . stell -



stellten liegt weiter nichts , als die Merkmale , die wir
ohen als Bedingungen des Selbstbewulstseyns aufge¬
zeigt haben , dals ne .nlich eine in sich zusiickgeheude
Thätigkeit sey oder eine solche die ihren lezten Grund
im Vernunftwesen selbst -habe , dafs diese endlich sey ,
und begrenzt , und dats sie als begrenzte , d . h . int Ge -

gensaz und Beziehung mit denn begrenzenden gesezt
werde , als welches Itlos dadurch , dafs überhaupt über
sie refloktiret wird , geschieht .

Mithin wird eine solche Thätigkeit , und das Setzen
derselben nothwendig angenommen, so wie das Selbstbe -
wufstseynangenommen wird, und beide ßegrijj

'e sind iden¬
tisch .

C or oll aria .

l . ) Es wird behauptet , dafs das praktische Ich
das Ich des ursprünglichen Selbstbewufstseyns sey ;
dafs ein vernünftiges Wesen nur im Wollen unmittel¬
bar sich wahrninimt , und sich nicht , und dem zufol¬
ge auch die Welt nicht wahrnehmen würde , mithin
auch nicht einmal Intelligenz seyn würde , wenn es
nicht ein praktisches Wesen wäre . Das Wollen ist
der eigentliche wesentliche Charakter der Vernunft ;
das Vorstilleu steht mit demselben der Einsicht des
Philosophen ijach , freilich in Wechselwirkung , aber
dennoch wird es gesezt als das zufällige . Das prakti¬
sche Vermögen ist die innigste Wurzel des Ich , auf dieses
wird erst alles anrlere -aufgetragen , und daran angehef¬
tet .

Alle andere Versuche , das Teil in Selbstbewufst -
seyn zu deduciren , sind verunglükt , weil sie nimmer
voraussetzen müsse « , was sie deduciren wollen ; und

liier
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hier zeigt sich , warum sie verunglücken mufsten . —

Wie kannte man doch annehmen , dafs durch Verknü¬

pfung mehrerer Vorstellungen , in deren keiner das Ich

läge , wenn nur die mehrern zusannnengesezt würden ,

ein Teil entstünde . Erst nachdem das Ich da ist , kann

in demselben etwas verknüpft werden ; dasselbe mufs

sonach vor aller Verknüpfung , .es versteht sich , wie

hier immer , für das Ich , da seyn *) .

2 .) Wollen und Vorstellen stehen sonach in ste¬

ter nothwendiger Wechselwirkung , und keines von

beiden ist möglich , ohne dafs das zweite zugleich sey .

Das jedes Wollen durch ein Vorstellen bedingt sey ,

wird man ohne Mühe zugeben , und ist seit langem zu -

ge*

*) Das Ich , welches reflektiren soll , (so wie auch

dasjenige , welches sich zum Wirken bestimmen

welches die Welt anschauen soll , u . s . f . ) geht —

es versteht sich für das im Ehilosophiren reflekti -

rende Ich , welches doch wohl auch Ich ist , und

gebunden an die Gesetze , seines Wesens , zufolge

dieser Gesetze allein , voraus , und das ist dasjeni¬

ge , von welchem der erste Grundsaz der Wis¬

senschaftslehre redet .

Für dieses reflektirende Ich nun soll ein ande - -

res Ich , d . h . dieses Ich soll für sich selbst , Ob¬

jekt seyn . Wie ist dies möglich ? davon wird

hier geredet . — Aufmerksame Leser verzeihen

mir diese Note . Sie ist nicht für sie , sondern

für die flüchtigen und zerstreuten , die ihrer hier

bedurften ; und diese sind gebeten , dieselbe al¬

lenthalben zu suppliren , wo sie ihrer wieder be¬

dürfen werden .



s
gegeben : ich . mufs dasjenige vorstellen , was ich will .
Umgekehrt , dürfte die Behauptung , dafs jedes

"Vorstel¬
len durch ein Wollen bedingt sey , Schwierigkeit ge¬
funden haben . Aber ein Vorstellen kann nickt seyn
ohne ein Vorstellendes , und kann nicht mit Bewufst -
se yn gesezt werden , ohne dafs das Vorstellende ge -
sezt werde . Dies aber ist , nicht accidentaliter , in¬
wiefern - es jetzo vorstellt , sondern substantialiter , in¬
wiefern es überhaupt ist , und etwas ist , entweder ein
wirklich wollendes , oder doch ein durch seine Wil¬
lensfähigkeit geseztes , und charakterisirtes . — Die
blosse Intelligenz macht kein vernünftiges Wesen , denn
Sie ist allein nicht möglich , noch macht das hlofse prak¬
tische Vermögen eins , weil es gleichfalls allein nicht
möglich ist , sondern beide vereinigt vollenden erst
dasselbe , und machen es zu einem Ganzen .

3 -) Durch diese Wechselwirkung zwischen An .
schauen und Wollen des Ich wird erst das ich selbst ,
und alles , was . für das Ich (für die Vernunft ) ist , d.
h . alles , was überhaupt ist ; möglich .

Zuförderst das . Ich selbst . — Es soll , dürfte
man sagen , eine Wechselwirkung zwischen dem An¬
schauen und Wollen des Ich der Möglichkeit des Ich
selbst vorhergehen ; im Ich soll etwas ,seyn , das in
Wechselwirkung steht , ehe dasich selbst ist ; und dies
sey widersprechend . Aber gerade hier liegt die Täu¬
schung , welche abgehalten werden soll . Das An¬
schauen und Wollen geht dem Ich weder vorher notch
nachher , sondern es ist selbst das Ich ; es geschieht
beides nur , inwiefern das Ich sich selbst sezt , es ge¬
schieht nur in diesem Setzen , und durch dieses Set -
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zen , dafs es geschehe ; und es ist nichtig , an ein Ge¬
schehen ausser dem Setzen , und unabhängig von ihm

zu denken ; umgekehrt , das . Ich sezt sich inwiefern
beides geschieht , und inwiefern es sezt , dafs beid,es

geschehe , und es ist eben so nichtig , an ein anderes
Setzen des Ich zu denken . Es ist zum wenigsten un¬

philosophisch , zu glauben , dafs das Ich noch etwas
anderes sey , als zugleich seine That , und sein Produkt ,
So wie wir von dem Ich , als einem thätigen hören ,
ermangeln wir nicht sogleich ein Substrat uns einzu -
bilden , in welchem die Thätigkeit , als blofses Vermö¬

gen , inwohnen soll . Dies ist nicht das Ich , sondern
es ist ein Produkt unserer eigenen Einbildungskraft ,
das wir auf Veranlassung der Anforderung , das Ich zu
denken , entwerfen . Das Ich ist nicht etwas , das Per¬

mögen hat , es ist überhaupt kein Vermögen , sondern
es ist handelnd ; et ist , was es handelt , und wenn es
nicht handelt , so ist es nichts .

■Man hat gefragt : wie kommt das Vorstellende zu
der Ueberzeugung , dafs ausser seiner Vorstellung ein

Objekt derselben vorhanden sey , und dafs dasselbe so
beschaffen sey , wie . es vorgeste

'llt wird . Wenn man
nur recht bedacht hätte , was diese Frage sagen wollte ,
so würde man schon von dieser Ueberlegung aus auf
die richtigen Begriffe gekommen seyn . — Das Ich
selbst macht durch sein Handeln das Objekt ; die Form
seines Handelns ist selbst das Objekt , und es ist an
kein anderes Objekt zu denken . Dasjenige , dessen
Handelsweise nothwendig ein Objekt wird , ist ein Ich ,
und das Ich selbst ist nichts weiter , als ein solches ,
dessen blosse Handelsweise ein Objekt wird . Handelt

es

i
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es mit seinem ganzen Vermögen , — man mufs sich
wohl so ausdriicken , um sich überhaupt ausdriicken
zu können , —- so ist es sicli selbst Objekt ; handelt
es nur mit einem Tlieile desselben , so hat es etwas ,
das ausser ihm seyn soll , zum Objekte .

Sich selbt in dieser Identität des Handelns , und
Behandeltwerdens , nicht im Handeln , nicht im Be¬
handeltwerden , sondern in der Identität beider ergrei¬
fen , und gleichsam auf der That überraschen , heilst
das reine Ich begreifen , .und sich des Gesichtspuntes
aller transcendentalen Philosophie bemächtigen , Die¬
ses Talent scheint manchen ganz und gar versagt zu

seyn . Wer beides nur einzeln und abgesondert anse -
hen kann , und auch , wenn er sich Mühe giebt '

, den

angezeigten Gedanken zu fassen , immer nur so wie es
sich trifft , entweder das thätige , oder das Objekt der

Tliätigkeit ergreift , erhält durch beide in ihrer Abson¬

derung ganz widersprechende Resultate , die nur schein¬
bar vereinigt werden können , weil sie es nicht gleich
vom Anfänge an waren .

g . 2 . F o 1 g e s a z .

Durch dieses Setzen seines Vermögens zur Jeden Wirk ■>
samkeit sezt , und bestimmt das Vernunjtwesen eine Sin¬
nenwelt ausser sich.

I .) Es sezt sie . Nur das absolut selbsttliätige ,
oder praktische wird als subjektiv , als dem Ich zuge¬
hörig , gesezt , und durch die Beschränkung desselben
ist das Ich selbst beschränkt . Was ausserhalb dieser

Sphäre liegt , wird eben dadurch , dafs es ausser ihr

liegt ,



cresezt als nicht durch die Thäti ° keit des Ich her -

vorgebracht , noch durch sie hervorzubringen ; es wird

sonach aus der Sphäre des Ich , und dieses aus seiner

Sphäre ausgeschlossen ; es entsteht ein System der Ob¬

jekte , d . i . eine Welt , die unabhängig vom Ich , neid¬

lich vom praktischen , welches hier für das Ich über¬

haupt gilt , da iß , und von welcher unabhängig das

Ich , abermals das praktische , seine Zwecke bestim¬

mende , gleichfalls da ifi , die mithin ausser einander

da sind , und jedes seine besondere Existenz haben .
)

Corollaria .

x . ) Der transcendentale Philosoph mufs anneh¬

men , dafs alles was sey , nur für ein Ich , und was

für ein Ich seyn soll , nur durch das Ich seyn könne .

Der gemeine Menschenverstand giebt im Gegentheil

beiden eine unabhängige Existenz ; und behauptet , dafs

die Welt immer seyn würde , wenn auch er nicht wä¬

re . Der leztere hat nicht Rücksicht auf die Behaup¬

tung des erstem zu nehmen , und kann es nicht , denn

er steht auf einem niedern Gesichtspunkte ; der erste ^

re aber mufs auf den leztern allerdings sehen , und sei¬

ne Behauptung ist so lange unbestimmt , und eben da¬

rum zum Theil unrichtig , bis er gezeigt hat , wie ge¬

rade mir aus seiner Behauptung das leztere nothwendig

folge , und nur durch ihre Voraussetzung sich erklären las¬

se. Die Philosophie mufs unsere Ueberzeugung von dem

Daseyn einer Welt ausser uns deduciren .

Dies ist nun hier aus der Möglichkeit des Selbst -

bewufstseyns geschehen , und jene Ueberzeugung ist

als Bedingung dieses Selbstbewufstseyns erwiesen .

Wr eil das Ich sich im Selbsthew uistseyn nur praktisch
setzen

/



setzen kann , überhaupt aber nichts , denn ein endli¬
ches , setzen kann , mithin zugleich eine Grenze seiner
praktischen Thätigkeit setzen mufs , darum mufs es ei¬
ne Welt ausser sich setzen . So verfährt ursprünglich
jedes vernünftige Wesen , und so verfährt ohne Zwei¬
fel auch der Philosoph .

Wenn nun gleich der leztere hinterher einsieht ,
dafs das Vernunftwesen zuförderst seine unterdrückte
praktische Thätigkeit setzen müsse , um das Objekt
setzen und - bestimmen zu können , dafs mithin das
Objekt selbst gar nicht unmittelbar gegeben , sondern ,
dafs es zu Folge eines andern ursprünglich erst hervor¬
gebracht sey ; so hindert dies den gemeinen Menschen¬
verstand nicht , der dieser so eben postulirten Verrich¬
tungen sich nicht bewufst seyn kann , da sie die Mög¬
lichkeit alles Bewufstseyns bedingen , und sonach aus -

. serlialb des Umkreises desselben liegen , und der die
Spekulationen , die die Ueberzeugung des Philosophen
leiten , nicht macht '

; es hindert selbst den Philosophen
nicht , sobald er auf den Gesichtspunkt des gemeinen
Menschenverstandes zu stehen kommt .

Man dürfte fragen : Welche Realität soll denn
nun jenen ausserhalb des Umkreises alles Bewufst¬
seyns liegenden , und im Bewufstseyn nicht gesez -
ten Handlungen zukommen , wenn nur dem • Realität
zukommt , was durch das Ich nothwendig gesezt
wird ? — Natürlich keine , ausser inwiefern es ge¬
sezt wird , demnach lediglich eine Realität für den
pliilosophirenden Verstand . Wenn man die Verrich¬
tungen des menschlichen Geistes systematisch in einem
lezten Grunde vereinigen wolle , müsse man dieses

und
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und jenes als Handlangen desselben annehmen ; jedes

vernünftige Wesen , das es versuchen würde , werde

in diese Notlrwendiglieit versezt werden ; dies und

weiter nichts behauptet
' der Philosoph . Jene ur -

fprüngliche Thathandlungen haben die gleiche Reali¬

tät , welche die Kausalität der Dinge in der Sinnen¬

welt auf einander , und ihre durchgängige
'Wechsel¬

wirkung hat . Für jene Urvölker , von denen wir noch

Denkmäler haben , die ihre Erfahrungen wenig verei¬

nigten , sondern die Einzelnen Wahrnehmungen zer¬

streut in ihrem Bewufstseyn liegen liessen , war keine

solche , wenigstens weit fortgehende Kaussalität , noch

Wechselwirkung . Fast alle Gegenstände in der Sin¬

nenwelt belebten sie , und machten dieselben zü ersten

freien Ursachen , wie sie selbst w'aren . Ein solcher

allgemeiner Zusammenhang hatte für sie nicht etwa

keine Realität , fondern er war überhaupt nicht da für

sie . Wer aber ßeine Erfahrungen zur Einheit ver¬

knüpft , — und die Aufgabe dazu liegt auf dem Wege

der synthetisch fortschreitenden menschlichen Ver¬

nunft , und mufste über kurz oder lang aufgenommen
und erfüllt werden , — der mufs nothwendig auf jene
"Weise verknüpfen , und für ihn hat der dadurch gege¬
bene Zusammenhang des Ganzen Realität . Sobald

nach Vollendung dieses Geschäfts der menschliche

Geist in sich selbst zurückkehrt , wie er in ei¬

nem seiner erhabensten Repräsentanten , Kant , zu¬

erst mit klarem Bewufstseyn , und vollständig

gethan hat , und findet , dafs alles , was er

ausser sich wahrzuriehmen glaubt , er doch nur aus

sich selbst hervorgebracht habe , so ergeht an die

noch immer synthetisch fortschreitende Vernunft die

Auf -
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Aufgabe , alle diese Verrichtungen desselben gleich¬
falls in einem lezten Grunde zu vereinigen , und

dieses Verfahren hat aus demselben Grunde dieselbe

Realität , welche jenes hatte . Diese lezte Aufgabe
an das synthetische Vermögen , nach dessen Vollen¬

dung die Menschheit wieder zur Analyse zurückkehrtj
die von nun an eine ganz andere Bedeutung bekommt ,
mufste gleichfalls über kurz oder lang gelöfst wer¬
den ; und es wäre blofs das zu wünschen , dafs die¬

jenigen , die ihre Fähigkeit nicht bestimmt , an die¬

sem Geschäft Antlieil zu haben , von der Realität ,
die durch dasselbe hervorgezogen werden soll , über¬

haupt keine Notiz nähmen , wie es sonst immer ge¬
wesen ist , nicht aber verlangten , sie unter die be¬
sondere Art der Realität , die ihnen bekannt ist ,
herabzuziehen . — Ein reines Ich , und die Verrich¬

tungen desselben vor allem Bewufstseyn haben kei¬

ne Realität , weil sie nicht im gemeinen Bewufst¬

seyn Vorkommen , heilst dasselbe sagen , was . ein

ungebildeter Wilde sagen würde , wenn er spräche :
eure Kausalität , und eure Wechselwirkung haben
keine Realität , denn man kann sie nicht essen .

2 . ) Aus der Deduktion unsrer Ueberzeugung
vom Daseyn einer Sinnenwelt ausser uns , folgt zu¬

gleich , wie weit diese Ueberzeugung gehe , und in
welchem Zustande des Gemüths sie statt linde : denn
kein begründetes geht weiter als der Grund , und
sobald man den Grund einer bestimmten Denkweise
kennt ; kennt man auch . ihren Umfang . Sie geht
so weit , als unser praktisches Vermögen von dem
theoretischen unterschieden , und ihm entgegenge -

sezt



sezt wird ; soweit als unsre Vorstellung von der

Einwirkung der Dinge auf uns , und unsre Rück¬

wirkung auf sie geht , weil nur dadurch unser prak¬

tisches Vermögen als begrenzt gesezt -wird . Daher

auch die Philosophen von jeher ihre Beweise für

die Realität einer Welt ausser uns aus der Einwir¬

kung derselben auf uns gefülnet haben ; ein Beweis

der freilich voraussezt , was erwiesen werden Soll ,

der aber dem gemeinen Menschenverstände sich an -
o

schmiegt , weil es derselbe ift , den er sich selbst

führt .

Aber wie macht es der spekulative Philosoph

um diese Ueberzeugung auf einige Zeit zu entfer¬

nen , damit er über sie hinaus untersuchen könne ?

Offenbar so , dafs er jene sie bedingende Unter¬

scheidung nicht vornimint . Wenn wir blos auf die

Thätigkeit des Vorstellens sehen , und nur diese er¬

klären wollen , sc wird ein nothwendiger Zweifel

über das Vorhandensein der Dinge ausser uns ent¬

stehen . Der transscendentale Idealist umfafst die

praktische und theoretische Thätigkeit zugleich , als

Tliatigkeit überhaupt , und kommt dadurch nothwen -

dig , weil nun kein Leiden im Ich ist , wie es denn

nicht seyn kann , zu dem Resultate , dafs das ganze

System der Objekte für das Ich durch das Ich seihst

hervorgebracht seyn müsse . Aber eben darum , weil

er beides umfafs hat , kann er es zu seiner Zeit

auch scheiden , und den Gesichtspunkt aufzeigen ,

auf welchen der gemeine Menschenverstand noth -

wenclig stehen mufs . Der dogmatische Idealist

schliefst die praktische Thätigkeit von seinen Un¬
ter -
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tersuchungen ganz aus , sieht lediglich auf die theo¬
retische und will sie durch sich selbst begründen ,
und da ist es denn natürlich , dals er sie zu einer
unbedingten machen mufs . — Diese Spekulation ist
beiden nur solange möglich als sie in der Ahgeschie -
denheit des Denkens verbleiben , sobald aber ihre
praktische Thiitigkeit aufgeregt wird , vergessen sie
auf . der Stelle ihre spekulativen Ueberzeugungen ,
und kehren zur gemeinen menschlichen Ansicht der
Dinge zurück , weil sie müssen . Es hat keinen
Idealisten gegeben , der seine Zweifel oder vermein¬
te Gewifsheit bis auf sein Handeln ausgedehnt hat -
te , und es kann keinen geben ; denn dann könnte
er gar nicht handeln , aber dann könnte er auch
nicht leben .

II . Durch jenes Setzen einer freien Thätiokeit
wird die Sinnenwelt zugleich bestimmt , d . i . sie wird
mit gewissen unveränderlichen und allgemeinen Merk¬
malen gesezt .

Zuförderst — der Begriff von der Wirksamkeit
des Vemunftwesens ist durch absolute Freiheit entwor¬
fen ; das Objekt in der Sinnenwelt , als das Gegentheil
derselben ist also festgesezt , fixirt , unabänderlich be¬
stimmt . Das Ich ist ins unendliche bestimmbar ; das
Objekt , weil es ein solches ist , auf einmal für immer
bestimmt . Das Ich ist was es ist im Handeln , das
Objekt im Seyn . Dasich ist unaufhörlich im Werden ,es ist in ihm gar nichts dauerndes : das Objekt ist , so
wie es ist , für immer , ist was es war , und was es
seyn wird . Im Ich liegt der lezte Grund seines Han¬

delns ;



delns ; im Objekte , der,seines Seyns : denn .es hat wei¬

ter nichts , als Seyn .

Dann — der BegrifF von der Wirksamkeit , der

mit absoluter Freiheit entworfen , und unter den elei -

chcn Umständen ins unendliche verschieden seyn könn¬

te , geht auf eine Wirksamkeit im Objekte . Mithin

mufs das Objekt ins unendliche verändert werden kön¬

nen , zufolge eines ins unendliche veränderlichen Be¬

griffs , man muls alles daraus machen können , was man

daraus machen wollen kann . Es ist festgesezt . , . und

könnte daher wohl durch seine Beharrlichkeit der- Ein¬

wirkung widerfiehen ; aber es ist keiner Veränderung

durch sich selbst fähig (es kann keine Wirkung anjan -

gen ) ; es kann mithin dieser Einwirkung nicht zuwi¬

der handeln .

Endlich — das Vernunftwesen kann sich . nicht

wirkend setzen , ohne sich zugleich vorstellend zu se¬

tzen , cs kann sich nicht setzen als wirkend auf ein

bestimmtes Objekt ohne dieses bestimmte Objekt

immerfort vorzustellen ; es kann keine bestimm¬

te W irkung als vollendet setzen , ohne das

Objekt , auf welches sie gegangen , zu setzen . Nem -

lich , da das Objekt gesezt wird , als die Wirksam¬

keit vernichtend , aber die Wirksamkeit doch , neben

dem Objekte bestehen soll , so entsteht hier ein Wi¬

derstreit , der sich nur durch ein Schweben der

Einbildungskraft zwischen beiden , wodurch eine

Zeit entsteht * ) , vermitteln läfst . Die Wirksam¬
keit

*) Maxr kann hierüber nachlesen Jacobi Gespräch

über Idealismus und Realismus , wo einleuchtend

nachgewiesen wird , dais Zeityorsteliungen , die
B an
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keit auf das Objekt geschieht daher successiv in der
Zeit . Wird nun auf ein und eben dasselbe Objekt
gewirkt , und sonaph die Wirksamkeit in jedem ge¬
genwärtigen Momente betrachtet , als bedingt durch
den vorhergehenden , und mittelbar , durch die in
allen vorhergehenden , so wird der Zustand des Ob¬
jekts in jedem Momente gleichfalls betrachtet , als
bedingt durch den in allen vorhergehenden Momen¬
ten , von der ersten Erkenntnifs des Objekts an ;
und so bleibt das Objekt dasselbe , ohnerachlet es
unaufhörlich verändert wird ; nemlich das durch die
Einbildungskraft hervargebrachte Substrat , um in
demselben das Mannichfaltige zu verknüpfen , die
Unterlage der unaufhörlich sich ausschliessenden Ac -
cidenzen , welche man den blossen Stoff nennt ,
bleibt dieselbe . Daher kommt es , dsfs wir uns
nur setzen können , als verändernd die Form der
Dinge , keineswegs aber den Stoff , dafs wir uns
wohl des Vermögens bewufst sind , die Gestalten
der Dinge ins unendliche zu verändern , aber des
Unvermögens , dieselben hervorzubringen , oder zu
vernichten , und dafs die Materie für uns weder
vermehrt , noch vermindert werden kann , und auf
diesem Gesichtspunkte des gemeinen Bewufstseyns ,
keineswegs aber auf dem der transscendentalen Phi¬
losophie ; iff uns ursprünglich ein Stoff gegeben *

).
fi - 3.

an sich dem reinen Begriffe der Kausalität wi¬
dersprechen , nur aus der Vorstellung unsrereigenen Wirksamkeit auf die Dilute auf ihn
übertragen werden .

*) Eine Philosophie , die von Thatsachen d«s Be¬
wufst -
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§ , 3 . Zweiter Lehrsaz ,

Das endliche Vernunftwesen kann eine freie Wirksamkeit

in der Sinnenwelt sich seihst nicht zuschreiben , ohne sie

auch andern zuzuschreiben , mithin , auch andere end¬

liche Vernunftwesen ausser sich anzunehmen .

Beweifs .

,
1 .)

a .) Das vernünftige Wesen kann , nach dem

x . geführten Beweise , kein Objekt setzen (walir -

nehmen , und begreifen ) , ohne zugleich , in der¬

selben ungetbeilten Synthesis,
' sich eine Wirksam¬

keit zuzuschreiben .

b .) Aber es kann sich keine Wirksamkeit zu¬

schreiben , ohne ein Objekt , auf welches diese

Wirksamkeit gehen soll , gesezt zu haben . Das Se¬

tzen des Objekts , als eines durch sich selbst be¬

stimmten , und insofern die freie Tliätigkeit des ver¬

nünftigen Wesens hemmenden , mufs in einem vor¬

hergehenden Zeitpunkt gesezt weiden , durch wel¬

chen allein derjenige Zeitpunkt , in welchem der Be¬

griff der Wirksamkeit gefafst wird , der gegenwär¬

tige wird .

c .) Alles Begreifen ist durch ein Setzen der

Wirksamkeit des Vernunftwesens ; und alle Wirk -

B 2 samkeit

wufstseyns von dem , was man findet , wenn
man das Ich blos als ' das behandelte ansieht ,

ausgeht , kann über jene Grenze , vvo ein Stoff

gegeben ist , nicht hinausgehen , und verfuhrt
sonach völlig consequent , wenn sie jenen Sa «

aufstellt .
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samkeit ist (lurch ein vorhergegängeries Begreifen des »
selben bedingt . Also ist jeder mögliche Moment des
Bewufstseyns , durch einen .vorhergehenden Moment
desselben , bedingt , und das Bewufstseyn wird in
der Erklärung seiner Möglichkeit schon als wirklich
vorausgesezt . Es läfst sich nur durch einen Cirkel
erklären ; es läfst sich sonach überhaupt nicht erklä¬
ren , und erscheint als unmöglich .

Die Aufgabe war , zu zeigen , wie das Selbst -
bewufstseyn möglich sey . Wir liaben darauf geant¬
wortet : Das Selbstbewufstseyn ist möglich , wenn
das vernünftige Wesen in einem und demselben un -
getlieilten Momente sich eine Wirksamkeit zuschrei¬
ben , und dieser Wirksamkeit etwas entgegensetzen
kann . Man setze , dafs dies geschehe im Mo¬
mente Z .

Jezt wird weiter gefragt , unter welcher Be¬
dingung dies so eben geforderte möglich sey ; und
da ist denn sogleich klar , dafs die zu setzende
Wirksamkeit , nur in Beziehung auf irgend ein be¬
stimmtes Objekt A . , auf welches sie gehe , gesezt
werden kann . Man rnufs nicht sagen , es könne jaetwa eine Wirksamkeit überhaupt , eine blos mögli¬che Wirksamkeit gesezt werden ; denn das wäre ein
unbestimmtes Denken , und das Argumentiren aus
A ovaussetzungen überhaupt möge doch nunmehro der
Philosophie genug geschadet haben . Fine blos mög¬liche Wirksamkeit , oder eine Wirksamkeit überhauptwird gesezt lediglich durch Abstraktion von einer ge¬wissen , oder von aller wirklichen ; aber ehe von et¬
was abstrahirt werden kann , . .muis es gesezt seyn ,

und



und es geht hier , wie immer , rlem unbestimmten Be¬

griffe des überhaupt , ein bestimmter Begriff , von ei¬

nem beiiimniten wirklichen , voraus , und der erstere

ist durch den leztern bedingt . — Ehen so wenig wol¬

le mau sagen , die Wirksamkeit - könne gesezt werden ,
als gehend auf das , im Momente Z . selbst , zu setzen¬

de Objekt B . , dennB . wird gesezt als ein Objekt , ledi¬

glich , inwiefern keine Wirksamkeit darauf geht .

Demnach mufs der Moment Z . erklärt werden

aus einem andern Momente , in welchem das Objekt
A . - gesezt irnd begriffen worden seye . Aber A . kann

auch nur unter der Bedingung begriffen werden , un¬

ter -welcher B . begriffen werden konnte ; nemlich der

Moment , in welchem es begriffen wird , ist auch nur

möglich unter Bedingung eines vorhergehenden Mo¬

ments , und so ins unerrdbche . Wir finden keinen

möglichen Punkt , in welchem wir den Faden des

Selbst bewufstseyns , durch den alles Bewufstseyn erst

möglich wird , ankm ’
ipfen könnten , und unsere Arrf -

gabe ist sonach nicht gelös
’t .

F.s ist um der ganzen Wissenschaft willen , die

hier aufgestellt werden soll , wichtig , dafs man - sich

eine deutliche Einsicht von dem so eben geführten Rä¬

sonnement verschaffe .

II .) Der Grund der Unmöglichkeit , das Selbst -

bewufstseyn zu erklären , ohne es immer , als .schon

vorhanden , vorauszusetzen , lag darinn , dafs um sei¬

ne Wirksamkeit setzen zu können , das Subjekt des

Selbstbewufstseyns schon vorher im Objekt , blos als

solches , gesezt haben mufste : und wir ’ sonach immel

aus dem Momente , in welchem wir den Faden anknii -

pfen
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pfen wollten , zu einem vorherigen getrieben wurden ,
wo er schon angekniipft seyn mufste . Dieser Grund
mufs gehoben werden . Er ist aber nur so zu lieben ,
dafs angenommen werde , die Wirksamkeit des Sub¬
jekts sey mit dem Objekte in einem und eben demsel¬
ben Momente synthetisch vereinigt ; die Wirksamkeit
des Subjekts sey selbst das wahrgenommene und begrif¬
fene Objekt , das Objekt sey kein anderes , als diese
Wirksamkeit des Subjekts , und so seyn beide dasselbe .
Nur von einer solchen Synthesis würden wir nicht
weiter zu einer vorhergehendem getrieben ; sie allein
enthielte alles ' , was das Selbstbewufstseyn bedingt , in
sich , und gäbe einen Punkt , an welchen der Faden
desselben sich anknüpfen liesse . Nur unter dieser Be¬
dingung ist das Selbstbewufstseyn möglich . So gewifs
daher Selbstbewufstseyn statt finden soll , so gewifs
müssen wir das aufgestellte annehmen . Der strenge
synthetische Beweifs ist sonach vollendet ; denn «las
beschriebene ist erhärtet , als absolute Bedingung des
Selbstbewufstseyns .

Es ist die Frage nur noch die , was denn die auf -
gestelltd Synthesis bedeuten möge , was sich darunter
verstehen lasse , und wie das in ihr geforderte möglich
seyn werde . Wir haben sonach , von jeztan , das Er¬
wiesene nur noch zu analysiren .

III .) Es sheint , dafs die vorgenommene Synthe¬
sis , statt der blofsen Unbegreiflichkeit , die sie haben
wollte , uns einen vollkommnen YV iderspruch anmu -
thet .
V

Das durch sie aufgestellte soll seyn ein Objekt ;
aber es ist der Charakter des Objekts , dafs die freie

Thä -
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Thätigkeit des Subjekts bey seiner Auffassung gesezt

weifte , als gehemmt . Dieses Objekt aber soll seyn

eine Wirksamkeit des Subjekts ; aber es ist der Charak¬

ter einer solchen Wirksamkeit , dafs die Tliätigkeit des

Subjekts absolut frei sey , und sich selbst bestimme .

Hier soll beides vereinigt seyn ; beide Charaktere sol¬

len erhalten werden , und keiner verloren gehen . Wie

mag dies möglich seyn ?

Beide sind vollkommen vereinigt , wenn wir uns

denken ein Bestimmtscyn des Subjekts zur Selbstbestim¬

mung , eine Aufforderung an dasselbe , sich zu einer

Wirksamkeit zu entschliefsen .

Inwiefern das geforderte ein Objekt ist , mufs es

in der . Empfindung gegeben werden , und zwar in der

tiussern — nicht in der innern ; denn alle innere Em¬

pfindung entsteht lediglich durch Reproduktion einer

äussern , die erstere sezt demnach die leztere voraus ,

und es würde sonach bey dieser Annahme abermals das

Selbstbewufstseyn , dessen Möglichkeit erklärt werden

soll , als vorhanden , vorausgesezt . — Aber dasselbe

wird nicht anders begriffen , und kann nicht anders

begriffen werden , denn als eine blosse Aufforderung

des Subjekts zum Handeln . So gewifs daher das Sub¬

jekt dasselbe begreift , so gewifs hat es den Begriff von

seiner eignen Freiheit , und Selbsttkätigkeit , und zwar

als einer von aussen gegebenen . Es bekommt den Be¬

griff seiner freien Wirksamkeit , nicht als etwas , das

im gegenwärtigen Momente iß , denn das wäre ein

wahrer Widerspruch ; sondern als etwas , das im künf¬

tigen seyn soll.

(Die ' Frage war : wie vermag das Subjekt sich
sAbst
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selbst zu finden als ein Objekt ? Es konnte , um sich
zu finden , sich nur als selbstthiitig finden ; ausserdem
findet es nicht sich ; und , da es überhaupt nicht fin¬
det , es s^ydenn , und nicht ist , es finde sich denn ,
findet überhaupt gar nichts . Es konnte , um sich als
Ohjeht (seiner Reflexion ) zu finden , sich nicht finden ,
als sich bestimmend zur Selbsttliätigkeit , (wie die Sa¬
che an sich , von dem transcendentalen Gesichtspunkte
aus , seyn möge , davon ist hier nicht die Frage ,

' son¬
dern nur , wie sie dem zu untersuchenden Subjekte
Vorkommen müsse ) sondern als bestimmt dazu durch
einen äussern Anstofs , der ihm jedoch seine völlige
Freiheit zur Selbstbestimmung la 'ssen mufs : denn aus¬
ser , dem geht der erstere Punkt verloren , und das Sub¬
jekt findet sich nicht als 'Ich .

*

Ich nehme einiges , was in der Zukunft wieder
kommen wird , voraus , um den lezten Punkt klarer zu
machen ; Das Subjekt kann sich nicht genöthigt für-;
den , auch nur überhaupt wirklich zu handeln ; es wä¬
re dann nicht frei , noch ein Ich . Es kann , wenn es
sich entschliessen sollte zu handeln , noch weniger sich
genöthiget finden , auf diese oder jene bestimmte Wei -,
se zu handeln ; es wäre dann abermals nicht frei , noch
ein Ich . Wie und in welchem Sinne ist es denir also
bestimmt zur Wirksamkeit , um sich als ein Objekt .zu
finden ? Lediglich in so weit , dafs es sich findet als
etwas , das hier wirken könnte , zum Wirken aufgefor -
dert ist , aber es eben sowohl auch unterlassen kann .)

IV .) Das Vernunftwesen soll seine freie Wirk ,
samkeit realisiren, - diese Anforderung an dasselbe liegt
im Begriffe , und so gewifs es den beabsichtigten Be¬
griff faist , realisirt es dieselbe : '

ent -
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entweder durch wirkliches Handeln . Es ist nur

Thätigkeit überhaupt gefordert ; aber es liegt ausdrück¬

lich im Begriffe , dafs in der Sphäre der möglichen
Handlungen das Subjekt Eine durch freie Selbstbestim¬

mung wählen soll . Es kann , nur auf eine Weise han¬

deln ; sein Empfindungsvermögen , das hier sinnliches

Wirkungsvermögen ist , nur auf Eine Weise bestim¬
men . So gewifs es handelt , wählt es durch absolute

Selbsbestinunung diese Eine Weise , und ist insofern
absolut frei , und Vernunftwesen , und sezt sich auch
als solches :

oder durch Nichthandeln . Auch dann ist es frey ;
denn es soll unsrer Voraussetzung nach , den Begriff
seiner Wirksamkeit gefafst haben : als etwas geforder¬
tes , und ihm angemuthetes . Indem es nun gegen die¬

se Anmuthung verfährt , und sich des Handelns ent¬
hält , wählt es gleiclifals frei zwischen Handeln , und° \Nichthandeln .

Der aufgestellte Begriff ist der einer freien tVech -
selwii ksamkeit , in der höchsten Schärfe : der also auch
nichts anders ist , denn dies . Ieh kann zu irgend ei¬
ner freien Wirkung eine freie Gegenwirkung als zu¬

fällig hinzu denken ; aber das ist nicht der geforderte
Begriff in seiner Schärfe . Soll er scharf -bestimmt seyn ;
so mufs Wirkung von Gegenwirkung ■ sich '

gar nicht ab¬

gesondert denken lassen . Es mufs so seyn,
’ dafs bei¬

de die partes integrantes einer ganzen Begebenheit aus¬
machen . So etwas wird nun als nothwendige Bedin¬

gung des Selbstbewufstseyns eines vernünftigen We¬
sens postuliret . Es muis Vorkommen , laut unsers Be -
weifses .

An



An so etwas ist es allein möglich , den Faden des
Bewufstseyns anzuknüpfen , der dann wohl , ohne
Schwierigkeit , auch über die andern Gegenstände weg¬
laufen möchte .

Dieser Faden ist durch unsere Darstellung ange -

knüpft . Das Subjekt kann und mufs unter dieser Be¬
dingung sich als freiwirkendes Wesen setzen ; laut des

gegenwärtigen Beweises . Sezt es sich als solches , so
kann und mufs es eine Sinnenwelt setzen ; und sich
selbst ihr entgegensetzen . — Und jezt gehen alle Ge¬
schäfte des menschlichen Geistes ohpe Anstand nach
den Gesetzen desselben von statten , nachdem die
Hauptaufgabe -gelös ’t ist .

V . ) Unsere Analyse der aufgestellten Synthesis
war bis jezt blos erläuternd ; wii hatten uns nur deut¬
lich zu machen , was wir in dem blofsen Begrilfe der¬
selben gedacht hätten . Die Analyse gebt noch immer
fort : aber sie wird von nun an folgernd , d . li . das
Subjekt mufs vielleicht zu Folge der gesezten Einwir¬

kung auf sich noch manches andere sejizen : wie ge¬
schieht dies , oder was sezt es , nach den Gesetzen sei¬
nes Wesens , zu Folge seines ersten Setzens ?

Die beschriebene Einwirkung war nothwendige
Bedingung alles Selbstbewufstseyns ; sie kommt vor ,
so gewifs Selbstbewufstseyn vorkömmt , und ist dem¬
nach ein nothwendiges Faktum . Mufs , nach den
nothwendigen Gesetzen vernünftiger Wesen , zugleich
mit denselben noch manches andere gesezt werden , so
ist das Setzen desselben gleichfals nothwendiges Fak¬
tum , wie das erstere .

Inwiefern die beschriebene Einwirkung ist 'ein
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empfundenes , ist sie eine Beschränkung des Ich , und

das Subjekt mufs sie als eine solche gesezt haben ; aber

keine Begrenzung ohne ein Begrenzendes . Das Sub¬

jekt mufs daher , so wie es dieselbe sezte , zugleich
etwas ausser sich als den Bestimmungsgrund derselben

gesezt haben ; welches das erste ist , und ohne alle

Schwierigkeit eingesehen wird .

Aber diese Einwirkung ist ein bestimmtes , und

durch das Setzen derselben als eines bestimmten , wird

nicht nur ein Grund überhaupt , sondern ein bestimm¬

ter Grund derselben gesezt . Was mufs dies für einer

seyn , welche Merkmale müssen ihm darum , weil er

Grund dieser bestimmten Einwirkung seyn soll , zu¬

kommen ? Dies ist eine Frage , die uns etwas län¬

ger beschäftigen wird .

Die Einwirkung wurde begriffen , als eine Auf¬

forderung des Subjekts zu einer freien Wirksamkeit ,
und , worauf alles ankommt , konnte gar nicht anders

begriffen werden , und wurde überhaupt nicht begrif¬
fen , wenn sie nicht so begriffen wurde .

Die Aufforderung ist die Materie des Wirkens ,
und eine freie Wirksamkeit des Vei 'nunftwesens , an

welche sie ergeht , sein Entzweck . Das leztere soll

durch die Aufforderung keinesweges bestimmt , neces -

sitirt werden , wie es im Begriffe der Kausalität das

Bewirkte durch die Ursache wird , zu handeln ; son¬

dern es soll nur zu Folge derselben sich selbst dazu be -

stimmen . Aber soll es dies , so mufs es- die Aufforde¬

rung erst verstehen , und begreifen , und es ist auf ei¬

ne vorhergehende Erkenntnifs desselben gerechnet .

Die gesezte Ursache der Aufforderung ausser dem Sub¬

jekts
/



jekte mufs (demnach wenigstens die Möglichkeit vor *
aussetzen , clais das leztere verstehen und begreifen
könne , ausserdem hat seine Aufforderung gar keinen
Zweck . Die Zweckmäfsigkeit derselben ist durch den
Verstand , und das Freiseyn des Wesens , an welches
sie ergeht , bedingt . Diese Ursache mufs daher noth -
wendig den Begriff von Vernunft und Freiheit haben ;
also selbst ein der Begriffefähiges Wesen , eine Intel¬
ligenz , und , da eben erwiesener Maasen dies nicht
möglich ist , ohne Freiheit , auch ein freies , also über¬
haupt ein vernünftiges Wesen , seyn , und als solches
gesezt werden .

Wir setzen über diese Schlufsart , die liier auf¬
gestellt wird , als eine notliwendige , ursprünglich in
dem Wesen der Vernunft gegründete , und ohne alles
unser wissentliches Hinzuthun sicherlich erfolgende ,
noch einige Worte zur Erläuterung hinzu .

Man hat mit Hecht die Frage erhoben : welche
Wirkungen sind nur durch eine vernünftige Uisaclie
zu erklären ? Die Antwort : solche , denen nothwen -
dig ein Begriff von ihnen selbst vorhergehen mufs , ist
wahr , aber nicht hinreichend , denn es bleibt immer '

die höhere , ein wenig schwierigere , Frage zu beant¬
worten : welches sind denn nun ,3010116 , von denen «e-
urtheilt werden mufs , dafs sie nur nach einem vorher ;
entworfenen Begriffe möglich - waren ? lede Wirkung (

"

kann , nachdem sie da ist , gar wohl begriffen werden ,
■und das Mannigfaltige in ihr fügt sich unter die Ein¬
heit des Begriffs nur geschickter und glücklicher , je¬
mehr der Beobachter selbst Verstand hat . Dies nun L
ist eine Einheit , die der Beobachter selbst in das Man - I ;
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nigfaltige , durch das , was Kant reflektirende Urtfieils -

kraft . nennt , hineingetragen hat , und es nothwendig
hineintragen mufs , wenn für ihn überhaupt Eine Wir¬

kung da seyn soll . Aber wer bürgt ' ihm denn dafür ,
dafs so , wie er jezt das wirkliche Mannigfaltige unter
dem Begriff ordnet , vor der Wirkung vorher durch ei¬

nen Verstand die Begriffe des .Mannigfaltigen , das er
wahrnimnit , unter dem Begriff der Einheit , die er sich ,
denkt , untergeordnet gewesen seyn ; und was könnte
ihn zu einer solchen Folgerung berechtigen ? Es mufs

sonach ehr höherer Berechtigungsgrund angeführt wer¬

den können , oder der Sclilufs auf eine vernünftige
Ursache ist überhaupt grundlos , und — im Vor¬

beigehen sey es gesagt —- es wäre nach dem Zwangs¬

gesetze der Vernunft sogar physisch unmöglich , ihn

unrichtig zu gebrauchen , wenn er nicht in irgend
einer Sphäre der Erkenntiiifs niit Recht gemacht wür¬

de , weil er dann gar nicht im vernünftigen Wese »

vorhanden seyn 'würde .

Es ist kein Zweifel ; eine vernünftige Ursache ,
so gewifs sie dies ist , entwirft sich den Begriff vom

Produkte , dafs durch ihre Thätigkeit realisirt wer¬

den soll , und nach welchem es sich im Handeln rich¬

tet und gleichsam auf denselben unablässig hinsieht .

Dieser Begriff heifst der Begriff vom Zwecke .

Nun aber kann ein vernünftiges Wesen gar kei¬

nen Begriff seiner Wirksamkeit fassen , ohne dafs es ei¬

ne Erkenntiiifs von dem Objekte dieser Wirksamkeit habe ,
Denn es kann sich nicht zu einer ’

Thätigkeit — es

versteht sich mit dem Bewufstseyn dieser Selbstbe¬

stimmung , denn nur dadurch wird es eine freie Thä -
ti S-



tigkeit — bestimmen , es babe denn diese Thatigkeit
gesezt,

' als gehemmt ; aber das , was es sezt , wenn es
eine bestimmte Thätigkeit sezt , als gehemmt , ist ein .
Objekt ausser ihm . Darum kann — im Vorbeygehen
sey es gesagt — der Natur , wenn man ihr auch In¬

telligenz und Freiheit zugestehen wollte , doch nicht
das Vermögen zugestanden werden , einen Zweckbe¬

griff zu fassen , (und eben darum müfste ihr umgekehrt
Intelligenz und Freiheit abgesprochen werden ,) weil
nichts ausser ihr ist , worauf sie wirken könnte . Al¬
les , worauf gewirkt werden kann , ist selbst Natur .

Ein sicheres Kriterium der Wirkung eines ver¬
nünftigen Wesens wäre demnach dieses , dafs die - Wir¬
kung sich nur unter Bedingung einer Erhenntnifs des
Objekts derselben als möglich denken liesse . Nun aber
ist nichts , was sich nicht durch blosse Naturkraft ,
sondern lediglich durch Erkenntnifs , als möglich den¬
ken läfst , als die Erkenntnifs selbst . Wenn sonach
das Objekt , und hier , auch der Zweck einer Wirkung
nur der seyn könnte , eine Erkenntnifs hervorzubrin¬

gen , dann wäre nothwendig eine vernünftige Ursache
der Wirkung anzunehmen .

Nur müfste die Annahme , dafs eine Eikenntnifs
beabsichtiget werde , nothwendig seyn , d . h . es müfs¬
te sich gar kein andrer Zweck des Handelns denken ,
und die Handlung selbst müfste sich gar nicht begrei¬
fen lassen , und wirklich gar nicht begriffen werden ,
wenn sie nicht als eine Erkenntnifs beabsichtigend , be¬
griffen würde . — So sagt man ; die Natur gebe uns
diese , oder jene Lehre ; aber man will damit keines¬
wegs sagen , dafs die Naturbegebenheit nicht noch

ganz



ganz andere Zwecke habe , sondern , dafs , wenn man .
etwa wolle , und seine freie Betrachtung auf diesen
Zweck richte , man unter andern durch dieselbe sich
auch belehren könne .

Der beschriebene Fall tritt nun hier ein . Die
Ursache der Einwirkung auf uns hat gar keinen Zweck ,
wenn sie nicht zuförderst den hat , dafs wir sie als sol¬
che erkennen sollen : es mufs daher ein vernünftiges
Wesen als die Ursache , angenommen werden .7 c»

Es ist jezt erwiesen , was erwiesen weiden sollte !.
Das vernünftige Wesen kann sich nicht setzen , als

D 7

ein solches , es geschehe denn auf dasselbe eine Auf -

forderung zum freien Handeln , nach I - IV . Ge¬
schieht aber eine solche Aufforderung zum Handeln auf
dasselbe , so mufs es notliwendig ein vernünftiges We¬
sen ausser sich setzen als die Ursache derselben , also

überhaupt ein vernünftiges Wesen ausser sich setzen ,
nach V.

C o r oll aria .
1 .) Der Mensch (so alle endliche Wesen über¬

haupt ) wird nur unter Menschen ein Mensch ; und
da er nichts anders seyn kann , denn ein Mensch , und

gar nicht seyn würde , wenn er dies nicht wäre —
sollen überhaupt Menschen seyn , so müssen mehrere seyn .
Dies ist nicht eine willkiihrlich angenommene , auf die

bisherige Erfahrung , oder auf andre Wahrscheinlich¬

keitsgründe aufgebaute Meinung , sondern es ist eine
aus dem Begriff des Menschen streng zu erweisende
Wahrheit . Sobald man diesen Begriff vollkommen be¬
stimmt , wird man von dem Denken eines Einzelnen
aus , getrieben zur Annahme eines zweiten , um den
ersten erklären zu können . Der Begriff des Menschen

ist



ist sonach gar nicht Begriff eines Einzelnen , denn ein

solcher ist undenkbar , sondern der einer Gattung .

Die Aufforderung zur freien - SeTbstthätigkeit ist

das , was man Erziehung nennt . Alle Individuen müs¬

sen zu Menschen ejzogen werden , ausserdem würden

sie nicht Alensehen . Es dringt sich hierbei jedem die

Frage auf : wenn es nothwendig seyn sollte , einen Ur -*

sprung des ganzen Menschengeschlechts , und also ein

erstes Menschenpaar anzunehmen , — und e § ist dies

auf einem gewissen Reflexionsp
'unkte allerdings noth¬

wendig ; — wer erzog denn das erste Menschenpaar ?

Erzogen mufsten sie werden ; denn der geführte Be¬

weis ist allgemein . Ein Mensch konnte sie nicht er¬
ziehen , da sie die ersten Menschen seyn sollten . Al¬

so ist es nothwendig , dafs sie ein anderes vernünfti¬

ges Wesen erzogen , das kein Alensch war — es ver -
: steht sich , bestimmt nur so weit , bis sie sich selbst

unter einander erziehen konnten . Ein Geist nahm sich
ihrer an , ganz so , wie es,eine alte ehrwürdige Urkun¬
de vorstellt , welche überhaupt die tiefsinnigste erha¬
benste Weifsheit enthält , und Resultate aufstellt , zu
denen alle Philosophie am . Ende doch wieder zurück
mufs .

2 .) Nur freie Wechselwirkung durch Begriffe ,
und nach Begriffen , nur Geben und Empfangen von
Erkenntnissen , ist der eigentliümliche Charakter dfer
Menschheit , durch welchen allein jede Person sich
als Menschen unwidersprechlich erhärtet .

Ist ein Mensch , so ist nothwendig auch eine
Welt , und bestimmt , solch ’ eine Welt , wie die unsri -



ge es ist , die vernunftlose Objekte und vernünftige
Wesen in sich enthält . (Es ist liier nicht der Ort ,
noch weiter zu gehen und die Nothwendigkeit aller
bestimmten Objekte in der Natur , und ihre nothwen -

dige Klassifikation zu erhärten , die sich aber eben so
wohl erhärten läfst , als die Nothwendigkeit einer Welt

überhaupt *) . Die Frage über den Grund der Reali¬
tät der Objekte ist sonach beantwortet . Die Realität
der Welt — es versteht sich für uns , d . h . für alle end¬
liche Vernunft — ist Bedingung des Selbstbewufst -

seyns ; denn wir können uns selbst nicht setzen ohne
etwas ausser uns zu setzen , dem wir die gleiche Rea¬
lität zuschreiben müssen , die wir uns selbst beilegen .
Nach einer Realität zu Ragen , die bleiben soll , nach¬
dem von aller Vernunft abstrahirt worden , ist wider¬

sprechend ; denn der Fragende selbst hat doch wphl
Vernunft , fragt , getrieben durch einenVernunftgruud ,
und will eine vernünftige Antwort ; er hat mithin von
der Vernunft nicht abstrahiret . Wir können aus dem
Umkreise unsrer Vernunft nicht herausgehen ; gegen
die Sache selbst ist gesorgt , die Philosophie will nur
das erreichen , dafs wir mit darum w'issen , und nicht
wähnexr sollen , herausgegangen zu seyn , wenn wir
doch , wie sich versteht , noch immer darinn befangen
sind .

6 - 4-

*) Wer diei nicht einselten kann , der habe nur Ge¬
duld , und folgre aus seinem Nichteinsehen in -
defs nichts weiter , als was wirklich darinn liegt ,
nemlich dafs er es nicht einsehen kann .

C
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§ . 4 . Drittter Lehrsaz .

Das endliche Vernunftwesen kann nicht noch andere endli - :
che Veniunftwesen ausser sich annehmen , ohne sich zu se¬
tzen , als stehend mit demselben in einem bestimmten her - 1

hältnisse , welches man das Reclitsverhältnifs nennt .

B e weif s.
I . ) Das Subjekt mufs sich von dem Vernunftwesen ,

Welches es zu Folge des vorigen Beweises , ausser sich an¬
genommen hat , durch Gegensaz unterscheiden . Das Sub¬
jekt hat sich jezt gesezt , als ein solches , das den lez -
ten Grund von etwas , das in ihm ist , in sich seihst
enthalte ( dies war die Bedingung dev, Ichheit , der Ver¬
nünftigkeit überhaupt ) ; aber es hat ein AVesen ausser
sich gleichfals gesezt , als den lezten Grund dieses in
ihm vorkömmenden .

Es soll sich von diesem Wesen unterscheiden
können : dies ist unter unsrer Voraussetzung nur un -
fer der Bedingung ^nöglich , dafs . es an jenem gegebe¬
nen unterscheiden könne , inwiefern der Grund dessel¬
ben in ihm , und inwiefern er ausser ihm liege . Der
Grund der Wirksamkeit des Subjekts , liegt zugleich
in dem Wesen ausser ihm , und in ihm selbst , der Form
nach , oder darinn , dals überhaupt gehandelt werde .
Hätte jenes nicht gewirkt , und dadurch das Subjekt
zur Wirksamkeit aufgefordert , so hätte dieses selbst
auch nicht gewirkt . Sein Handeln als solches , ist
durch das Handeln des Wesens ausser ihm bedingt . Es
ist auch der Materie nach bedingt ; es ist dem Sub¬
jekt die Sphäre seines Handelns überhaupt angewiesen .

Aber Innerhalb dieser ihm angewiesenen Sphäre
hat das Subjekt gewählt, • dis nächste Grenzbestimmung

■ sei -
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*

t' deines Handelns sich , selbst absolut gegeben ; von der

v ^lezten Bestimmung seiner AVirksamkeit allein . , liegt
f, -4canz allein in ihm der Grand . Insofern allein kann es
' 50

; -;3s icb als absolut freies Wesen , als alleinigen Grund

[ -i?von . etwas setzen ; von dem freien Wesen ausser ihm .

. . ' sich ganz abtrennen , und seine Wirksamkeit nur sich
'zuschreiben .

| ^ Innerhalb des Kreises , von dem Grenzpunkte des

;Produkts des Wesens ausser ihm X . bis zum Grenz -

•' ; /punkte seines eignen Produkts Y . hat es gewählt , un -

Üter den Möglichkeiten , • die hier liegen ; aus diesen

./iMöglicbkeiten , und durch das Begreifen derselben ,

\ yt als Möglichkeiten , die alle es hätte wählen können ,
constituiret es sich seine Freiheit und Selbstständigkeit .

- .t
o

ßj In jener beschriebenen Sphäre mufste gewählt
’

werden , wenn das Produkt Y . als ein Einzelnes , aus

■der Sphäre der durch sie gegebenen Wirkungen , mög -
’ lieh werden sollte .

' i In dieser Sphäre nun kann aber nur das Subjekt

gewählt haben , und nicht der andere ; denn er hat sie

unbestimmt gelassen , laut der Voraussetzung .

Das , was ausscliliefsend in dieser Sphäre wählte ,

■.?* ist sein Ich , ist das Individuum , das durch Entgegen -

Setzung mit einem andern vernünftigen Wesen be -

. ,
'
(4 stimmte Vernunftwesen ; und dasselbe ist cliarakteri -

siret durch eine bestimmte , ihm ausscliliefsend zu -

'
. £ kommende Aeusserung der Freiheit .

' X II .) In dieser Unterseheidung . durch Gegensaz wird

'.J durch das Subjekt der Begriff seiner selbst , als eines frei -

ß : en Wesens , und der des Vernunftwesens ausser ihm , als

G 2 coca-



cbenfals eines freien Wesens , gegenseitig bestimmt uni
bedingt.

Es kann nicht entgegengesezt werden , wenn '
nicht in demselben ungeteilten Momente der Reflexi - '
on die entgegengesezten auch gleichgesezt , auf einan¬
der bezogen , mit einander verglichen werden ; ist ein
formaler theoretischer Saz , der an seinem Orte streng
erwiesen worden , der aber hoffentlich wohl auch ohne
Beweifs dem gesunden Menschenverstände einleuchtet .
Wir wenden denselben liier an .

Das Subjekt bestimmt sich als Individuum , und '
als freies Individuum durch die Sphäre , in welcher es
unter d‘en , in ihr gegebenen möglichen Handlungen
eine gewählt hat ; und sezt ein anderes Individuum
ausser sich , sich entgegen , bestimmt durch eine ande¬
re Sphäre , in welcher dieses gewählt hat . Es sezt so* '
nach beide Sphären zugleich , und nur dadurch ist di »
geforderte Gegensetzung möglich .

Das Wesen ausser ihm ist gesezt , als frei , mit¬
hin als ein solches , welches die Sphäre , durch die e*
gegenwärtig bestimmt ist , auch überschreiten , so über - 1
schreiten gekonnt hätte , dafs dem Subjekte die Mög¬
lichkeit eines freien Handelns nicht übrig geblieben :
wäre . Es hat mit Freiheit sie nicht überschritten ; es
hat also seine Freiheit — materialiter , d . i . die Sphä¬
re der , durch seine formale Freiheitmöglichen , Hand *
lun gen , durch sich selbst beschränkt :und das wird im i
Gegensetzen durch das Subjekt nothwendig gesezt ; i
sowie alles , was wir noch aufstellen werden , ohne , i
um der Kürze willen , die gegenwärtige Erinnerung :
zu wiederholen . i

Fer -
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Ferner , das Wesen ausser «lern Subjekte hat , vor «

ausgesezter Maassen , das leztere durch seine Hand¬
lung zum freien Handeln aufgefordert ; es hat demnach
seine Freiheit beschränkt durch einen Begriff von Zwe¬
cke, , in welchem die Freiheit des Subjekts — wenn
auch etwa nur problematisch — vorausgesezt wurde ;
es hat sonach seine Freiheit beschränkt durch den Be¬

griff von der (formalen ) Freiheit des Subjekts .

Durch diese Selbstbeschränkung des andern Wa¬
sens nun ist zuförderst die Erkenntnifs des Subjekts
von ihm , als selbst einem vernünftigen und freien We¬
sen bedingt . Denn lediglich zu Folge der geschehe -

/'nen Aufforderung zur freien Tliätigkeit , mithin zu
/ Folge der geschehenen Selbstbeschränkung hat , erwie¬

sener Maassen , das Subjekt ein freies Wesen ausser
sich gesezt . Seine Selbstbeschränkung aber war be¬

dingt , durch die , wenigstens problematische , Erkennt «
nifs vom Subjekte , als einem möglicher Weise freien
Wesen . Demnach ist der Begriff des Subjekts von dem
Wesen ausser ihm , als einem freien , bedingt durch
den gleichen Begriff dieses Wesens von ihm , und durch
ein durch diesen Begriff bestimmtes Handeln .

Umgekehrt , ist die Vollendung der kategorischen
Erkenntnifs des Wesens ausser dem Subjekte von die -

, sein , als einem freien Wesen , bedingt durch die Er - ,
kenntnifs , und das ihr gemässe Handeln des Subjekts .
Würde es nicht erkennen , dafs ein freies Wesen aus¬
ser ihm wäre , so erfolgte etwas nicht , was nach den ‘

Gesetzen der Vernunft hätte erfolgen müssen , und das

Subjekt wäre nicht vernünftig . Oder erfolgte diese
Erkenntnifs in ihm zwar , aber es beschränkte nicht

» R



zu Folge 1 derselben seine Freiheit , um den andern auch
die Möglichkeit , frei zu handeln, ' übrig zu lassen ; so
könnte der andere den Schlufs nicht machen , dafs es
ein vernünftiges Wesen wäre , weil der Schlufs ledi¬
glich durch die geschehene .Selbstbeschränkung noth -
wendig wird .

Das Verhältnifs freier Wesen zu einander ist
demnach noth wendig auf folgende Weise bestimmt ,
und wird gesezt , als so bestimmt : Die Erkemjtnifs
des Einen Individuums vom andern , ist bedingt da¬
durch , dafs das andere es als ein freies behandle , (d . i.
seine Freiheit beschränke durch den Begriff der Frei -
beit des ersten .) Diese Weise der Behandlung , aber
ist bedingt , durch die Handels weise des ersten gegen
das andere ; diese durch die llandelsweise , und durch
die Erkenntnifs des andern , und so ins unendliche
fort . Das Verhältnifs freier , Wesen zu einander ist
daher das ’Verhältnifs einer Wechselwirkung durch In¬
telligenz und Freiheit . Keines kann das andere aner¬
kennen , wenn nicht beide sich gegenseitig anerken¬
nen : und keines kann das andere behandeln als ein
freies 'Wesen , wenn nicht beide sich gegenseitig so
behandeln .

Der aufgestellte Begriff ist höchst wichtig für
unser "Vorhaben , denn auf demselben beruht unsere
ganze

’Theorie des Rechts -. V\ ir suchen ihn daher
durch folgenden Syllogismus deutlicher und zugängli¬
cher zu machen .

I .) Ich kann einem bestimmten Vcniunftwcsen nur
insofern anmuthen , mich fiii ' ein vernünftiges Wesen an -
zuerkennen , inwiefern ich selbst es als ein solches behandle .

i .) Das
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' i .) Das Bedingte in clem aufgestellten Satze ist

a .) nicht , dafs dasselbe an sich , und abstrahirfc
' von mir und meinem Bewufstseyn , etwa vor seinem

eigenen Gewissen .(das gehört in die Moral ) , oder vor
• andern .(dies gehört vor den Statt ) mich anerkenne ,

sondern , dafs es mich , nach meinem und seinem Be -

! wufstseyn , synthetisch in Eins vereinigt , ( nach einem
! uns gemeinschaftlichen Bewufstseyn ) , dafür anerken¬

ne , so dats ich ihn , so gewifs er für ein vernünftiges
; Wesen gelten will , nötliigen könne , zuzugestehen ,
; er habe gewufst , dafs ich selbst auch Eins bin .

; b . ) nicht , dafs ich überhaupt nachweisen könne ,
ich sey von vernünftigen Wesen überhaupt als ihres /

gleichen anerkannt worden ; sondern , dafs dieses he -.

! stimmte Individuum C . mich dafür anerkannt habe . .

! 2 .) Die Bedingung ilt

a .) nicht , dafs ich etwa nur den Begriff von C .
als einem vernünftigen Wesen fasste , sondern , dafs ,

,
‘ ich wirklich in der , Sinnenwelt handle . Der Begriff

bleibt im Innersten meines Bewufstseyns nur mir ,
nicht dem ausser mir , zugänglich . Nur Erfahrung

giebt dem Individuum C . etwas , und diese erregeich
[ ;• lediglich durch Handeln . Was ich denke , kann der

i ,i andere nicht wissen .

h .) nicht , dafs ich nur dem gefafsten B griffe

, nicht entgegerihandle , sondern , dafs ich ihm wirklich

gemäfs handle , mich wirklich auf eine Wechselwir -

-A kung mit C . einlaffe . Ausserdem bleiben wir geschie -

den und sind gar nichts für einander .

fn) Grund des Zusammenhanges .
a . ) Oli



a .) Ohne eine Einwirkung auf ihn kann ich nicht
wissen , oder ihm nachweisen , dafs er nur überhaupt '
eine Vorstellung von mir , von meiner blofsen Exi¬
stenz habe . Geseztauch , ich erscheine als Objekt der
Sinnenwelt , und liege in der Sphäre der für ihn mög - jliehen Erfahrungen , so bleibt doch immer die Frage : j

’
ob er auf mich rellektirt habe ; und diese kann er ledi¬
glich sich selbst beantworten .

h .) Ohne Handeln auf ihn , nach dem Begriffe
von ihm , als vernünftigen Wesen , kann ich ihm nicht ■
nachweisen , dafs er mich nothwendig für ein ' vernünf¬
tiges Wesen hätte ansehen müssen , so gewifs er selbst
Vernunft hat . Denn jede Aeusserung der Kraft kann
von einer nach mechanischen Gesetzen wirkenden Na¬
tur - Macht herkommen ; nur die Mässigung der Kraft
durch Begriffe ist untrügliches und ausschliessendes f
Kriterium der Vernunft und der Freiheit . 1

II .) Aher ich mufs edlen vernünftigen Thesen aus¬
ser mir , in allen möglichen Fällen anmuthen , mich fürein vernünftiges Wesen anzuerkennen .

Die Nothwendigkeit dieser allgemeinen und
durchgängigen Anmuthung mufs rlargethan werden ,als Bedingung der Möglichkeit des Selbstbewufstseyns .
Aber es ist kein Selbstbewufstseyn , ohne Bewufstseynder Individualität , wie erwiesen worden . Es wäre
jezt nur noch zu erweisen ; dafs kein Bewufstseyn der
Individualität möglich sey ohne jene Anmuthung , dafs
die leztere nothwendig aus der erstem folge ; so wäre
erwiesen , was erwiesen werden soll .

A .

l . ) Ich setze mich im Gegensätze von C . als In -
divi -
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dividuum lediglich dadurch , dafs ich mir ausschlies -

send eine Sphäre für meine freie Wahl zuschreibo

die ich ihm abspreche , nach dem Begriffe der Indivi¬

dualität überhaupt .

2 .) Ich setze mich als vernünftiges und freie #
Wesen im Gegensätze mit C . lediglich dadurch , dafs
ich auch ihm Vernunft und Freiheit zuschreibe ; mit¬
hin annehme , dafs er in einer von der meinigen un¬
terschiedenen Sphäre gleichfals frei gewählt habe .

3 .) Ich nehme das alles aber nur dem zu Folge
an , dafs er meiner eignen Annahme nach in seiner
Wahl , in der Sphäre seiner Freiheit , auf meine 'freie
Wahl bedacht genommen , eine Sphäre für mich mit

Zweck und Absicht offen gelassen ; laut der vorherge¬
henden Beweise . (Erst dem zu Folge , dafs ich ihn

gesezt , als ein Mich als vernünftiges Wesen behan¬
delndes , setze ich ihn überhaupt als vernünftiges We¬

sen . Von mir und meiner Behandlung geht mein gan¬
zes Urtheil über ihn aus , wie es in einem Systeme ,
dafs das Ich zur Grundlage hat , nicht anders seyn
konnte . Aus dieser bestimtnten Aeusserung seiner Ver¬
nunft .: und aus dieser allein schliesse ich erst auf sei¬

ne Vernünftigkeit überhaupt .)

4 .) Aber das Individuum C . kann nicht auf die
beschriebene Weise auf mich gehandelt haben , ohne

Wenigstens problematisch mich anerkannt zu haben ;
und ich kann es nicht , als so handelnd , setzen ,
ohne dies (dafs es mich wenigstens problematisch an¬
erkenne ) zu setzen .

5 -) Alles problematische wird kategorisch , wenn
die Bedingung hinzukömmt . Es ist theils überhaupt

kate -



kategorisch , als Saz j eine Bemerkung , die wichtig ,
und dennoch oft iihevgangen ist ; die Verbindung zwi¬
schen zwei Sätzen wird kategorisch behauptet ; wird
die Bedingung gegeben , so ist nothwendig das Be¬
dingte anzunehmen . Die Bedingung war , dafs ich
den andern als vernünftiges Wesen (für ihn und mich
gültig ) anerkennte , d . i . dafs ich ihn als ein solches
behandelte — denn nur Handeln ist ei ?i sol¬
ches , gemeingültiges Anerkennen . Dies nun
mufs ich nothwendig , so gewifs ich . mich als vernünfti¬
ges Individuum ihjn entgegensetze , — es versteht
sich , inwiefern ich vernünftig , d . i . meinen Erkennt¬
nissen consequent verfahre .

So gewifs ich ihn nun anerkenne , d . i . behandle, ,
so gewifs ist er durch seine erst problematische Aeus -
semng gebunden , oder verbunden , durch theoretische
Consequenz genöthigt , mich kategorisch anzuerkennen, ,
und zwar gemeingültig , d . h . mich zu behandeln wie
ein freies Wesen .

Es geschieht hier eine Vereinigung entgegenge -
sezter in Eins . Unter der gegenwärtigen Vorausse¬
tzung liegt der Vereinigungspunkt in mir , in meinem
Bewufstseyn : und die Vereinigung ist bedingt dadurch ,
dafs ich des Bewufstseyns fällig bin . -— Er , an sei¬
nem Theil ,

' erfüllt die Bedingung , unter der ich ihn
anerkenne ; und schreibt mir sie an meiner Seite vor .
Ich thue von der mehligen die Bedingung hinzu — an¬
erkenne ihn wirklich , und verbinde dadurch ihn zu
Folge der durch ihn selbst aufgestellten Bedingung ,
mich kategorisch anzuerkennen ; verbinde mich , zu

- „ Folge
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Folge der Anerkennung seiner , ihn gleichfals so zu

hehandeln .

Corollä ~riv,m .

Der Begriff der Individualität ist aufgezeigter
Mafsen ein IVechselbegriff , d . i . ein solcher , der nur

in Beziehung auf ein anderes Denken gedacht werden

kann , und durch dasselbe , und zwar durch das gleiche

Denken , der Form nach , bedingt ist . Er ist in je¬

dem Vernunftwesen nur insofern möglich , inwiefern

er als durch ein anderes vollendet , gesezt wird . Er

ist demnach nie mein ; sondern meinem eignen Ge -

ständnifs , und dem Geständnifs des andern nach ,

mein und sein ; sein und mein ; ein gemeinschaftlicher

Begriff , in welchem zwei Bewufstseyn vereinigt wer¬

den in Eins .

Durch jeden meiner Begriffe wird der folgende
in meinem Bewufstseyn bestimmt . Durch den gege¬
benen Begriff ist eine Gemeinschaft bestimmt , und die

weitern Folgerungen hängen nicht blos von mir , son -

dem auch von dem ab , der mit mir dadurch in Ge¬

meinschaft getreten ist . Nun ist der Begriff nothwen -
o , o

dig , und diese - Noth Wendigkeit nöthigt uns beide ,
über ihn und seine nothwendigen Folgen zu halten :
wir sind beide durch unsere Existenz an einander

gebunden , und einander verbunden . ■ Es mufs ein tins

gemeinschaftliches , und von uns gemeinschaftlich noth -

wendig anzuerkennendes Gesez geben , nach welchem .
'

wir gegenseitig über die Folgerungen halten ; und die¬
ses Gesez mufs in demselben Charakter liegen , nach
welchem wir eben jene Gemeinschaft eingegangen :
dies aber ist der Charakter der Vernünftigkeit ; und

' ihr
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ihr Gesez über di« Folgerung heifst Einstimmigkeitmit sich selbst , oder Consequenz , und wird wissen¬
schaftlich aufgestellt in der gemeinen Logik .

Die ganze beschriebne Yereinicrung der Begriff ©
war nur möglich in und durch Handlungen . Die fort -
gesezte Consequenz ist es daher auch nur in Handlun¬
gen : kann gefordert werden , und wird nur gefordertfür Handlungen . Die Handlungen gelten hier statt
der Begriffe : und von Begriffen an sich , ohne Hand¬
lungen , ist nicht die Rede , weil von ihnen nicht die
Rede seyn kann .

B . Ich mufs auf jene geschehene Anerkennung
in jedem Verhältniffe , in das ich mit dem Individuum
C . komme , mich berufen , und ihn nach derselben
beurtheilen .

r
l .) Es ist vorausgesezt , ich komme mit ihm , ei¬

nem und demselben C . , in mehrere Verhältnisse , Be¬
rührungspunkte , Fälle des gegenseitigen Beliandelns .
Ich mufs daher die gegebnen Wirkungen auf ihn be¬
ziehen , an die , schon als die seinigen beurtlieilten ,
anknüpfen können .

. 2 .) Aber er ist , so wie er gesezt ist , gesezt als
bestimmtes Sinnenwesen , und Vernunftwesen zu¬
gleich ; beide Merkmale sind in ihm synthetisch ver¬
einigt . Das erste , zu Folge der sinnlichen Prädikate
seiner Einwirkung auf mich ; das leztere lediglich zu
Folge der geschehenen Anerkennung meiner . Erst in
der Vereinigung beider Prädikate ist er durch mich
überhaupt gesezt , mir erst ein Objekt der Erkenntnifs
geworden . Ich Kann demnach auf ihn lediglich inso¬
fern eine Handlung beziehen , inwiefern sie theils mit

de»
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den sinnlichen Prädikaten der vorhergehenden , theils

mit der durch ihn geschehenen Anerkennung meiner

ausaminenhüngt , und durch beide bestimmt ist .

3 .) Gesezt , er handelt , so , dafs seine Handlung
zwar durch die sinnlichen Prädikate der vorhergehen¬
den bestimmt sey , — und das ist schon zu Folge des

Naturmechanismus der Natur nothwendig , — nicht

aber durch die geschehene Anerkennung meiner , als frei¬

es Wesen , d . i . er raubt mir durch sein ' Handeln die

mir zukommende Freiheit , und behandelt mich inso -

ferne als Objekt ; so bin ich immer genötliigt , die

Handlung ihm , dem gleichen Sinnenwesen G . zuzu¬

schreiben ( Es ist z . B . die gleiche Sprache , der gleiche

Gang u . s . f .) . Nun ist der Begiilf dieses Sinnenwe¬

sens C . durch die Anerkennung , und vielleicht durch

eine Folge von Handlungen , die dadurch bestimmt

sind , in meinem Bewufstseyn vereinigt mit dem Be¬

griffe der Vernünftigkeit , und was ich einmal verei¬

nigthabe , kann ich nicht trennen . Aber jene Begrif¬

fe sind gesezt , als nothwendig und wesentlich verei¬

nigt ; ich habe Sinnlichkeit und Vernunft in Vereini¬

gung als das Wesen von C , gesezt . Iezt in der Hand¬

lung X . mufs ich sie nothwendig trennen ; und kann

demnach ihm die Vernünftigkeit nur noch als zujällig
zuschreiben . Meine Behandlung seiner , als eines ver¬

nünftigen Wesens , wird nun selbst auch zufällig - , und

bedingt , und findet nur für den Fall Statt , dafs er

selbst mich so behandele . Ich kann demnach , mit

vollkommner Consequenz , die hier mein einziges Ge -

sez ist , ihn für diesen Fall behandeln , als blofses Sin¬

nenwesen , so lange , bis beides , Sinnlichkeit und
V«r-



Vernünftigkeit in dem Begriffe von seiner Handlung
wieder vereinigt ist .

Meine Beliauptuug in dem angegebenen Falle
wird die seyn : Seine Ijbandlung X . widerspreche sei¬
ner eignen Voraussetzung , dafs ich ein vernünftiges
Wesen sey : er sey inconsequent verfahren . Ich da¬
gegen sey vor X . in der Regel gewesen ; und sey , zu
Folge seiner Inconsequenz , gleichfals in der Regel ,
wenn ich ihn in sofern behandle , als ' ein blosses Sin¬
nenwesen .

' Ich stelle mich daher auf einem hohem
Gesichtspunkt , zwischen uns beiden , gehe aus meiner
Individualität heraus , berufe mich auf ein Gesez , das
für uns beide gilt , und wende dasselbe an auf den ge¬
genwärtigen Fall . Ich setze mich daher als Richter , d .
i . als seinen Oberen . Daher die Superiorität , die sich
jeder zuschreibt , der Recht -zu haben vermeint , über
den , gegen welchen er Recht hat . — Aber , indem ich
mich gegen ihn auf jenes gemeinschaftliche Gesez Be¬
rufe , lade ich ihn ein , mit mir zugleich zu richten j
und fordere , dafs er in diesem Falle , mein Verfahren
gegen ihn selbst consequent finden und billigen müs¬
se , durch die Denkgesetze gedrungen . Die Gemein¬
schaft des Bewufstseyns dauert immer fort . Ich rich¬
te ihn nach einem Begriffe , den er , meiner Anforde¬
rung nach , selbst haben mufs . (Daher das yofitive ,das im Begriffe des Rechts liegt , wodurch wir -dem
andern eine Verbindlichkeit aufzulegen glauben , un¬
serer Behandlung sich nicht zu widersetzen , sondern
sie selbst gut zu lieifsen . Dieses Verbindende ist kei -
nesweges das Sittengesez : sondern das Denkgesez ;
und es tritt hier ein eine praktische Gültigkeit des
Syllogismus .) /

C .) W ns



C .) Was zwischen mb - und C . gilt ; gilt zwischen

tnir und jedem vernünftigen Individuum , mit welchem ich

in Wechselwirkung komme.

%.j Nur gerade auf dieselbe Art , und unter den

selben Bedingungen , kann jedes andere vernünftige
Wesen mir gegeben werden , wie C . mir gegeben wur -

Ö O ’ Ö o

de ; denn nur unter diesen Bedingungen ist das Setzen

eines vernünftigen Wesens ausser mir möglich .

2 .) Das neue Individuum D . ist ein anderes denn

C . , inwiefern seine freie Handlung , ihren sinnlichen
Prädikaten nach , (denn in Absicht der Folgen aus der

« othwendig geschehenen Anerkennung meiner , sind

nothweudig alle Handlungen , aller freien Wesen ein¬

ander gleich ) nicht zu beziehenist auf die sinnlichen
Prädikate der Handlungen anderer durch michgesez -

ten Individuen .

Die Bedingung der Erkenntnifs der Identität des

Handelnden , war die Möglichkeit der Verknüpfung
der charakteristischen Merkmale seiner gegenwärtigen

Handlungen mit den vorhergegangenen . Wo diese

nicht Statt lindet , kann ich die Handlung auf keines

der mir bekannten Vernunftwesen beziehen ; da ich

nun aber doch ein Vernunftwesen setzen mufs ,- so se -

, tze ich ein neues .

' (Vielleicht ist es nicht überflüssig , die in der

Menge der Glieder zerstreüte Schärfe des so eben ge¬
führten Beweises , unter einem einzigen Gesichtspunk¬
te zu versammeln . —■ Der zu erweisende Saz war :

so gewifs ich mich als Individuum setze ; so gewifs
xnuthe ich allen mir bekannten vernünftigen Wesen ,
in allen Fällen des gegenseitigen Handeln » an , mich

selbst
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selbst für ein vernünftiges Wesen anzuerkennen , Es
soll sonach In einem gewissen Setzen meiner selbst ein
Postulat an andere , und zwar ein auf alle mögliche
Fälle seiner Anwendung sich erstrechendes Postulat
liegen , und durch eine blofse Analyse darinn sich auf¬
finden lassen .

Ich setze mich als Individuum im Gegensätze mit
einem andern bestimmten Individuum , indem ick mir
eine Sphäre für meine Freiheit zuschreibe , von wel¬
cher ich den andern , und dem andern eine zuschreibe ,
von welcher ich mich ausschliefse — es versteht sich
lediglich im Denken eines Faktum , und zufolge dieses
Faktum . Ich habe mich also frei gesezt ; neben ihm ,
und unbeschadet der Möglichkeit seiner Freiheit .
Durch dieses Setzen meiner Freiheit habe ich mich be¬
stimmt ; das Freisein macht meinen wesentlichen Cha¬
rakter aus . Aber , was heilst das , freiseyn ? offenbar, '
die gefafsten Begriffe seiner Handlungen ausführen
können . Aber die Ausführung folgt immer dem Be¬
griffe , und die Wahrnehmung des «entworfenen Pro¬
dukts der Wirksamkeit , ist immer , in Beziehung auf
die Entwerfung des Begriffs davon , zukünftig . Die
Ereiheit wird daher immer in die Zukunft gesezt ; und
wenn sie den Charakter eines Wesens ausmachen soll ,
für alle Zukunft des Individuum ; sie wird in der Zu¬
kunft gesezt , soweit das Individuum selbst in ihr ge¬
sezt wird .

Nun aber ist meine Freiheit nur dadurch möglich ,
dafs der andere innerhalb seiner Sphäre bleibe ; ich
fordere sonach , so wie ich die erstere auf alle Zukunft
fordere , auch seine Beschränkung , und da er frey seyn
• oll , seine Beschränkung durch sich selbst , auf alle

Zu -
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j . Zukunft : und dies alles unmittelbar , so wie ich mich
als Individuum setze .

Diese Anforderun »■ an ihm ist in dem Setzen mei¬
ßner als Individuum enthalten .

I i Er kann aber nur zu Folge eines Begriffs von mir ,
j als einem freien Wesen , sich beschränken . Doch
! fordere ich diese Beschränkung absolut ; ich fordere

sonach von ihm Cönsequenz , d . h . dafs alle seine künf -
| tigen Begriffe durch einen gewissen vorhergegangenen ,
i . die Erkenntnifs von mir als einem vernünftig en We¬
lsen , bestimmt se 7en .

I, :; Nun aber kann er mich für ein vernünftiges We -
i . 'sen anerkennen , nur unter der Bedingung , dafs ich
| f ilm selbst als ein solches behandle , zu Folge dieses Be -

griffs von ihm . Ich lege mir also die gleiche Conse -
,' quenz auf , und sein Handeln ist bedingt durch das

■ weinige . Wir « teilen in Wechselwirkung der Cönse -
j . quenz unsres Denkens und unsers Handelns mit sich
. ' ■selbst , und gegenseitig untereinander .

III .) Die Schlufsfolge hat sich schon ergeben . —
Ich mufs das freie 14 esen ausser mir in allen Fällen aner -

•' kennen als ein solches ., d . h . meine Freiheit durch den Be-
•igriß der Möglichkeit seiner Freiheit beschränken . '

\ Das deducirte Verhältnifs zwischen vernünftigen
Wesen , dafs jedes seine Freiheit durch den Begriff

, der Möglichkeit der Freiheit des andern beschränke ,
•' ..unter der Bedingung , dafs das erstere die seinige

igleichfals durch die des andern beschränke , lieifst das
-■•3 Reehtsverhältnifs } und die jetzt aufgestellte Formel ist

■der Rechtssaz .
D Die -



Dieses Verhältnifs ist aus dem Begriffe des Indi¬

viduum deducirt . Es ist sonach erwiesen , was zu er¬
weisen war .

Ferner ist vorher der Begriff des Individuum er¬
wiesen worden , als ^Bedingung des Selbstbewufstseyns ;
mithin ist der Begriff des Rechts selbst Bedingung des

. Selbstbewuf « tseyns . Folglich ist dieser Begriff gehö *

rig a priori , d . i . aus der reinen Form der Vernunft ,
aus dem Ich , deduciret .

C or oll aria .

l . ) Es wird sonach zu Folge der geleisteten De¬
duktion behauptet , dafs der Piechtsbegriff im Wesen
der Vernunft liege , und dafs kein endliches vernünf¬

tiges Wesen möglich sey , in welchem derselbe nicht —
j

keinesweges zu Folge der Erfahrung , des Unterrichts ,
willkührlicher Anordnungen unter den Menschen , u.
s . f . sondern zu Folge seiner vernünftigen Natur , vor -
komme . Dafs die Aeusserung desselben im wirklichen
Bewufstseyn bedingt sey dadurch , dafs ein Fall seiner
Anwendung gegeben werde , und dieser nicht .etwa
ursprünglich , wie eine leere Form in der Seele liege ,
und warte , dafs die Erfahrung etwas in ihm hineinle¬

ge , wie einige Philosophen über die Begriffe a priori
zu denken scheinen , versteht sich von selbst . Dafs
der .Fall seiner Anwendung aber nothwendig eintreten
müsse , weil kein Mensch isoliit seyn kann , ist gleich -
fäls erwiesen . -

Es ist also dargethan , dafs ein gewisser Begriff ,
d . i . eine gewisse Modifikation des Denkens , eine » e-

. . . . 5 Ö
Wisse Weise , die Dinge zu beurtlieilen , dem vernünf¬

tigen



V 5i

tigen Wesen , als solchem , notbwendig sey . Nenne
man diesen Begriff vorläufig N , Wirken mufs dieses
X . , wo nur Menschen bei einander leben , und sich
.äussern , und eine Benennung in ihrer Sprache haben ,
von selbst , und ohne alles Zuthun des Philosophen ,
der es erst mühsam deducirt . Cb nun dieses X . gera¬
de das sey , was ' der Sprachgebrauch das Recht ne* nt ,
ist eine Frage , über die der gemeine Menschenver¬
stand , aber , wohl zu merken , nur der gemeine sich
selbst überlassene , keinesweges der , duich die will -
kührlichen Erklärungen und Deutungen der Philoso¬
phen , betäubte , und irre gemachte Menschenverstand ,
zu entscheiden hat .

"
V orläufig erklären wir mit unserur

eigenen vollkommenen Rechte , dafs der deducirte Be -
i griff X . , dessen Realität eben durch die Deduktion
1 erwiesen ist , uns , in dieser Untersuchung, der Reihts-

begriff heissen solle , und kein möglicher andrer : auf
unsre eigene Verantwortung , ob w ir alle die Fragen ,

’ welche der gemeine Menschenverstand über das Recht
erheben kann , aus ihm werden beantworten können
oder nicht .

2 .) Der deducirte Begriff hat mit dem Sittenge «
setze nichts zu thun , ist ohne dasselbe deducirt , und
schon darinn liegt , da nicht mehr als Eine Deduktion
desselben Begriffs möglich ist , der faktische Beweifs ,
dafs er nicht aus dem Sittengesetze zu deduciren sey s
Audi sind alle Versuche einer solchen Deduktion gänz¬
lich mislungen . Der Begriff der -Pjiiiht , der aus jenem
Gesetze hervorgeht , ist dem des Rechts in den mei¬
sten Merkmalen geradezu eutgege .ngesezt ; Das

Sittengesez gebietet kategorisch die Pflicht : das
D 2 RffclitS *



nurRechtsgesez erlaubt nur , aber gebietet nie , dafs

man sein Recht ausübe . Ja , das Sittengesez
verbietet sehr oft die .Ausübung eines Rechts ,
das dann doch , nach dem Geständnifs aller Welt , dar¬

um nicht aufhört j ein Recht zu seyn . Das Recht da¬

zu hatte er wohl , urtheilt man dann , aber er hätte :
sich desselben hier nicht bedienen sollen . Ist denn
dann das Sittengesez , ein und eben dasselbe Princip ,
mit sich selbst uneins , und giebt zugleich in demsel - ,
ben Falle dasselbe Recht , das es zugleich in demsel¬
ben Falle aufhebt ? Es ist mir keine Ausrede bekannt ,
die diesem Einwurfe etwas scheinbares entgegenge -
sezt hätte .

Ob esvra das Sittengesez dem Rechtsbegriffe eine
neue Sanktion gebe , ist eine Frage , die gar nicht j
in das Naturrecht , sondern in eine reelle Moral gehört , i
und in ihr zu seiner Zeit wird beantwortet werden , j
Auf dem Gebiete des Naturrechts hat der gute Wille 1

nichts zu thun . Das Recht mufs sich erzwingen las - ’

sen , wenn auch kein Mensch einen guten Willen
hätte ; und darauf geht eben die Wissenschaft des
Rechts aus , eine solche Ordnung der Dinge zu ent - ■
werfen . Physische Gewalt , und sie allein , giebt ihm
auf diesem Gebiete die Sanktion .

So bedarf es keiner künstlichen Vorkehrungen ,
um Naturrecht , und Moral zu scheiden , welche dann
auch ihres Zweks allemal verfehlen : denn ' wenn man
nichts anders vor sich genommen hat , als Moral — j
eigentlich auch diese nicht einmal , sondern nur Me¬
taphysik der Sitten — so wird man nach der künst¬
lichsten Scheidung , doch nie stwas anders unter seinen

Hän -



Ilanclen finden , als Moral . — .Beide Wissenschaften

sind schon ursprünglich und ohne unser Zuthun durch

die Vernunft geschieden , und sind völlig entgegen -

gesezt .

5 .) Der Rechtsbegriff ist der Begriff eines Ver¬

hältnisses zwischen Vernunftwesen . Er findet daher

nur unter der Bedingung Statt , dafs solche Wesen in

Beziehung auf einander gedacht werden . Es ist nich¬

tig , von einem Rechte auf die Natur , auf Grund und

Boden , auf Tliiere , u . s . f . blos als solche , und nur

die Beziehung zwischen ihnen , und den Menschen

gedacht , zu reden . Die Vernunft hat über diese nur

Gewalt , keinesweges ein Recht , denn es entsteht in

dieser Beziehung die Frage gar nicht nach dem Rechte .
Ein anderes ist , dafs man sich etwa ein Gewissen machen

kann , dieses oder jenes zu gemessen ; aber dies ist

eine Frage vor dem Richterstuhle der Moral , und

wird nicht aus Bedenklichkeit , dafs die Dinge , son -

dein dafs unsrer eigner Seelenzustand dadurch verlezt

werden möchte , erhoben ; wir gelieii nicht mit den

Dingen , sondern mit uns selbst zu Rathe , und ins Ge¬

richt . Nur wenn mit mir zugleich ein andrer auf die¬

selbe Sache bezogen wird , entsteht die Frage vom

Rechte auf die Sache , als eine abgekürzte Rede, - statt

der , wie sie eigentlich heissen sollte , vom Rechte auf
den andern , ihn vom Gebrauche dieser Sache auszu -

schliessen .

4 .) Nur durch Handlungen , Aeusserungen ihrer

Freiheit , in der Sinnenwelt , kommen vernünftige
Wesen in Wechselwirkung mit einander : der Begriff
des Rechts bezieht sich sonach nur auf das , was in

der
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der Sinnenwelt sich äussert : was in ihr heine Kausa¬
lität hat , sondern im Innern des Gtmütlis verbleibt ,
gehört vor einen andern Richterstuhl , dem der Moral .
Es ist daher nichtig von einem Rechte auf Denkfrei¬
heit , Gewissensfreiheit , u . s . f . zu reden . Es giebt zu
diesen Innern Handlungen ein Vermögen , und über
sie Pflichten , aber keine Rechte .

5 .) Nur inwiefern vernünftige Wesen . wirklich
im Verhältnisse miteinander stehen , und -so handeln
können , dafs die Handlung des einen Folgen habe
für den andern , ist zwischen ihnen , die Frage vom
Rechte möglich , w' ie aus der geleisteten Deduktion ,
die immer eine reelle Wechselwirkung vorausoezt ,
hervorgeht . Zwischen denen , die sich nicht kennen ,
oder deren Wirkungssphären gänzlich von einander
gi -chieden sind , ist ' kein Rechtsverliältnifs .

'Man
veikennt den RechtsbegriiF ganz , wenn man z . B . von
den Rechten länatsvertorbener auf die Lebendiaen
redet . Gewissenspflichten kann man wohl haben ge¬
gen ihr Andenken , aber keinesweges zu Recht bestän¬
dige Verbindlichkeiten ,

Z we i -



Zweites Hauptstück . fr

Deduktion der Anwendbarkeit des
Rechtsbegriffs.

5 . Vierter Lelirlaz .

Das vernünftige Diesen kann sich nicht , als wirksames

Individuum , setzen , ohne sich einen materiellen Leih

zuzuschreiben , und denselben dadurch

zu bestimmen .

B e w e i f s. <■

Das vernünftige Wesen sezt , naoli dem oben geführ¬
ten Beweise , sich als vernünftiges Individuum , statt

welches Ausdrucks wir uns , von nun an , des der Per¬

son bedienen werden , 'dadurch , dafs es sich ausschlies-

send zuschreibt eine Sphäre für seine Freiheit . Sie ist

diejenige Person , die ausscliliessend in dieser .Sphäre
wählt , und keine mögliche andere Person , die in ei¬

ner andern Sphäre wähle ; so ist keine andere ,sie selbst,
d . h . keine andere kann in dieser nur ihr zugetheilten
Sphäre wählen . Dies machtiliren individuellen Cha¬
rakter aus : durch diese Bestimmung ist sie derjenige ,
der sie ist , dieser oder jener , der sich so , oder an¬
ders , nennt .

Wir

!

t•b
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Wir haben nichts weiter zu thun , als die an « e-
zeigte Handlung zu analysiren ; zusehen , was denn
eigentlich geschieht , indem sie geschieht .

I .) Das Subjekt schreibt diese Sphäre sich zu ;
bestimmt durch dieselbe sich . Es sezt sie sonach sich
entgegen . (Es selbst ist logisches Subjekt , in dem mög¬
lichen Satze , den man sich denken kann ; die genann¬
te Sphäre aber das Prädikat ; Subjekt aber und Prädi¬
kat sind immer entgegengesezt .) Welches ist nun hier
zuförderst das Subjekt ? Offenbar das lediglich in sich
selbst , und auf sich selbst thätige , das sich selbst be¬
stimmende zum Denken eines Objekts , oder zum Wol¬
len eines _Zwcks , das geistige , die blofse Ichheit . Die¬
sem nun wird ent ° e2;en °;esczt eine begrenzte , aber ihm
ausschliessend zugehörige , Sphäre seiner möglichen
freien Handlungen . (Indem es diese sich zuschreibt
begrenzt es sich , und wird aus dem absolut formalen
ein bestimmtes materiales Ich , oder eine Person . Man
wolle doch diese zwei , sehr verschiedenen , Begriffe ,
die hier ahstechend genug neben einander gestellt wer¬
den , nicht weiter verwechseln .

Sie wird ihm entgegengesezt , heifst : sie wird
von demselben ausgeschlossen , ausser ihm gesezt , ab -
getrennt von ihm , und gänzlich - geschieden . Wird
dies bestimmter gedacht , so heifst es zuförderst ; die
Sphäre wird gesezt als nicht vorhanden , durch die in
sich zurückgehende Tkätigkeit , und diese , als nicht
vorhanden durch sie ; beide sind gegenseitig unabhän¬
gig , und zufällig lür einander . Aber was zum Ich
sich so verhält , gehört , nach obigem , zur Welt . Die
genannte Sphäre wird sonach zuförderst gesezt , als ein
Theü der W clt .

II . ) Diese



II .) Diese Sphäre wird gesezt durch eine ur¬

sprüngliche , und nothwendige Tliä '
tigkeit des Ich , d.

li . sie wird angeschaut , und wird dadurch zu einem

reellen . — ' Da gewisse Resultate der Wissenschafts¬
lehre nicht füglich vorausgesezt werden können , so
stelle ich die hier nothin en kurz hin . — Man hat nicht

O

die leiseste Ahndung , wovon bei der transcendentalen

Philosophie , und ganz eigentlich hei Kant die Rede

sey , wenn man glaubt , dafs , beim Anschauen , es
ausser dem anschauenden , und der Anschauung , noch

ein Ding , etwa einen Stoff , gehe , auf welchen die

Anschauung gehe , wie etwa der gemeine Menschen¬

verstand das leibliche Sehen zu denken pflegt . Durch

das Anschauen seihst , und lediglich dadurch entsteht

das angeschaute ; das Ich geht in sich selbst zurück ;
und diese Handlung giebt Anschauung und angeschau¬
tes zugleich ; die Vernunft (das Ich ) ist in der An¬

schauung keinesweges leidend , sondern absolut thä -

tig ; sie ist in ihr produktive Einbildungskraft , ^ is wird
durch das Schauen etwas hingeworfen , etwa , wenn

mau ein Gleichnifs will , wie der Maler aus seinem

Auge die vollendete Gestalt auf die Fläche hinwirft ,

gleichsam hinsieht , ehe die langsamere Hand ihre Um¬
risse nachmachen kann . Auf dieselbe Weise wird hier

die genannte Sphäre gesezt .

Ferner — das sich seihst als thätig anschauende
Ich schaut seine Thütigkeit an , als eine Linie ziehen .
Dieses ist das ursprüngliche Schema der Thütigkeit
überhaupt , wie jeder , der jene höchste Anschauung
in sich erregen will , finden wird . Diese ursprüngli¬
che Linie ist die reine Ausdehnung , das gemeinsame

dm?



der Zeit und des Raums , aus welcher die leztern erst
durch Unterscheidung und weitere Bestimmung entste¬
hen . Sie sezt nicht den Raum voraus , sondern der
Raum sezt sie voraus ; und die Linien im Raume , d . h .
die Grenzen der Tn ihm Ausgedehnten sind etwas ganz
anders . Ehen so geschieht in Linien die Produktion
der Sphäre , von welcher hier die Rede ist , und ' sie
wird dadurch ein ausgedehntes .

III . ) Diese Sphäre ist ein bestimmtes ; also das
Produciren hat irgendwo seine Grenzen , und das Pro¬
dukt wird als ein vollendetes Ganzes im Verstände ,
dem Vermögen des Festhaltens , aufgefafst , underst
dadurch eigentlich gesezt , (fixirt , und gehalten ) .

Die Person wird durch dieses Produkt bestimmt ;
sie ist dieselbe , nur inwiefern jenes Produkt dasselbe
bleibt , und hört auf , es zu seyn , wenn jenes aufhört .
Nun aber mufs nach obigem die Person , so gewifs sie
sich als frei sezt , sich auch als fortdauernd setzen .
Sie sezt sonach auch jenes Produkt als fortdauernd das¬
selbe , als ruhend , festgesezt ; und unveränderlich ,
als ein mit einem Male vollendetes Ganzes . Aber ru¬
hende , und einmal fül ' immer bestimmte Ausdehnung ;
ist Ausdehnung im Raume . lene Sphäre wird sonach
nothwendig gesezt , als ein im Raume ausgedehnter ,
und seinen Raum erfüllender beschränkter Körper ,
und in der Analyse , deren Bewufstseyn allein uns mög¬
lich ist (da die '

jezt geschilderte ßynthesis , oder Pro¬
duktion , nur für die Möglichkeit der Analyse , und
durch sie des Bewufstseyns vorausgesezt wird ) , noth¬
wendig als ein solcher gejunden .

IV .) Der abgeleitete materielle Körper ist gesezt ,
als

i
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als Umfang aller möglichen freien Handlungen der Per¬

son ; und mcmts weiter . - Darinn allein besteht sein

Wesen .

Die Person ist frei , heifst nach obigem : sie wird

lediglich durch das Entwerfen eines Begriffs vom Zwe¬

cke , ohne weiteres , Ursache eines , genau diesem Be¬

griffe entsprechenden Objekts ; sie wird blos und le¬

diglich durch ihren Willen , als solchen , Ursache : ,
denn einen Begriff vom Zwecke entwerfen , heifst
Wollen . Aber der beschriebene Körper soll ihre frei¬

en Handlungen enthalten ; in ihm also müfste sie auf
die beschriebene Weise Ursache seyn . Unmittelbar
durch ihren Willen , ohne irgend ein anderes Mittel ,
müfste ’sie in ihm das gewollte hervorbringen ; wie sie
etwas wollte , müfste es in ihm geschehen .

*

Ferner — da der beschriebene Körper nichts wei¬
ter ist , als die Sphäre der freien Handlungen ; so ist
durch seinen Begriff , der Begriff der leatern, . durch
den Begriff der leztern der seinige erschöpft . Die Per¬

son kann nicht absolut freie , d . h . unmittelbar durch
den Willen wirkende , Ursache seyn , ausser in ihm ;
wenn ein bestimmtes Wollen gegeben ist , so läfst sich
sicher auf eine ihm entsprechende bestimmte Verände¬

rung im Körper schbessen . Umgekehrt kann in ihm
keine Bestimmung Vorkommen , ausser zu Folge einer
Wirksamkeit der Person ; und aus einer gegebenen Ver¬

änderung in ihm läfst sich eben so sicher auf einen be¬
stimmten , und derselben entsprechenden Begriff der
Person schliessen . — Der hztere Saz wird erst in der

' Zukunf seine gehörige Bestimmtheit , und seine volle

Bedeutung erhalten .
Y) . Wie :,



V .) Wie , und auf welche Weise sollen nun in
einem materiellen Körper durcli Veränderung dessel - I
Len Begriffe ausgedrückt werden ? Die Materie ist ih¬
rem Wesen nach unvergänglich : sie kann weder ver¬
nichtet , noch kann neue hervorgehracht werden . Hier¬
auf könnte der Begriff von der Veränderung des gesez -
ten Körpers sonach nicht gehen . Ferner , der gesezte
Körper soll ununterbrochen fortdauern ; es sollen dem¬
nach dieselben Theile der Materie bei einander bleiben ,
und ' den Körper fortdauernd ausmachen ; und dennoch
soll er durch jeden gefafsten Willen der Person auch
verändert werden . Wie kann er nun ununterbrochen
fortdauern , und dennoch , unaufhörlich , wie zu er¬
warten ist , verändert werden ? /

Er ist Materie . Die Materie ist theilbar ins uiv»
endliche . Er , d . i . die materiellen Theile in ihm wür¬
den bleiben , und er würde dennoch verändert werden ,
wenn die Theile ihr Verhältnifs unter einander seihst ,
ihre Lage zu einander , veränderten . Das Verhältnifs
des Mannigfaltigen zhi einander nennt man die Form .
Die Theile demnach , inwiefern sie die Form constitui -
ren , sollen bleiben ; aber die Form selbst soll verän¬
dert ■werden . -— (Inwiefern sie die Form constituiren , sa¬
ge ich : es könnten sonach unaufhörlich welche sich
abtrennen , wenn sie nur , in demselben ungetheilten
Momente , durch andere ersezt würden , ' ohne dafs die
geforderte Dauer des beschriebenen Körpers dadurch
beschädigt würde .) — Demnach — unmittelbar durch
den Begriff entsteht Bewegung der Theile , und dadurch
Veränderung der Form .

VI . ) Im beschriebenen Körper werden die Itau -
sali »



salitätsbegriffe der Person durch '
Veränderung der La¬

ge der Theile gegen einander ausgedrükt . Diese Be ,

griffe , d . li . das Wollen der Person , kann ins unendli¬

che verschieden seyn ; und der Körper , der die Sphäre
ihrer Freiheit enthält , darf dieselbe nicht hemmen . Ie -

der Theil müfste sonach seine Lage zu den übrigen
ändern können , d . h . er miifste sich bewegen können ,
indefs alle übrige ruhen ; jedem , in das unendliche ,
müfste eine eigne Bewegung zukommen . — Der Kör¬

per müfste so eingerichtet seyn , dafs es jedesmal von

der Freiheit , ablnenge , den Teil gröfstr , oder klei¬

ner , zusammengesezter , oder einfacher , zu denken :

hinwiederum , jede Menge von Theilen zu denken , als

ein Ganzes : mithin selbst als Ein Theil in Beziehung
auf das gröfsere Ganze ; jedes in dieser Piücksiclit als

Eins gedachte , wieder zu theilen . Die Bestimmung ,

was jedesmal Ein Theil seyn solle , ' müfste abhängen

lediglich vom Begriffe . Ferner , daraus , dafs etwas

als ein Theil gedacht wäre , miifste folgen eine eigen -

thüinliche Bewegung desselben ; und diese abermals

vom Begriffe abhängen . — Etwas , das , als ein einzel¬

ner Theil , in diesem Verhältnifse , gedacht wird , heifst

ein Glied ; in diesem müssen wieder seyn Glieder ; in

jedem wieder Glieder ., und so ins unendliche fort .

Was jedesmal als Glied betrachtet werden soll , mufs

abhängen vom Kausalitätsbegriffe . Das Glied bewegt

sich , wenn es als solches betrachtet wird ; das , wel¬

ches dann , in Beziehung darauf , das Ganze ist , ruht :

das , was , in Beziehung darauf , Theil ist , ruht gleich -

fals , d . i . es hat keine eigne Bewegung , wohl aber

die mit seinem gegenwärtigeir Ganzen gemeinschaftli¬
che . Diese Beschaffenheit eines Körpers heilst Artiku¬

lation .



lation . .Der dedncirte Körper ist nolhwendig artiku -
lirtj und mufs als ein soldier gesezt werden .

Ein Körper , wie der beschriebene , an dessen
Fortdauer , und Identität wir die Fortdauer , und Iden *
titiit unsrer Persönlichkeit knüpfen ; den wir als ein
geschlofsne -s artikulirtes Ganzes , und uns in demselben :
als Ursache unmittelbar durch unsern Willen setzen , ;
ist dasjenige , was wir unsern Leib nennen ; und es ist 1
eonacli erwiesen , was erwiesen werden sollte . ,

■ I 1
g . 6 . F rinf t e r L e li r s az . j

Die Person kann sich keinen Leib zuschreiben , ohne ihn j
zu setzen , als stehend unter dem Kinßusse einer Person

ausser ihr , und ohne ihn ■dadurch weiter zu bestimmen .

B e w e i f s.
I .) Die Person kann , zu Folge des zweiten Lelir *

Satzes sich gar nicht setzen mit Bewufstseyn , sie setze ■
denn , dafs eine Einwirkung auf sie geschehen sey .
Das Setzen einer solchen Einwirkung war ausschlies - |

(
sende Bedingung alles Bewufstseyns , und der eiste

jPunkt , an den das ganze Bewufstseyn angeknüpft wur -
j
'

de . Diese Einwirkung wird gesezt , als geschehen auf f
die bestimmte Person , das Individuum , als solches ; denn j
das '

Vernunftwesen kann sicli v wie gezeigt wurden , nicht !
etwa als Vernunftwesen überhaupt , es kann sich nur i
als Individuum setzen ; eine '" von ihm gesi?zte Einwir - |kung auf sich selbst , ist daher nothwendig eine auf !
das Individuum , weil es für sich selbst nichts anders ist , !
noch seyn kann , als ein Individuum . j

Es ist auf ein Vernunftwesen gewirkt , heifst , |
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gleichfalls nach den oben geführten Beweisen , so viel

seine freie Thiitigkeit ist zum Tlieil , und in einer ge¬

wissen Rücksicht aufgehoben . Erst durch diese Auf¬

hebung wird für die Intelligenz ein Objekt , und sie

schliefst auf etwas , das nicht durch sie da ist .

Es ist auf das Vernunftwesen ., als Individuum ,

bewirkt , heifst sonach : eine Thätigkeit , die ihm , als

Individuum , zukommt , ist aufgehoben . Nun ist die

umfassende Sphäre seiner Thätigkeit , als eines Indi¬

viduum , sein Leih ; die Wirksamkeit in diesem treib ©

demnach , das Vermögen in ihm , durch den blofsen

Willen Ursache zu seyn , müfste gehemmt , oder kür¬

zer , es miifste auf den Leib der Person eingeryirkt

seyn .

Man nehme dem zu Eolge an , dafs eine , in der

Sphäre der an sich möglichen Handlungen der Person ,

liegende Handlung aufgehoben , für den Augenblik un¬

möglich gemacht sey , so wäre die geforderte Einwir¬

kung erklärt .

Aber die Person soll die Geschehene Einwirkung

auf sich beziehen ; sie soll die für den Augenblick auf¬

gehobene Thätigkeit setzen , als eine ihrer möglichen
Thä '

tigkeiten überhaupt , — als enthalten in der Sphä¬

re der Aeusseruneen ihrer Freiheit . Sie mufs dieselbe
D

sonach setzen , um sie nur als aufgehoben setzen zu

können ; dieselbe mufs sonach wirklich vorhanden seyn ,
und kann keiiiesweges aufgehoben seyn . (Man sage
nicht etwa , die Person könne sie ja wohl ehemals als -

die ihrige gesezt haben , und jezt , heim Durchlaufen

der Sphäre ihrer vorhandenen Freiheit sich erinnern ,
dafs , wenn diese vollständig wäre , auch noch ein ge -

wis -

~w -

.v '
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- fl ;N1.
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•w isses bestimmtes "

Vennögen vorhanden seyn miifste ,
das nicht vorhanden ist ; denn andrer Gründe der Un¬
statthaftigkeit dieser Voraussetzung nicht zu gedenken ,
reden wir ja von dem Momente, , an welchen alles Be -
wufstseyn angeknüpft wird , und welchem gai ' kein
ehemaliges Bewufstseyn vorausgesezt werden darf .)

Es mufs sonach dieselbe bestimmte Tliätigkeit der
Person zugleich , in demselben ungetheilten Momente ,
aufgehoben seyn , und auch nickt aufgehoben seyn , wenn
ein Bewufstseyn möglich seyn soll . Wir haben zu un¬
tersuchen , wie dies geschehen könne .

II .) Alle Tliätigkeit der Person ist eine gewisse
Bestimmung des artikulirten Leibes ; es ist eine Thä -
tigkeit derselben gehemmt , heifst sonach : es ist eine
gewisse Bestimmung des artikulirten Leibes unmög -c? o o
lieh .

Nun kann die Person gar nicht setzen , dafs ihre
Tliätigkeit gehemmt , dafs in ihrem artikulirten Leibe
eine gewisse Bestimmung unmöglich sey , ohne zugleich
zu setzen , dafs dieselbe möglich sey ; denn 'nur unter
der Bedingung , dafs eine Bestimmung durch den blos¬
sen Willen in ihm möglich sey , sezt sie etwas als ihren
Leib . Sie miifste sonach gerade die Bestimmung , welche
unmöglich seyn soll , indem sie unmöglich seyn soll , als
möglich setzen ; und , da sie nichts setzen kann , es sey
denn (für sie ) , sie wirklich hervorbringen . Doch mufs
diese Tliätigkeit , ohneraclitet sie wirklich hervorgebracht
wird , immerfort gehemmt , und aufgehoben bleiben ,
denn , eben um sie , als aufgehoben setzen zu können ,
bringt die Person sie hervor . Dieselbe Bestimmung
der Artikulation — so viel können wir vorläufig erse¬

hen



hen — ist zugleich , auf eine gewisse Weise , wirk¬
lich liervorgebracht , durch die Wirksamkeit des Wil¬
lens , und zugleich auf eine andere Weise aufgehoben ,
durch eine Einwirkung von aussen .

Ferner — die Person soll in dem , gegenwärtig
zu beschreibenden , Momente , sich linden , als frei
in ihrer Sphäre , sich ihren Leib ganz und durchgän¬
gig zuschreiben . Sezte sie es nicht wenigstens als

möglich , dafs sie die gegebene Bestimmung der Arti¬
kulation , auch in dem Sinne , in welchem sie aufgeho¬
ben ist , und bleibt, , durch den blofsen Willen wieder
hersteilen könnte , so . schriebe sie insofern den Leib
sich gar nicht zu , und sezte keine Einwirkung auf
sich als geschehen , welches der Voraussetzung wider¬

spricht . Dafs sie die Hemmung nicht aufhebt , mufs ,
ihrer Annahme nach , abh ^ngen von ihrem freien Wil¬
len ; und sie mufs es als möglich setzen , sie aufzu -

; heben .

i Wie soll es nun diese Möglichkeit setzen ? Kei -
t »

, nesweges etwa zu Folge einer vorhergegangenen Er¬

fahrung , denn es ist hier der Anfang aller Erfahrung ;
demnach nur dadurch , dais sie setze , aus der Hervoibrin -

;■ gung jener Bestimmung , auf die Weise ; wie sie wirk¬
lich hervorgebracht wird , würde die Aufhebung der
Gebundenheit der Artikulation , inwiefern sie statt fin -
det , erfolgen , wenn die Person nicht ihren Willen ,

i dies zu bewirken , zurückhielte .

' Was wird denn nun eigentlich gesezt , indem

I
das beschriebene gesezt wird ? Offenbar eine doppelte
Weise , die Artikulation zu bestimmen , die man in¬

i
' defs selbst eine doppelte Artikulation , oder ein dop -
i E peltes
H



peltes Organ nennen mag , die sich folgendermafsen zu
einander verhalten : das erstere , in welchem die Per¬
son die aufgehobne Bewegung hervorbringt , und das
wir das höhere O -gan nennen wollen , kann modificiret
werden durch den Willen , ohne dafs es dadurch das
andere , welches wir das niedere Organ nennen wollen ,
werde . Höheres und niederes Organ sind insofern un¬
terschieden . Aber ferner ; soll durch die Modifikation
des hohem Organs das niedere nicht zugleich mit mo-

' ?
dificiret werden , so mufs die Person den Willen zu¬
rückhalten , dafs es dadurch modificiret werden solle :
also höheres , und niederes sind durch den Willen auch
zu vereinigen , sind Ein und eben dasselbe Organ .

Es gehört sonach zur Wahrnehmung der hier ge- i
forderten Einwirkung folgendes . Die Person mufs ■

der Einwirkung stille halten , sich ihr hingeben , sie '

mufs die in ihrem Organ hervorgebrachte Modification
nicht aufheben . Sie könnte dies - durch ihren Llofsen >
Willen , und mufs , wenn es nicht geschehen soll , die :
Freiheit ihres Willens beschränken . Ferner , sie mufs
die in ihr hervorgebrachte Modification ihres Organs
innerlich mit Freiheit nachbilden . Es ist gesagt , ei- r
ne mögliche Aeusserung ihrer Freiheit ist aufgeho - F
ben . Dies heilst keinesweges , es ist überhaupt die
Thätigkeit nach irgend einer Richtung und zu einem f
gewissen Zwecke ihr unmöglich gemacht , sondern '

nur , es ist etwas , das sie seihst hervorzubringen ver - 5,
mag , in ihr hervorgebracht , aber so , dafs sie es nicht 1
ihrer eigenen Wirksamkeit , sondern der Wirksamkeit l
eines . Wesens ausser ihr zuschreiben mufs . Ueber - t
haupt , nichts kommt in der Wahrnehmung eines ver -

nünf -
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1
Künftigen Wesens vor , was es nicht seihst hervorbrin¬

gen zu können glaubt , oder dessen Heryorbringung es
S sich nicht zusclueiben kann ; fiir alles andere hates
*

, keinen Sinn , und 'es liegt schlechterdings ausserhalb
s

t seiner Sphäre . Dieses in ihrem Organ hervorgebrach -
1 te , bildet sie mit Freiheit durch das höhere Orgau nach ,

doch so , dafs sie auf das niedere nicht einfliesse , in -
1 dem sonst allerdings zwar dieselbe Bestimmung des

artikulirten Leibes da seyn würde , nur nicht als eine
wahrgenommene , sondern als eine hervorgebrachte ,

’ nicht als durch eine fremde , sondern als durch die eig -
1 ne Wirksamkeit des Subjekts entstanden . Es ' kann

nicht gesehen werden , wenn nicht zuförderst der Ein¬
wirkung stille gehalten , und dann die Form des Ob -

’ jekts innerlich nachgebildet , ihr Umrifs thätig entwor¬
fen wird ; es wird nicht gehört , wenn nicht innerlich

, die Töne nachgealnnt werden durch dasselbe Organ ,
durch welches im Sprechen dieselben Töne hervorge¬
bracht werden . Gienge aber diese innere Kausalität

) fort bis auf das äussere Organ , so würde gesprochen ,
f . und nicht gehört .

'

Inwiefern das Verhältnifs ist , wie das besclirie -
■ bene , so ist der artikulirte Leib des Menschen Sititu
!*. Aber er ist , wie jeder einsiehet , nur Sinn , in Bezie -
b . huna auf ein , in ihm vorhandenes , Produkt einer
i ö
• Wirksamkeit , die allerdings Wirksamkeit des Sub -
[■ jekts seyn könnte , aber im .gegenwärtigen Falle es
l nicht ist , sondern Wirksamkeit einer Ursache ausser
ij dem Subjekte .

f . . .
jjj

Die Person bleibt hei dieser Art der Einwirkung

t ganz und vollkommen frei ; Das , von einer Ursache
E a aus -
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ausser ihr , in ihr hervorgebrachte hann sie sogleich
aufheben , und sie sezt ausdrücklich , dafs sie es so-

gleich aufheben könne , dafs sonach die Existenz die¬
ser Einwirkung lediglich von ihr abliänge . Ferner
mufs sie , wenn auf sie eingewirkt werden soll , durch
Freiheit, ' die geschehene Einwirkung nachahmen : sie
realisirt sonach ihre Freiheit ausdrücklich , um auch
mir walirnehnien zu können . (Es ist im Vorbeigehen
die absolute Freiheit der Reßexion beschrieben , uni
ausführlich bestimmt worden .)

Dadurch ist nun der artikulirte Leib der Person
■weiter bestimmt , wie gefordert wurde . Er ist auch
gesezt als Sinn ; und damit er so gesezt werden könne ,
ist ihm zugeschrieben , ein höheres und niederes Or¬
gan ; von denen das niedere , durch welches er mit
Objekten und vernünftigen Wesen ausser sich erst in
Beziehung kommt , unter einem fremden Einflüsse
stehen kann , das höhere aber nie .

III . ) Als Ursache der beschriebenen Einwirkung
auf das Subjekt , soll lediglich ein vernünftiges We -
.sen ausser dem Subjekte gesezt werden können . Der
Zweck dieses Wesens wäre der gewesen , auf das
Subjekt einzuwirken . Aber es ist , erwiesener Maas -

■sen , auf dasselbe gar nicht eingewirkt , wenn es nicht
durch seine eigene Freiheit dem geschehenen Eindrü¬
cke still hält , und ihn innerlich nachahmt . Das Sub¬
jekt mufs selbst zwekmäfsig handeln , d . i . es mufs die
Summe seiner Freiheit , die den geschehenen Eindruck
aufheben könnte , auf die Erreichung des vorgesezten
Zwecks der Erkenntnifs beschränken , welche Selbst¬
beschränkung eben das ausschliessende Kriterium der

Ver-
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Vernunft ist . Das Subjekt also naufs durch sich selbst

die Erreichung des Zwecks des Wesens ausser ihm

vollenden , und dieses miifstc sonach auf diese Vollen¬

dung durch das Subjekt gerechnet haben , wenn es

überall einen Zweck gehabt haben soll . Es ist dem¬

nach für ein vernünftiges Wesen zu halten , inwiefern

es durch diese Voraussetzung der Freiheit des Subjekts

seine eigne Freiheit auf die Weise der gegebenen Ein¬

wirkung beschränkt hat .

Aber es bleibt immer möglich , dafs es nur von

ohngefähr so gewirkt habe , oder dafs es nicht anders

wirken könne . Es ist immer noch kein Grund die

Selbstbeschränkung desselben anzunehmen , wenn nicht

dargethan werden kann , dafs es auch anders hätte

handeln können , dafs die Fülle seines Vermögens das¬

selbe auf eine ganz andere Ilandelsweise werde ge¬

führt haben , und dafs es dieselbe nothw 'endig beschrän¬

ken , und durch den Begriff der Vernünftigkeit des

Subjekts beschränken müfst 'e , wenn eine Handlung ,

wie die beschriebene , erfolgen sollte .

Ich miifste sonach , wenn der geforderte Schlufs

möglich seyn sollte , setzen , dafs auch auf die entge -

gengesezte Weise auf mich eingewirkt werden könnte ,

und dafs das anzunehmende Wesen ausser mir auf die

entgegengesezte Weise hatte wirken können .

Welches ist die entgegenKesezte Weise ? DerCha -
D Ö Ö

rakter der beschriebenen Einwirkung war der , dafs

es gänzlich von der Freiheit meines Willens abhieng ,

ob auf mich eingewirkt seyn sollte , indem ich der

Einwirkung erst stille halten , und sie , als geschehen ,

setzen mufste ; widrigenfalls auf mich gar nicht einge¬
wirkt



wirkt gewesen wäre . Der Charakter einer entgegen¬
gesetzten Einwirkung wäre sonach der , dafs es nicht
von meiner Freiheit ahbienge , die geschehene Einwir¬
kung zu bemerken , oder nicht , sondern dafs ich sie
bemerken nuifste , so 1gewifs ich irgend etwas bemerk¬
te . Wie ist eine solche möglich ?

Dafs die beschriebene Einwirkung von meiner
Freiheit abhieng , kam zuförderst daher , dafs ich durch
die blofse Freiheit des Willens die hervorgebrachteForm meines artikulirten Leibes zerstören konnte ; in
der entgegengesezten müfste es nicht lediglich vonder Freiheit des Willens abhängen , die her vorgebrach¬te Form mit fste fest , unzerstörbar , wenigstens nicht
unmittelbar vermittelst des hohem Organs zu zerstören ,mein Leib müfste in ihr gebunden und gänzlich ge¬hemmt seyn , in seinen Bewegungen . Aus einer sol¬
chen gänzlichen Hemmung würde denn auch die Re¬
flexion darauf nothweudig erfolgen ; nicht der Form
nach , dafs ich überhaupt ein reflektirendes Wesen
würde , welches lediglich im Wesen der Vernunft ge¬gründet ist , sondern der Materie nach , dafs wennich überhaupt nur rcflcktirete , ich nothwendig auf die
geschehene Einwirkung reflektiren nuifste . Denn dasfreie Wesen will sich nur finden , als ein freies . So
gewifs es demnach über sich reflektiret , ahmt es einein ihm lieivorgebrachte Bestimmung innerlich näch ,mit der Voraussetzung , dafs es von der Freiheit ihresWillens abliänge , dals dieselbe bleibe . Sie schränktihre Freiheit seihst ein . Ist aber , der Voraussetzungnach , jene Bestimmung durch die blofse Kausalität

des Willens nicht zerstörbar , so bedarf es einer sol¬
chen
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chen Selbsfbeschrankung nicht ; es fehlt etwas , was

in die Reflexion eines freien Weesens , als eines sol¬

chen , gehört , und es wird dadurch der Zwang ge¬

fühlt . So gewifs über irgend etwas reflektirt wird ,

- wird der Zwang gefühlt ; denn alles im artikulirten .

Leibe hängt nothwendig zusammen , und jeder 'Theil

{liefst ein auf alle , zu Folge des Begriffs der Artiku¬

lation .

Diese Hemmung der freien Bewegung in meinem

Leibe mufs ich , zum Behuf der postulirten Entgegen¬

setzung, * nothwendig als möglich setzen ; und mein

Leib ist abermals weiter bestimmt . Als Bedingung

derselben mufs ich ausser mir setzen eine zähe haltba¬

re Materie , fähig , der freien Bewegung meines Lei¬

bes zu widerstehen ; und so ist durch die weitere Be¬

stimmung meines Imibes auch die Sinnenwelt weiter

bestimmt .

Jene zähe haltbare Materie kann nur einen Theil

meiner freien Bewegungen hemmen , nicht -aber alle ;

denn dann wäre die Freiheit der Person gänzlich ver -

nichtet , ich wäre als solche tödt , todt für die Sinnen¬

welt . Ich mufs sonach , durch die freie Bewegung

des übrigen Theils meines Leibes , den gebundenen des

Zwangs entledigen können ; mithin auch auf die zähe

Materie eine Kausalität , der Leib mufs physische Kraft

haben , ihrem Eindrücke , wenn auch nicht unmittel¬

bar durch das Wollen , dennoch mittelbar durch Kunst ,

d . i . durch Anwendung des Willens auf den noch freien

Theil der Artikulation , zu widerstehen . Dann aber

mufs das Organ dieser Kausalität selbst aus solcher zä¬

hen haltbaren Materie zusammengesezt seyn ; und die

Ughermacht des freien Wesens über diese Materie aus¬
ser
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serihm , entstellt lediglich aus der Freiheit nach Be *
griffen ; da hingegen die leztere blos nach mechanh
sehen Gesetzen wirkt , mithin nur eine Wirkungswei *
se hat , das freie Wesen aber mehrere .

Besteht mein Leib aus zäher haltbarer Materie ,■und hat er die Kraft , alle Materie , in der Sinnen¬
welt zu modificiren , und sie nach meinen Begriffenzu bilden , so besteht der Leib der Person ausser
mir aus derselben Materie , und sie hat dieselbe Kraft .
Nun ist mein Leib selbst Materie , mithin ein mög¬licher Gegenstand der Einwirkung des andern durch
hlofse physische Kraft ; ein möglicher Gegenstand ,dessen freie Bewegung er geradezu hemmen kann .
Hätte er mich für blofse Materie gehalten , und er
hätte auf mich einwirken wollen , so würde er so
auf mich eingewirkt haben , gleicher Weise wie ich
auf alles , was ich für blofse Materie halte , einwir¬
ke . Er hat nicht so >gewirkt , mithin nicht den Be¬
griff der blofsen Materie von mir gehabt , sondern
den eines vernünftigen Wesens , und durch diesen
sein Vermögen beschränkt ; und erst jezt ist der
Schlufs vollkommen gerechtfertigt , und nothwendig :die Ursache der oben beschriebenen Einwirkung auf
mich ist keine andere , als ein vernünftiges Wesen .

Es ist hiermit das Kriterium der Wechselwir¬
kung vernünftiger Wesen als solcher , aufgestellt .Sie wirken nothwendig unter der Voraussetzung auf
einander ein , dafs aer Gegenstand der hmwirkung ei¬
nen Sinn habe ; nicht wie auf blofse Sachen , um ein¬
ander durch physische Kraft für ihre Zwecke zu mo -
diliciren .

IV .) In der beschriebenen Einwirkung ist das

Orgai



Organ des Subjekts wirklich modiflciret worden ,

durch eine Person ausser ilnn . Nun ist dies weder

geschehen durch unmittelbare körperliche Berührung

dieser Person , noch vermittelst haltbarer Materie ;

denn dann liesse sich nicht auf die Einwirkung einer

Person schliessen , und auch das Subjekt selbst näh¬

me sich nicht wahr , als frei . — Das Organ ist in

jedem Falle etwas materielles , da der ganze Leib

es ist : es ist sonach notliwendig durch eine Ma¬

terie ausser ihm modificiret , in eine gewisse Form

gebracht , und in derselben erhalten . Der blofse

Wille des Subjekts würde diese Form aufheben , und

es mufs diesen Willen zurückhalten , damit sie nicht

gestört werde . Die Materie , durch welche diese

Form hervorgebracht ist , ist demnach keine 2ähe ,

und haltbare , und deren Theile nicht durch den

blofsen Willen getrennt werden können , sondern ei¬

ne feinere und subtilere . Eine solche subtilere Mate¬

rie mufs , als Bedingung der geforderten Einwirkung

in der Sinnenwelt notliwendig gesezt werden .

Die Modifikation des Organs , für die Einwirkung

durch Freiheit , soll auf das , für die Einwirkung durch

Zwang gar keinen Einflufs haben , soll dasselbe ganz ,

und völlig frei lassen . Demnach mufs die feinere Ma¬

terie nur auf das erstere Organ , auf das leztere gar
nicht einfliessen , dasselbe nicht hemmen , und binden

können : es mufs daher seyn eine solche Materie , de¬

ren Bestandtheile gar keinen , dem niedern , d . h . ge¬

zwungenen Sinne bemerkbaren , Zusammenhang haben .

Ich eigne in dem beschriebenen Zustande mir das

Vermögen zu , auf diese subtilere Materie zurück zu

wirken , durch den blofsen Willen , vermittelst einer
.AiFek-
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Affektion des Löhern Organs durcL das niedere ; denn
es ist ausdrücklich gesagt worden , dafs ich eine sol -
che Bewegung des niedern Organs zurückhalten müsse ,um die im höhern hervorgebrachte Bestimmung nicht
zü zerstören : mithin auch der unmittelbar damit in
Verbindung stehenden subtileren Materie eine andere
Bestimmung zu geben . Die subtilere Materie ist also

für mich modißkabel , durch den bloßsen Willen .
Um möglichen Verwechselungen zuvorzukommen ,

setzen wir noch einige Worte hinzu . — Es ist geseztein doppeltes , ein höheres , und niederes Organ . Das
höhere ist dasjenige , welches durch die subtilere Ma¬
terie modificiret wird ; das niedere dasjenige , welches
durch die zähe , und nur mit Mühe zu trennende Ma¬
terie gehemmt werden kann .

Entweder , es wird beschriebener Maassen auf
die Person gewirkt , als auf ein freies Wesen . Dann
ist durch eine bestimmte Form der subtileren Materie
das höhere Organ modificiret , und gehalten ; und soll die
Person wahrnehmen , so mufs sie die Bewegung des
niedern Organs , inwiefern es sich auf diesen Theil
des höhern bezieht , zurückhalten , doch aber , jedoch
nur innerlich , in demselben die bestimmte Bewegung
nachahmen , die sie machen müfste , um selbst die be¬
stimmte gegebene Modifikation des höhern Organs her¬
vorzubringen . Wird eine Gestalt im Raume durch das
Gesicht wahrgenommen , so wird innerlich , aber bliz -
schnell , und umnerklich dem gemeinen Beobachter ,das Gefühl des Gegenstandes , d . h . der Druck , wel¬
cher geschehen müfste , um durch Plastik diese Gestalt
hervorzubringen , nachgeahmet , aber der Eindruck im
Auge , wild , als Schema dieser Nachahmung , festge -

hal -



halten . Daher denn auch ungezogene , <3 . h . noch

nicht genug erzogene Leute , bei denen die Verrich¬

tungen der iyienschhelt noch nicht zu Fertigkeiten ge¬
worden sind , einen erhabenen Körper , den sie recht

besehen wollen , oder wohl gar die Fläche eines Ge¬

mäldes , eines Kupferstichs , das Buchs , das sie lesen ,

zugleich betasten . — "Wer hört , der kann unmöglich

zugleich sprechen , denn er mufs durch das Sprachor -

oan die äussern Töne , mittelst ihrer Construction ,
O

’

nachahmen ; woher es denn auch kömmt , dafs einige

Leute öfters fragen , was man gesagt , da sie es sonach

gar wohl gehört , aber nicht vernommen haben ; auch

wohl bisweilen , wenn es ihnen nicht zum zweitenma -

le gesagt werden soll , es wirklich wissen , weil sie

nun genöthiget sind , hinterher die Nachbildung der

Töne vorzunehmen , die sie vorher nicht vorgenommen ,

hatten . Andere pflegen wohl auch die an sie ergan¬

gene Rede laut zu wiederholen , und reden sie erst so

in sich hinein . — In diesem Falle dienet der Leib , als

Sinn , und zwar als höherer Sinn .

Oder — es wird in dem hohem Organ durch den

blofsen Willen der Person eine Modifikation hervor -

o'ebracht , begleitet von dem Willen , dafs das niedere

Organ dadurch zweckmälsig bewegt werden solle , so

erfolgt , wenn dasselbe nicht gehemmt ist , die beab¬

sichtigte Bewegung desselben , und aus - ihr die beab¬

sichtigte Modifikation der subtileren oder grobem Ma¬

terie , je nachdem der Zweck ist , den sie sich vorge -

sezt hat . So wird z . B . im Auge , als tliätigem Organ ,

die Gestalt oder der Buchstabe gebildet , und auf die

Fläche hingeworfen , ehe die langsame , durch das Au¬

ge geleitete und unter seinem Gebote stehende Hand
des
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des Malers , oder des Schreibers sie darauf befestigt . —*
In diesem Falle dient der Leib als Werkzeug .

Es erfolgt die beabsichtigte Bewegung des nie -
dern Organs nicht — die des hohem erfolgt immer ,
so lange der Mensch lebendig ist — so ist dasselbe ge¬
hemmt , es wirdein Widerstand gefühlt , und der Leib
dient dann als Sinn , aber als niederer Sinn .

Wenn ein vernünftiges Wesen auf ein anderes
einwirkt , als auf blofse Materie , so wird der niedere
Sinn desselben allerdings auch , und zwar notliwendig ,
und völlig unabhängig von der Freiheit desselben affi-

, ciret , wie es mit diesem Sinne stets bewandt ist ; aber
es ist nicht anzunehmen , dafs diese Affektion die Ab *
sicht des Wirkenden war . Er wollte nur schlechhin
seinen Zweck in der Materie erreichen , seinen Begriff
in ihr ansdrücken ; ob sie ein Gefühl davon haben wer¬
de , oder nicht , darauf ist in seinem Zweckbegriffe garnicht Rücksicht genommen . Die Wechselwirkung -°

Ö
vernünftiger Wesen , als solcher , geschieht sonach stets
vermittelst des hohem Sinnes ; denn nur dieser ist ein
solcher , auf welchen man nicht würben kann , ohne
ihn vorauszusetzen ; und so bleibt das obige Kriterium
dieser Wechselwirkung richtig : es ist eine solche , in
welcher der Sinn des Objekts der Wirkung vorausge -
sezt wird .

V .) Als Bedingung des SelbStbewufstseyns ist ei¬
ne Wirkung von aussen , zu Eolge derselben eine ge¬
wisse Beschaffenheit des Leibes , ttnd zu Folge dieser
eine gewisse Einrichtung der Sinnenwelt gesezt wor¬
den . Daher zuförderst — soll Bewufstseyn möglich
seyn , so mufs die Sinnenwelt so beschaffen seyn , in

die -
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diesem Verlüiltnifs zu unserm Leibe stellen , und wei¬

ter giebt es natürlich in der Sinnenwelt nichts , als

das , was im Verliältnifs zu unserm Leibe steht ; es

ist für uns nur das , was Resultat dieses Verhältnis¬

ses ist . — Man vergesse nicht , dafs diese Folgerung
nur transscendental zu verstehen ist . Es ist so , heifst ,
wir müssen es so setzen : und wreil wir es so setzen

müssen , darum ist es so . Das Vorliandenseyn eines

Leibes wurde geschlossen aus der Selbstständigkeit und

Freiheit . Aber diese ist nur , inwiefern sie gesezt
wird : mithin auch , da das Begründete nicht weiter

gehen kann , als der Grund , der Leib nur für den ,
durch den er gesezt \yird .

Die weitere Bestimmung des Leibes , und , ver¬

mittelst seiner , der Sinnenwelt , ist geschlossen aus

der nothwendigen Gemeinschaft freier Wesen , wel¬

che abermals Bedingung der Möglichkeit des Selbst -

bwufstseyns ist , und so an unserm ersten Punkte

hängt . Weil in der Welt freie Wesen , als solche ,
in Gemeinschaft sein sollen , darum muls die Welt so

eingerichtet seyn . Nun aber ist eine Gemeinschaft

freier wesen lediglich , inwiefern sie durch dieselben

gesezt wird ; mithin ist die Welt auch nur so , in¬

wiefern sie dieselbe so setzen : —- keinesweges mit

Freiheit , sondern mit abfoluter Notliwendigkeit ; und

ein auf diese Weise geseztes hat für uns Realität ,

VI .) Ich schreibe mir zu ein niederes , und hö¬

heres Organ , die in dem beschriebenen Verliältnifs

zu einander stehen ; ich nehme dem zu Folge an in

der Sinnenwelt ausser mir eine gröbere , und subti¬

lere Materie , in dem beschriebenen Verhältnisse zu
mer «
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meinen Organen . Ein solches Setzen ist nothwen -
dige Bedingung des Selbstbewufstseyns ; und liegt
daher im Begriffe der Person . Setze ich daher ein
WEsen ausser mir als Person , so mufs ich von ihm
liothwendig annehmen , dafs es das gleiche setze ,
oder , was hier dasselbe ist , ich muls ihm den reelen
Besitz und Gebrauch zwei solcher unterschiedenen Or¬
gane zuschreiben , ich muis die reelle Existenz einer
so bestimmten Sinnenwelt für ihn annehmen .

Auch dieses Uehertragen meines noth wend Eenö p
Denkens , auf eine Person ausser mir , liegt im Begrif¬
fe der Person . Ich mufs demnach der Person ausser
mir zuschreiben , dafs , falls sie mich als Person setze ,
sie dasselbe von mir annehme , was ich seihst von mir ,
und ihr annehme ; und zugleich von mir annehme , dafs
ich dasselbe von ihr annehme . Die ‘Bearitfe von der
bestimmten Artikulation vernünftiger Wesen , und von
der Sinnenwelt ausser ihnen , sind nothwendig gemein¬
schaftliche Begriffe ; Begriffe , worüber die vernünfti¬
gen Wesen nothwendig , oline alle vorbergegangene
Verabredung , übereinstimmen , weil bei jedem , in
seiner eigenen Persönlichkeit , die gleiche Art der An -
schaumig begründet ist , und sie müssen als solche ge¬
dacht werden . leder kann von dem andern mit Grun¬
de voraussetzen , ihm anmuthen , und sich darauf be¬
rufen , dafs er die gleichen Begriffe über diese Gegen¬
stände habe , so gewifs er ein vernünftiges Wesen sey ,

VII .) Es thut sich ein neuer Einwurf hervor ;
und erst nach dessen Beantwortung ist der Leib eines
vernünftigen Wesens vollkommen bestimmt . IN

' em-
lich ; es ist behauptet worden ; Ich käme gar nicht zum

Selbst -
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Selbstbewufstseyn , und könne nickt dazu kommen ,
ausser zu Eolge der Einwirkung eines vernünftigen
Wesens ausser mir auf mick . Wenn es nun gleick le¬

diglick von mir akkängt , ok ick dieser Einwirkung
mick kingeken wolle , oder nickt ; ferner , wenn gleick ,
ok ick überkaupt , und wie ick zurück wirken wolle ,
von mir akkängt , so hängt dock die Möglickkeit die¬
ser Aeusserung meiner Freikeit ab von der geschehe¬
nen Einwirkung des andern .

Icli werde zu einem vernünftigen Wesen , in der
Wirklichkeit , nickt dem Vermögen nach , erst gemacht ;
wäre jene Handlung nickt geschehen , so wäre ich nie
wirklich vernünftig geworden . Meine Vernünftigkeit
hängt demnach ab von der Willkülir , dem guten Wil¬
len eines andern , von dem Zufälle ; und alle \ ernünf -

tigkeit hängt ab von dem Zufalle .

So kann -es nickt seyn : denn dann bin ich als Per¬
son zuerst doch nicht selbstständig , sondern nur ein
Accidenz eines andern , welcher wieder ist ein Accidenz
eines dritten , und so ins unendliche .

Dieser Widerspruch läfst sich nicht anders liehen ,
als durch die Voraussetzung , dafs der andere , schon
in jener ursprünglichen Einwirkung genöthiget , als

vernünftiges Wesen genöthiget d . i . durch Conse -

quenz verbunden sey , mich als ein vernünftiges We¬
sen zu behandeln : und zwar , dafs er durch mich dazu

genöthiget sey ; also , dafs er schon in jener ersten

ursprünglichen Einwirkung , in welcher ich von ihm

abhange , zugleich von mir abhängig sey ; dafs dem¬
nach schon jenes ursprüngliche Verliältnifs eine Wech¬

selwirkung sey . Aber vor jener Einwirkung vorher ,
bin
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bin ich gar nicht Ich ; ich habe mich nicht gesezt , denn
das Setzen meiner selbst ist ja durch diese Einwir¬

kung bedingt , nur durch sie möglich . Doch , soll ich
wirken . Ich soll sonach wirken , ohne zu wirken ;
wirken ohne Thätigkeit . Wir wollen sehen , wie dies
sich denken lasse .

ct) Wirken ohne zu wirken bedeutet ein blofses
Vermögen . Dieses blofse Vermögen soll wirken . Aber
ein Vermögen ist nichts als ein idealer Begriff : und es
wäre ein leerer Gedanke , einem solchen das ausschlies -
sende Prädikat der Realität , die Wirksamkeit zuzu¬
schreiben , ohne anzunehmen , daises realisirt sey . —
Nun ist das gesanunte Vermögen der Person in der Sin¬
nenwelt allerdings realisiret , in dem Begriff ihres Lei¬
bes , der da ist , so gewifs die Person ist , der da fort¬
dauert , so gewils sie fortdauert , der ein vollendetes
Ganzes materieller Theile ist , und demnach eine be¬
stimmte ursprüngliche Gestalt hat , nach dem obigen .
Mein Leib müfsle also wirken , tliätig seyn , ohne dafs
ich durch ihn wirkte .

ß ) Aber mein Leib ist mein Leih , lediglich in¬
wiefern er durch meinen Willen in Bewegung gesezt
ist , ausserdem ist er pur Masse ; er ist als mein Leih
thätig , lediglich inwiefern ich durch ihn tliätig bin .
Nun soll ich , im gegenwärtigen Falle , noch gar nicht
Ichy demnach auch nicht thätig seyn , demnach ist auch
mein Leib nicht thätig . Er müfste daher durch sein
blolses Daseyn im Raume , und durch seine Gestalt
wirken , und zwar so wirken , dafs jedes vernünftige
Wesen verbunden wäre , mich für ein der Vernunft

fähi -
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fähiges anzuerkennen , und nach dieser Voraussetzung
’ zu behandeln .

^
y .) Zuförderst der schwierigste Punkt ; Wie kann

überhaupt etwas durch sein blofses Daseyn im Raume ,
ohne alle Bewegung , wirken ?

Die Einwirkung soll geschehen auf ein vernünf -
g tiges Wesen , als ein solches ;1’sie mufs daher geschehen
it? nicht durch unmittelbare Berührung und Hemmung sei -'

Ines niedern Organs , sondern auf sein höheres , dem¬
nach vermittelst der subtileren Materie . Nun ist oben

Iallerdings ' von dieser angenommen , dafs sie ein Mit¬
tel der wechselseitigen Einwirkung vernünftiger We¬

isen aufeinander sey ^ dadurch , dals sie durch eine Be -
Mwegung des hohem Organs selbst modiliciret würde .

(^Das aber soll hier der Fall nicht seyn . Ein menschli¬
cher Leib soll in seiner Ruhe , ohne alle Thätigkeit ,
eine Einwirkung hervorbringen : die subtilere Materie

jmufs daher in unserm Falle so gesezt werden , dafs sie
jdurch die blofse ruhende Gestalt modificiert werde , und
zu Folge dieser erhaltenen Modifikation den höhern Sinn
eines möglichen andern vernünftigen Wesens modifi -
cire . — Der menschliche Leib wird bis jezt blo ? als
Gestalt im Raume betrachtet , mithin mufs das von ihm
erwiesene für alle Gestalt gelten , und so gesezt werden .

(Es ist nicht erwiesen , dafs die so eben aufge¬
zeigte subtile Materie , vermittelst welcher die blofse
Gestalt im Raume wirken soll , von der oben abaelei -ö 1
teten specifisch verschieden sey , sondern nur , dafs der
subtilen Materie diese beiden Prädikate zukommen müs¬
sen . Das leztcre wäre erwiesen , wenn sich zeigen
liefse , das die durch die blofse Gestalt zu modifici -

& F rende



rende Materie , gar nicht unmittelbar durch , die Bewe¬

gung des Organs erschüttert werden könne , sondern

für dasselbe fest , und unwiderstehlich sey .
' Dieser

Beweifs liegt nicht eigentlich auf unserm Wege , ich

will ihn aber gleich mit führen , um die Materien nicht

zu sehr zu zerstreuen . — Die Gestalt der Person aus¬

ser mir mufs für sie fortdauern , wenn sie sich selbst

als die gleiche Vorkommen soll , und sie mufs es aus
'eben dem Gruirde für mich . Nun setze man , dafs wir
in gegenseitiger Einwirkung auf einander stünden ,
durch die zu erschütternde subtile Materie (mit ein¬

ander sprächen ) , so wird die Materie A . sich unauf¬

hörlich verändern , und ist sie das , worinn unsre Ge¬

stalten abgedruckt werden , so werden auch diese sich
unaufhörlich für uns beide verändern , welches der

Voraussetzung , dafs , nach unserer beider Vorstellung ,
dieselben Personen in Wechselwirkung stehen müssen ,
widerspricht . Mithin mufs die Materie , in der unse¬
re Gestalten abgedruckt sind , bei der beständigen Be¬

wegung der Materie A . unbeweglich und unerschütter¬
lich , daher für unser Organ ' nicht modihkabel , mithin
darinn eine von A . unterschiedene B . seyn . Luft ,
Licht . (Die Erscheinungen im Lichte sind nur mittel¬
bar durch uns zu modificiren , indem die Gestalt selbst
modificiret werden kann .)

' i

t(. ) Mein Leib mufs der Person ausser mir sichtbar

seyn , ihr durch das Medium des Lichts erscheinen , und
erschienen seyn , so geiuifs sie auf mich wirkt : wodurch der
erste und mindeste Theil unsrer Frage beantwortet wäre .
Nun soll , nach der nothwendigen Voraussetzung , die¬

se Erscheinung so seyn , dafs sie schlechterdings niclit
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zu verstellen , und zu begreifen ist , ausser durch die

'Voraussetzung ; ich sey ein vernünftiges Wesen ; dafs
wonach dem andern angemuthet werden könne : s-o wie
du diese Gestalt erblicktest , niufstest du sie nothwen -
dig für die Repräsentation eines vernünftigen Wesens
in der Sinnenwelt halten , wenn du seihst ein vernünf¬
tiges Wesen bist . — Wie ist dies möglich ?

Zuförderst — was heilst denn verstehen , oder be~
fj greifen ? Es heilst festsetzen , bestimmen , begrenzen . Ich
v habe eine Erscheinung begriffen , wenn ich ein völl¬
ig ständiges Ganzes der Erkenntnifs dadurch orhajten hä *
»jbe , das allen seinen Theilen nach in sich begründet ist ;

wenn jedes durch alles , und alles durch jedes einzelne
gründet , oder erklärt wird . Dadurch erst ist es

| vollendet , oder begrenzt . — Ich habe nicht begriffen ,
' wenn ich noch im Erklären bin "

, wenn meine Dafür¬
halten noch ein Schweben , und also noch nicht befe¬
stigt ist ; wenn ich noch VQn den Theilen meiner Er -

Itenntnifs zu andern Theilen fortgetrieben werde . « (Ich
habe A . , welches ein zufälliges seyn soll , noch nicht
begriffen , wenn ich nicht eine Ursache dafür , und ,
da dem A . eine bestimmte Art der Zufälligkeit zukoxn -
men mufs , eine bestimmte Ursache dazu gedacht ha¬
be .) Ich 'kann eine Erscheinung nicht verstehen , aus¬
ser auf eine gewisse Art , heifst daher .- ich werde von
den einzelnen Theilen der Erscheinung immer fortge -
' rieben bis auf einen gewissen Punkt ; und eist bei die¬
sem kann iph mein Aufsammeln ordnen und das Auf¬

gesammelte in ein Ganzes det Erkenntnils zusammen¬
fassen . Ich kann die Erscheinung eines menschlichen
Leibes nicht begreifen , ausser durch die Annahme dais

E 2 er



er der Leib eines vernünftigen Wesens sey , heilst da¬

her : ich kann hei Aufsammlung der Theile seiner Er¬

scheinung nicht eher stille stehen , bis ich auf den

Pünkt -gekommen bin , dafs ich ihn als den Leib eines

vernünftigen Wesens denken mufs . Ich will diesen

genetischen Beweifs strenge führen , d . i . ich will die

Hauptmomente desselben angeben . Ausführlich kann
er hier nicht dargestellt werden . Er allein bildet eine

eigne Wissenschaft , die Anthropologie .

g .) Zuförderst müfste es nothwendig seyn , den
menschlichen Leib als ein Ganzes zu denken : und un¬
möglich die Theile desselben im Begriffe zu trennen ,
wie es bei Objekten , die blofse rohe Materie sind^
Schutt , Sandhaufen u . s . f . geschieht . Aber was so
beschaffen ist , dafs es rjothwendig als ein Ganzes ge¬
dacht werden mufs , heift ein organisirtes Naturpro¬
dukt . Der menschliche Leib mufs zuförderst ein ovga-
nisirtes Naturprodukt seyn . Was ein organisirtes Na¬
turprodukt sey , und warum und inwiefern dasselbe
nur als ein Ganzes zu denken sey , läfst sich am besten
erkennen durch die '

Vergleichung desselben mit einem
Ilunstprodukte welches darinn mit dem Naturprodukte
übereinkommt , dafs es auch nur als,ein Ganzes zu
denken ist . In beiden ist jeder Theil , um eines jeden
andern willen , .demnach um des - Ganzen willen da ;
und die Urtheilskraft würde daher bei der Betrachtung
des einen , wie - des andern -

, von dem Setzen des einen
Theils fortgetrieben zu allen , bis sie das Auffassen vol¬
lendet hat . Im Naturprodukt aber ist das Ganze auch
um der Theile willen da ; es hat keinen andern Zweck ,
als den , bestimmt diese Theile zu produciren ; im Kunst -

pro -
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produkte hingegen weifst das Ganze nicht zurück auf die

Theile , sondern a.uf einen Zweck ausser ihm ; es ist
r

[ Werkzeugzu etwas . Ferner , im Naturprodukte bringt

j - hervor , und so bringen alle das Ganze hervor : im Kunst -

, produkte aber ist , ehe es nur Kunstprodukt werden

f konnte , der innere Bildungstrieb getödtet , und es ist
'

gar nicht auf ihn , sondern auf die Zusammesetzung
nach mechanischen Gesetzen gerechnet ; daher weifst

gen das Naturprodukt fortdauernd sich selbst hervor¬

bringt , und eben dadurch erhält .

(f .) Es ist durch die Voraussetzung , dafs sie ein

griffen , wenn alles , was in ihr vorkömmt , sich wieder

” erklären läfst . Z . B . das höchste , undlezte , die äus -

F- serste Staffel der Organisationskraft in der einzelnen ,

Pflanze - ist der Saamen : dieser nun lälst sich vollkom -

; men erklären , aus der Organisation als Zweck : durch
i ' _

’ 0

i ihn wird die Gattung fortgeflanzt ; durch ihn geht die

Organisation wieder in sich selbst zurück , und fängt
ihren Lauf von forme an . 13er Akt derselben ist gar
nicht geschlossen , sondern treibt in einem ewigen
Kreisläufe sich fort . — Eine Erscheinung ist durch je¬

ne Voraussetzung nicht vollkommen begriffen , lreifst

daher : das lezte und höchste Produkt des Bildungstrie¬
bes läfst sich gar nicht wieder als Mittel auf den Bil¬

dungstrieb selbst beziehen , sondern deutet auf einen

jeder einzelne Theil durch seine innere Kraft sich selbst

dies .auf einen Urheber ausser ihm zurück ; da hinge -

Naturprodukt sey , eine Erscheinung , vollkommen be -

dig aus
zurück auf die Organisation bezieht , und sich vollstän¬

dig aus dem Zwecke dieser bestimmten Organisation

andern Zweck hin . Die Erklärung geht nach den Ge¬
setzen

*



setzen der Organisation zwar eine Zeit lang fort ; (nicht
etwa , dieses Gesez läfst ' sich gar nicht anwenden ,
wie bei dem Kunstprodukte ; aber zulezt kann darnach
nicht weiter erklärt werden , d . r es kann das lezte
Produkt desselben nicht wieder auf sie bezogen wer¬
den .

' Dann ist der Umkreis nicht geschlossen , und
der Begriff nicht vollendet , d . h . es ist nichts begriffen :
die Erscheinung ist nicht verstanden . (Der Mensch
vollendet den Umkreis der Organisation allerdings auch
durch die Fortpflanzung seines Geschlechts . Er ist ei¬
ne vollkommne Pflanze ; aber er ist noch mehr .)

Ein solches wäre nun die Artikulation , die notrh-
wendig sichtbar seyn mufs , mid welche allerdings ein
Produkt der . Organisation ist . Aber die Artikulation
produciret nicht umgekehrt die Organisation , sondern
sie deutet auf einen andern i^weck hin , d . h . sie wird
nur in einem ändern Begriffe vollkommen zusammen -
gefafst , und auf Eins reduciret . Dieser Begriff könn¬
te seyn der dgr bestimmten jreien Bewegung , und inso¬
fern wäre der Mensch Thier .

jj .) Aber auch durch diese Voraussetzung soll der
menschliche Leih nicht , begriffen werden können . Sei¬
ne Artikulation müfste sonach sich überhaupt nicht be¬
greifen lassen , in einem bestimmten Begriffe . Sie müfs¬
te nicht hindeuten auf einen bestimmten Umkreis der
willkührliclien Bewegung , wie bei dem Thiere , son¬
dern auf alle denkbaren ins unendliche . Es würde gar
keine Bestimmtheit der Artikulation da seyn , sondern
lediglich eine Bestimmbarkeit ins unendliche ; keine
Bildung desselben , sondern nur Bildsamkeit . .— Kurz
alle Thiere sind vollendet , und fertig , der Mensch ist

nur
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nur angedeutet , und entworfen . Der vernünftige Be¬

obachter kann die Theile gar nicht vereinigen , ausser

in dem Begriffe seines gleichen , in dem ihm durch sein

Selbstbewufstseyn gegebenen Begriffe der Freiheit . Er

mufs den Begriff von sich seihst unterlegen , um et¬

was denken zu können , weil gar kein Begriff gegeben

ist ; nach jenem Begriffe aber kann er nun alles erklä¬

ren . Iedes Thier ist , was es ist : der Mensch allein •

ist ursprünglich gar nichts . Was er seyn soll nmfs er

werden : und da er doch ein Wesen für pich seyn soll ,

durch sich selbst werden . Die Natur hat alle ihre

Werke vollendet , nur von dem Menschen zog sie die

Hand ab , und übergab ihn gerade daourch an sich seihst .

Bildsamkeit , als solche , ist der Charakter der Mensch - x

heit . Durch die Unmöglichkeit einer Menschengestalt

irgend einen andern Begriff unterzulegen , als den sei¬

ner selbst , wird jeder Mensch innerlich genöthigt , je¬

den andern für seines gleichen zn halten .

. • ' C 0 7' ollari a .

l .) Es ist eine bedenkliche Frage än die Philoso¬

phie , die sie , meines Wissens , noch nirgends gelös
’ t

hat : wie kommen wir dazu auf einige Gegenstände

der Sinnenwelt den ^ egriff der Vernünftigkeit über¬

zutragen , auf andere nicht ; welches ist der charak¬

teristische Unterschied beider Klassen ?

Kant sagt : handle so , dafs die Maxime deines

Willens Princip einer allgemeinen Gesezgebung seyn

könne . Aber wer soll denn in das Reich , das durch

diese Gesezgebung regiert wird , mit gehören , und

Antheil an dem Schutze derselben haben ? Ich soll ge¬
wisse



88

wisse Wesen so behandeln , dafs ich wollen kann , dals
sie umgekehrt mich nach der gleichen Maxime behan¬
deln . Aber ich handle doch alle Tage auf Thiere , und
leblose Gegenstände , ohne die aufgegebne Frage -auch
nur - im Ernste aufzuwerfen . Nun säet man mir : es
versteht sich , dafs nur von Wesen , die der Vorstel¬
lung von Gesetzen fähig sind , also - von vernünftigenWesen , die Rede sey ; und ich habe zwar statt des
einen unbestimmten Begriffs einen andern , aber kei -
nesweges eine Antwort auf meine Frage . Denn , wie
welfs ich denn , welches bestimmte Objekt ein vernünf¬
tiges Wesen sey ; ob etwa nur dem weissen Europäer ,oder auch dem schwarzen Neger , oh nur dem erwach¬
senen Menschen , oder auch dem Kinde der Schutz je¬ner Gesezgebung zukomme , und ob er nicht etwaauch dem treuen Haustliiere zukommen möchte . So¬
lange diese Frage nicht beantwortet ist , hat ,

v hei al¬
ler seiner Vortrefflichkeit , jenes Princip keine An¬
wendbarkeit und Realität .

Die Natur hat diese Frage längst entschieden .Es ist wohl kein Mensch , der bei der ersten Erbli¬
ckung eines Menschen , ohne weiteres , die Flucht neh¬
me , wie vor einem reissenden Thiere , oder Anstalt
mache ihn zu tödten , und zu -verspeisen , wie ein
Wild ; der nicht vielmehr sogleich auf wechselseitige
Mittheilung rechnete . Dies ist so , nicht durch Ge¬
wohnheit und Unterricht , sondern durch Natur und
Vernunft , und wir haben so eben das Gesez abgelei .tet , nach welchem es so ist .

Nur wolle man ja nicht — welches nur für we¬
nige erinnert wird — glauben , dafs der Mensch erst

jenes
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jenes lange und mühsame Piäsonnement anzustellen

habe , welches wir geführt haben , um sich begreiflich

zu machen , dafs ein gewisser Körper ausser ihm ei¬

nem Wesen seines gleichen angehöre . Jene Anerken¬

nung geschieht entweder gar nicht , oder sie wird in

einem Augenblicke vollbracht , ohne dafs man sich der

Gründe bewufst . wird . Nur dem Philosophen kommt

es zu , Rechenschaft über dieselben abzulegen .
i

2 . ) Wir verweilen noch einige Augenblicke bei

der uns erölfneten Aussicht .

a .) Jedes Thier bewegt sich wenige Stunden

nach seiner Geburt , und sucht seine Nahrung in den

Brüsten der Mutter . Es wird durch den thierischen

Instinkt , das Gesez gewisser freier Bewegungen , wor *-

auf sich auch das gründet , was man Kunsttrieb der

Thiere genennt hat , geleitet . Der Mensch hat zwar

Pflanzen - Instinkt , aber thierischen , in der gegebenen
Bedeutung , hat er gar nicht . Er Bedarf der freien

Hülfe der Menschen , und würde , ohne dieselbe , bald

nach seiner Geburt , umkommen . Wie er den Leib

der Mutter verlassen hat , zieht die Natur die Hand

ab von ihm , und wirft ihn gleichsam hin . Plinius

und andere haben darüber sehr gegen sie , und ihren

Urheber geeifert . Rednerisch mag dies seyn , aber

philosophisch ist es nicht . Gerade dadurch wird be .
wiesen , dafs der Mensch , als solcher , nicht der Zög¬

ling der Natur ist , noch es seyn soll . Ist er ein Thier ,
so ist er ein äusserst unvollkommenes Thier , und ge¬
rade darum ist er kein Thier . Man hat die Sache oft

so angesehen , als ob der freie Geist dazu da wäre ,
das Thier zu -pflegen . So ist es nicht . Das Thier ist

da ,
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da , flm den freien Geist in der Sinnenwelt tragen ,
und mit ihr zu verbinden .

Durch diese äusserste Hülfslosigkeit ist die
Menschheit an sich selbst , und hier zuförderst die
Gattung an die Gattung gewiesen . Wie der Baum
durch das Abwerfen seiner Frucht seine Gattung er¬
hält so erhält der Mensch , durch Pflege und Erzie¬
hung des hülflosgebohrnen , sich selbst , als Gattung .
So producift die ' Vernunft sich selbst , und so nur ,
ist der Fortschritt derselben zur Vervollkommnung
möglich . So werden die Glieder an einander gehängt ,
und jedes künftige erhält den Geisteserwerb aller vor¬
hergegangenen .

b . ) Der Mensch wird nakt gebohren , die Thiere
bekleidet . In ihrer Bildung hat die Natur ihr Werk
geendiget , und das Siegel der Vollendung darauf ge¬
drückt ; sie hat die feinere Organisation , durch eine
rohere Decke vor dem Einflüsse der grobem Materie
geschützt . Im Menschen wurdS das erste und wich¬
tigste Organ , das des Betastens , das durch die ganze
Haut sich verbreitet , geradezu der Einwirkung dersel¬
ben blos gestellt : nicht aus Nachlässigkeit der Natur ,
sondern aus Achtung derselben für uns . Jenes Organ
war bestimmt , die Materie unmittelbar zu berühren ',
um sie auf das genaueste unsern Zwecken angemessen
zu machen : aber die Natur stellte es uns frei , in wel¬
chen Theil des Leibes wir unser Bildungsvermögen
vorzüglich verlegen , und welche wir als blofse Masse
betrachten wollten . Wir haben es in die Fingerspi¬
tzen gelegt , aus einem Grunde , der sich bald zeigen
wird . Es ist daselbst , weil wir es gewollt haben .
Wir hätten jedem Theile des Leibes dasselbe feine

Ge -



Gefühl gehen können , wenn wir es gewollt hatten ;

das beweisen diejenigen Menschen , die mit den Zehen

nähen und schreiben , mit dem Bauche sprechen u . s . f „

c .) Jedes Thier hat , wie wir schon oben an »

merkten , angebohrne Bewegungsfertigkeiten . Mau

denke an den Biber die Biene u . s . f . Der Mensch

hat nichts dergleichen , und sogar seine Lage ,
auf dem Rüthen , wird dem Kinde gegeben , um den

künftigen Gang vorzubereiten . — Man hat ge¬

fragt , ob der Mensch bestimmt sey auf vier - Füssen

zu gehen ', oder aufrecht . Ich glaube , er ist zu kei¬

nem von beiden bestimmt ; es ist ihm als Gattung über¬

lassen worden , seine Bewegungsweise sich selbst zu

wählen . Ein menschlicher Leib kann auf vier Füssen

laufen ; und man hat , unter Thieren aufgewachsene ,
Menschen gefunden , die dies mit unglaublicher Schnel¬

ligkeit konnten . Die Gattung hat , meines Erachtens »

frei sich vom Boden emporgehoben , und sich dadurch

das Vermögen erworben , ihr Auge tund um sich

herum zu werfen , um das halbe Universum am

Himmel zu überblicken , indefs das Auge des Thie -

res durch seine Stellung an den Boden gefes¬
selt ist , welcher seine Nahrung trägt . Durch die¬

se Erhebung hat es der Natur 2;wei Werkzeuge der

Freiheit abgewonnen , die beiden Arme , welche , al¬

ler animalischen Verrichtungen erledigt , am Körper

hängen , blos um das Gebot des Willens zu erwarten ,

und lediglich zur Tauglichkeit für die Zwecke desselben

aus gebildet werden . Durch ihren gewagten . Gang , der

ein immerfortdauernder Ausdruck ihrer Kühnheit und

Geschicklichkeit ist , in Beobachtung des Gleichge¬
wichts ,
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wichts , erhält sie ihre Freiheit und Vernunft stets in
der Uebung , bleibt immerfort im Werden , und drückt
es aus . Durch diese Stellung versezt sie ihr Leben in
das Reich des Lichts , und flieht immerfort die Erde ,die sie mit dem kleins möglichsten Theile ihrer selbst
berührt . Dem Thiereist der Boden Bette , und Tisch ;der Mensch erhebt alles das über die Erde .

d .) Was den sehen gebildeten Menschen am aus -
drückendsten charakterisiret , ist das geistige Auge >
und der die innersten Regungen des Herzens abbilden¬
de Mund . Ich rede nicht davon , dafs das erstere
durch die Muskeln , in denen es befestigt ist , frei her -
umbewegt , und sein Blick dahin , dorthin geworfenwerden kann ; eine Beweglichkeit , die auch durch die
aufrechte Stellung des Menschen erhöht , aber an sich
mechanisch ist . Ich mache darauf aufmerksam , dafs
das Auge selbst und an sich dem Menschen nicht blos
ein todter , leidender Spiegel ist , wie die Fläche des
ruhenden Wassers , durch Kunst verfertigte Spiegel ,oder das Thierauge . Es ist ein mächtiges Organ , das
selbstthätig die Gestalt im Raume umläuft , abreisset ,nachbildet ; das selbstthätig die Figur , welche aus
dem rohen Marmor hervorgehen , oder auf die Lein¬
wand geworfen werden soll , vorzeichnet , ehe der
Meisel , oder der Pinsel berührt ist ; das selbstthätigfür den willkührlich entworfenen geistigen Begriff ein
Bild erschafft . Durch dieses Leben und Weben der
Theile untereinander ins unendliche , wird das , was
sie indisches vom Stoffe an sich hatten , gleichsam ab¬
gestreift , und ausgeworfen , das Auge verklärt sich
selbst zum Lichte , und wird eine sichtbare Seele . —

Daher ,
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Daher , jemehr geistigere Selbstthätigkeit jemand hat ,

desto geistreicher sein Auge , je weniger , destomehr

bleibt es ihm ein trüber , mit einem Nebelflore über *

zogener Spiegel .

Der Mund , den die Natur zum niedrigsten , und

selbstigstcn Geschäfte , zur Ernährung bestimmte , wird ,

durch Selbstbildung ; ,der Ausdruck aller gesellschaftli¬

chen Empfindungen , so wie er das Organ
' der Mit¬

theilung ist . Wie das Individuum , oder , da hier

von festen Theilen die Rede ist , die Rage , noch thie -

rischer , und selbstsüchtiger ist , drängt er sich hervor ;

wie sie edler wird , tritt er zurück , unter den Bogen

der denkenden Stirne .

Alles dies , das ganze ausdrückende Gesicht , ist ,

wie wir aus den Händen der Natur kommen , nichts ;

es ist eiife weiche ineinanderfliessende Masse , in der

man höchstens finden kann , was aus ihr werden soll ,

und nur dadurch , dafs man seine eigne Bildung in

der Vorstellung darauf überträgt , findet ; — und eben

durch diesen Mangel an Vollendung ist der Mensch

dieser Bildsamkeit fähig .

Dieses alles , nicht einzeln , wie es durch den

Philosophen zersplittert wird , sondern in seiner über¬

raschenden , und in einem Momente aufgefafsten Ver¬

bindung , in der es sich dem Sinne giebt , ist es , was

jeden , der menschliches Angesicht trägt , nöthigt , die

menschliche Gestalt überall , sie sey nun blos angedeu¬

tet , und werde erst durch ihn , abermals mit Noth -

wendigkeit , darduf übergetragen , oder sie stehe schon

auf einer gewissen Stufe der Vollendung , anzuerken¬
nen ,



nen , und zu respektiren . Menschengestalt ist dem
Menschen notlnvendig heilig .

§ . 7 . Beweifs , dafs durch die auf gestellten Sätze jdie Anwendung des Bechtsbegriffs möglich, ist .
I .) Personen , als solche , sollen absolut freiund lediglich von ihrem Willen abhängig seyn . Per¬sonen sollen , so gewifs sie das sind , in gegenseitigemEinflüsse stehen , und demnach nicht lediglich von .sich selbst abhängig seyn . Wie beides beisammen be¬stehen könne , dieses zu beantworten , ist die Aufga¬be der Rechtswissenschaft : und '” die ihr zum Grunde

liegende Frage ist die : wie ist eine Gemeinschaft freierWesen , als solcher , möglich ?

Bis jezt haben wir die äussern Bedingungen die¬ser Möglichkeit aufgezeigt . Wir haben erklärt , wie un¬ter dieser Voraussetzung die im gegenseitigen Einflüssestehenden Personen , und wie die Sphäre ihres gegen¬seitigen Einflusses , die Sinnenwelt , beschaffen seynmüsse . Der Erweifs unsrer Sätze stiizt sich lediglichOauf die Voraussetzung einer solchen Gemeinschaft ,welche selbst sich auf die Möglichkeit des Selbstbe -
wufstseyns gründet . So sind alle bisherigen Folgerun¬gen durch mittelbare Schlüsse abgeleitet aus dem Po¬stulate , Ich bin Ich ; und sind daher eben so gewifsals dasselbe . Wir werden durch den systematischenGang jezt zu der Erörterung der innern Bedingungeneiner solchen

Wechselwirkung geleitet .
Der lezte Punkt , auf welchem wir stehen geblie¬ben , und von 'welchem aus wir jezt weiter vorschrei¬ten ist dieser : Aller willkührlichen

Wechselwirkung
freier
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freier Wesen , liegt eine ursprüngliche und nothwen -

dige Wechselwirkung derselben zum Gritode , diese :

das freie Wesen nöthigt durch seine hlofse Ge ^en -
° O

wart in der Sinnenwelt , ohne weiteres , jedes

andere freie _Wesen es für eine Person anzuer¬

kennen . Es giebt die bestimmte Erscheinung , der an¬

dere giebt den 'bestimmten Begriff . Beides ist noth -

wendig vereinigt , und die Freiheit hat dabei nicht den .

geringsten Spielraum . — Hierdurch entsteht eine ge¬

meinschaftliche Erkenntnifs , und nichts weiter . Bei¬

de erkennen einander in ihrem Innern , aber . sie sind

isolirt , wie zuvor .

Es ist injedem von beiden der Begriff vorhanden ,

dafs der andere ein freies , und nicht wie .eine hlofse

Sache zu behandelndes ', Wesen sey . Werden nun

durch diesen Begriff alle übrigen Begriffe derselben ,

und da ihr Wollen auch zu ihren Begriffen gehört , und

durch dieses ihre Handlungen bestimmt werden , alles

ihr Wollen , nnd Handeln bedingt , nach dem Gesetze

des Widerspruchs , d . i . findet Denkzwang Statt , so

werden sie auf einander willkührlich einwirken nicht

wollen können , d . i . -überhaupt nicht können ; ,die phy¬

sische Macht dazu sich nicht zuschreiben können , dem¬

nach sie auch nicht haben .

So ist es .nun offenbar nicht . led er hat den Lejh

des andern auch gesezt als Materie , als bildsame Ma¬

terie , laut des Begriffs : jeder hat sich überhaupt zuge¬

schrieben das Vermögen die Materie zu modificiren . Ie -

der kann daher offenbar den Leih des andern , inwie¬

fern er materiell ist , subsumircn jenem ^ egriffe : sich

denken , als ihn modificirend durch physische Kraft ;
und ,
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und , da sein Wille durch nichts beschrankt ist , als
durch sein Denkvermögen , es auch wollen.

Aber jeder kann , eben darum , weil er frei ist ,d . h . weil er in der ganzen Sphäre seiner Wirksamkeit
wählen kann, ' die Ausübung seiner Kraft eiijschränken ,ihr Gesetze , und insbesondere auch • das angezeigteGesez geben . Die Gültigkeit -des Gesetzes hängt ' dem¬
nach lediglich davon ab , ob jemand consequent ist ,oder nicht . Consequenz aber hängt hier ab von der
Freiheit des Willens : und es läfst sich nicht einseben ,warum jemand consequent seyn sollte , wenn er nicht
mufs : eben so wenig , als ! sich im Gegentheile einse -hen lälst , warum er es nicht seyn sollte . Da 's Gesezmüf $te sich an die Freiheit richten . — Hier also istdie Grenzscheidung zwischen der Nothwendigkeit , undder Freiheit für unsere Wissenschaft .

II . ) Es läfst kein absoluter Grund sich angeben ,warum das vernünftige Wesen consequent seyn , undzu Folge desselben '
, das äufgezeigte Gesez sich gebensollte . Vielleicht aber läfst ein hypothetischer Grunddafür sich anführen . Nun ist sogleich dies darzuthun ,dafs , wenn eine absolute Gemeinschaft zwischen Per¬sonen , als solchen , Statt finden solle , jedes Glied ei¬ner solchen Gemeinschaft das obige Gesez sich gebenmüsse . Persbnen behandeln einander aeaenseiti « alsPersonen , lediglich insofern , inwiefern jede nur aufden hohem Sinn des andern einwirkt , und demnaches der Freiheit desselben überläfst , die Einwirkung -

anzunehmen , das niedere -Organ aber gänzlich unan -
gegriffen , und '

ungehemmt läfst . lede Einwirkung vonanderer Art hebt die Freiheit dessen , auf welchen ge¬
wirkt
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■ - wirkt wirr ] , mithin die Gemeinschaft der Personen , als

solcher , als freier Wesen , auf . Nun aber ist es einer
- '

jeden physisch gar wohl möglich , unmittelbar auf den
‘ materiellen Körper der andern Person zu wirken , wie

’ wir so eben gesehen haben . Will sie in einer fortge -
. , sezten Gemeinschaft eine ' solche Einwirkung nie , so

!läfst sich dies nur denken dadurch , da-fs -sie jenes Ge -
.

" sez aufgenommen habe , und der Freiheit ihres Wil -
'■

. lens dadurch die Grenze vorschreibe ; und — da kein
anderer Grund für diese Beschränkung des Willens

isich aufzeigen läl '
st, ' als der , dafs eine Gemeinschaft

:zwischen freien Wesen , als solchen , seyn solle , _
•dafs sie es aus diesem Grunde , und in dieser Vorausse *
,' tzung aufgenommen habe .

K Wenn nun gezeigt werden könnte, , dafs jedes
vernünftige Wesen nothwendig das ersterc wollen

■:
[jnüfste , so liesse sich auch die Noth Wendigkeit der po -
jstulirten Consequenz darthun . . Aber das läfst aus -den
bisher aufgestellten Prämissen sich nicht darthun . Es
ist zwar gezeigt , dafs wenn ein vernünftiges Wesen

Lzum Selbstbewufstseyn kommen , mithih ein vernünf¬
tiges Wesen werden sollte , nothwendig ein anderes
auf dasselbe einwirken müsse , als auf ein der Vernunft

, fähiges . Es sind Wechselsätze : keine Einwirkung ,t Ö / ,’ als auf ein vernünftiges Wesen , kein vernünftiges We -
ü sen. E)afs aber , auch nachdem das Selbstbewufstseyn

gesezt ist , immerfort vernünftige Wesen auf das Sub¬
jekt -desselben vernünftigerweise einwirken müssen ,
ist dadurch .nicht gesezt , und läfst sich daraus nicht
ableiten , ohne die Consequenz , die erwiesen werden

■ soll , selbst als Erweifjgrund zu brauchen .
Das
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Das Postulat , dafs Gemeinschaft zwischen freien i

Wesen , als solchen , fortdauernd Statt finden solle , et - j
scheint demnach hier selbst als ein beliebiges , als ein,,,
solches , dafs jeder nur sich selbst durch die Freiheit f

aufgeben könne ; giebt es aber einer sich auf , so uti-

terwirft er dadurch zugleich noth wendig sich dem olri -

gen Gesetze . ' (Das vernünftige Wesen ist nicht abso-

lut durch den Charakter der Vernünftigkeit verbunden , | >

die Freiheit aller Vernunftwesen ausser ihm zu wollen ; t ,
dieser Sazist die Grenzscheidung zwischen Naturrecht , i

und Moral : und das charakteristische Merkmal einer J ;
reinen Behandlung der erstem Wissenschaft . In der (
Moral zeigt sich eine Verbindlichkeit dies zu wollen ,
Man kann im Naturrechte jedem nur sagen , das und

das werde aus seiner Handlung folgen . Uebernimmt
er dies nun , oder hofft er ihm zu entgehen , so kann

man Weiter kein , Argument gegen ihn brauchen .)

III .) Man setze , dafs ich mit völliger Freiheit ,
wie es sich aus dem obigen versteht , den Vorsaz ge-
fafst habe , mit freien AVesen , und , damit unsere Ar¬

gumentation besser einleuchte , mit einem bestimmten
freien AVesen C . , als ein freier mit einem freien in Ge - 1
meinschaft zu stehen : was habe ich dadurch gesezt,
und Was habe ich nicht gesezt ? Wir wollen den Saz

analysiren .

Ich will in Gemeinschnjt der vernünftigen gegen¬
seitigen Behandlung stehen mit C . Aber eine Gemein¬
schaft ist nichts ohne mehrere . Ich denke daher hier
die Person C . nothwendig mit dazu , und lege ihm in
meinem Begriffe von ihm , denselben Vorsaz bei . —
Ich selbst habe diesen Vorsaz mit Freiheit gefafst ; ich

denlte
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denke C . laut meines Vorsatzes , als frei , ich mufs ihn
auch in dem Ergreifen des Vorsatzes , den ich ihm in mei¬
nem Begriffe anmuthe , als frei denken . Ich setze al¬
so nothwendia unsre Gemeinschaft , als mit abhän ^ ia
von dem freien Entschlüsse des andern ; also als zufäl -

, lig , als Resultat eines IVechsehvollcns .

Ich will nichts weiter , als in Gemeinschaft der

vernunftmäfsigen Behandlung mit ihm stehen ; die Ver -

,fahrungsweise soll gegenseitig seyn . Wir wollen ' bei-
' de uns so behandeln . Er mich , ich ihn ; ich ihn , er
mich . Also habe ’ ich auf den Fall hin , dafs er mich ,
nicht so behandelt , in jenem Vorsatze nichts gesezt ;
und , wenn hierüber weiter nichts da ist , als jener
Vorsatz , auf diesen Fall überhaupt nichts gesezt . Ich

' habe nicht gesezt , dafs ich ihn als freies VV esen be¬

handelnwolle , auch wenn er mich nicht so behandelt ;
eben so wenig , dafs ich ihn dann nicht als freies We¬

sen , sondern so behandeln , wolle , wie er mich

behandelt ; ich habe darüber weder Eins noch das

andere , ich habe gar nichts gesezt . So wie sei¬

ne Behandlung unter meinen Begriff nicht pafst ,
so fällt derselbe aufgestelltermaafsen hin , und das •

Gesez , das ich mir durch ihn vorschrieb , die

Verbindlichkeit , die ich mit mir selbst eingieng , fällt

hin ; ich bin durch sie in nichts mehr gehalten , und

hänge wieder lediglich von meinem freien Entschlüs¬

se ab.

IV .) Die Resultate des bisher gesagten sind diese .
Es läfst sich gar kein absoluter Grund aufze gen , wa¬

rum jemand sich die Rechtsformel : beschränke deine

Freiheit so , dafs der andere neben dir auch frei seyn
G 2 kön-
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könne , zum Gesetze seines Willens , und seiner Hand ,
lungen m-aeben sollte . So viel lafst sich einsehen , dafs
eine Gemeinschaft freier Wesen , als solcher , nicht be¬
stehen könne , wenn nicht jeder diesem Gesetze unter¬
worfen ist ; und dafs sonach , ' wer diese Gemeinschaft
wolle , nothwendig das Gesez auch wollen müsse ;
dafs es also hypothetische Gültigkeit habe . Wenn ei¬
ne Gemeinschaft freier Wesen , als solcher , möglich
seyn soll , so inufs das Rechtsgesez gelten .

Aber die Bedingung sogar , die Gemeinschaft freie;
Wesen , ist abermals bedingt , durch ein gemeinschaft¬
liches Wollen , Keiner kann durch seinen blofsen Wil¬
len eine solche Gemeinschaft mit einem andern realisi -
ren , wenn der andere nicht denselben Willen hat,
und zu Folge desselben sich dem dadurch bedingten
Rechtsgesetze unterwirft . Hat der andere diesen Wil¬
len nicht , und welches .der sichere Beweifs davon ist,
behandelt er den erstem dem Rechtsgesetze zuwider ,
so ist der erst 'ere durch das Gesez selbst vom Gesetze

. losgesprochen . Es galt nur unterBedingung des rechts -
gemassen Betragens des andern ; diese Bedingung ist
nicht gegeben : also ist das Gesez zu Folge seines eig¬
nen Ausdrucks nicht anwendbar auf diesen Fall , und
der erstere ist , wenn es weiter kein Gesez giebt , wie
hier vorausgesezt -wird , blos und lediglich an seine
eigene Willkühr verwiesen : er hat ein Recht gegen
den andern .

Die Schwierigkeit , welche die bisherigen Be¬
handlungen der Rechtslehre grölstentheils ungelös

’t ge¬
lassen haben , ist die : Wie mag doch ein Gesez gebie¬
ten , dadurch dafs es nicht gebietet , Kraft haben , da¬

durch



durch dafs es gänzlich cessiret , eine Sphäre begreifen ,
dadurch dafs es dieselbe nicht begreift ? Die Antwort

darauf ist : dies wird notliwendig erfolgen , wenn das

Gesez sich seihst eine bestimmte Sphäre vorschreibt ,
die Quantität - seiner Gültigkeit gleich hei sich führt ,

v So wie es die Sphäre aussagt , von der es redet , be¬

stimmt es dadurch zugleich diejenige , von der es nicht

redet ; und bescheidet sich ausdrücklich , von dieser

nicht zu reden , noch über sie etwas vorzuschreiben . —

Ick bin in Beziehung auf eine bestimmte Person 'von
dem Gesetze , sie als ein freies Wesen zu behandeln ,

lösgesprochen , es liängt lediglich von meiner Willkühr
• ab , wie ich sie behandeln wolle , oder ich habe ein
‘ Zwangsrecht gegen sie , lieifst nichts weiter , und kann

nichts weiter heifsen , als : diese , Person kann durch das

llojse llechtsgesez (wohl etwa durch andere , durch pliy -
' sische Stärke , oder durch Berufung auf . das Sittenge -

sez ) meinen Zwang nicht verhindern . Er ist nicht

gegen dieses Gesez , und wenn sie nichts anders für
- sich anzuführen hat , als dasselbe , ,so mufs sie ihn ' lei¬

den . * )
V . Die

*) Kant macht in seiner Schrift : Zum ewigen Frieden ,
die Lehrer des Naturrechts aufmerksam , auf deii
Begriff einer lex permisiva . Iedes Gesez , das die
Quantität seiner Gültigkeit hei sich führt , ist ei¬
tle solche . Denn indem es eine bestimmte
Sphäre einschliefst , läfst es alles , was aus¬
ser dieser . Sphäre liegt , frei » Das Sittenge -
sez ist nicht von der Art . Es sezt sich kei¬
ne bestimmte Sphäre , sondern gebietet über alles
Handeln - der vernünftigen freister , folglich hätte
man aus ihm -den Rechtsbegrilf . nicht ableiten
sollen .



102

V .) Die Anwendbarkeit des Begriffs vom Rechte $
ist jezt vollkommen gesichert , und die Grenzen der- r
selben sind bestimmt angegeben .

Es ist ein sicheres Kriterium aufgestellt , welchen
Sinnenwesen -Rechte zuzuschreiben sind , und welchen
nicht . Ieder , der menschliche Gestalt hat , ist inner - :
lieh genöthigt , .jedes andere Wesen , das dieselbe Ge- | C
Jtalt ' liat, . für ein vernünftiges Wesen , und sonach für f<
ein mögliches Subjekt des Rechts anzuerkennen . Al - i

1
les aber , was diese Gestalt nicht hat , ist auszuschlies - j -
sen aus der Sphäre dieses Begriffs , und es kann von den j.

Die Möglichkeit desjenigen , was durch den I

den soll , ist erwiefen : das gegenseitige Einwirken ä

freier und vernünftiger Wesen auf einander . Es ist

rakters der Freiheit , aufeinander einwirken können .

Freiheit sey : indem es physischer Weise eben so mög - b
lieh ist , dafs vernünftige Wesen einander , ohne ge¬
genseitige 'Achtung für ihre Freiheit , durch blofse Na - i
turkraft behandeln , als das jedes seine Kraft durch das

Rechtsgesez beschränke . Es ist dargethan , dafs , wenn 3
dieses Gesez wirklich gelte , und in Ausübung komme ,
dies nur dadurch geschehen könne , dafs jeder fortdau¬
ernd sich selbst mit Freiheit es zum Gesetze mache . |

>

Die Quantität der Anwendbarkeit dieses Gesetzes j
ist bestimmt angegeben . Es gilt überhaupt nur unter b

jt,
' der b

Rechten desselben nicht die Rede seyn .

Rechtsbegriff bestimmt , und nach ihm beurtheilt wer - ■ '

gezeigt , dafs solche Wesen , unbeschadet ihres Cha - 1

Das Rechtsgesez , als Gesez überhaupt , ist he - S;
stimmt . Es ist dargethan , - dafs es keinesweg .es ein I, .

. . imechanisches Naturgesez , sondern ein Gesez für die 1
Freiheit sey : indem es physischer Weise eben so mög - L



der Bedingung , und für den Fall , dafs eine Gemein¬

schaft , ein wechselseitiges Einwirken zwischen freien

Wesen , als solchen , unbeschadet ihrer Freiheit , Statt

finden solle . Da aber der Zweck dieser Gemeinschaft

selbst wieder bedingt ist durch das Betragen desjeni¬

gen , mit welchem jemand in Gemeinschaft treten will ,

so ist seine Gültigkeit für die einzelne Person abermals

bedingt dadurch , ob der andere sich demselben unter¬

werfe , oder nicht : wo es jedoch , in derBeurtheilung ,

gerade durch sein Nichtgelten gilt , und den rechtswi¬

drig behandelten zur wiUkühzlichen Behandlung des

Angreifers berechtigt .



Drittes Hauptstück .

Systematische Anwendung des Rechts¬
begriffs ; oder die Rechtslehr'e.

fl . 8 * Deduktion der Eintheilung
einer R e clit s 1 ehr e.

I .) Soll iiberhauj >t die Vernunft in ;Jer Sinnenwelt rea -
lisirt werden r so müfs es möglich seyn , dais mehrere
vernünftige Wesen , als solche , d . i . als freie Wesen
neben einander bestehen .

Das postulate Beisammenstehen der Freiheit meh¬
rerer aber ist , — es versteht sich beständig , und nach
einer Regel , nicht et .wa blos hier und da zufälliger
VFeise —r nur dadurch möglich , dafs jedes freiei We¬
sen es sich zum Gesez mache , seine Freiheit durch ''den Be -
griff der Freiheit aller übrigen einzuschränken . Denn

a .) das freie Wesen kann , und hat das physische
Vermögen , die Freiheit "der vernünftigen Wesen zu
stören , oder überhaupt zu vernichten ; aber

' h .) es _ist in Absicht 'der Wahl unter alle dem , was '
es kann , nur von seinem freien Willen abhäiigig ; wenn
es daher die Freiheit der übrigen nicht stört , so miifs -
te das geschehen zu Folge eines freien Entschlusses , und

c .) wenn in einer Gemeinschaft vernünftiger We -
sen eine solche Störung nie geschieht , noch geschehen

kann .



kann , so wäre das nur zu erklären dadurch , dafs all ©

freie Wesen eine solche Verfahrungsweiäe sich selbst

freiwillig zürn Gesetze gemacht hätten .

(Der jezt aufgestellte Saz ist nichts weiter als das

Urtlieil des über die ' Möglichkeit einer Gemeinschaft

freier Wesen reflektirenden Philosophen , | und soll

nichts weiter seyn , noch bedeuten . Wenn freie We¬

sen als ' solche beisammenstehen sollen , so läfst sich

dies nur auf die angezeigte Weise denken ; dieses ist

erweifslich , und ist zur Gnüge erwiesen . Ob sie bei¬

sammenstehen sollen , und ob die 'Bedingung der

Möglichkeit dieses Beisammenstehens , das Gesez ,
Statt finde ; oder wer es etwa sey , der Eins und das

Andere wolle , davon ist nicht die B .ede . — Wir

können vor der Hand über den Gesezgeber nur soviel

sasren . Die Natur ist es , welche mehrere vernünftige
und freie Wesen nebeneinander , in der .Sinnenwelt ,
wollte , indem sic mehrere der Ausbildung zur Ver¬

nunft und Freiheit fähige Leiber producirte . Es wird

nicht gesagt : die Natur hat Verstand und Willen ,
darüber bescheidet man sich seiner Unwissenheit ; son¬

dern nur : wenn man ihr etwa bei ihren Verrichtungen

Verstand und . Willen zuschriebe , so könnte ihr Plan

kein anderer seyn , als der , das freie Wesen neben

einander bestehen sollen . Sie wäre es daher , welche

wollte , dafs die Freiheit jedes Einzelnen beschränkt

sey , durch die Möglichkeit der Freiheit aller übrigen .

D,a sie aber alle überhaupt Jfrei will , so will sie , dafs

sie dieses Gesez freiwillig sich selbst auilegen . Dafs

es ein Gesez für die Freiheit , keinesweges aber eines

ihrer mechanischen Gesetze sey . Was sie denn doch
fih
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für Anstalten getroffen habe , um ihren Zweck , un¬
beschadet der Freiheit derselben zu erreichen , wird sich

zeigen .)

Wir analysiren zuförderst nochmals das aufge¬
stellte Gesez .

a .) es soll seyn ein Gesez , d . h . es soll unmöglich
seyn , dafs davon eine Ausnahme geschehe , es soll all¬

gemeingültig und kategorisch gebieten , nachdem es
einmal übernommen ist .

b . ) zu Folge dieses Gesetzes soll jeder einsclirän -
ken seine Freiheit , d . i . den Unfang , seiner mit Frei¬
heit beschlosnen Handlungen , und Aeusserungen in
der Sinnenwelt . Der Begriff der Freiheit ist sonach
hier quantitativ und materiell .

c . ) er soll sie einschränken durch die Möglichkeit
der Freiheit anderer . Hier hat dasselbe Wort einen
andern Sinn , und die Bedeutung desselben ist ledi¬

glich qualitativ und formell . Jeder soll überhaupt nur
auch frei , eine Person seyn können : aber wie weit der
Umfang seiner durch Freiheit möglichen Handlungen
sich erstrecken solle , darüber wird durch das Gesez
zunächst nichts bestimmt . Zu einer Handlung , die die
Freiheit und Persönlichkeit eines andern unmöglich
macht , hat keiner das Hecht ; zu allen übrigen freien
Handlungen hat es ein jeder .

Es ist demnach die erste Frage : vtas gehört da¬
zu , dafs jemand überhaupt frei , oder Person sey ? Da
der Inbegriff davon hier betrachtet wird , als Bedin¬

gung der Möglichkeit des Beisammenseyns freier Wb -
sen , so heilst er insofern ein Recht ; und aus demsel¬
ben Grande werden die Bedingungen der Freiheit und

Per -

i

{

I

b
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Persönlichkeit hier nur insofern aufgezeigt , als eine

Vetlezung derselben durch physische Kraft möglich ist .

Dieses Recht , oder diese Rechte liegen im blos¬

sen Begriffe der Person , als einer solchen , und heis¬

sen insofern Vrrcchte . Die Lehre von denselben ent¬

steht durch die blofse Analyse des Begriffs der Per¬

sönlichkeit , inwiefern das in ihm enthaltene durch das

freie Handeln anderer verlezt werden könnte , aber zu

Folse des Rechtsaesetzes nicht soll.

Diese Lehre wird das erste Kapitel unsrer Rechts¬

lehre ausmachen .

II .) Das so eben aufgestellte Urtheil ist hypothe¬
tisch. Wenn freie Wesen , als solche , bei einander be¬

stehen sollen , so mufs jedes unter ihnen sich das be¬

schriebene Gesez aullegen . Das erstere , von welchem

man nicht weifs , ob es gesezt sey , oder •'nicht , ist

durch das lezt .ere bedingt ; wenn sie beisammenstehen

sollen , so mufs jedes sich dieses Gesez geben , und

wenn sie es sich nicht geben , so können sie nicht bei ein¬

ander bestehen . — Der einzige Grund für den Philo¬

sophen , eine solche Gesezgebung anzunehnren , ist

daher jene Voraussetzung .

Wir folgern daraus weiter so . Das Gesez ist be¬

dingt , und ein mögliches Wesen , welches etwa jenes
Gesez sich geben dürfte , kann es sich , soviel wir we -

nigstens bis jezt einsehen , nur als ein bedingtes ge¬
hen . Es übernimmt dasselbe zur Erreichung des dar¬

inn vorausoesezten Zweites . Es kann daher sich ihm
Ö

nur insoweit unterwerfen , als dieser Zweck erreichbar

ist ; oder auch , das Gesez gilt für dasselbe nur inso¬

fern , als der Zweck erreichbar ist .
Nun
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Nun aber ist der Zweck , mit einer -Person in Ge¬
meinschaft der Freiheit zu stehen , nur unter , der Be¬
dingung , erreichbar , dafs diese Person s'elbst sich das
Gesez gegeben habe , die Freiheit des andern , oder
seine Unechte zu respektiren . . Auf mein Betragen ge¬
gen den , der dieses Gesez sich mich gegeben hat , ist
es gar nicht anwendbar , denn der Zweck fällt hinweg ,
um desselben Willen ich seine Unrechte respektiren
sollte . Ohnerachtet daher ich mich überhaupt dem
Gesetze unterworfen habe , hin ich doch , zu Folge des
Gesetzes selbst , nicht verbunden , die Freiheit dieser
bestimmten Person zu respektiren . — Ich denke mich
unter dem Gesetze , und auch nicht ; ich denke mich
darunter überhaupt : ich denke mich nicht darunter in
diesem bestimmten Falle . Zu , Folge des erstem hand¬
le ich rechtlich , unter dem Gebote des Gesetzes , und
habe daher ein Recht : zu Folge "des leztern darf ich
seine Freiheit , und Persönlichkeit angreifen , und
mein Recht ist daher ein Zwangsrecht .

a .) weil das Gesez bedingt ist , uiid nur als ein
solches übernommen werden kann . Darum kommt je¬der Person das Recht zu , zu unheilen , oh dev Fall der
Anwendung desselben da sey , oder nicht . Dieses Ur -
theilen ist - hier , da es in Absicht auf das Reclitsgesez
geschieht , ein Richten . Jeder ist nothwendig sein
eigner Richter , und da , wo ein Zwangsrechts eintritt ,ist der , der dieses Refclit hat , zugleich der Richter
des andern , gegen den er es hat , denn das Zwangs¬recht ist nur durch jene Reclitserkenntnifs möglich .
Ausser dieser Bedingung aber ist ursprünglich keiner
der Richter des andern , noch kann er es seyn . . —

Kein
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Item Zwmijgsrecht ohne ein Recht des Gerichts , ist das

.Resultat dieser Folgerung .

b . ) Eä kommt darauf an , dafs der , welcher zum

Zwange berechtigt
'
seyn soll , unter das Gesez , und

als ein solcher gedacht werde , der sich ihm unterwor¬

fen habe ; dem wenigstens aus seinen Handlungen
nicht dargethan werden kann , dals er demselben nicht

gehorche . Ausserdem könnte wohl Zwang und Kraft

zum Zwange da seyn , nimmermehr aber ein Pveclit da¬

zu , als welches lediglich aus dem Gesetze fliesset . —

Ferner ist Acht zu haben , auf den Charakter des

Zwangsrechts , dafs es lediglich aus dem Stillschwei¬

gen des Gesetzes , aus «seiner Nichtanwendbarkeit über -

haupt auf diesen Fall , keinesweges aber etwa aus ei¬

nem Gebote desselben lierfliefst . Darum giebt es nur

ein Recht zu zwingen , dessen man sich bedienen darf ,
oder auch nicht , keinesweges aber eine Pßicht zum

Zwange .

Es ist aus der Deduktion des Zwangsrechts , die

so,eben geliefert worden , War , in welchem Falle das¬

selbe eintreten könne : nemlich dann , wenn eine Per¬

son die Urrechte des andern verlezt . Nachdem daher
\ /

im ersten Kapitel diese aufgestellt worden , so muls es

klar seyn , wenn sie verlezt sind . Dennoch ist es um

der systematischen Ueberaicht -Willen nicht überflüssig ,

die Fälle , in denen ' das Zwangsrecht eintritt , einzeln

aufzuzählen ; und schärfer zu bestimmen : und dies

wird im zweiten Kapitel der Rechtslehre geschehen .

III .) D as Zwangsrecht überhaupt , und jeder Fall

des Zwarigsrechts insbesondere hat seinen Grund 5 alles

begründete aber 1st nothwendig endlich , und geht nicht
wei - _



weiter , als " sein Grund geht . Läfst sonach die Gren¬
ze der Anwendbarkeit des Grundes sich bestimmen ,so läfst auch die Grenze des Begründeten sich angeben .Der Grund meines Zwangsrechts ist der , dafs der an¬
dere dem Rechtsgesetze sich nicht unterwirft . Indem
ich auf diesen Grund mich berufe , setze ich zugleich ,däfs ich kein Zwangsrecht haben würde , wenn er sich
dem Gesetze unterwürfe , und , quantitativ ausgedrückt ,dafs ich nur in soweit ein solches Recht habe , als er
sich dem Gesetze nicht unterwirft , und keines habe ,inwiefern er sich demselben unterwift . — Das Zwangs¬recht hat seine Grenzen , die freiwillige Unterwerfungdes andern unter das Rechtsgesez ist diese Grenze ; je¬der Zwang über diese Grenze hinaus ist widerrechtlich .Dieser allgemeine Saz ist Sogleich einleuchtend . Esist nur , da wir ein reelles und kein blos formales Na¬turrecht lehren , die Frage , ob und wie diese Grenzein de'r Anwendung sich finden und bestimmen lasse .Ein Zwangsrecht tritt nicht ein , es sey denn ein Vr-recht verlezt worden ; dann aber tritt es sicher ein , undso ist das Recht überhaupt in jedem bestimmten Falleerweifslich . Ferner ist sogleich klar , dafs der , wel¬cher die Gültigkeit des Rechts will , jenen Angriff ei¬nes Unrechts nicht will , und , wenn er dennoch ge¬schehen ihn vernichtet , und ungeschehen ' will .In dieser Rücksicht wäre denn auch seine Quan¬tität jedesmal erweifslich ; es liesse sich für jedenFall die Grenze des _ rechtlichen Zwanges bestim¬men , er gienge bis zur völligen Genugthuung , undSchädenersaz ; so weit , bis beide Partheyen in den Zu¬stande zurückversezt wären , in dem sie sich vor dem

ungerechten Angriffe vorher befanden ; und so wäre
denn



denn das Zwangsrecht der Qualität , und Quantität

nacli , durch die erlittene Beleidigung , genau bestimmt ,

und von keiner weitern Bedingung abhängig .

Aber — ein Umstand , den man in den neuern

Behandlungen der Rechtslehre gröfstentheils übersehen

hat — das .Zwangsrecht gründet keinesweges sich le¬

diglich darauf , dafs cjer andere nur in dem gegenwär¬

tigen bestimmten Falle das Gesez nicht respektirt , son¬

dern zuförderst darauf , das er dadurch kund thut , er

habe jene Regel überhaupt sich nicht zum Gesetze ge¬

macht . Fine ungerechte Handlung , selbst nach einer

Reihe von Rechtsgemässen , beweif ’ t , dafs die Regel

des Rechts jemanden nicht unverbrüchliches Gesez sey ,

und dals er bisher die Ungerechtigkeiten etwa aus an¬

dern Gründen unterlassen habe . Durch die Aeusse -

rung einer solchen Denkart nun wird es klar , dafs kein

freies Wesen sicher neben,ihm bestehen könne , da Si¬

cherheit lediglich auf ein Gesez sich gründen kann ,

und nur dadurch möglich wird ; und der beleidigte wird

sonach berechtigt , zur völligen Vernichtung seiner Frei¬

heit , zur völligen Aufhebung der AJöglichkeit , mit ihm

in der Sinnenwelt je wieder in Gemeinschaft zu kom¬

men . Das Zwangsrecht ist insofern unendlich , und

hat gar keine Grenze , (ein Saz , den die . Rechtslehrer

bald einseitig behauptet , bald einseitig geläugnet ha¬

ben) , wenn nicht etwa der ändere in seinem Herzen

das Gesez übernimmt , als ein ' solches , und sich ihm

unterwirft . Sobald er es aber übernimmt hört das

Zwangsrecht auf , da die Fortdauer desselben sich ledi¬

glich auf die Fortdauer der Gesezlosigkeit des andern

gründete ; und jeder -weitere Zwang ist von nun an wi¬

derrechtlich . In dieser Rücksicht ist die Grenze des

Zwangs bedingt .
Wi «



Wie soll nun die Bedinzunsr , die herzliche Unter -O- O 1

werfung des andern unter das Rechtsgesez gegeben
werden ?

Niclit durch sein Bezeugen der Reue , durch sein j
Versprechen der künftigen Besserung , durch freiwil - |
lige Unterwerfung unter die Gewalt , Anbietung des
Ersatzes u . s . f . denn es ist kein Grund da , an seine
Redlichkeit zu glauben . Es ' ist eben sowohl möglich ,
dafs er nur durch seine gegenwärtige Schwäche , zu
diesem Betragen bewogen worden , und nur die Gele¬
genheit , den Angegriffenen zu überwältigen - sich nur
besser ersehen wollen , als es möglich ist , dafs er es

. redlich meine , und jezt auf einmal eine Revolution in
seiner Denkart vorgegangen sey . Auf das ungewisse
hin kann der Angegriffene ■nicht die Waffen niederle¬
gen , und seine ganze Sicherheit blos stellen . Er wird
den Zwang fortsetzen ; aber da die Bedingung des .
Rechts problematisch ist , ist sein Recht dazu selbst
nur problematisch .

Eben so , der erste Angreifer , der sich etwa zum
Schadenersätze , der durch das Rechtsgesez unbedingt
gefordert wird, - erboten, , wird und mufs dem Angrif¬
fe auf ihn widerstehen , weil seine ganze Freiheit da¬
bei gefährdet ist . Da es immer möglich ist , dafs - er
von nun an freiwillig sich der Regel des Rechts , als
einem Gesetze , unterwerfe , und nie wieder etwas ihm
entgegen unternehmen werde , und in diesem Falle der
fortgesezte Zwang des andern widerrechtlich seyn wür¬
de , kann ei- wolil auch das Recht haben , zu wider¬
stehen , urd den andern zu verfolgen , bis zur völligen
Vernichtung seiner Freiheit : aber auch sein Recht ist
nur problematisch .

Das
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Das über die Grenze des Zwangsrechts entschei¬
dende kann demnach nicht , für den äussern Gerichts¬
hof zu Recht beständig gegeben werden , der Entschei -

dungsgrund beruht im Gewissen eines jeden . Es ist
hier ein unauflöslicher Rechtsstreit , wie es scheint .
Der Entscheidungsgrund könnte nur durch die ganze
künftige Erfahrung gegeben werden .

V Wenn nemlich der erste Angreifer , nachdem er
. wieder ganz frei ist , nie wieder etwas widerrechtli -

j . ches unternähme : und der Angegriffene nach erhal¬
tener GenugthuuuK , ■ gleiclifals mit völliger Freiheit ,t" CT y CT7 O CT '

- alles weitern Zwangs sich enthielte , so wäre zu
^ glauben , dafs der Crstere sich dem Gesetze unterwor -
’Xfen , und der leztere blos für sein Recht gestritten ,
■- also dasselbe nie überfluten hätte . Eine solche Er¬
fahrung würde die gegenseitige Herstellung der Frei¬
heit , das Ablassen vom Gebrauche physischer Gewalt

von beiden Seiten , rechtsbeständig begründen .

* Aber diese gegenseitige Herstellung der . Frei -
y heit — der Friede zwischen beiden ist nicht mög -
; lieh , ohne dafs jene Erfahrung vorhergegangen sey .

Denn — laut obigem -— kann keiner es wagen , sein

errungenes Uebergcwicht aufzugeben im Glauben an
■ die ihm mit Grund verdächtige Redlichkeit des andern

f, Theils . I) a.s begründete ist. nicht möglich , ohne den
Grund; und der; Grund ist nicht möglich, , ohne das

: begründete . Wir sind daher in einem Zirkel befan -

; gen . — Wie ' in einem solchen Falle nach syntheti -

; scher Methode verfahren werden müsse, ' und was
in gegenwärtiger . Untersuchung das Resultat dieses

Verfahrens seyn werde , werden wir sogleich se.hen .
H , Vor -



Vorher wollen wir genauer ansehen , was wir so
eben gefunden .

Ein Zwangsrecht überhaupt , als allgemeiner
Begriff , liifst sich aus dem Rechtsgesetze ohne Mii-
he ableiten ; aber so wie die Anwendung dieses
Rechts gezeigt werden soll , verwickelt man sich in
einen unauflöslichen Widerspruch ; weil der Fhrtschei -
dungsgrund einer solchen Anwendung in der Sinnen -
wölt gar .nicht gegeben werden kann , sondern in
dem Gewissen eines jeden beruht . Das Zwangsrecht ,
als anwendbarer Begriff , steht mit . sich selbst in of¬
fenbarem Widerspruche ; indem nie zu entscheiden
ist , ob in einem bestimmten Falle der Zwang recht¬
lich sey , oder nicht .

Es hängt davon , ob eine Ausübung des Zwangs¬
rechts durch den Beleidigten selbst möglich sey , oder
nicht , nichts geringeres ab , als die Beantwortung
der Frage : ob ein eigentliches Naturrecht möglich
sey , inwiefern dadurch eine Wissenschaft des
Rechtsverhältnisses zwischen Personen , ausser dem
Staate , und ohne positives Gesez bezeichnet werden
soll . Da die nieliresten Rechtslehrer sich be ° nü ° t.Ö Ö '
formaliter über den Rechtsbegriff zu philosophiren ,
und , wenn ihrem Begriffe nur die blofse Denkbar -
keit zukam , sich über die Anwendbarkeit desselben
wenig bekümmert , kamen sie über die angezeigte
Frage ganz leicht hinweg . Hier wird die erste Fra¬
ge verneint , mithin auch die zweite : und um sich
von der Evident , dieser Lehre zu pberzeugen , dazu
gehört , dafs man sich eine bestimmte Einsicht in die
Unmöglichkeit der Ausübung des Zwangsrechts durch

den



den Beleidigten selbst verschaffe , welche hier darge -

than worden . Der aufgestellte Saz ist sonach von
vorzüglicher Wichtigkeit für unsre ganze Rechtslehre .

Der Zirkel war der : die Möglichkeit des ge¬
genseitigen Freilassens ist bedingt durch die ganze
künftige Erfahrung ; aber die Möglichkeit der künf¬

tigen Erfahrung ist bedingt durch das gegenseitige
Freilassen . Nach der in der Wissenschaftslehre er¬
wiesenen Methode werden , um den Widerspruch zu
lieben , die beiden Glieder synthetisch vereinigt . Ge¬

genseitiges Freilassen , und die ganze künftige Erfah -
* riing -müssen Eins , und ebendasselbe seyn , oder , deut -

. licher , in der gegenseitigen Freilassung mufs schon
die ganze künftige Erfahrung , welche begehrt wird ,
liegen , und durch sie verbürgt werden .

Dafs dieser Saz aufgestellt werden mufste , dar¬
an ist kein Zweifel ; es ist nur die Frage , wie das
in ihm geforderte möglich sey .

Zuförderst ist sogleich klar , dafs , zu Folge die¬

ser Forderung , die ganze künftige Erfahrung , und

zwar die begehrte Erfahrung der vollkommnen Si¬
cherheit beider , in einem Momente , in dem der Frei -

lassung , vergegenwärtigt werden soll , und zwar gül¬
tig für die äussere Ueberzeugüng , da keiner die in -

nern Gesinnungen des andern wissen kann . Beide
müfsten es sich daher unmöglich , physisch unmög¬
lich machen , einander fernerhin anzugreifen , und

zwar so , dafs der andere Theil diese Unmöglichkeit
einsehen , und davon überzeugt seyn müsse . Die Si¬

cherung für die Zukunft heifst Gewährleistung , Garan - ,
tie.

H Der
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Der obige Saz sagt demnach : sie müssen einan¬
der gegenseitig Sicherheit garantiren ; ausserdem
könnten sie nicht langer neben einander bestehen , son¬
dern einer von beiden müfste uothwenilig zu Grunde
gerichtet weiden .

Es fragt sich weiter , wie diese Garantie möglich
sey . — ' Sie konnten darum die Waffen nicht niederle¬
gen , weil keiner dem andern trauen konnte . Siemüfs -
ten sie demnach , d . i . ihre ganze Macht , niederlegen
in die Hände eines dritten , dein beide trauen . Diesem
Dritten mülsten sie auftragen , denjenigen von beiden ,
der den andern angreifen würde , sogleich zurück zu
drängen . Er müfste dies vermögen , er müfste also
übermächtig seyn .

' Dieser Dritte würde sonach das
Zwangsrecht für Leide ausüben . — Soll er dies , so
müssen ihm Leide zugleich die Entscheidung ihrer ge-
genwärtigen Streitigkeit sowohl , als deren , die mög¬
licher Weise •künftig zwischen ihnen entstehen könn¬
ten , d . h . sie mrifsten ihm ihr Recht des Gerichts über¬
gehen . Sie müssen ihm dasselbe ohne Vorbehalt über¬
geben ; es mufsvon ihm keine Appellation Statt finden .
Denn wenn einer unter ihnen das Urt 'heil ihres nun¬
mehrigen gemeinschaftlichen Richters leiten könnte ,
so verschaffte er noch immerfort sich selbst Recht ; aber
der andre traut ihm nicht , kann demnach auf diese Be¬
dingung den \ ertrag nicht eingehen . Beide müssen also
ihre physische flacht , und ihr Rechtsurtheil , d . i . alle
ihre Rechte jenem Dritten unbedingt unterwerjen ,

IV .)

Thesis. Die Freiheit der Person , ist nach dem
Rechtsgesetze durch niohts beschränkt , als durch

die



die Möglichkeit , dafs andere neben ihr auch frei seyn *
und Rechte haben können . Alles w ;as keines andern
Rechte kränkt , soll sie nach dem Rechtsgesetze thun
dürfen , denn darinn eben besteht ihr Recht . Ieder
hat das Recht über diese Grenze seiner freien Handlun¬

gen selbst zu . urtlieilen , und dieselbe zu vertlieidigen .

Antithesis . Nach einer richtigen Folgerung aus
demselben Rechtsgesetze , mufs jede Person ihre Macht
und ihr Rechtsurtheil , gänzlich , und ohne allen Vor¬
behalt veräussern , wenn je ein rechtlicher Zustand un¬
ter freien Wesen möglich seyn soll . Sie verliert da¬
durch das Recht , über den Umfang ihrer Rechte zu
urtheilen , und sie zu '

vertlieidigen völlig , wird abhän¬

gig von der Erkenntnifs und dem guten Willen dessen ,
dem sie sich unterworfen hat , und hört , demnach auf ,
frei zu seyn .

Der leztere Saz widerspricht dem erstem . Der
erstere ist das Rechtsgesez selbst ; der zweite eine rich¬

tige Folgerung aus diesem Gesetze . Also steht das

Rechtsgesez in Widerspruche mit sich selbst . Dieser

Widerspruch mufs gehoben werden : der eigentliche
Siz desselben ist dieser : Ich kann unter dem Gebiete
des Rechtsgesetzes von meiner Freiheit nichts weiter

aufgeben , als erforderlich ist , damit die Rechte ande¬
rer , mit denen ich in der Sinnenwelt in Gemeinschaft
komme , dabei bestehen können . Iezt soll ich alle
meine. Rechte in das Ermessen und die Qewalt eines
Fremden niederlegen . Dies ist unmöglich , und wi - .

dersprechend , wenn nicht bei dieser Unterwerfung ,
und durch sie meine ganze Freiheit , so viel nach dem '

Rechtsgesetze , in der Verbindung , in welcher ich mich
befinde , auf meinen Tlieil kommt , gesichert ist .

Ich



IIS

Ich kann mich vernünftiger Weise nicht unter¬
werfen , und niemand hat nach dem Rechtsgesetze ein
Recht , die Unterwerfung von mir zu fordern , ausser
unter dieser Bedingung . Ich mufs daher selbst in eig¬
ner Person urtheilen können , ob die genannte Be .din-
aun °f Statt habe . - Meine Unterwerfung ist durch die
Möglichkeit dieses Urtlieils bedingt ; und . unmöglich ,
und widerrechtlich , wenn ein solches Urtheil nicht ge¬
fällt wird . Vor all6m also , ich mufs mit vollkommncr
Freiheit mich unterwerfen .

Nach der Unterwerfung habe ich , wie ausdrück¬
lich gesagt und erwiesen worden , kein weiteres Recht
über den Umfang meines Rechts ; mithin müfste das
begehrte Urtheil vor der Unterwerfung möglich seyn ,
und wirklich gefällt werden .

Es soll das Urtheil seyn , daß im Zustande der
Unterwerfung meiner rechtmässigen Freiheit nie Ab-O O I
bruch geschehen wird , dafs ich nie etwas von dersel -
ben werde aufopfern müssen , als dasjenige , was ich auch
meinem eignen Urtheilenach , zu Folge des Rechtsgese¬
tzes , hätte aufgeben müssen : die ganze künftige Er¬
fahrung , im Zustande der Unterwerfung , soll dem¬
nach vor der Unterwerfung vorher vergegenwärtiget !
werden , d . h . es soll mir Garantie über meine voll - -
kommne Sicherheit innerhalb der Grenzen meines
Rechts geleistet werden .

Zuförderst : was soll mir garantiret werden ? —
Vollkommne Sicherheit aller meiner Rechte , sowohl
vor dem , dem iefe-̂rfuch unterworfen Labe , als , durch
seinen Schutz ,

'rvor allen Individuen , mit denen ich in
Gemeinschaft klammen könnte . Ich soll bis zur Uebcr -

zeu -



up
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Zeugung einsehen können , dafs alle möglichen künfti -

''-geii Rechtsurtheile , die in meinen Angelegenheiten

gesprochen werden dürften , nur so ausfallen können ,

t wie ich selbst , nach dem Rechtsgesetze , sie würde

sprechen müssen . Es müssen daher Normen dieser

künftigen Rechtsurtheile , meiner Prüfung vorgelegt
werden , in welchen das Rechtsgesez auf die möglichen
Fälle , welche Vorkommen können , angewendet sey .
Solche Normen heissen positive Gesetze ; das System
derselben überhaupt , das (positive ) Gesez.

a .) Alle positiven Gesetze stehen näher , oder

entfernter , unter der Regel des Rechts . Es giebt in

denselben keine Willlüihr , und kann keine geben . _ Sie

müssen so seyn , dafs jeder verständige , uhd unterrich¬

tete dieselben Gesetze nothwendig geben müfste .

b .) Die Regel dös Rechts überhaupt wird in

ihnen auf die einzelnen , Objekte , über welche je¬
ne Regel entscheidet , angewandt . Das positive Ge¬

sez schwebt in der Mitte , zwischen dem Rechtsgese¬
tze , und dem Rechtsurtheile . Im positiven Gesetze

wird die Regel des Rechts auf bestimmte Objekte , im

Rechtsurtheile das positive Gesez auf bestimmte Per -

f sonen angewendet . — Der bürgerliche Richter hat

1’ nichts zu thun , als zu entscheiden , was geschehen sey ,

£ ■' und das Gesez anzuführen . Der Rechtsspruch mufs

, .schon im Gesetze enthalten seyn , wenn die Gesezge -

! bung klar , und vollständig ist , wie sie soll . .

Der aufgestellte Widerspruch ist zum Tlieil ge¬
hoben . Wenn ich mich dem Gesetze , einem durch

mich geprüften , und gebilligten Gesetze unterwerfe ,
welch a



welche Prüfung erwiesener Maafsen die ausschliessen «
de Bedingung der rechtlichen Möglichkeit meiner Un-■t O ö O

terwerfung ist , so unterwerfe ich mich nicht der ver¬
änderlichen Willkühr eines Menschen , sondern einem
unabänderlichen festgesezten Willen : und zwar , da j
das Gesez so ist , dafs ich selbst nach der . Kegel des
Rechts es so gehen müfste , meinem eigenen unverän¬
derlichen Willen , den ich nothwendig haben müfste ,
wenn ich gerecht hin , und also überhaupt Rechte ha¬
ben soll : meinen Willen , der meine Rechtsfähigkeit
überhaupt bedingt ; denn habe ich einen andern Wil¬
len , so wäre derselbe , da das Gesez der allein gerech¬
te Wille ist , ungerecht , und ich wäre demnach , da
nur <derjenige Rechte hat , der selbst dem Rechtsgese¬
tze sich unterwirft , völlig rechtlos . Weit - entfernt
demnach durch diese Unterwerfung meine -Rechte zu
verlieren , erhalte ich sie erst , indem ich erst durch
sie äussere , dafs ich die Bedingung , unter welcher
allein jemand Rechte hat , erfülle . Obgleich ich un¬
terworfen bin , bleibe ich immer fort nur meinem Wil¬
len unterworfen . Mein Recht de« Gerichts habe ich
auf ein Mal für mein ganzes Leben , und für alle mög¬
liche Fälle wirklich ausgeübt, ; und nur die Sorge ,
meine Rechtssprüche durch meine eigne physische
Macht auszuführen . , ist mir abgenommen .

Resultat . Nur an den nothwendigen und keiner
, - O

Ausnahme fähigen Willen des Gesetzes kann man , ver¬
nünftiger Weise , seine Macht und sein Rechtsurtheil
veräussern , keinesweges aber an einen freien , und in
seinen Entschliessnngen veränderlichen Willen eines
Menschen . Nur das erste erfordert das Recht &gesez ;

nur



nur dies ist Bedingung aller Rechte . Das leztere ist

nicht geradezu gegen das Gesez , weil das Recht nicht

Pflicht ist , und maivalso seine Rechte gar wohl aufge¬
ben darf ; aber es folgt auch nicht aus dem Gesetze .

V .) Der aufgezeigte Widerspruch ist zum Theil ,
aber auch nur zum Theil gehoben . Dem i sich ' unter¬
werfenden sollte Garantie für die künftige Sicherheit
aller . seiner Rechte geleistet werden , durch das Gesez.
Ab^r was ist das Gesez ? Ein Begriff . Wie soll es
denn ins Leben eingeführt , wie soll dieser blofse Be¬

griff in .der Sinnenwelt realisiret werden ? — Wir

zeigen die Trage noch von meiner andern Seite .

Jemanden die Gewähr leisten für die Sicherheit
seiner Rechte heifst : es sich unmöglich machen , die¬
selben änzugreifen , so dafs er von dieser Unmöglich¬
keit überzeugt seyn müsse . Nun soll bei der Unter¬

werfung dem Unterworfenen nicht nur die Sicherheit
vor dem , welchem er sich unterworfen hat , sondern Si -
cherheit vor allen Personen , mit denen er jpmals in
Gemeinschaft kommen kann , garantirt werden ; es soll
also überhaupt unmöglich seyn , dafs seine Rechte ver -
lezt werden ,

' und er soll von dieser gänzlichen Un¬

möglichkeit vor der Unterwerfung vorher sich überzeu¬

gen können . Nun ist diese Unmöglichkeit allerdings
im Willen des Gesetzes enthalten ; aber es ist die weit
höhere Erage : wie soll ihm denn nun wieder die Ga¬
rantie geleistet werden , dafs das Gesez , und nur das
Gesez herrschen werde ?

' I ,
Er soll vor dem Gesetze selbst sicher seyn ; es

mufs daher nie die Macht desselben gegen ihn gewen¬
det werden , als in den durch das Gesez vorausbestimm¬

ten



ten Fällen . Er soll durch das Gesez vor allen andern
sicher seyn : dasselbe mufs also stets handeln , wo es
zu handeln hat . Es mufs nie ruhen , wo es geweckt
wird .

Kurz : Das Gesez mufs eine Macht seyn : der Be¬
griff des Gesetzes , aus dem lezten Theile unsrer Un¬
tersuchung , und der der Uebei-macht , aus demnächst
vorhergegangenen müssen synthetisch vereinigt wer - ,
den . Das Gesez seihst mufs die Obergewalt , die
Gbergewalt mufs das Gesez seyn , beide Eins und eben
dasselbe : und ich mufs bei meiner Unterwerfung mich
überzeugen können , dafs es so ist ; dafs es völlig un¬
möglich sey , dafs je eine Gewalt , ausser der des Ge¬
setzes , sich gegen mich richte .

Unsere Aufgabe ist genau bestimmt . Es ist die
Erage zu beantworten : Wie wird das Gesez eine Macht ?
Die Macht , die wir suchen , liegt nicht unmittelbar
in der Natur , es ist keine mechanische Macht , wie
sich dies oben gezeigt hat , und die Menschen haben
allerdings die physische Kraft Ungerechtigkeiten aus¬
zuüben . Die zu suchende Macht müfste demnach ei¬
ne (solche seyn , die von einem Willen abhängt . Nun
aber soll dieser Wille nicht frei , sondern nothwendig
und unabänderlich durch das Gesez bestimmt seyn .
Einen solchen Willen , als Willen eines Individuum ,
kann es nicht geben , so dafs jeder andere auf die
Rechtmässigkeit desselben sich immer sicher verlas¬
sen könnte . Es müfste daher etwa sich so verhalten ,
dafs der zu suchende Wille nur da Macht hätte , wo
er das Gesez wollte , und keine hätte , wo er es nicht
wollte : und so ist unsre Aufgabe näher bestimmt die :

F .inen.



Einen Willen zu finden , der nur dann , darin aber auch

ifiehlbar eine Macht ist , wenn er das Gesez will .
UH ]

Eine Uebermacht über ein ' freies Wesen könnte

nor dadurch entstehen , dafs mehrere freie Wesen sich

vereinigten , denn es giebt in der Sinnenwelt nichts ,

das mächtiger sey , als ein freies Wesen ; (ebendarum ,

weil es frei ist , und seiner Kraft mit Besonnenheit ei¬

ne zweckmässige Richtung gebei . kann ) und nichts ,

das mächtiger sey , als der Einzelne , ausser Mehrere .

Ihre Stärke würde demnach lediglich in ihrer Vereini¬

gung bestehen . Nun soll ihre Macht davon abliängen ,

dafs sie das Gesez , odör das Recht wollen . Ihre Ver¬

einigung demnach , worauf ihre Macht beruht , müfste

davon abliängen : das ’ einzige Band dieser Vereini -

gung müfste das Wollen des Rechts seyn . Sobald sie

das Unrecht wollten , müfste ihr Bund , und mit ihm .

ihre ganze Macht sich aullösen .

Das nun , dafs durch das Wollen des Unrechts

die Uebereinstimmung unterbrochen wird , ist bei ,>je¬

der Vereinigung freier , Wesen nothwendig der Fall .

Eine Anzahl freier Wesen vereinigen sich , heifst : sie

wollen mit einander leben . Aber sie können gar nicht

bei einander bestehen , wenn nicht jeder seine Freiheit

durch ,die Freiheit aller übrigen beschränkt . Wenn

eine Million Menschen beisammen sind , so mag wohl

jeder Einzelne für sich selbst so viel Freiheit wollen ,
als nur immer möglich ist . Aber man vereinige den

Willen aller , in Einem Begriffe , als Einem Willen ,

so theilt derselbe die Summe der möglichen Freiheit zu

gleichen Theilen , er geht darauf , dafs alle mit ein¬

ander frei seyen , dafs daher diG Freiheit eines jeden
be -
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beschrankt sey durch die Freiheit aller übrigen *)v
Das Einzigmögliche daher , worüber ihr Wille sich
vereinigt , ist das liecht : und da hier eine bestimmte
Anzahl Menschen von bestimmten Neigungen , Be¬
schäftigungen , u . s . f . bei einander sind , das Recht
in Anwendung auf sie , d . h . ihr positives Gesez . So ge¬
wifs sie alle einig sind , so gewifs wollen sie das Ge¬
sez . Wenn auch nur Einer unterdrückt werden soll ,
so giebt dieser Eine seinen Willen gewifs nicht darein ,
und es sind nicht mehr alle einig .

Das , worüber sie übereinstimmen , ist ihr posi¬
tives , die Grenzen der Rechte und Freiheiten eines
jeden Einzelnen unter diesen Umständen bestimmen¬
des Gesez , wurde behauptet . Den Willen dieses Ge¬
setzes müssen sie nun nicht eben ausdrücklich äussern ,
noch ist es nöthig , etwa die Stimmen darüber zu samm -
len , .wodurch man denselben sehr unrein erhalten

, würde .

*) Rousseau ’ s volonte generale , deren Unterschied
von der volonte de tous keinesweges sogar unbe¬
greiflich ist . Alle Einzelnen wollen , jeder soviel
als möglich , für sich behalten , und allen '- übri¬
gen so wenig als möglich lassen ; aber eben dar¬
um , weil dieser ihr Wille unter sich streitig ist ,hebt das Widerstreitende sich gegenseitig auf ,und das , was als leztes Resultat bleibt , istj dafs
jeder haben solle , was ihm zul ^ ommt . Wenn
zwei Leute im Handel mit einander begriffensind , so mag man immer annehmen , dafs jederden andern bevortheilen wolle ; da aber keiner
von beiden der Bevortheilte , seyn will , so ver¬
nichtet sich dieser Tlieil ihres Willens aeaensei -
tig und ihr gemeinsamer Wille ist der , dais je¬der ei halte , was Recht ist .

' /
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würde . Jeder , der ihre Anzahl , ihre Beschäftigun¬

gen , ihre ganze Lage kennt , kann ihnen sagen , wor¬
über alle einstimmen . Ihr Gesez ist ihnen durch die

Rechtsregel , und durch ihre bestimmte physische La¬

ge gegeben , wie durch die zvvey Faktoren das Piodukt

gegeben ist ; jeder verständige kann dasselbe fuchen .
Der Inhalt des Gesetzes hängt schlechterdings nicht ab

von der Willkühr , und der geiingste Eiuflufs dersel¬
ben darauf , macht es ungerecht , und trägt in die Ver¬

bindung den Saamen der Zwietracht , und den Grund

ihrer künftigen Auflösung . Die Form des Gesetzes ,
seine verbindende Kraft aber erhält es nur durch die

Einwilligung der Einzelnen , mit -dieser bestimmten

Volksmenge sich zu einem gemeinen Wesen zu verei¬

nigen . Also — nur über Recht und Gesez sind alle

einig ; und wer mit allen einig ist , der will iiQthwen -

dig Recht und Gesez . In einer solchen Verbindung
sind nicht zwei Individuen anzutreffen , von denen

der eine etwas anders wollte , als der andere . Sobald

aber zwei Individuen in ihren Wollen uneinig sind ,
ist wenigstens einer von ihnen auch mit allen übrigen
nicht einig , sein Wille ist ein individueller , und eben

darum ein ungerechter Wille . Ist der Wille des an¬

dern , mit dem er in Rechtsstreit gerathen , überein¬

stimmend mit dem Willen der Gemeine , so hat dieser

nothwendig recht .

Es ist keine Frage , ob in einer solchen Verbin¬

dung der gerechte Wille , wenn er sich in Handlung
sezte , nicht stets übermächtig seyn würde , über den

ungerechten Willen , da der leztere stets nur der Wil¬

le eines Einzelnen , d/sr erste aber der Wille der Ge¬

meine ist .



Es ist nur die Frage , wie es einzurichten sey , |
dafs dieser Wille der ' Gemeine stets thätig sey , und
wirke , wo er zu wirken , und einen individuellen Wil¬
len zu unterdrücken hat ; dafs es sich sonach mit den

physischen - Kräften der Einzelnen gerade so verhalte ,
wie es sich ' mit dem Willen der Einzelnen hei Verei -

nigung derselben im Begriffe verhält , dafs die einzel - i
nen Kräfte gerade so mit der Kraft der Gemeine in
Eine verschlungen werden , wie bei der synthetischen [
Vereinigung des Willens aller zu Einem Begriffe , der
einzelne Wille mit dem Willen der Gemeine in Einen
Willen verschlungen wird . Dies mufs nothwendig
und nach einer strengen Kegel erfolgen , denn es soll |
ja jedem , der sich unterwirft , die ihn völlig iiberzeu - f .
sende Garantie gegeben v^erden : die absolute Unmög - i ,
lichkeit soll ihm dargethan werden , dafs in der Ver - K

bindung irgend eine andere Macht gegen ihn thätig
seyn werde , als -dib des Gesetzes , und dafs jede an¬
dere durch das Gesez sogleich werde zurückgedrängt
werden — dafs gar nicht etwa vom Zufalle , vom gu¬
ten Willen eines andern , u .

's . f . abliänge , sondern
dafs aus der Organisation des Ganzen erfolge , dafs das
Gesez allemal sicher in Ausübung kommen müsse .

Die stärkste , und einzig hinreichende Garantie ,
die jeder Einzelne mit Recht fordern kanti , ist die
dafs die Existenz der Gesellschaft selbst an die Wirk¬
samkeit des Gesetzes gebunden sey .

So ist es im allgemeinen schon der .Natur der Sa¬
che nach . Wenn die Ungerechtigkeit allgemein -wür¬
de , so miifste die Gesellschaft sich nothwendig auf¬
lös en , und dadurch zu Grunde gehen . Aber hier ,

und



und da und dort einmal eine Strenge über die Schran¬

ken des Gesetzes hinaus , oder eine Unthätigkeit des
Gesetzes , trennt nicht nothwendig die Verbindung .
Dies wäre nun für den Einzelnen eine schlechte Ga¬
rantie , dafs zwar ihm für seine Person , und so auch
andern Individuen wohl Gewalt geschehen könne ,
dafs aber nie allen zugleich Unrecht geschehen werde .

Das Verhältnifs müfste daher so seyn , dafs aus

jeder noth so geringfügig scheinenden Ungerechtig¬
keit gegen den Einzelnen nothwendig Ungerechtigkeit
gegen alle erfolgte . Wie ist dies einzurichten '? Das

Gesez soll nothwendig Thät seyn . Es wird ganz ge -

wifs immer That seyn , wenn umgekehrt die That Ge¬

sez ist , d . i . wenn alles , was \ in der Verbindung ein¬

mal , und von Einem geschehen darf , blos dadurch ,
dafs es von diesem , dieses Eine Mal geschieht , gesez -

lich wird , und von allen geschehen darf , welche Lust

dazu haben ; wenn jede Handlung eines jeden ein all¬

gemeingültiges Gesez wirklich giebt . In einer solchen

Verbindung trifft jede Ungerechtigkeit nothwendig al¬

le ; jede Vergehung ist ein öffentliches Unglück ; was
mir wiederfahren durfte , darf von nun an jedem Ein¬

zelnen in der ganzen Gemeine wiederfahren , und wenn

nur noch Einer sicher seyn soll , so mufs es die erste

Angelegenheit aller seyn , mich zu schützen , mir zu

meinem Rechte zu verhelfen , und das Unrecht zu be¬

strafen . Es ist klar , dafs diese Garantie hinreichend ,
ist : dafs , bei einer Solchen Einrichtung , das Gesez

stets wirken , aber auch nie seine Grenze überschrei¬

ten wird ; weil das Ueb er sehr eiten derselben ja auch

gesezlich für alle würde .
Es
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Es ist klar , dafs derjenige, , der in eine solche

Verbindung tritt , seineFreiheit erlrält , ob er sie gleich
aufgiebt , und dadurch sie erhält , dafs er sie aufgiebt ,
dafs durch ihren Begriff alle Widersprüche gelös ’t,
und durch ihre Realisation die Herrschaft des Rechts
realisirt werde ; dafs jeder , der die Herrschaft des
.̂Rechts wolle , eine solche Verbindung notliwendig
wollen müsse . — Dafs daher durch den Begriff dersel¬
ben der Umkreis unsrer Untersuchung geschlossen sey .
Die nähere Analyse dieses Begriffs wird im dritten Ka¬
pitel unsrer Rechtslehre vom gemeinen Wesen vorgetra¬
gen werden .

Erstes Kapitel der Rechtslehre .

Deduktion des Utrechts .

5 - 9 . Auf iveiche -Weise ein JJrrecht sich denken lasse ?

V on Rechten kann geredet werden nur unter der Be¬
dingung ,- dafs eine Person , als Person d . h . als Indi¬
viduum gedacht , demnach auf andere Individuen bezo¬
gen werde , dafs,zwischen ihr und jenen , wenn auch
nicht eine wirkliche Gesellschaft gesezt , dennoch eine
mögliche eingebildet werde . \ Das was - zunächst und
für die blos spekulative Untersuchung Bedingungen der
Persönlichkeit sind , wird zu Rechten lediglich dadurch ,
dafs andere Wesen gedacht werden , die nach dem
Rechtsgesetze dieselben nicht verletzen dürfen . Nun
können freie Wesen gar nicht zusammen gedacht wer¬
den , ohne dafs ihre Rechte einander gegenseitig ein¬
schränken , demnach , ohne dafs der '

Umfang der Ur -
reclite

•;u
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rechte sich in den der Rechte in einem gemeinen
"We¬

sen verwandle . Es wäre mithin gar nicht mö ° lich° . Ö
über die Rechte als Unechte , d . h . ohne Rücksicht auf
die durch die Rechte andrer nöthigen Beschränkungen, ,
zu reflektiren . Dennoch mufs eine . solche Untersu¬
chung der Rechte in einem gemeinen Wesen vorausge¬
hen , und sie begründen . Es mufs sonach von jener
Beschränkung abstrahiret werden , wozu denn auch die
freie Spekulation sich so leicht bequemt , dafs , sie die -
•se Abstraktion sogar unwillkührlicli macht , und nur er¬
innert werden mufs , dafs sie dieselbe gemacht hat .
Von Seiten der Möglichkeit ist daher keine Schwierig¬
keit .

Nur ist zu erinnern, , und wohl einzusch ;irfen ,
dafs diese Abstraktion gemacht worden , das mithin
der dadurch hervorgebrachte BegrilF zwar ideale Möe -
lichkeit (für das Denken ) , aber keine reelle Bedeu¬

tung hat . Vernachlässigt man diese Bemerkung , so
erhält man eine lediglich formale Rechtslehre . — Es

giebt keinen Stand der Unrechte , und keine Unechte
des Menschen . Wirklich hat er nur in der Gemein¬
schaft mit andern Rechte , wie er denn , nach den obi¬

gen hohem Principien , überhaupt nur in der Gemein¬
schaft mit andern gedacht werden kann . Ein Unecht
ist daher eine blofse Fiktion , aber sie mufs , zum Be¬
huf der Wissenschaft , notliweudig gemacht werden .
Ferner ist klar , und hier nochmals zu erinnern , ohn -
eraclxtet es schon oftmals eingeschärft worden , dafs
nur insofern die Bedingungen der Persönlichkeit als
Rechte zu denken sind , inwiefern sie in der Sinnen -
weit erscheinen , und durch andere freie Wesen , als
Kräfte in der Sinnenwelt , gestört werden könnten ;

X dafs



dafs es daher z . B . allerdings ein Recht der sinnliches

Selbsterhaltung , der Erhaltung meines Leibes , als ei.

nes solchen , keinesweges aber ein Recht frei zu denken ,
oder zu wollen geben könne ; dafs man allerdings ein

Zwangsrecht gegen denjenigen hat , der uns an unserm '

Leibe angreift , keinesweges aber gegen den , der uns 1

etwa in den uns beruhigenden Ueberzeugungen stört, , f
oder durch sein unmoralisches Betragen , uns ein Aer-

gernifs giebt .

() . 10 . Deßnition des Urrtchts .

Ieder beschränke seine Freiheit , den Umfang sei¬
ner freien Handlungen durch den Begriff der Freiheit
des andern , ( so dafs auch der andere , als überhaupt
frei , dabei bestehen könne ) , ist der Grundsaa aller

Rechtsbeurtheilung . Der Begriff der Freiheit in der
leztern Stelle , der , wie schon oben erinnert worden ,
nur formale Bedeutung hat , giebt den Begriff des Ut¬
rechts , desjenigen Rechts , das jeder Person , als einer
solchen , absolut zukommen soll . Wir erörtern ihn

jezt genauer ..

Dieser Begriff ist . der Qualität nach ein Begriff
von dem Vermögen , absolut erste Ursache zu seyn ;
der Quantität nach , hat das darunter begriffene gar kei¬
ne Grenzen , sondern ist seiner Natur nach unendlich ,
weil die Rede nur überhaupt davop ist , dafs die Per¬
son frei seyn solle , nicht aber , in wieweit sie frei seyn
solle . Die Quantität widerstreitet diesem Begriffe , sq
wie er hier als ein blos formaler aufgestellt ist . Der
Relation nach ist von der Freiheit der Person nur in¬
sofern die Rede , inwiefern nach dem Rechtsgesez der

Um-



Umfang der freien Handlungen anderer dadurch be¬
schränkt werden soll , weil diese die geforderte forma¬
le Freiheit unmöglich machen . -könnten ; und hierdurch
wird die Quantität der Untersuchung bestimmt . Es
ist nur von einer Kausalität in der Sinnenwelt die Re¬
de , als in welcher . allein die Freiheit durch die Frei¬
heit eingeschränkt werden kann . Endlich der Modali¬
tät nach hat dieser Begriff apodiktische Gültigkeit . Ie -
de Person soll schlechthin frei seyn .

Das Unecht ist daher das absolute Recht der Per¬
son , in der Sinnenwelt nur Ursache zu seyn . (schlecht¬
hin nie bewirktes .)

(j . 11 . Analyse des Unrechts .

Im Begriffe einer Wirkung , und zwar einer ab¬
soluten Wirkung , liegt folgendes beides . 1 .) dafs
die Qualität , und Quantität des Thuns durch die Ur¬
sache selbst vollkommen bestimmt sey . 2 .) das aus
dem Geseztseyn des ersten die Qualität und Quantität
des Leidens im Objekte der Wirkung unmittelbar fol¬
ge ; so dafs man von jedem auf jedes andere überge¬
hen , durch eins unmittelbar das ändere bestimmen kön¬
ne , nothwendig beide kenne , sobald man eins kennt .

Inwiefern die Person der absolute und lezte Grund
des Begriffs ihrer Wirksamkeit , ihres Zwecksbegriffs
ist , liegt die darinn sich äussernde Freiheit ausser den
Grenzen der gegenwärtigen Untersuchung , denn sie
tritt nie ein in die Sinnenwelt , und kann in ihr nicht
gehemmt werden . Der Wille der Person tritt auf das
Gebiet der Sinnenwelt lediglich , inwiefern er in der

Bestimmung des Leibes ausgedrückt ist . Auf diesem
I 2 Ge -



Gebiete ist daher der Leib eines freien Wesens anzu¬
sehen , als selbst der lezte Grund seiner Bestimmung ,

■und das freie Wesen , als Erscheinung , ist identisch
mit seinem Leibe . (Dieser ist Repräsentant des Ich
in der Sinnenwelt : und , wo nur auf die Sinnenwelt

gesehen wird , selbst das Ich . — ) So urtlieilen wir
im gemeinen Leben immerfort . Ich war nicht da . Er
hat mich gesehen . Er ist gehohren , gestorben , begra¬
ben u . s . f .

Daher

I .) Der Leih , als Person betrachtet , mufs abso¬
lute und lezte Ursache seiner Bestimmung zur Wirk -
samkeit seyn . In welche Grenzen , und unter welche
Gesetze der Leib durch seine eigne Organisation ein¬
geschlossen seyn möge , thut hier nichts zur Sache , und
kommt nicht mit in Rechnung . Was ihm nicht ur¬
sprünglich zukommt , das ist er nicht . Nur — alles ,
was in ihm physisch möglich ist , mufs in ihm wirklich
gemacht werden dürfen , wenn die Person will , und
nur wenn sie will . Er hiufs durch eine äussere Ursa¬
che weder in Bewegung gesezt , noch in seiner Bewe¬

gung gehemmt ; es mufs überhaupt gar nicht unmittel¬
bar auf ihn gewirkt werden .

II . ) Aus seiner Bewegung mufs die dadurch mög¬
liche Wirkung in der Sinnenwelt unfehlbar erfolgen .
Nicht eben die dabei gedachte , und beabsichtigte .
Denn wenn jemand die Natur der Dinge nicht wohl
gekannt , seine tliätige Kraft gegen ihr Vermögen der
Trägheit nicht richtig genug berechnet hat , und dar¬
um etwas gegen seine Absicht ei'folgt , so ist die Schuld
sein eigen , und er hat über keinen ausser sich zu kla¬

gen .
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gen . Aber die Sinnenwelt mufs nur nicht durch eine

fremde , ausser ihr liegende freie Kraft , seiner Einwir¬

kung zuwider bestimmt werden , denn dadurch hörte

er auf , freie Ursache zu seyn .

III .) Nun aber folgt ja die zweckmäfsige Bestim¬

mung des Leibes , um auf eine Sache zu wirken , erst

auf die Erkenntnifs , und aus der Erkenntnifs der Sa¬

che , auf welche gewirkt werden soll ; und das freie

Wesen ist sonach zulezt doch abhängig . Nun ist dies

im Ganzen schon vorlängst zugestanden , und von der

gegenwärtigen Untersuchung ausgeschlossen . Wirk¬

samkeit und bestimmte Erkenntnifs , bedingen einan¬

der wechselseitig , und füllen dieselbe Sphäre aus , wie

oben erwiesen und erklärt worden . Ueber das Gege -

benseyn des Objekts hinaus kann mau gar nicht wirken

wollen ; dies widerspricht dem Wesen der Vernunft :

nur innerhalb der Sphäre desselben ist die Person frei .

Um dies näher ’ zu bestimmen : es ist in dem Um¬

fange des Gegebenen , und unter der Bedingung , dafs

etwas gegeben sey ; frei , dasselbe zu lassen , wie es ist ,
oder es anders zu machen , und es so zu machen , wie

es nach seinem Zweckbegriffe seyn soll . Es ist frei das

Mannigfaltige ihm gegebene wechselseitig auf einan¬

der zu beziehen , durch einander zu bestimmen , anein¬

ander zu passen , und zu einem ihm zweckmälsigen
Ganzen zusammen zu fugen . Fehlt eines dieser Stü -

cke , ,so ist es nicht frei , und nicht lediglich von sei¬

nem Willen abhängig .

Hierzu '' wird nun erfordert , dafs alles so hleiie ,
wie es durch das freie Wesen einmal erkannt , und in

seinem Begriffe gesezt worden ist ; es sey nun durch
das -



dasselbe besonders modiilcirt , oder nicht modificirt .
Das nicht modificirte wird , wenn es nur durch das
Vernunftwesen gedacht , und mit seiner Welt zusam¬
mengereiht worden ist , gerade dadurch , dafs es nicht
modificirt worden ist , ein modificirtes . Die Person
hat es zu Folge ihres .Zweckbegriffs von dem Ganzen ,
zu welchem dieses bestimmte Ding passen spll , nicht
modificirt , weil es nur in dieser seiner natürlichen Ge¬
stalt dazu pai

'st , und würde es modificirt haben , wenn
.-es dazu nicht gepafst hätte ; oder es hat seinen Zweck
nach dieser Beschaffenheit des Dinges modificirt . Sei -
ne Enthaltung ; von einer gewissen Thätigkeit war selbst
Thätigkeit , eine zweckmäfsige Thätigkeit , mithin eine
^Modifikation , wenn gleich nicht dieses bestimmten
Dinges , doch des Ganzen , zu welchem dieses Ding
passen sollte .

Nun kann die Natur an sich , die unter mechani¬
schen Gesetzen steht , sich nicht eigentlich verändern .
Alle Veränderung widerstreitet ihrem Begriffe . Das
was uns Veränderung der Natur durch sich selbst
scheint , geschieht nach jenen unabänderlichen Gese¬
tzen , und wäre für uns gar keine Veränderung , son¬
dern etwas dauerndes , wenn wir jene Gesetze genug' * Ö Dkennten . Wird nach ihnen etwas in unsrer auf unsre
Zwecke berechneten Welt verändert , so ist das unsre
eigne Schuld . Entweder , wir hätten auf die Fortdau¬
er desselben nicht rechnen sollen , wenn die Gesetze ,nach denen die Veränderung geschieht , uns zu über¬
mächtig , sind , oder wir hätten ihrer Wirkung durch
Eunst , und Geschicklichkeit zuvorkommen sollen ,wenn sie nicht übermächtig sind . Nur andere freie

W esen
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Wesen könnten eine unvorherzusehende und nicht zu

verhindernde Veränderung in unsrer Welt , d . i . in dem

System desjenigen , was wir erkannt , und auf unsere

Zwecke bezogen haben , hervorbringen ; dann aber

würde unsre freie Wirksamkeit gestört .
' — Die Per ?

son hat das Recht zu fordern , dafs in dem ganzen Be¬

zirk der ihr bekannten Welt alles bleibe,
' wie sie das¬

selbe erkannt hat , weil sie sich in ihrer Wirksamkeit ,

nach ihrer Erkenntnifs richtet , und sogleich desorien -

tiret , und in dem Laufe ihrer Kausalität aufgehalten

wird , oder ganz andere Resultate , als die beabsichtig¬

ten , erfolgen sieht , sobald eine Veränderung darinn

yorfällt .

(Es liegt hier der Grund alles Eigenthumsrechts ,

Rer mir bekannte , und meinen Zwecken , sey es auch

nur in Gedanken , unterworfene Theil der Sinnenwelt

ist ursprünglich , keinesweges in der Gesellschaft , als

in welcher Rücksicht sich wohl noch nähere Bestim¬

mungen finden dürften , mein Eigenthum . Niemand

kann auf denselben einiliessen , ohne die Freiheit mei¬

ner Wirksamkeit zu hemmen ,
Es

*) Z . B . Man denke sich den isolirten Bewohner ei¬

ner wüsten Insel , der sich von der lagd in den

Wäldern derselben nährt . Er hat die Wälder

wachsen lassen , wie sie wollten ; ab er er kennt sie ,
und alle Bequemlichkeiten derselben für seine lagd .
Man kann die Bäume in seinen Wäldern nicht

versetzen , oder sie niederwerfen , ohne ihm sei¬

ne ganze erworbene Kenntnifs unxhiz zu machen ,
und zu rauben , ohne seinen Lauf in Verfolgung
des Wildes aufzuhalten , und also die Erwerbung
seines Unterhaltes ihm zu erschweren , oder un¬

möglich zu machen , mithin , ohne die Freiheit

seiner Wirksamkeit zu stören .



Es ist sonach hier der alte Streit gehoben , ob
das Eigenthumsrecht an einem Dinge lediglich durch
die Formation desselben , oder ob es schon durch den
Willen , dasselbe zu besitzen , begründet werde . Er
ist gehoben durch die synthetische Vereinigung beider ;'
Meinungen , wie es in einem streng nach synthetischer
Methode verfahrenden Systeme nicht anders hoinmen
konnte ; dadurch -, dafs gezeigt wird , die blofse Un - !
terordnung unter unsre Zwecke , ohne alle eigentliche
Formation , sey doch immer eine Formation , weil sie
eine , freie Enthaltung von einer möglichen Tliätigkeit , -
zu Folge eines Zwecks , voraussezt ; und die Formation ,wird sich weiter unten zeigen , giebt ein Eigenthums¬
recht , lediglich inwiefern dadurch etwas unsern Zwe¬
cken unterworfen wird , und unterworfen bleibt . Der ,lezte Grund des Figenthums an ein Ding ist sonach j \
die Unterwerfung desselben unter unsre Zwecke .)

IV . ) Die Person will , dafs ihre Tliätigkeit in der
Sinnenwelt Ursache werde , lieifst : sie will , dafs ei-
n'e ihrem Begriffe vom Zwecke ihrer Tliätigkeit ent¬
sprechende Wahrnehmung gegeben werde , und zwar , j ;wie sich versteht , und oben deutliolier in das Licht
gesezt woiden ist , in einem zukünftigen , dem Momen¬
te des Willens überhaupt , (nicht gerade unmittelbar, ) '
folgenden Momente .

Es ist schon erinnert , dafs , wenn dies überhaupt
möglich seyn soll , die Sachen in der Zukunft , d . i.
nach der , entweder thätigen Einwirkung der Person ,
oder nach dfer zweckmäfsigen Unterlassung einer Tbä -
tigkeit , ungestört , und ihrem natürlichen Gange über¬
lassen bleiben müssen , und dafs die Person durch je-

I
I
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nen Willen unmittelbar auch das leztere will . Davon

aber wird hier abstrahirt .

Aber es ist ferner klar , dafs sie dann auch , um

wahrnehmen zu können , und auf eine schon jezt ge¬
dachte Weise , nach einer ihr schon jezt bekannten Re¬

gel wahrnehmen zu können , die Fortdauer des gegen¬
wärtigen Verhältnisses der Theile ihres Leibes zu ein¬

ander , d . i . ihres Leibes selbst , und die Fortdauer

des gegenwärtigen Verhältnisses desselben zum Wol¬

lenden , und Erkennenden nothwendig wollen müsse ;
bestimmter , dafs sie wollen müsse , dafs für sie ein

zukünftiger Zustand sey , und dafs derselbe aus ihrem

gegenwärtigen , nach der ihr bekannten Regel , auf

welche sie in ihrer Wirksamkeit Rücksicht genommen ,
erfolge . — Demnach durch den Willen , und lediglich
durch ihn , wird in dem gegenwärtigen Momente die

Zukunft umfafst ; durch ihn ist der Begriff einer Zu¬

kunft überhaupt , als einer solchen , erst möglich ; durch

ihn wird sie nicht nur umfafst , sondern auch bestimmt ;
es soll eine solche Zukunft seyn , und damit sie eine

solche seyn könne , soll ich ein solcher seyn . Soll

aber ich ein solcher seyn , so mufs ich überhaupt seyn
sollen .

(Es wird hier aus dem ^Vollen einer bestimmten

Art der Existenz in der Zukunft , das Wollen einer

Zukunft überhaupt , der Wunsch unsrer eignen Fort¬

dauer , gefolgert ; es wird behauptet , wir wollen —

ursprünglich nach den Gesetzen der Vernunft , die hier

denn auch mechanisch über uns herrschen , — fortdau -

ern , nicht um der F ortdauer an sich , sondern um ei¬

nes bestimmten Zustandes in der Fortdauer Willen ;
wir



wir betrachten die Fortdauer gar nicht als absoluten
Zweck , sondern als Mittel zu irgend einem Zwecke .
Das wird durch die Erfahrung offenbar bestätigt . Al-
leMenschen wünschen das Leben jedesmal , um irgend
etwas , die edlern noch Zu thun , die weniger edlen
noch zu gemessen .)

Die Person will das angezeigte , so gewifs sie über¬
haupt will , irgend etwas will , was es auch seyn möge.
Dieses bestimmte Wollen ist sonach Bedingung alles
Wollens ; die Realisirung desselben , d . i . die Erhal¬
tung unsers gegenwärtigen Leibes , welches auf dem
Gebiete des Naturrechts soviel heilst, ' als die Selhster *
haltung -, ist Bedingung alles andern Handelns , und
aller Aeusserung der Freiheit .

V .) Alles jezt dedueirte zusammengefafst , fordert
die Person durch ihr Utrecht eine fortdauernde Wech¬
selwirkung zwischen ihrem Leihe und der Sinnenwelt , be-
stimmt und bestimmbar , lediglich durch ihren frei ent¬
worfenen Begriff von derselben . Der aufgestellte Be¬
griff einer absoluten Kausalität in der Sinnenwelt , und
da dieser Begriff dem des Utrechts gleich war , derBe -p O 7
griff des Urrecbts selbst , ist vollkommen erschöpft ,
und es kann in ihn nichts weiter gehören .

m

Das Unecht ist sonach ein absolutes , und ge* s
schlossenes Ganzes ; jede theilweise Verlezung dessel¬
ben betrifft das Ganze , und fliefst ein auf das Ganze .
Wird nun ja eine Eintlieilung in diesem Begriffe be¬
liebt , so könnte es keine andere seyn , als die , wel¬
che im Begriffe der Kausalität selbst liegt , und welche

|,
wir schon oben aufgestellt haben . Es läge sonach im >
Unechte

l .) das



1 .) das Recht auf die Fortdauer der absoluten
Freiheit und Unantastbarkeit des Leibes (d . i . , dafs
auf ihn unmittelbar gar nicht eingewirkt würde .)

2 .) das Recht auf die Fortdauer unsers freien
Einflusses in die gesammte Sinnenwelt .

Ein besonderes Recht der Selhsterhaltung
'

giebt
es nicht ; denn dafs der Gebrauch des Körpers als ei¬
nes Werkzeuges , oder der Sachen als Mittel in einem
Gewissen Falle , unmittelbar die Sicherung der Fort -

dauer unsers Leibes , als eines solchen , zum Zwecke
haben , ist zufällig . Auch wenn wir einen geringem
Zweck hätten , dürfte man unsre Freiheit nicht stören ,
denn man darf sie überhaupt nicht stören .

Aber dafs unser gesammtes Urrecht nicht blos für
den gegenwärtigen Augenblick gelte , sondern dafs e*
so weit in die Zukunft hinaus gehe , als wir dieselbe
nur umfassen können , mit unserm Geiste , und in un -

sern Planen ; dafs daher in ihm das Recht , unsere ge -

sammten Rechte für alle Zukunft zu sichern , unmit¬
telbar und natürlich liege , ist nicht aus der Acht zu
lassen .

Das Urrecht ' läuft in sich selbst zurück , wird ein
sich selbst berechtigendes , sich selbst als Recht con -
stituirendes , d . i . ein absolutes Recht ; und hierinn

liegt denn der Beweifs , dafs der Umkreis unsrer Un¬

tersuchung über dasselbe vollendet ist , da eine voll¬

ständige Synthesis zum Yoi schein kommt . Ich habe
das Recht ', die Ausübung meiner Rechte auf alle Zu¬
kunft hinaus , sowxit ich mich setze , zu wollen , weil
ich diese Rechte habe : und ich habe diese Rechte ,
weil ich das Recht habe sie au wollen . Das Recht ,

freie



freie Ursache zu seyn und der Begriff eines absoluten
Willens sind dasselbe . Wer die Freiheit des Willens
läugnet , der mufs consequenter Weise auch die Rea¬
lität des Rechtsbegriffs läugnen , wie es z . B . bei Spi .
nozit der Fall ist , bei welchem das Recht , blos da$
Vermögen des bestimmten durch das All beschränkten
Individuum bedeutet .

g . 12 . Uehergang zur Untersuchung des Zwangsrechts
durch die Idee eines Gleichgewichts des Rechts .

Ein Zwangsrecht soll , nach dem obigen , begrün¬
det werden durch eine Verletzung des Urrechts , d . li ,
dadurch , dafs ein freies Wesen den Umfang seiner
freien Handlungen soweit ausdehnt , dafs dadurch ei¬
nes andern freien Wesens Rechte verlezt werden .
Nun aber ist ja der Verletzende auch frei , und hat ein
Recht frei zu seyn . Es kommt ihm zu das Unecht ,
und das ist ja aufgestelltermaafsen unendlich . Doch
soll es möglich seyn , dafs er durch den freien Ge¬
brauch desselben eines andern Rechte verletze . Das
Utrecht mufs daher doch eine durch das Rechts gesez
bestimmte Quantität haben , wenn durch den Gebrauch
desselben die Verletzung eines Rechts möglich seyn
soll ; und die Beantwortung der Frage : in welchem
Falle ist ein Recht verlezt , und tritt diesex; Verletzung
zu Folge ein Zwangsrecht ein , hängt ab von der Be¬
antwortung einer andern : welche Quantität der Frei¬
heit ist jedem durch das Rechtsgesez bestimmt ?

Deutlicher : wenn irgend ein Gebrauch der
Freiheit widerrechtlich ist , und dadurch zum Zwange
berechtigt , so mufs der rechtliche Gebrauch dersel¬

ben ,
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ben , d . i . des Urrechts , in bestimmte Grenzen ein -

gesclilossen seyn ; und man bann den widerrechtli¬

chen Gebrauch der Freiheit nicht angeben , ohne den

rechtlichen zu kennen ; beide sind nur durch Gegen -

saz bestimmbar . Wenn diese Grenzen sich angeben
lassen , und ein jeder sich innerhalb derselben hält ,
so tritt kein Zwangsrecht ein ; es ist da ein allen

gleiches Recht , oder das Gleichgewicht des Rechts ,
und die Redingungen dieses Gleichgewichts haben

ydr vor allen Dingen aufzustellen , zur Vorbereitung ',

Begründung ', zu einem Regulativ für die folgende

Untersuchung vom Zwangsrechte ; denn das Zwangs¬
recht tritt nur da ein , wo das Gleichgewicht des

Rechts verlezt worden ist : und um das erstere zu

bestimmen , mufs man das lezteie kennen .

I .) Alles Rechtsverhältnifs ist bestimmt durch den

Saz : jeder beschränke seine Freiheit durch die Mög¬
lichkeit der Freiheit des andern . — Was zum Frei -

seyn überhaupt , und an sich gehöre , ist jezt,erörtert .

Durch ein ' solches unendliches Freiseyn , wie das be¬

schriebene , würde die Freiheit aller , ausser Eines

einzigen , aufgehoben , und sie selbst sogar ihrer phy¬
sischen Existenz nach vernichtet , und das Rechtsge -

sez würde demnach sich selbst widersprechen . Dieser

Widerspruch löset sich sogleich , wenn man daran

denkt , dafs das Rechtsoesez nicht etwa nur an den

Einen , mit Ausnahme des andern , sich richte , son¬

dern dafs es für alle freie Wesen , ohne Ausnahme

gelte . Wenn A . seine Freiheit beschränken soll , s9
iafs B . neben ihm auch frei seyn könne , so soll um¬

gekehrt B . auch die »einige so beschränken , dafs A .
neben
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neben ihm frei seyn könne , dafs auch für ihn eine
Sphäre der freien Wirksamkeit übrig ' bleibe . — Der
Saz wird noch bestimmter , wenn man daran denkt ,dafs die Selbstbeschränkung des A . durch die Möglich -
lichkeit der Ereiheit des B . lediglich unter der Bedin -
gung Statt finde , dafs B . seine Freiheit gleiclifals be-
schränke , und dafs das Gesez wegfalle , und gänzlichunanwendbar sey , wenn dies nicht geschieht . Die -
Selbstbeschränkung beider ist gegenseitig durch einan¬
der , vors erste nur formaliter (dafs sie überhaupt ,und als solche Statt finde ) bedingt . Sie findet für kei¬
nen von beiden Statt , wenn sie nicht für alle beide
Statt findet . Dies geht hervor aus der Natur der Sa¬che , und ist aus dein obigen zur Gntige bekannt ; aber
es bleibt beim Allgemeinen , ist ein leerer Begriff , und
gar keiner Anwendung fähig . — Wenn einer denandern sagt : thue das nicht , es stört meine Freiheit ;warum sollte der andere ihm nicht ' antworten : und esstört die meinige , es zu unterlassen ?

Es ist sonach die Frage zu beantworten : inwie¬weit soll denn jeder das Quantum seiner freien Hand¬
lungen , um der Freiheit des andern Willen beschrän¬ken ; wie weit geht die Freiheit , die jeder sich Vorbe¬halten darf , und deren Schonung durch den andernihm darüber entscheidet , ob derselbe überhaupt Rech -
tp habe , oder nicht ; wieweit geht dagegen diejenige ,die er dem andern , in seinem Begriffe von ihm , zuge¬stehen , und in seinen Handlungen schonen mufs ; undaus deren Schonung der andere entscheidet , ob er über¬

haupt Rechte habe oder nicht ?

Das Rechtsverlüiltnifs überhaupt ist durch nichtsbestimmt , als durch das aufgestellte Reclitsgesez .
Ueber



Ueber file aufgeworfene Frage könnte daher nur aus

jenem Gesetze entschieden werden . Aber dasselbe ist

aufge
'sfelltermaafsen nur formal , und bestimmt kei¬

ne Quantität . Es se'zt. blos das I )afs , keinesweges
aber das Inwieweit . Das ganze Gesez ist sonach ent¬

weder überhaupt nicht anwendbar , und führt lediglich

-auf ein leeres Gedankenspie ] mit Begriffen , oder es

mufs aus dem erstem das leztere folgen , und durch

das Setzen des erstem das leztere zugleich mit gesezt

seyn .

Beides ist zugleich gesezt , heifst : durch den

blofsen Begriff von der Freiheit eines Wesens ausser

mir , wird ink zugleich die Quantität der Beschrän¬

kung vorgeschrieben , die ich mir aufzulegen habe . —

Es ist ganz klar , dafs die Antwort so ausfallen mufs -

te , wenn eine Anwendung unsers Begriffs möglich

seyn sollte : es ist nur etwas schwieriger zu sagen ,

was der aufgestellte ' Saz eigentlich heissen möge , und

wie , und warum er wahr, .seyn möge . Wir analysi -

ren ihn zuförderst . Es liegen in ihm folgende drei .-

a . )' Die wirkliche , nicht etwa blos problemastisch

als möglich gedachte Selbstbeschränkung eines freien

Wesens ist bedingt durch die Erkenntnifs eines be¬

stimmten freien Wesens ausser ihm . Wer eine sol¬

che Erkenntnifs nicht hat , kann sich nicht beschrän¬

ken ; nnd das mögliche Wesen , das ich nicht kenne ,

verbindet mich nicht zur Selbstbeschränkung .

Wenn , wie es hei Deduktion des Urrechts ge¬

schieht , eine Person in der Sinnenwelt isolirt gedacht

wird , so hat sie so lange , als sie keine Person ausser

ihr kennt , da * Recht , ihre Freiheit soweit auszudeh -



nen , als sie kann ' und will , und , wenn es ihr beliebt , jl
die ganze Sinnenwelt für sich in Besitz zu nehmen .
Ihr Recht ist wirklich (wenn das Unecht nur über¬
haupt ein wirkliches Recht seyn kqnnte ) unendlich ,
denn die Bedingung unter der dasselbe beschränkt
seyn müfste , fällt weg .

h .) Die Selbstbeschränkung eines freien "
Wesens

ist durch die Erkenntnifs eines andern freien Wesens
ausser ihm , ohne weiteres , auch vollkommen bestimmt .
Sie ist dadurch zuförderst gesezt , welches ohne Wi¬
derrede zugegeben werden möchte . Jeder , so gewifs
er sich dem Rechtsgesetze unterwirft , mufs seine Fre

wieweit diese Beschränkung gehen müsse .

heit durch die Freiheit des andern beschränken : sobald
er einen freien ausser sich erkennt . Von dem Augen¬
blicke daher , da derjenige , den wir als isolirt gesezt
haben , ein freies Wesen ausser sich erkennt , hat er
nicht mehr blos und lediglich auf die Möglichkeit sei¬
ner Freiheit , sondern auch auf die Freiheit des andern
zu sehen . Weiter aber wird behauptet : seine Selbst¬
beschränkung sey dadurch bestimmt , blos und lediglich
durch diese Erkenntnifs sey die Grenze vorgeschrieben ,

c .) Meine Freiheit wird auf jedem Fall durch die
Freiheit des andern nur unter der Bedingung beschränkt ,
dafs er selbst die seinige durch den Begriff der meini -

gen beschränke . Ausserdem ist er rechtlos . Soll da¬
her aus meiner Erkenntnifs des andern ein Rechtsver -
hältnifs erfolgen , so mufs die Erkenntnifs , und die
dadurch geschehene Beschränkung der Freiheit gegen¬
seitig seyn . Also — alles Rechtsverhältnifs zwischen
bestimmten Personen ist bedingt durch ihre wechselsei¬

tige

&If



tige Anerkennung durch einander , durch dieselbe über
auch vollkommen bestimmt .

II .) Wir wenden diesen Saz an auf die einzelnen
unter ihm enthaltnen Fälle ; zuförderst auf das liecht
der fortdauernden Freiheit des Leibes .

So wie ein vernünftiges Wesen einen für die Dar -

mufs es , laut des obigen , denselben als den Leib eines
vernünftigen Wesens , und das Wesen , das ihm da¬
durch dargestellt wird , als ein vernünftiges Wesen se¬
tzen . So wie es diesen Leib sezt , bestimmt es ihn
eben dadurch als ein gewisses Quantum der Materie

durchdringlich ist .
\

Nun ist der Leib eines vernünftigen Wesens , zu
Folge des Utrechts , nothwendig frei , und unantast¬
bar . Der erkennende müfste daher , zu Folge seiner

i Erkenntnifs , seine Freiheit nothwendig beschränken
; auf eine Wirksamkeit ausserhalb dieses Leibes , und

ausserhalb des Raums in der Sinnenwelt , den er ein¬
nimmt. Er kann jenen Leib nicht setzen , als eine Sa -

1 die , auf die er willkührlich einwirken , sie seinen Zwe¬
cken unterwerfen , und dadurch in Besiz nehmen könn¬
te , sondern als etwas , das die Sphäre seiner Wirk -

I : samkeit beschränkt . Dieselbe kann sieb allenthalben
hin erstrecken , nur nicht dahin , wo dieser Körper
ist. So wie ich ilm erblikt , und für das , was er ist ,' erkannt habe , halse ich etwas die Sphäre meines Wir¬
kens in der Siunenwelt beschränkendes erkannt . Ich

Stellung der Vernunft in der Sinnen weit artikulirten
[( Leib , der Mensch einen menschlichen Leih, , erblikt ,

im Raume , das diesen Raum erfüllt , und in ihm un¬

it bin



bin mit meiner Wirksamkeit von dem Raume ausge¬
schlossen , den derselbe jedesmal einnimmt .

|
Da jedoch diese Selbstbeschränkung davon at - |

hängt , dafs der andere gleichfals mich erblicke , und j
mich so setze , wie ich ihn gesezt habe , welches an
sich notbwendig ist ; feiner dafs der andere durch die¬
se Erkenntnifs gleichfals seine Freiheit beschränke , so
wie ich die meinise beschränkt habe : so ist meine Be-

Schränkung , und das Recht des andern nur problems jjr
tisch , und es läft sich nicht entscheiden , ob beides j|
Statt finde , oder nicht .

III .) So wie ich den Leib des Wesens ausser mir
setze , als absolut frei in seiner Selbstbestimmung zur
Wirksamkeit , und das Wesen , das durch ihn darge¬
stellt wird , als freie Ursache in der Sinnenwelt , mufs
ich notliwendig setzen , dafs dieles Wesen wolle , dafs

irgend ein Effekt in der Sinnenwelt seinem Begriffe
correspondire , dafs es demnach irgend einige Objekte
in der Sinnenwelt seinen Zwecken unterworfen habe,
zu Folge des Begriffs vom Unrechte . Er , wenn er mich
erblikt , mufs das gleiche von mir annehmen .

Diese den besondern Zwecken eines jeden unter¬
worfenen Objekte , müfsten uns beiden gegenseitig un-
verlezlich seyn , wenn wir sie wfifsten . Aber da die¬
se Sache in dem Bewufstseyn eines jeden bleibt , und
in der Sinnenwelt sich nicht offenbart , so sind die Ob¬
jekte des Rechts , und der Beschränkung problematisch .

Die Objekte des Rechts sind problematisch , aber
nicht nur sie , sondern das Recht überhaupt ist proble¬
matisch , es ist ungewifs , und hängt von einer nicht
bekannten Bedingung ab , ob beide gegenseitig Rechte
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auf einander haben . Ich bin nur unter der Vorausse¬
tzung verbunden , die Objekte , die der andere seinen
Zwecken untergeordnet hat , zu schonen , inwiefern
er die, welche ich den mehligen untergeordnet , schont .
Nun kann er gar nicht zeigen , ob er sie schone , oder
nicht , ehe er sie kennt ; und ich eben so wenig , ob
ich die seinen Zwecken unterworfenen schone , ehe ich
sie kenne . Durch diese , obwaltende Unwissenheit ist
also auch sogar - die Möglichkeit aufgehoben , und als
rechtsfähige Wesen gegen einander zu bewähren .

i

(Nicht nur dies , ob beide gesonnen sind , jeder
des andern Eigenthum zu schonen , ist problematisch ;
sondern sogar dies , ob sie gesonnen sind , die Freiheit
und Unverlezliclikeit ihrer Leiber gegenseitig zu re -

spektiren . Es ist daher überhaupt kein wirkliches
Hechtsverbal tnifs zwischen beiden ; alles ist , und bleibt

problematisch .)

Wir haben schon oben eingesehen , dafs , sobald
das Zwangsrecht eintrete , Menschen , ohne Verabre¬
dung , nicht länger ruhig neben einander leben kön¬
nen . Hier finden wir , dafs diese Unmöglichkeit noch7 o
früher , vor allem Zwangsrechte , bei der Begründung
alles gegenseitigen Rechts überhaupt eintritt , wie wir
sogleich näher einselien werden . Nemlich

IV .) Diese Ungewifsheit kann nicht bleiben , Wenn
em rechtliches Beisammenstehen beider nacli einer Re¬
gel , die dasselbe sichere nicht etwa durch einen
blofsen Zufall , der eintreifen könnte , und auch nicht, —

möglich seyn soll . Denn keiner von beiden kann von
nun an etwas , das er seinen Zwecken nicht schon un¬
terworfen hat , denselben unterwerfen , und es dadurch

■ K a in



in Besiz nehmen , ohne zu fürchten , dafs es der ihm
bekannt gewordene andere schon in Besiz - genommen ,
und er demnach durch seine Besiznehmung in die Buch¬
te desselben einen Eingriff time . Ia , keiner von hei.
den kann von dem Augenblicke der gegenseitigen Be¬
kanntschaft an , auch nur seines bisherigen Besitzes si¬
cher seyn , weil es immer möglich ist , dafs der ändert
denselben in Besiz nehme , in der Voraussetzung , er
habe noch ' lieinen Besitzer , und es dann dem dadurch
beschädigten unmöglich seyn würde , seinen Besiz zu
erweisen ; der auch allerdings unrechtmässig -, wie wohl
redlich , seyn kann , indem der andere ja noch früher
die Sache seinen Zwecken untergeordnet haben konnte .
Wie soll nun die Sache entschieden werden ? Beide
Theile selbst können es nicht allemal wissen , welcher
Von beiden früher sich der streitigen Sache bemäch¬
tigt habe ; oder wenn sie es wissen könnten , so be-
ruht dieser Entscheidungsgrund auf dem Gewissen ei¬
nes jeden , und ist zu äusserm Rechte gar nicht bestän¬
dig . Es entsteht zwischen ihnen,ein Rechtsstreit , der
nicht zu entscheiden ist , und ein Streit der physischen
Kräfte , der nur mit der physischen Vernichtung , oder
der gänzlichen Vertreibung eines von beiden , sich en¬
den kann . — Nur durch einen Zufall , wenn es sich
nemlich etwa so fügte , dafs nie in einem ein Gelüst ent¬
stünde nach dem , was der andere für sich behalten
will , könnten sie rechtlich und in Friede beisammen
lebep , Aber von einem solchen Zufalle - können sie
nicht alles ihr Recht , und ihre Sicherheit abliängeu
lassen .

Es ist , wenn diese . Unwissenheit nicht gehoben
wild
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wird , unmöglich , dais zwischen beiden ein rechtliches
Verhältnifs entstehe .

Es ist problematisch , welches die Objekte des
Rechts , und der Verbindlichkeit sind . Es ist eben

darum problematisch , ob überhaupt auf ein Recht zu
zählen sey , und ob eine Verbindlichkeit Statt fände .
Werdas Recht will , nmfs nothwendig wollen , dafs

dieser , alles Recht unmöglich machende Zustand auf -

. gehoben werde . Das Rechtsgesez will das Recht . Es
will daher nothwendig , dafs dieser Zustand aufgeho -

lei? werde . Es giebt mithin ein Recht , auf seine Auf¬

hebung zu dringen . ' "Wer ihn nicht auflieben will , der
äussert allein dadurch , dafs er das Recht nicht wolle ,

1- und dem Rechtso esetzel sich nicht unterwerfe ; wird

I sonach rechtslos , und berechtigt zu einem unendlichen

Zwange .

V . ) Aber wie soll diese Unwissenheit gehoben wer -

; den ? dafs jede Person ihren Zwecken etwas unterwor¬
fen habe , und unterworfen haben müsse , liegt im Be¬

griffe einer Person , als einer freien Ursache in der Sin -

nenwelt , wie oben dargethan worden . Demnach mufs
zuförderst jedö Person , sobald ihr die Existenz einer Per¬

son ausser ihr bekannt wird , ihren Eesiz überhaupt be¬
schränken auf ein endliches Quantum der Sinnenwelt .
Wollte sie die ganze Sinnenwelt ihren Zwecken aus -

scliliessend unterordnen , so könnte die Freiheit des ihr

nun wohl bekannten Andern nicht dabei bestehen ; aber
sie soll dabei bestehen können ; mithin ist sie rechtlich
verbunden , dem andern etwas , als Objektseiner frei¬
en Wirksamkeit , übrig zu lassen . Welches bestimmte

Quantum aber jeder gewählt habe , oder wählen wolle ,
hängt ab von seiner Freiheit .

F einer
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Ferner kann jeder nur selbst wissen , was er ge.
wählt habe , da die Sache im Bewufstseyn verbleibt ,
und in der Sinnenwelt sich nicht äussert . So miilsten
demnach beide einander sagen , was jeder aussclilies -
send für sich besitzen wolle , weil dies das einzige
Büttel ist , die Ungewilslieit zu heben , die zu Folge
des Rcclitsgesetzes gehobelt werden soll . Iederistreclit - j j
lieh verbunden , sich darüber innerlich zu bestimmen , und |der andere hat das Recht , den unentschlossenen zu I )
zwingen ; einen festen Entdchlufs zu fassen ; denn so°

_ \ [Fflange die Unentschlossenheit fortdauert , findet wederd ^j
Recht , noch Sicherheit Statt . Ieder ist ferner recht - :
lieh verbunden , sich darüber äusserlich zu erklären ;
und der andere hat das Recht , ihn zu dieser Erklärung

. 01 ,1V,
zur Deklaration seines Besitzes , zu zwingen , weil ohne ‘
sie gleichfals weder Recht noch Sicherheit Statt findet,

Sonach ist alles rechtliche ' Verhältüifs , zwischen
bestimmten Personen überhaupt , durch die gegenseiti¬
ge Deklaration dessen , was sie ausschliessendbesitzen
wollen , bedingt , und wird lediglich dadurch möglich ,

\

VI .) Die deklarirten Ansprüche beider , vertra¬
gen sich entweder mit einander , oder sie sind im Wi¬
derstreit ; das erstere , wenn keiner besitzen zu wollen
deklarirt , was der andere für sich behalten will ; das
leztere , wenn beide Ansprüche auf dieselbe Sache ma¬
chen . Im ersten Ealle sind sie schon einig , im lezten
Falle kann ihr Streit , durch Rechtsgründe , gar nicht |
entschieden werden . Nicht etwa aus der frühem Be-
siznehmung ; denn diese kann keiner von beiden dar-
thun , und sie ist sonach nicht rechtsbeständig für äus¬
seres Recht . Das , was vor diesem Gerichtshöfe das 1

Recht



Recht des Besitzes begründet, die Deklaration des Wil¬
lens , etwas zu besitzen , ist auf beiden Seiten gleich ;
es ist sonach auf beiden Seiten das gleiche Recht .

Entweder , beide müssen sich mit einander verglei¬
chen , so dafs jeder an seiner Seite von seinen Forde¬

rungen nachlasse , bis ihre Ansprüche nicht mehr in

Widerstreit sind , und sie sich sonach in dem ztierst

gesezten Falle der Einstimmigkeit befinden. — Doch

^ hat keiner das Recht , den andern zum Vergleiche , und

■ ' zum Nachgeben zu zwingen ; denn daraus , dafs der an-

■| dere über diese bestimmten Gegenstände nicht nachge-

; • ben will , folgt nicht , dafs er sich dem Rechtsgesetze
i überhaupt nicht unterwerfen wolle . Er hat einen be-

- stimmten Besiz gewählt , und denselben deklariret, und
sonach seine Verbindlichkeit gegen das Rechtsgesez er-

' füllt . Er will sich ihm , seiner Angabe nach , auch
: ferner unterwerfen , wenn ich ihm nur lassen will , was .
1 er verlangt ; er will sich nur meinem Willen , gerade

}, dies zu besitzen , nicht unterwerfen , und dieser mein

v Wille ist ein partikulärer , individueller Wille, , nicht

! &?■ her der , uns beiden gemeinschaftlich seyn sollende ,
Wille des Rechtsgesetzes , welches darüber , welchem

f von uns beiden der streitige Gegenstand zu eigen wer¬

den solle , nichts entscheidet ,

Oder wenn sie sich nicht vergleichen können , so

' ; ' würde , da das streitige Recht von beiden Seiten gleich
i ist , ein unauflöslicher Rechtsstreit , und aus ihm ein

| Krieg entstehen , der sich nur mit dem Untergange ex -

: nes von beiden enden könnte . Da nun ein solcher

Krieg , so wie aller Krieg , absolut widerrechtlich ist ,
müssen sic , damit er nicht entstehe , die Entscheidung

1 ihres

ff
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ihres Streits einem dritten übergehen , ihm ohne Vor¬
behalt ihr Re,chtsurt ;heil , über den gegenwärtigen Fall ,und die Garantie seiner Entscheidung ; , für die Zuhunft ,überlassen , also ihr Recht zu ürtheilen , und ihre phy¬
sische Macht ihm unterwerfen : — das heilst nachdem
obigen , sie müssen sich mit einander an ein gemeinesWesen snschliess .en . Hierauf , dafs nemlicli der ande¬
re , entweder sich gutwillig füge , oder sich zugleichmit ihm an ein gemeines Wesen nnschliesse , -— nicht
dafs er das eine oder das andere time , scmdern dafs er
Eins von beiden wähle , — hat jeder das Zwangsrecht ,weil ausserdem kein rechtliches 'Verhältnifs zwischen
beiden entstehen würde , welches doch zu Folge des
Reclitsgesetzes entstehen soll .

VII .) Sind nun beide , als welcher Fall allein
hielier gehört : , (denn von dem Eigenthmnsvertrage im
Staate ' wird tiefer unten geredet werden, ) entweder
gleich zu Anfänge einig gewesen , oder sind sie es
durch Vergleich geworden ,- und man nimmt an , dafs
jeder nun rechtlich zu eigen besitze , was ihm zu Folgedieser gegenseitigen nicht streitigen Deklaration zu¬
kommt , worauf ’

gründet sich denn nun ihr Eigentlrums -
lecht an die bestimmten Objekte , die durch die Thei -
lnng jedem zufallen ? Offenbar lediglich darauf , dafs
ihr Wille nicht streitig , sondern übereinstimmend
war ; dafs darauf , was dem Einen zukommt , der an¬
dere Verzicht gethan hat . Dadurch , dafs der Eine
sagt : nur dies soll mein seyn , sagt er , vermittelst der
Beschränkung durch Gegensaz , zugleich ; das ausge -
geschlossene mag dein seyn , und so umgekehrt der
andere . Also ihr Eigenthumsrecht , d . i . das Recht

des



des ausschliessenden Besitzes wird vollendet durch di *

gegenseitige Anerkennung , ist durch sie bedingt , und
findet olme rliese Bedingung nicht Statt . AIIqs Eigen -

tliuni gründet sich auf die Vereinigung des Willens melx*

rerer zu Einem Willen .

Ich hin ausgeschlossen von dem Besitze eines be ^
stimmten Objekts , nicht durch den Willen des ändern .,
sondern lediglich durch meinen eignen freien Willen .
Hatte ich nicht selbst mich ausgeschlossen , so wäre
ich es nicht . Aber überhat7pt von etwas ausschliessen
mufs ich mich , zu Folge des Rechtsgesetzes . Ühd so
mulste es denn allerdings kommen , wenn jeder ur¬

sprünglich auf die ganze Sinnenwelt überhaupt das Ei¬

genthumsrecht hat , aber es nicht wirklich behalten ,
und doch , bei diesem Verluste , frei seyn und blei¬
ben soll .

Um unsre Meinung deutlicher zu machen , se¬
tzen wir noch folgendes hinzu .

j .) Durch blofse Subordination , unter meine

Zwecke , erhalte ich nur in dem eingebildeten Zustande

des Utrechts einen Besiz ; ich erhalte ihn dadurch nur ,
als für mich seihst gültig ; aber es war zu erwarten ,
dafs ich nicht mit mir selbst rechtsn , nicht mir selbst

einen Besitz streitig machen werde , — es versteht

sich , inwiefern ich auf dem Gebiete des Naturrechts

mich blos als Person betrachte . Vor dem Gerichtshof ®

des Sittengesetzes ist es freilich ein anderes ; da wird

der Mensch gleichsam mit sich selbst entzweiet , und

geht mit sich selbst ins Gericht .

Doch mufste jeher Saz aufgestellt werden , weil

der Wille etwas zu besitzen , die erste und oberste Be -
din -
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dingung des Eigenthunis ist ; nur nicht die einzige,sondern sie mufs durch eine andere erst weiter be¬
stimmt werden . Soli aid der Mensch in Verbindung
mit andern gesezt wird , ist sein Bcsiz rechtlich , ledi¬
glich inwiefern er durch den andern anerkannt wird ;
und dadurch erst erhält er eine äussere gemeinsame ,
vor der Hand nur ihm , und dem anerkennenden , ge¬
meinsame Gültigkeit . Dadurch wird der Besiz erst
ein Eigenthum , d . i . etwas individuelles . Ein Indivi¬
duum ist nur dadurch möglich , dafs es von einem an¬
dern Individuum unterschieden wird ;

'mithin etwas
individuelles nur dadurch , dafs es von einem andern
individuellen unterschieden wird . Ich kann mich
nicht als Individuum denken , ohne ein anderes Indi¬
viduum mir entgegenzusetzen : eben so kann ich nichts
als mein Eigenthum denken , ohne zugleich etwas als
das Eigenthum eines andern zu denken ; so von seiner
Seite der andere . Alles Eigenthum gründet sich auf
wechselseitige Anerkennung , und diese ist bedingt ,
durch gegenseitige Deklaration .

2 .) Das Eigenthum eines bestimmten Gegenstan¬
des , — nicht etwa , dafs überhaupt etwas zu eigen
besessen werden könne , — gilt sonach nur für dieje¬
nigen , die dieses Eigenthumsrecht unter sich anerkannt
haben ; und nicht weiter . Es ist immer möglich , und
nicht gegen das Recht , dafs über dasjenige , wa,s durch
den andern , oder durch einige andere , mir zuerkannt
worden , das ganze übrige Menschengeschlecht Streit
mit mir erhebe , und es abermals mit mir theileu wol¬
le . Es giebt daher gar kein sicheres , und zu äusserm
Rechte durchaus beständiges Eigenthum , als dasjenige ,

was



was von dem ganzen menschlichen Gesclilechte aner¬

kannt ist . Dieser Anerkennung sich zu versichern ,

scheint eine ungeheure Aufgabe , und dennoch ist sie

leicht zu losen , und ist in der Wirklichkeit durch die

gegenwärtige Verfassung der Menschen , längst ge - .

löst . Jedem , der in einem gemeinen Wesen lebt , an¬

erkennt und garantiret sein Eigenthum das gemeine
Wesen , also jeder Einzelne Bürger , der mit im Bun¬

de steht . Diesem , dem Staate , anerkennen sein Ei - ,

genthum , d . i . das Eigenthum aller Einzelnen Bürger
in demselben überhaupt , die mit ihm im Raume gren¬
zenden Staaten . Das Eigenthum dieser anerkennen

wieder die angrenzenden , u . s . f . Gesezt also die

entfernten Staaten haben das Eigenthum des Staates ,
in welchem ich lebe , und dadurch mittelbar das ineini¬

ge , nicht aberkannt , so haben sie doch das Eigenthum ,
der zunächst an sie grenzenden Staaten , anerkannt .

Sie und ihre Bürger können das Gebiet des ineinigen
nicht betreten , ohne durch die zwischen liegenden
hindurch zu gehen , und sich den freien Gebrauch der¬

selben zuzueignen , und das dürfen sie nicht , zu Fol¬

ge ihrer Anerkennung ; und so ist denn , da die Erde

ein absolutes geschlossenes und zusammenhängendes
Ganzes ist , durch die unmittelbare gegenseitige Aner¬

kennung der benachbarten Staaten durch einander ,
mittelbar alles Eigenthum anerkannt , das auf der Erde

ist . — lm Kriege hört freylich alles Rechtsverhält -

nifs auf ; und das Eigenthum aller Einzelnen in den

Kries führenden Staaten wird unsicher : aber der Zu -

stand des Kriegs ist auch kein rechtlicher Zustand .

Vm .) Wenn durch diese übereinstimmende De¬
klaration einiges unbestimmt bleibt , wie zu erwarten



ist , da 'beide unmöglich die ganze Sinnenwelt , zu ei¬
ner Theilung unter sich , umfassen können , so ist dies
keins von beiden Eigenthum (res neutrius ) . Es be¬
darf hierüber keiner besondern Deklaration ; alles , was
in der Deklaration beider nicht mit einbegriffen ist , ist
yon ihr ausgeschlossen , und wird durch das Ausge -
schlossenseyn von dem bestimmten ein unbestimmtes ,'
.wenn es auch etwa zur Zeit der gegenseitigen Dekla¬
ration beiden noch unbekannt , und erst hinterher ent¬
deckt würde . Diese für sie herrenlose Sache (res neu¬
trius ) kann gar wohl der Besiz eines Dritten , und von
ihm seinen Zwecken untergeordnet soyn ; da sie aber
nichts von einem Dritten , sondern nur beide von ein¬
ander wissen , so können sie auf diesen unbekannten ,und blos möglichen Dritten , keine Rücksicht nehmen .

Es kann späterhin dem einen oder dem andern
einfallen , etwas von diesem unbestimmten seinen
Zwecken unterzuordnen , und es dadurch in Besiz zu
nehmen . Da es nicht unter das von ihm anerkann¬
te Eigenthum des andern gehört , so scheint er zu die -'
ser Besiznehmung , zu Folge seines Urrechts , das völ¬
lige Recht zu haben . Aber wenn nun der andere ,der aus den gleichen Gründen das gleiche Recht hat ,denselben Gegenstand gleichfals in Besiz nähme , wer
sollte über das abermals streitige Recht entscheiden ?
Es müfste sonach , damit ein solcher Rechtsstreit garnicht entstünde , über diese Erweiterung des Besitzes ,
gleichfals Deklaration und Anerkennung Statt finden ,wie über den ersten Besiz . Diese zweite Deklaration ,und Anerkennung , und die möglicherweise folgen¬den sind eben den Schwierigkeiten unterworfen , wie

die
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die erstere ; beide können dasselbe besitzen wollen ,

und beide haben das gleiche Recht es zu wollen . Es

kann über dieses problematische Recht beider noch im¬

mer ein nicht aufzulösender Rechtsstreit , und ein

Krieg entstehen , der sich nur mit dem Untergange ei¬

nes von beiden , oder beider , endigen kann . Das zwi¬

schen ihnen errichtete Rechtsverhältnil 's ist sonach

noch immer nicht bestimmt , und vollendet , und es ist

noch . kein dauernder Fliedenszustand zwischen ihnen

eingeführt .

Aus diesem Grunde nun kann jene Unbestimmt¬

heit nicht bleiben , und sie können ihr ganzes Recht ,

und ihre künftige Sicherheit nicht von dem neuen Zu¬

falle abhängen lassen , dafs keiner begehre , was der

andere haben 'will , oder dafs sie sich jedesmal in der

Güte vergleichen . Es mufs daher , gleich in der er¬

sten Vereinigung Leider , zu einem rechtlichen Verhält¬

nisse , über das Recht der künftigen Zueignung , etwas

bestimmtes festgesezt werden .

Es ist nicht etwa blos rathsam , und dienlich ,

dafs dies geschehe , sondern es mujs zu Folge des

Rechtsgesetzes schlechthin geschehen , weil ausserdem

zwischen ihnen kein vollständiges , und sicheres Rechts -

verhältniis errichtet , kein beständiger Friede geschlos¬

sen wäre . Jeder hat sonäch das Recht , den •andern ,

zur Zustimmung zu irgend einer , für beide geltenden ,

Regel , über die künftige Zueignung Zu zwingen .

Was könnte das für eine Regel seyn ? Durch die

Deklaration wild das zu eigen gemachte besondre Ob¬

jekt bestimmt ; durch die Anerkennung erhält der Eigen -

thümer die zum Eigenthuinsrechta erforderliche Zu -
stim -



Stimmung des andern . Die leztere kann der Deklara¬
tion vorhergehen , d . h . sie kann im Momente der
friedlichen Vereinigung von beiden Seiten für einmal
auf immer geschehen . Die Deklaration der künftigen
Besiznelnnung aber kann in dem Momente der ersten
Vereinigung nicht geschehen ; denn dann wäre .es eine
gegenwärtige Besiznehmung , und keine künftige ; die
Objekte wären schon bestimmt , nicht aber unbestimmt ,und erst in der Zukunft bestimmbar . Es müfste so¬nach im Voraus die Anerkennung nicht des bestimm¬
ten , sondern des bestimmbaren geschehen , d . li . sie
müfsten sich gegenseitig verbinden , dafs jeder jedendeklarirten Besiz des andern in der Region des bis jeztunbestimmten , ohne weiteres , als das Eigenthum des¬selben anerkennen wolle .

Zu Folge dieses Vertrages würde derjenige vonbeiden , welcher nur zuerst deklariret lediglich durchdiese Deklaration , das volle Eigenthumsreclit erhalten ,da der andere durch den Vertrag schon im Voraus ver¬bunden ist , seine Einwilligung zu geben . Mithintritt hier zuerst , und zwar lediglich zu Folge der
freiwilligen , jedoch rechtlich nothwendigen , Verab¬
redung , der Rechtsgrund aus der Priorität der Zeitein ; und die Rechtsformel ; Oui prior tempore , potiorjure , die bisher keine Rechtsbeständigkeit vor demäussern Gerichtshöfe hatte , wird begründet . Eine an¬dere Rechtsformel : eine herrenlose Sache fällt demanheim , der sich ihrer zuerst bemächtigt (res nulliuscedit primo occupanti ) , wird hier genauer bestimmt ,und eingeschränkt . Es giebt keine absolute herrenlo¬se Sache , rechtsbeständig für äusseres Recht . Nur

durch
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durch gegenseitige Deklaration , und das Ausgeschlos -

senseyn von ihr , entsteht eine herrenlose Sache für die

beiden contrahirenden (res neutrius ) , die nur proble¬

matisch re 's nullius ist , bis ein Eigentbiimer dazu sich

meldet . (Sie ist lediglich res neutrius per declaratio - .

aem ; diese cedit , ex pacto , primo occupanti et decla¬

rant ! .)

Die Möglichkeit , dafs ein unaullöslicher Rechts¬

streit entstehe , ist noch nicht gehoben , und das recht¬

liche Vei 'hältnifs ist noch nicht durchgängig gesichert ,

wenn es nicht so einzurichten ist , dafs die Deklara¬

tion , so schnell als möglich , auf die Besiznehmung ,

auf die Erkenntnil
'
s des Objekts , und den Entschlufs, ■

es für mich zu behalten , folge . Denn wie , wenn

gleich , nachdem ich den Gegenstand in Besiz genom¬

men , der andere , den ich aufsuche , um ihm diese

Besiznehmung zu deklariren , kömmt , denselben Ge¬

genstand in Besiz nimmt , und nun gellt , um mir sei¬

ne Besiznehmung zu deklariren ? Wessen ist das Ei¬

genthum ? Der Rechtsstreit dürfte oft sogar vor dem ei¬

genen Bewufstseyn beider , vor dem Gerichtshöfe des

äussern Rechts aber gewifs unauflöslich seyn , weil

keiner beweisen kann , dafs er der erste war . Beide

wären sonach , aller angewandten , Sorgfalt ohngeach -

t et , abermals in Gefahr , im Krieg mit einander ver¬

wickelt zu werden .

Besiznehmung , und Deklaration müssen sonach

syhthetisch vereinigt werden ; oder strenger , das oc -

cupirte Objekt mul ’
s bei der Occupation so bestimmt

werden , daß der andere dasselbe nicht erkennen hönne t

ohne zugleich die geschehene Occupation zu eskennen.

Das Objekt selbst jnufs deklariren : also , es müssen ,
Zei -
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Zeichen tier geschehenen Besiznehmung zwischen hei - ü
den verabredet werden -. Dies , gerade dies ist noth - ■

'
wendig , wenn alle fernere Möglichkeit des Rechts -
Streites verhütet werden soll ; es gieht daher ein jl
Zwangsrecht den andern dazu anzuhalten . — Diese fZeichen sind Zeichen lediglich , inwiefern sie zwischen 1 ;beiden verabredet , und dazu gemacht worden sind , jJEs können daher seyn , welche es wollen . Das m - i|türlichste hei dem Eigenthum an Grund und Boden , |,(ist die Absonderung desselben , von dem übrigen Lau - [Jde , durch Zäune , und Graben . Den unvernünftigen fjThieren wird es unmöglich gemacht , ein solches ;

Grundstück zu betreten ; '
vernünftige Wesen werden ;dadurch - erinnert , dafs sie ihr Vermögen , es zu betre - ;

‘
ten , nicht brauchen sollen . js

IX .) Die Aufgebung des Eigenthums (derelictio
dominii ) betreffend , über welche hier gleichfals ein
Rechtsstreit entstehen könnte , ist sogleich klar , dafs
das erste Eigenthum , das , Kraft der Deklaration und
Anerkennung , Eigerithiimliclie , nur durch die Dekla¬
ration , dafs der Eigentliümer es nicht länger besitzen
wolle , aufgegeben werden könne , und dafs , was auch
übrigens geschehen möge , jeder immerfort annehmen
müsse , der andere wolle fort besitzen , was er sich
einmal zugeeignet , so lange er nicht die Aufgebungdes Willens ausdrücklich erklärt hat . Soweit der Grund
reicht , soweit das begründete : nun ist lediglich die
Deklaration der Grund dieses Eigenthums , mithin kann
es nicht wegfallen , die Deklaration falle dann weg .Aber diese fällt nur durch die entgege .ngesezte Dekla¬
ration weg . Das aufgegebene Eigenthum wird dadurch

berrcn «
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herrenlos für beide , lind lieht tinter der oben ange¬

zeigten Rechtsregel der herrenlose Gegenstände . -—

Was das nachher erworbene Eigenthum , (dominium

acquisitum ) betrifft , so wird dies erlangt , zu Folge
des verabredeten Zeichens des Eigenthums , und fällt

weg , so wie dieses Zeichen wegfällt , zu Folge der Re¬

gel : das begründete geht nicht weiter als der Grund

geht . -i— Man könnte sagen , nachdem der andere das

Zeichen einmal erblikt hat , weifs er , dafs das bezeicli -

nete zugeeignet ist . Der Eigentliümer kann nün das

Zeichen wegnehmen , um nichts überflüssiges zu un¬

terhalten ; oder dasselbe veraltert , und verschwindet

vielleicht von selbst . Aber eben daran liegt es , dafs

dein andern nie nachgewiesen werden kann , er habe

das Zeichen des Eigenthums wirklich erblikt . Er kann

ja überhaupt nicht zu dem Gegenstände gekommen seyn ;

oder , wenn er dazu gekommen wäre , kann er ja auf

das Zeichen des Eigenthums , da die Sache ihn nicht

interessirte , nicht geachtet haben . Das Zeichen ist

also nie etwas überflüssiges , sondern der nothwendig
fortdauernde Rechtsgruud ; und wenn der Eigenthü -

mer dasselbe wegnimmt , oder es zu Grande gehen läfsty

so ist er anzusehen , als ein solcher , der sein Eigeri -

thumsrecht aufg .egeb en hat .

X . ) Dadurch , dafs beide deri aüfgez
'eigten, - und

bestimmten Vertrag über das Eigenthum schliessen ,
beweisen sie einander gegenseitig , dafs sie iicli dem

Reehtsgesetze unterwerfen , wenn derselbe lediglich
zu Folge dieses Gesetzes geschlossen werden kann :

dals sie demnach Wesen sind, - welche Rechte haben .

Also erhält , vermittelst dieses Vertrags zrrgleieh auch

£ , die
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die Unverlezlichkeit , und Unantas fbarkeit ihrer Leiber ,
die vorher problematisch blieb , ihre Sanktion , und
wird ein kategorisches Recht . Es bedarf , wie sich
versteht , dazu keiner besondern Verabredung ; denn
das Inwieweit ist hierbei nicht streitig , sondern durch
die blofse Erkenntnifs gegeben . Ueber das dafs , wel¬
ches vorher problematisch war , ist j ezt durch die Schlies¬
sung des Vertrags entschieden . Unsere Betrachtung
ist in sich seihst zurückgelaufen ; das vorher problema¬
tische Erste , ist jezt durch den blofsen -Gang derselben
kategorisch geworden , sie ist mithin vollkommen er¬
schöpft .

Beide Wesen sind jezt in Rücksicht der Schran¬
ken ihrer freien Handlungen , in Beziehungaufeinan¬
der , vollkommen bestimmt , und für einander sejen -
seitig gleichsam constituirt . Iedes hat seinen bestimm¬
ten Standpunkt in der 'Sinnenwelt ; und sie können garnicht in Rechtsstreit gerathen , wenn beide auf dem¬
selben sich halten . Es ist ein Gleichgewicht des Rechts
zwischen ihnen errichtet .

XI . ) Der synthetisch aufgestellte Saz , dafs durch
das an sich nur formale Rechtsgesez , auch materiell
der Umfang der Rechte eines jeden bestimmt werden
möge , hat sich durch die allgemeine Anwendbarkeit
bewährt . Durch die blofse Erkenntnifs eines freien
Wesens Wird mir unmittelbar mein Rechtsverhältnifs
mit demselben bestimmt , d . i . es wirdgesezt , alsnoth -
wendig zu bestimmend : es wird durch das Rechtsgesezdie absolute Aufgabe gegeben , es entweder frei zu be¬
stimmen , • oder es durch deii Staat bestimmen zu lassen .

Wir haben sonach di« wichtigste Frage einerV O

Rechts -
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Rechtslehre , als einer reellen Wissenschaft, ' beant¬

wortet : wie läfst ein hlos formales Rechtsgesez ; sich

auf bestimmte Gegenstände anwenden .

Zweites Kapitel der Rechtslehre ;

Ueber das Zwangsrechfc

S -‘ i5 -

Unsere ganze Argumentation in der Deduktion eines

Gleichgewichts des Rechts dreht sich in einem Zir¬

kel ; wenn man auf diesen reflektiret , so wird der

rechtliche Zustand , dessen Möglichkeit dadurch ge¬
zeigt Werden sollte , abermals unmöglich ; und der

Rechts begriff erscheint noch immer als leer, - und öh -
D 1

ne alle Anwendung .

Es war den vernünftigen Wesen , die wir ge -

sezt haben, - als einander gegenseitig erkennend , je *

dem von seiner Seite problematisch , ob er anf Si¬

cherheit seiner Rechte vor dem andern rechnen kön¬

ne , und ob dem zu Folge derselbe Rechte liaise ;
oder ob er mit physischer Gewalt , - aus seinem Wir¬

kungskreise zu vertreiben scy . Der Zwmifel soll

dadurch gelös
’t seyn , dafs sie den Umfang ihrer 1

Rechte beide bestimmt , und gegenseitig anerkannt

haben ; denn es soll daraus klar hervorgehen , dafs

sie sich dem Rechtsgesetze unterwerfen .

Aber weit gefehlt ., dafs die gegenseitige Sicher¬

heit beider darauf beruhe , dafs sie nur einen rechtli¬

chen Zustand unter sich verabreden , beruht sie viel¬

mehr darauf , dafs sie , in allen künftigen freien Hand -

L 2 ' lun -



lungen , sich nach dieser Verabredung richten . Mit¬
hin wird in dieser Verabredung vorausgesezt das Ver¬
trauen eines jeden auf den andern , dafs derselbe sein
Wort , nicht etwa nur hier , und da wo es ihm gut
dünke , halten , sondern dafs er es sich zum unverbrüch¬
lichen Gesetze machen werde . Nun könnte er dassel¬
be gar nicht als ein solches , das er halten wolle , ge¬
hen , noch kann er in der Zukunft es wirklich halten ,
ausser , zu Folge des Willens , dafs ein rechtliches Ver-
hältnifs zwischen ihnen Statt finde , mithin zu Folge
seiner Unterwerfung unter das Gesez .

Demnach — das , was die Rechtlichkeit , und
Rechtsfähigkeit des andern , seine Unterwerfung un¬
ter das Gesez , beweisen soll , beweis ’t nur , inwiefern
das zu erweisende schon vorausgesezt wird , und hat
gar keine Gültigkeit , noch Bedeutung , Wenn es nicht
vorausgesezt wird .

Die Schärfe der ganzen folgenden Untersuchung
hängt davon ab , dafs dieser Punkt streng genommen
werde . Die Sicherheit beider soll nicht von einem
Zufalle , sondern von einer , der mechanischen glei¬
chenden , Nothwendigkeit abhängen , von weicherei¬
ne Ausnahme gar nicht möglich sey . Eine solche Si¬
cherheit findet nur unter der Bedingung Statt , dafs für
beide das Rechtgesez das unverbrüchliche Gesez ih¬
res Willens sey , und wenn beide nicht gegensei¬
tig diese Ueberzeugung von einander fassen kön¬
nen , so sichert sie keine Verabredung , denn die¬
se hat nur unter Bedingung jener Unterwerfung des
Willens unter das Rechtsgesez - Effekt . Es sind meh¬
rere Gründe möglich , die sie bewegen können, , sich
in Verabredung einzulassen ohne dafs sie selbst in der

Stunde



Stunde der Verabredung den Willen haben , ihr Wort

zu halten . — Oder , beide können es in der Stunde

der Verabredung redlich meinen , und im Herzen ent¬

schlossen seyn , rechtlich mit einander zu leben ; aber

hinterher durch die Gewohnheit des Friedens verleitet ,

und sicher gemacht , der Furcht entledigt , die wohl

auch Antheil haben konnte , an dem gütlichen Verglei -

che , und der Schwäche des Nachbars ganz sicher , kann

einer von beiden , oder beide , anderes Sinnes werden .

Sobald einer sich dieses als möglich denkt , kann er

keinen Augenblick mehr ruhig , sondern mufs stets auf

seiner Hut , stets zum Kriege gerüstet seyn , und sezt

dadurch den andern , der es vielleicht noch redlich

meint , in die gleiche Lage , und theilt ihm sein Miss¬

trauen mit . Ieder erhält schon dadurch das Recht dem

andern den Frieden aufzukündigen , und lieh feiner zu

entledigen , denn die Möglichkeit des Beisammenste¬

hens der Freiheit beider ist aufgehoben , Ihr Vertrag

ist völlig vernichtet , da das , worauf er lieh gründete ,

das gegenseitige Vertrauen , aufgehoben ist .

Resultat . Die Möglichkeit des Rechtsverhältnisses

zwischen Personen auf dem Gebiete des Naturrechts ist

durch gegenseitige Treue und Glauben ' bedingt , Gegen¬

seitige Treue und Glauben aber ist von dem Rechtsge -

setze nicht abhängig ; sie läfst sich nicht erzwingen ,

noch giebt es ein Recht , sie zu erzwingen . Es läfst

sich nicht erzwingen , dafs jemand innerlich Glaubet *

an meine Redlichkeit habe , weil dies sich nicht äus -

ser 't ^ mithin ausser der Sphäre des Naturrechts liegt .

Aber selbst dazu , dafs jemand sein Mistrauen gegen

mich nicht äussere , kann iqh ihn nicht zwingen . Denn
wenn



Wenn er denn doch Mistrauen hat , fo würde ich ihn
durch einen folclien Zwang nöthjgen , die ganze Sor¬
ge für seine Sicherheit, - mithin seine ganze Freiheit ,und alle seine "Rechte aufzugeben ; ich würde ihn da¬
durch meinem willlmhrlichen Rechtsurtheile , und mei¬
ner Macht unterwerfen '

, d . h . ihn unterjochen , w .ozn
niemand das Recht hat ,

5 , i/j . Das Princlp aller Zwangsgesetze ,
Sobald Treue , und Glauben zwischen Personen ,die mit einander leben , verloren gegangen , ist gegen¬

seitige Sicherheit und alles rechtliche Verhiiltnils zwi¬
schen ihnen unmöglich geworden , wie wir gesehenhaben . Von dem Ungrunde des gegenseitigen Mistrau¬
ens können die Parthieeu nicht überzeugt werden , in¬
dem eine solche Ueberzeugung nur auf einen befestig¬ten , und vor aller Nachgiebigkeit ? und Schwachheit
gänzlich gesicherten guten Willen aufgebaut werden
könnte ; ein .Glaube , den kaum jemand in sieb selbst ,
geschweige denn in einen andern setzen kann . — Treueund Glaube können , so wie sie einmal verloren gegan¬gen sind , nicht wieder hergestellt werden ; . denn ent¬weder die unsichere Lage beider dauert fort , das Mis¬trauen theilt . sich gegenseitig mi ): , und vermehrt sichdurch die Vorsicht , die jeder den andern anwendensiebt ; oder es bricht ein Krieg zwischen beiden aus ,der nie ein rechtlicher Zustand ist , und in -welchemimmerfort gegenseitig beide Grund genug finden wer¬den , an der rechtlichen Gesinnung der andern Partheyzu zweifeln .

Npn ist es keinen yon beiden um den guten Wil¬len des arjde ?n an sich , seiner Form nach , zu thun .
led er



Jeder stellt in , dieser Absicht vor dem Richterstuhle

seines eigenen Gewissens . Nur um der Folgen , um

das Materiale des Willens ist es ihnen zu thun . Ieder

will , und hat das Recht zu wollen , dafs von der Sei¬

te des andern nur diejenigen Handlungen erfolgen , wel¬

che erfolgen würden , wenn derselbe einen durchgän¬

gig guten Willen hätte ; ob dieser . Wille nun wirklich

da sey , oder nicht , davon ist nicht die Frage , Ieder

hat -nur auf die Legalität des andern , Keinesweges auf

seine Moralität Anspruch .

Nun aber kann nicht , und soll nicht , eine sol¬

che Veranstaltung getroffen werden , nach welcher die

Handlungen , die nicht geschehen sollen , durch mechani¬

sche Naturgewalt zurückgehalten würden ; dies ist theils

unmöglich , weil der Mensch frei ist , und eben darum

jeder Naturgewalt widerstehen , und sie überwinden

kann ; theils ist es widerrechtlich , weil dadurch der

Mensch , auf dem Gebiete des Rechtsbegriffs , zu einer

blofsen Maschine gemacht , und die Freiheit seines

Willens für nichts gerechnet würde . Die zu treffende

Veranstaltung nhifste . sonach an clen Willen selbst sich '

richten ; diesen vermögen undnöthigen , sich durch sich

selbst zu bestimmen , nichts zu wollen , als was mit

der gesezmäfsigen Freiheit bestehen kann . — Es ist

leicht einzusehen , dafs die Antwort so ausfallen mufs -

te ; es ist nur etwas schwerer zu begreifen , wie dies

möglich seyn werde .

Das freie Wesen sezt sich seihst mit absoluter

Freiheit Zwecke . Es will , weil es will , und das Wol¬

len eines Objekts ist selbst der lezte Grund dieses Wil¬

lens . So , und nicht anders , haben wir oben das freie
AVe-



Wesen bestimmt , und so mufs es bestimmt bleiben :
wird es anders gefast , so gellt die Ichheit verloren .

Wenn es nun so eingerichtet werden könnte ; dafs
aus dein Wollen jedes unreclitmäfsigen Zwecks noth -
wendig , und nach einem stets wirksamen Gesetze ,das Gegentheil des beabsichtigten erfolgte , so würde
jeder rechtswidrige Wille sich selbst vernichten . Ge¬
rade darum , weil inan etwas wollte , hönnte man es
nicht wollen ; jeder unrechtmäfsige Wille würde der
Grund seiner eignen Vernichtung , so wie der Wille
überhaupt der lezte Grund feiner selbst ist .

Es war nothwendig , diesen .Säz in feiner ganzen
synthetifchen Strenge aufzustellen , da auf ihn alle
Zwangsgesetze , oder Strafgesetze , (die ganze peinli¬che Gesezgehung ) sich gründen . Wir analysiren jeztdiesen Begriff , um ihn deutlicher zu machen .

Das freie Wesen sezt sich einen Zweck . Er heis¬
se A . Nun ' ist es zwar wohl möglich , dafs dieses A .
bezogen werde , als Mittel auf andere Zwecke , diese
wieder als Mittel auf andere u . s . f . Aber man fteigaauf so weit man will , so mufs man endlich doch einen
absoluten Zweck annehmen , welcher gewollt wird ,schlechthin , weil er gewollt wird . Alle mögliche Mit¬
telzwecke verhalten sich zu ihm , als Theile des abfo -
luten Totalzwecks , und sind sonacli selbst als absolute
Zwecke anztrselien . — A . wird gewollt , lieifst : es
wird gefordert , dafs etwas dem Begriff von A . corre -
spondirendes , in der Wahrnehmung als exiftirend , ge¬
geben werde . Der Begriff der reellen Existenz des A.
das Wollen , dafs A . existire , ist sonach die Triebfeder
des Willens A . So gewifs gegenwärtig A . begehrt

wird ,
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und der Wunsch seiner Existenz der vorherr¬

schende Wunsch ist ; so gewifs wird das Gegentheil

von A . verabscheut , und es ist gegenwärtig das am

meisten gefürchtete Uebel ,

Wenn nun die Person vorhersähe , dafs aus ihrer

Wirksamkeit , A , zu realiiiren , nothwendig das Gegen¬

theil von A . erfolgen werde , so könnte sie A . nicht re *

alisiren wollen , eben darum , weil sie die Existenz

von A . wünfcht , oder begehrt , und sonach das Gegen¬

theil davon verabfcheut ; sie könnte A . nicht wollen ,

gerade darum , weil sie es will ; und unsere Aufgabe

wäre gelö
’st . Die stärkste jetzt eben herrschende Be¬

gierde gäbe das Gegengewicht , und der Wille vernich¬

tete sich sei bit . Er würde durch sich selbh in seinen

Grenzen , gehalten , und gebunden .

TVenn demnach eine mit mechanischer Nothwendig -

keit wirkende Veranstaltung getroffen werden könnte ,

durch welche aus jeder rechtswidrigen Hanglung das

Gegentheil ihres Zwecks erfolgte , so . würde , durch ei¬

ne solche Veranhaltung , der Wille genöthigt , nur das

rechtmäfsige zu wollen ; durch diese Anhalt würde ,

nach verlorner ; Treue und Glauben , die Sicherheit wie¬

der hergestellt , und der gute Wille für die äussere

Realisation des Rechts entbehrlich gemacht , indem der

böfe , und nach fremden Sachen begierige Wille gera¬

de durch seine eigne unrechtmäfsige Begier , zu dem glei¬

chen Zwecke geleitet würde . Eine Veranhaltung ,

wie die beschriebene , heilst ein Zwangsgefetz .

Es ih überhaupt ein Recht vorhanden , eine sol¬

che Anhalt zu treffen . Denn gegenseitige rechtliche

Freiheit und Sicherheit sollen herrschen , zu Folge des
Rechts
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Rechtsgesetzes . Treue und Glauben , vermittelst deren
Freiheit und Sicherheit auch herrschen könnten , las¬
sen sich nicht nach einem Gesetze hervorbringen , so
dafs man auf sie sicher rechnen könnte ; jener Zweck
mufs also durch dasjenige realisiret werden , durch
welches allein er nach einer Regel realisiret werden
kann ; und dies ist allein das Zwangsgesez . Mithin
liegt die Aufgabe , eine solche Anstalt zu errichten , im
Rechfsgesetze .

Endlich, , die Freiheit des guten Willens bleibt
durch dieses Zwangsgesez unangetastet , und in ihrer
ganzen Würde . So gewifs jemand nur das rechtmä -
fsige , um der blofsen Re .chtmäfsigkeit Willen will , ent¬
steht in ihm gar kein Gelüst nach dem unrechtmäfsi -
gen . Nun aber ist , wie wir gesehen haben , das Ge -
sez lediglich auf diesen Gelüst berechnet ; bedient sich
nur seiner als Triebfeder , und wendet sich an den
Willen lediglich vermittelst dieses Gelüstes . Nur
durch ihn giebt man gleichsam dem Gesetze etwas hin ,
wobei es uns fallen und halten könne . In allen Fällen
daher , wo kein Gelüst vorhanden ist , wirkt es nicht ,
und , ist , in Absicht des Willens , völlig aufgehoben ;
es wird kein Motiv , weil die Rechtlichkeit schon durch
ein anderes Motiv hervorgebracht ilt . Dem Gerech¬
ten ist kein äusseres Gesez gegeben ; er ist von dem¬
selben ganz befreit , und durch seinen eignen gutenWillen davon befreit .

Aber , — die zweite mögliche Rücksicht eines
Zwangsgesetzes , — es kann Schaden zugefügt wer¬
den , ohne den Willen zu schaden , durch Nachlässig¬
keit und Unbedachtsamkeit . Hierauf hat das heschrie -
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ne Zwangsgesez , das auf den Willen zu schaden , oder

vielmehr , auf den Willen , durch den Schaden des an¬

dern seinen Vortheil zu befördern , sich gründet , an

ihn sich richtet , und , wie in einer andern Absicht so

eben gezeigt worden , wegfällt , wenn ein solcher

Wille nicht da ist , keinen Einflufs , und bietet dager

<ren keinen Schutz dar . Nun aber ist ein , aus Unbe -
Ö'
dachtsamkeit zugefügter Verlust , für den Beschädig¬

ten , derselbe , als der aus bösem Willen zugefügte ,

und die mögliche Befürchtung desselben versezt in die

gleiche Unsicherheit , und Aengstlichkeit , als die , ab¬

sichtlicher feindseliger Anschläge . Mithin ist , durch

die beschriebene Veranstaltung , die Sicherheit noch

nicht genug begründet . Auch gegen die Unbedacht¬

samkeit müssen Anstalten getroffen ; werden . .

*

Alle Unachtsamkeit reducirt sich darauf , dafs der

Mensch überhaupt gar keinen Willen hat ., in Fällen wo

er nothwendig einen haben sollte , und wo , so gewifs
er für ein vernünftiges und freies Wesen genommen
ist , darauf gerechnet worden , dafs er einen haben

werde . Er hat gar keinen Begriff von seinem Han¬

deln sich entworfen , sondern mechanisch , und so wie

das Ohngefähr ihn trieb , gehandelt . Dies verhindert ,
in Sicherheit neben ihm zu leben ; und macht ihn zu

einem Naturprodukte , welches man zur Ruhe , und

Unthätigkeit bringen müfste , aber doch weder kann ,
weil er doch auch freien Willen hat , noch darf , weil

seine Freiheit im Ganzen respektirt werden mufs . —

Der Mensch soll , damit Sicherheit neben ihm mös -

lieh sey , die Aeusserungen seiner physischen Kraft ,
durch einen freien Willen , auf einen bedachten Zweck

Liu -



I 7 2

hinleiten : und in Beziehung auf die Freiheit des an¬
dern läfst sich folgende Regel für denseisen festsetzen :

Er muß gerade foviel Sorge tragen , daß er die
Reckte des andern nicht verletze , als er Sorge trägt , daß
die seinigen nicht verlezt werden. Der Beweis der Gül¬
tigkeit diefer Regel ist folgender : der mir durch das
Gesez aufgegebene lezte Endzweck , ist gegenseitige Si¬
cherheit. In ihm liegt der Zweck , dafs die Rechte
des andern durch mich unbeschätigt bleiben eben so ,
und in dem gleichen Grade , als der , dafs die mehli¬
gen vor ihm unbeschädigt bleiben, - und so lange sie
nicht heidi? auf gleiche Weise Zwecke meine ? Willens
sind , so lange ist mein Wille unrechtlich , und ich
hin unfähig , zu einem sichern , friedlichen Verhält¬
nisse .

Es ist die Frage , wie es einzurichten sey , um
jemanden dahin zu bringen , dafs er Willen habe , wo
fr ihn haben foil , oder — wie wir durch die aufge¬
stellte Regel den Saz näher bestimmt haben , — dafs
er für die Sicherheit des andern vor ihm die gleiche
Sorge trage , als er für seine eigne Sicherheit yor dem
andern Sorge trägt .

Wir sehen zuförderlt auf die erfiere Formel , ge-
rade , weil sie die schwerere ift, und darum die Unter¬
suchung am interessantesten macht : wie hat man es
einzurichten , um in jemanden einen Willen hervorzu¬
bringen ?

Was überhaupt keinen Willen hat , wäre kein
freies und vernünftiges Wesen , welches der Voraus¬
setzung widerspricht . Die Personen , die wir uns hier
denken , haben Willen , auch ist die bestimmte Rich¬

tung
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tang ihres Willens bekannt ; sie haben die "
Objekte er¬

klärt , die sie , durch ihren Willen , ihren Zwecken

unterworfen haben ( ihr Eigenthum . ) Aus diesem

ganz gewifs vorbandnen Willen , miifste der mangeln¬
de , doch aber für die Möglichkeit der gegenseitigen
Sicherheit erforderliche Wille , durch die zu treffende

Anstalt erzeugt werden , d . h . die Befriedigung des

Willens , den sie haben , müfste dadurch bedingt wer¬

den , dafs sie den andern Willen haben , den sie ha¬

ben sollen , und vielleicht nicht haben möchten . —

Ich habe ganz gewifs A . zum Zwecke . Nun müfste ich

wenn ich in einem rechtlichen Verhältnisse leben soll ,
auch noch den Zweck B . haben , und , dafs ich diesen

immer haben werde , ist zweifelhaft . Aber das Wol¬

len desselben wird , bei mir sicher hervorgebracht ,
wenn es zur Bedingung der Erreichung des ZwecksA .

gemacht wird . Wider meinen guten Willen bin ich

dann genöthigt B . zu wollen , da ohne dies A . , wel¬

ches ich will , unmöglich würde . A . ist der Zweck :

meine eignen Rechte zu behaupten ; B . der : die des an¬

dern nicht zu beschädigen . Wenn nun , durch ein , mit

mechanischer Nothwendigkeit herrschendes Zwangs -

gesez , jede Beschädigung der Rechte des andern , Be¬

schädigung der meinigen wird , so werde ich für die

Sicherheit der leztern dieselbe Sorge tragen , welche

ich für die Sicherheit der meinigen trage , da durch die

getroffene Veranstaltung , die Sicherheit des andern

vor mir , meine eigne Sicherheit wird . Kurz , jeder
Verlust , der durch meine Unbesonnenheit dem andern

erwachsen ist , mufs mir selbst zugefügt werden .

Noch diese Vergleichung . Im ersten Falle

schweifte der Wille über seine ..Grenzen hinaus ; er

gieng
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gierig auf das , was dem andern ausschliessend zukommt, ■
aber als auf etwas , das er zu seinem eignen Vortlieile
verwenden wollte . Gerade dieser Äusfchweifung des¬
selben , bediente sich das Gesez, -um ihn in seine Schran¬
ken zürückzutieiben . — Im lezten Falle gieng er nicht
weit gexrug , nemlich er richtete sich überhaupt nicht
auf das , was dem andern angehört , wie er doch sollte .
Das Gesez bedient sich der reehtmäfsigen Sorge , die
er für die Erhaltung des seinigeri trägt , um ihn dahin
zu bringen , dafs er die gehörigen Grenzen ansfülle ,
Die Sorge für seine eigne Sicherheit , hat also , unter
der Leitung des Zwangsgesetzes , den entgegensezten
Effekt , d . i . sie hat jedesmal den Effekt , den sie ha¬
ben soll, - um das Gleichgewicht des Rechts zu erhal -
tem Der Begriff eines Zwangsgesetzes , welches dar¬
auf geht , diese Gleichheit der liechte aller zu sichern, -
ist daher vollkommen erschöpft .-

'

Q . 1 .5 . Heber die Errichtung eines Ziuangsgesetzesi

Das Zwangsgesez soll so wirken , dafs aus jeder
Verletzung des Rechts , ^ iir den Verletzenden unaus¬
bleiblich , und mit mechanifcher Nothwendigkeit , so
dafs er es ganz sicher voraussehen könne , die gleich »
Verletzung seines eignen Rechts unausbleiblich erfolge .;
Es fragt sich , wie eine solche O-rdnung der Dinge ein¬
geführt werden könne ?

Es wird , wie aus der Sache hervorgeht , eine '
zwingende , den -Angreifer unwiderstehlich bestrafende
Macht gefordert . Durch Wen soll zuförderst eine sob
che Macht eingerichtet werden ?

Sie ist gesezt als Mittel zur Erreichung , der ge¬
gen -
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genseitigen Sicherheit , wenn Treue und Glauben nicht

Statt findet ; und in gar keiner andern Rücksicht . Nur

der könnte sie demnach wollen , der jenen Zweck will ,
aber dieser mufs sie auch nofchwendig wollen .- Nun

sind es die ^ esezten Contraliireuden , welche den Zweck

wollen ; sie also , und nur sie , können es seyn , die

das Mittel wollen . Im Wollen dieses Zwecks , und

in ihm - allein , ist ihr Wille vereinigt : er mufs daher

auch im Wollen des Mittels vereinigt seyn , d . h . sie

müssen einen Vertrag zur Errichtung eines Zwangs¬

gesetzes und einer zwingenden Macht unter sich

schliessenv

Welches soll nun diese Macht seyn ? — Sie wird

geleitet durch einen Begriff , und hält über die Reali¬

sation eines Begriffs , sind zwar eines , durch absolute

Freiheit entworfenen , Begriffs ; nemlich den , der Gren¬

zen,- die beide in dem Vertrage ihrer Wirksamkeit in der

Sinnenwelt gesezt ; es kann daher keine mechanische

Macht , sondern es mufs eine freie Ma ;cht seyn . Eine

solche , die alle diese Erfordernisse in sich vereinigte ,
ist nun gar nicht gesezt, - ausser ihrer eignen , durch

ihren gemeinsamen Willen bestimmten Macht .- ..Der

Inhalt des Vertrags , den sie zur Errichtung eines

Zwanssreclites unter sich zu schliessen hatten ,
' wäre '

daher dieser, , dajs beide mit . vereinigter TSlacht. denjeni¬

gen von ihnen beiden , der den andern verlezt hätte , nach

dem Inhalte des Zwangsgesetzes , behandeln wollten .

Nun ist , so gewifs der Fall des Zwangsrechts
eintritt , der Angreifer einer von beiden ; dafs dieser

Angreifer dureh seine eigne Kraft , seinen eignen An¬

griff zurücktreibe r ist widersprechend ; dann enthielte

'

er
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er sich ja des Angriffes , es geschähe keiner , und der
Fall des Zwangsrechts träte nicht ein . Er könnte da*
her nur versprechen , dafs er dem Zwange des andern
nicht widerstehen , sondern sich demselben gutwillig
Unterwerfen wolle .

Das aber ist gleichfals widersprechend , denn der
Verletzende hat , er verletze nun absichtlich , öder aus
Nachläfsigkeit , unserer Voraussetzung nach , den fe¬
sten Willen , das seinige zu behalten ; wie denn ganz
allein auf diesem Willen das Zwangsgesez "berechnet
ist ; im ersten Falle sogar den Willen , desjenigen sich
Zu bemächtigen , was des andern iff ; und dieser Wil *
le eben ist es , der durch den Zwang vereitelt werden
«oll . Gäbe er sich der Gewalt hin , so bedürfte es kei*
ner Gewalt gegen ihn ; er gäbe sein Ünrecht freiwillig
auf , und hatte daher den Willen gar nicht , den das
Zwangsgesez voraussetzt . (Eine Pflicht , sich zwingen
zu lassen , iff etwas widersprechendes . Wer da läfst,-
der wird nicht gezwungen , und wer gezwungen wird ,
der läfst nicht .)

Doch müfste es allerdings so sey
'n ; denn wöbet

sollte denn sonst eine Uebennacht des Rechts kom *
men , da wir beiden Personen nur die gleiche physi *
Sehe Kraft ausschreiben können . Also in dieselbe Per¬
son , der man nicht Zutrauen konnte ; dafs sie sich
durch ihr gegebenes Wort , vom Eingriffe in fremdes
Eigenthum , werde abhalten lassen , und die sich da¬
durch denn auch wirklich nicht hat abhalten lassen ,
würde das Vertrauen gesezt , dafs sie , um ihr im
Zwangsvertrage gegebnes Wort nicht zu brechen , sich
der Strafe an ihrem Eigenthume willig unterwerfen
Werde . —

Dann



Dann , wenn der Beleidigte sich seihst Recht ver¬
schafft , und der Beleidiger sich ganz , mit gebundnen
Händen , seinem Urtheile , und der Ausübung dessel¬

ben , hingeben muls , wer stellt ihm denn dafür , dafs

der 'Verlezte die Grenzen des Zwang
'
sgesetzes nicht

entweder absichtlich überschreiten , oder dafs er sich

in Anwendung desselben auf den gegenwärtigen Fall ,
nicht irren werde . Auch d,er Angegriffene müfste so¬
nach auf die Rechtlichkeit , Unbefangenheit , und
Weisheit des andern ein unerhörtes , und unmögliches

Vertrauen setzen , nachdem er ilnn überhaupt nicht

mehr traut , welches alles ohne Zweifel widerspre¬
chend ist .

Also ein solcher 'Vertrag ist, , aufgestelltermaafsen, -

widersprechend , und kann schlechterdings nicht rea -

lisirt werden .

Er könnte nur unter der Bedingung realisiref

werden , dafs der Verletzte stets der Uebermäclitige
'

wäre , aber nur bis zu der , durch das deducirte

Zwangsgesez bestimmten, - Grenze ; und alle Macht

verlöre , wo er sie erreicht hätte ; oder , nach der oben

aufgestellten Formel , dafs jeder bestimmt soviel Gewalt

hätte , als Recht . Dieses nun findet , Wie wir gleicli -

fals oben gefehen haben , nur Statt in einem gemeinen
Wesen . Es ist sonach gar keine Anwendung des

Zwangsrechts möglich, - ausser in einem gemeinen We¬

sen : ausserdem ist der Zwang stets nur problematisch
rechtmäfsi"- , und eben! darum ist die wirkliche Anwerw

° ’
. *

düng des Zwangs ,- als ob es ein kategorisches Recht

dazu gäbe , stets ungerecht .

(Es ist sonach , in dem Sinne, - wie man dss

M W ort .
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Wort oft genommen liat , gar kein Naturrecht , d . li,
es ist kein rechtliches Verhältnifs zwischen Menschen ;
mö ° lich , ausser in einem gemeinen Wesen ., und uri. '

ter positiven Gesetzten . — Entweder , es findet durch- '

gängige Moralität , und ein allgemeiner Glaube an sie
Statt ; und es tritt überdies , was auch bei dem besten ;

1

Willen aller oft nicht geschehen könnte , der grölste
Zufall aller Zufälle ein , dafs alle Menschen , in ihren fl

Ansprüchen sich vereinigen ; so hat das Rechtsgeses
oar keine Wirkung , es kömmt nicht zum Sprechen , V
denn was nach demselben geschehen sollte , geschieht :
ohne dasselbe , und was es verbiedet , wird nie ge- ’

wollt . — Für eine Gattung vollendeter moralischer !>
Wesen giebt es kein Rechtsgesez . Dafs der Mensch
diese Gattung nicht seyn könne , ist schon daraus klar,
weil er zur Moralität erzogen werden , und sich selbst er- !
ziehen mufs ; weil er nicht von Natur moralisch ist,
sondern erst durch eigne Arbeit sich dazu machen soll . -i

Oder — der zWeite Fall — es findet nicht durch -
gängige . Moralität , oder wenigstens kein allgemeiner f I.
Glaube an sie statt , so tritt das äussere Rechtsgesez )
allerdings ein , aber es kann keine Anwendung erhal
ten , ausser in einem gemeinen Wesen . Hierdurch ;
fällt das Naturrecht weg .

Was wir aber an der einem Seite verlieren , er¬
halten wir an der andern , mit Gewinn , wieder ; denn
der Staat selbst wird der Naturstand des Menschen ,
und seine Gesetze sollen nichts anders seyn , als das
realisirte Naturrecht .

Drit -
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XJ r 1 11 es Kapitel der Rechtslehre .

Vom Staatsrechte, oder dem Rechte in einem
gemeinen Wesen *

-

§ . 1 6 . Deduktion des Begriffs eines gemeinen Wesens .

Jjie Aufgabe , bei welcher wir stehen blieben , die

■ wir nicht lösen konnten , und die wir durch den Be *

griff eines gemeinen Wesens zu lösen hoffen , war die :

eine Macht zu realisiren , durch welche zwischen Per *

sonen , die bei einander leben , das Recht , oder das

was sie nothwendig alle wollen , erzwungen werden

; könne .

; I .) Das Objekt des gemeinsamen Willens ist die

f gegenseitige Sicherheit ; aber bei jedem Individuum

geht , der Voraussetzung nach , indem keine Morali¬

tät , sondern nur Eigenliebe Statt findet , das Wollen

der Sicherheit des andern , von dem Wollen seiner ei *

i. genen Sicherheit aus : das erstere ist dem leztern sub -
S D

ordinirt , keinem ist es Angelegenheit , dafs der an¬

dere vor ihm sicher sey , als nur , inwiefern seine eig¬
ne Sicherheit vor dem andern , lediglich unter dieser

Bedingung , möglich ist . Wir können dies kurz in

folgender Formel ausdriieken : Jeder ordnet den ge¬
meinsamen Zweck seinem Privatzwecke unter . (Darauf

ist denn auch das Zwarigsgesez berechnet ; es soll jene

Wechselwirkung , jene notliwendige . Verbindung bei¬

der Zwecke in dem Willen eines jeden hervorbringen ,

indem es in der Wirklichkeit das Wohl eines jeden
M 2 an



an die Sicherheit des Wohls aller andern vor ihm
bindet .)

Der Wille einer Macht , die das Zwangsrecht
ausübt , darf nicht so beschaffen seyn ; denn da die
Subordination des Privatwillens unter dem gemeinsa¬
men , nur durch die zwingende Gewalt hervorgebracht
wird , diese aber über , alle andere Gewalt erhaben seyn
soll , so könnte sie bei dem Zwingenden durch keine
andere Gewalt hervorgebracht werden , als durch sei¬
ne eigene , welches widersinnig ist . Jene Subordina¬
tion und Uebereinstimmung mufs daher gar nicht her¬
vorgebracht werden sollen , sondern schon da seyn, !
d . h . der Privatwille der zwingenden Macht , und der i

gemeinsame müssen Ein und eben derselbe seyn ; der
gemeinsame Wille selbst , und kein andrer , mufs für 1
diese Macht Privatwille seyn , und einen andern he- 1
sondern und Privatwillen mufs sie gar nicht haben .

XI . Es ist sonach die Aufgabe des Staatsrechts , und, ■'
nach unseren Beweise , der ganzen Rechtsphilosophie : ;
einen Willen zußnden , von dem es schlechthin unmöglich 1

sey , dafs er ein anderer sey als der gemeinsame Wille .
Oder nach der vorher aufgestellten Formel , die :

für den Gang der Untersuchung bequemer ist , einen ■
TP illen zu ßnden , in welchem Privatwille , und gemeinsa¬
mer synthetisch vereinigt sey, [

Wir lösen diese Aufgabe nach strenger Methode . ■
Der zu suchende Wille heisse X .

a .) Jeder Mille hat sich seihst , ( in der Zukunft )
zum Objekte . Der lezte Zweck jedes WAllendejl ist
die Erhaltung seiner selbst . So bei X . ; und dies wä¬
re sonach der Privatwille von X . — Nun soll dieser

Pri -
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Privatwille Eins seyri mit dem gemeinsamen Willen ;
- dieser ist der der Sicherheit der Rechte aller . X .

demnach will , so wie es sich will , die Sicherheit der
Reckte aller .

b .) Die Sicherheit der Rechte aller , wird nur durch
den übereinffimmenden Willen aller , durch die Ue -

bereinstimmung dieses ihres Willens , gewollt . Nur
hieräher stimmen alle überein ; denn in allen übrigen

; ist ihr Wollen partikulär , und geht auf die individuellen
I Zwecke . Kein Einzelner , kein Theil , giebt , nach
i der Voraussetzung eines allgemeinen Egoismus , auf
'

. welchen das Zwangsgesez berechnet ist , sich diesen
Zweck , auf , sondern nur alle mit einander .

! c . ) X . wäre sonach selbst diese Üebercinstimmunr °
Aller . So gewifs diese sich wollte , so gewifs miifste
sie die Sicherheit der Rechte aller wollen ; da sie mit

1 derselben Eins ist und Ebendasselbe .

ft III .) Aber eine solche Uebcreinstimmung ist ein
Holser Begriff ; das soll sie nun nicht bleiben , sondern
sie soll in der Sinnenwelt realisirt , d . i . in einer be¬
stimmten Aeusserung anfgestellt werden , und wirken
als physische Kraft .

i Wollende Wesen in der Sinnenwelt sind für uns -
nur Menschen . In und durch Menschen müfste jener
Begriff sonach realisirt werden . Hierzu wird er -

■ fordert :f! ;

: a .) Dafs der Wille einer bestimmten Anzahl von
'

Menschen , in irgend einem Zeitpunkte , wirklich

£ übereinstimmend werde , und sich als solcher äussere ,
i deklarirt werde . — Es kömmt hier darauf an , zu er¬

weisen, , dafs die geforderte Uebereinstimmung sich .
nicht
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nicht etwa von seihst finde , sondern dafs sie auf ei«
nem ausdrücklichen in der Sinnemuelt , zu irgend einer_
Zeit ivahrzUnehmenden , und nur durch jreie Selbstbestim¬

mung möglichen jikt Aller sich gründe .
Akt geht aus einem schon oben geführten Beweise her-

Nenilich das Reclitsgesez sa
den Gebrauch seiner Freiheit durch die Rechte des an¬
dern beschränken solle , es bestimmt aber nicht , wie
weit die Rechte - pines jeden gehen , und auf welche

Objekte sie sich erstrecken sollen . Dies mufs aus¬
drücklich erklärt , und so erklärt werden , dafs die

Erklärungen Aller übereinstimjnen . Jeder mufs zu al- 1

len gesagt haben : ich will an dieser Stelle im Raume
leben , und dies ,

' oder jenes , zu eigen besitzen ; und
alle miifsen darauf geantwortet haben : ja , du magst
hier leben und dies besitzen ,

' Die weitere Untersuchung dieses Akts giebt den
ersten Abschnit der Staatsrechtslehre , vom Staatsbür¬

gervertrage .

hO Dafs dieser Wille festgesezt werde , als der .
beständige und bleibende Wille aller , den jeder , wie
pr ihn in dem gegenwärtigen Momente geäusert hat,
als den seinigen anerkenne , solange er an diesem Or¬
te im Raume leben wird . Es ist immer darauf ange¬
kommen , in allen bisherigen Untersuchungen , dafs >
der ganze künftige Wille vergegenwärtigt werde in
Einem Momente ; dafs für einmal auf das ganze künf- '

tige Gehen gewollt werde . Hier wird dieser Saz erst
rpcht geltend gemacht ,

Durch diese Festsezung des gegenwärtigen Wil
lens , für alle Zeit , wird nun der geäuserte , gemein¬
same Wille Gesez ,

c .) In



c.) In diesem gemeinsamen Willen wird theils

bestimmt , wie weit die Rechte einer jeden Person

gehen sollen , und die Gesezgebung ist insofern die

bürgerliche ( legislatio civilis ; ) theils , wie derjenige ,

der sie auf diese oder jene Art verlezt , bestraft werden

solle ; die peinliche Gesezgebung (legislatio criminalis ,

jus criminale ; poenale .) Diefe Untersuchung giebt

den zweiten Abschnitt der Staatsrechtslehre von der

Gesezgebung;

d .) Dieser gemeinsame Wille mufs mit einer

Macht , und zwar mit einer Uebermacht , gegen die

die Macht jedes Einzelnen unendlich klein sey , versehen

werden , damit er über sich selbst , und seine Erhal¬

tung durch Zwang halten könne : die Staatsgewalt . Es

liegt in ihr zweierlei ; das Recht zu richten , und das

Recht , die gefällten Rechtsurtheile auszuführen , (po -

testas judicialis et potestas executiva in sensu strictori ,

welche beide zur potestas executiva in sensu latori

gehören .)

IV . Der gemeinsame Wille hat sich 1in einem

Zeitpunkte wirklich geäussert , und ist durch den auf

ihn geschlossenen Bürgervertrag allgemeingesezlich

geworden .

Es kann nach den aufgestellten Principien gar kei¬

ne Schwierigkeit machen , einzusehen , welches dieser

allgemeine Wille , sowqhl in Absicht der Bestimmung

der Rechte eines jeden Einzelnen , als in Absicht der

Strafgesetze seyn werde . — Aber derselbe ist noch

nicht irgendwo niedergelegt , und aufbehalten , noch

ist er mit einer Macht versehen . Das leztere mufs ge¬

schehen , wenn er fortdauern , und nicht bald wieder
die



die vorige Unsicherheit , und der Krig aller gegen ah
le , zurückkehren soll . Der gemeinsame Wille , als
blofser Wille ,■ ist realisirt , aber er ist noch nicht als
Macht , um sich selbst zu erhalten , realisirt : und es
bleibt sonach noch der leztere Theil der Aufgabe zu
lösen .

Die Frage scheint sich von selbst zu beantwor¬
ten .

Nemlich , die Verbündeten , als physische Perso¬
nen in der Sinnenwelt , haben nothwendig selbst Macht .
Solange nun keiner das Gesez Übertritt , ist , daman
jeden nur nach seinen Handlungen beurtlxeilen kann ,anzunehmen , dafs sein Privatwillc mit dem gemeinsa¬men Willen übereinstimme , dafs mithin seine Gewalt
zur Staatsgewalt gehöre . Ieder , wenn er auch im Her¬
zen anlienge , einen ungerechten Willen zu haben , mufs
fortdauernd die Macht aller scheuen , so wie alle auch
die seinige scheuen , weil sie von der Ungerechtigkeitseines "W illens , die noch nicht in Handlungen ausge¬brochen , nichts wissen können . Die Macht aller , von
welcher anzunehmen ift , dafs sie für das Gefez erklärt
sey , hält die Macht jedes Einzelnen in seinen Schran¬
ken ; und es ist sonach das vollkommenste Gleichge¬wicht des Rechts ,

Sobald aber das Gefez übertreten wird , ist der
Uebertreter dadurch ausgeschlossen von dem Gefctze ,und sdine Macht von der Macht desselben . Sein Wil¬
le ist nicht mehr übereinstimmend mit dem gemeinsa¬men Willen , sondern es wird ein Privatwille .

Eben so ist der Beleidigte ausgeschlossen von der
Exe -
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Execution des gemeinsamen Willens : denn eben dar¬

um , weil er dies ist , ist sein Wille , dafs der Belei¬

diger ilim Scliadenersaz leiste , und bestraft werde , an -

iusehen , als sein Privatwille , nicht als der gemeinsa¬
me Wille . Nun wird , der Voraussetzung zu Folge ,
sein Privatwille , nur durch die IVIacht des gemeinsa¬
men Willens , in Schranken gehalten . Bekäme er nun

jezt die Direktion dieser Macht für die Ausübung des¬

sen , was , voraussezlicher Weise , sein Privatwille ist ,
in die Hände , so würde dieser sein Privatwille nichfi

mehr durch die Macht beschränkt , welches gegen den

Vertrag ifi . Mithin könnte nur der Dritte Richter seyn ,
weil von ihm anzunehmen ist , dafs der ganze Streit

ihm lediglich insofern angelegen seyi , inwiefern die

gemeinsame Sicherheit dabei in Gefahr ist ; indem kein

Privatvortheil für ihn daraus erwachsen kann , ob die¬

ser den streitigen Besiz behalte öder jener ; mithin an¬
zunehmen ist , dafs sein Wille über diesen Streit , le¬

diglich der nothwendige , gemeinsame Wille sey , oh¬

ne allen Einflufs seines Privatwillens , als der dabei gar
nicht zur Sprache kommt , und keine Anwendung En¬

det . —

V .) Aber es bleibt immer möglich , dafs der Drit¬
te aus einer unerklärlichen Vorliebe für die eine Par¬

they , oder weil ihm wirklich dabei ein^
Nutzen zu¬

wächst , oder auch aus Irrthum , einen ungerechten
Spruch thue , und sich mit dem Kläger vereinige ihn

auszuführen .
' Beide wären nun vereinigt für die Un¬

gerechtigkeit , und die Uebennacht wäre nicht mehr auf
der Seite des Gefetzes . Oder dies allgemeiner ausge¬
drückt :

Es



Es ist möglich , dafs in einer Verbindung , wie ! '
die gesezte , Mehrere sich gegen Einen , oder Mehre¬
re Schwächere vereinigen , um sie mit gemeinschaftli¬
cher Macht zu unterdrüken . Ihr Wille ist in diesem
Falle zwar ihr , der Unterdrücker , gemeinschaftlicher j

!
Wille , aber es ist nicht der gemeinsame Wille , denn
die Unterdrükten haben ihren Willen nicht darein se -O
geben : es ist nicht der vorher zum Gesetze gemachte
gemeinsame Wille , zu welchem die , welche jezt un -
terdrükt werden , auch mit beigestimmt hatten . Es
ist sonach nicht der Wille des Gesetzes , sondern ein ,
gegen das Gesez gerichteter Wille , der aber doch über - ] |
mächtig ist . Solange eine solche Vereinigung , gegen
das Gesez , für das Unrecht möglich bleibt , hat das
Gesez nicht die Uebermacht , die es haben foil , und
unsere Aufgabe ist nicht gelös ’t .

Wie ist eine solche Verbindung unmöglich zu ma¬

Das Wollen des gemeinsamen Zwecks , oder des
Rechts ist , der Voraussetzung nach , in jeden Indivi¬
duum bedingt , durch das Wollen seines Privatzwecks ;
der Wunsch der öffentlichen Sicherheit , durch den
Wunsch seiner eignen . Es müfste sonach eine solche
Veranstaltung getroffen werden , dafs keine Individuen
sich gegen andere verbinden könnten , ohne nach ei¬
nem unfehlbaren Gesetze , ihre eigne Sicherheit aufzu -

Nun ist es an sich natürlich , dafs , wenn es nach
der geschehenen Vereinigung in einem Staate Einmal
möglich ist , dafs eine Gesellschaft sich gegen einzelne
Staatsmitglieder verbinde , und sie unterdrücke , es zum

geben .

chen ?

zwei -
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zweiten und dritten Male auch möglich seyn wird ; und

sonach jeder , der sich jezt mit den Unterdrückern ver¬

bindet , befürchten mufs , dafs , nach der gegenwärti¬

gen Maxime , die Reihe , unterdrückt zu werden , wohl

auch an ihn kommen könne . Aber es ist dennoch mög¬

lich , dafs jeder denke : es wird doch gerade mich nichs

treffen ; ich wenigstens werde klug genug seyn , um es

stets so einZuriphten , dafs ich auf der Seite der Star¬

kem , und nie auf der Seite der Schwachem sey .

Die Möglichkeit dieses Gedankens mufs ganz auf¬

gehoben werden . Ieder mufs bis zur Ueberzeugung
einsehen , dafs aus der Unterdrückung und rechtswid¬

rigen Behandlung eines Staatsmitgliedes , seine eign «

sicher erfolgen wei 'de .

Sichere Ueberzeugung läfst sich nur durch ein Ge -

sez hervorbringen . Also — die ungerechte Gewalthä -

tigkeit müfste dadurch , dafs sie einmal , und in einem

Falle geschehen , geseilich werden . Es müfste , gera¬
de darum , weil etwas einmal geschehen , nun jeder
das vollkommene Recht haben , dasselbe zu thun . (Nach

der obigen Formel : jede verstattete That müfste noth -

wendig Gesez werden , und dadurch würde denn das

Gesez nothwendig allemal zur That werden müssen .}

(Dieser Saz ist ohnedies in der Natur der Sache

gegründet . Das Gesez ist für alle gleich ; was daher

nach demselben Einem zusteht , mufs nothwendig Al¬

len zusteheii .)

Aber dieser Vorschlag ist nicht ausführbar : denn

dadurch wird Recht und Gerechtigkeit für ewige .Zei¬

ten durch das Gesez selbst aufgehoben . Ehen darum
kann
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kann im Rechtsgesetze nickt der Saz liegen , dafs die'
Ungerechtigkeit gerecht gesprochen werden solle ; son¬
dern nur , dafs , weil aus ihrer Verstattung in einem
einzigen Falle eine Reclitmäfsigkeit derselben nothwen -
dig , nicht nur im Vernunftfchlusse , fondern in der
That erfolgen würde , diefe Verstattung derselben in
einem einzigem Falle schlechhin nicht Vorkommen müs¬
se . Wie dies einzurichten sey , Wird sich sogleich er¬
geben , wenn wir den oben aufgestellten Begriff einer
Macht des Gefetzes noch einmal näher ansehen wollen .Wir werden sogleich sehen , wie ' das geschehen müs¬
se , wenn wir das oben aufgestellte Princip noch ein¬
mal näher ansehen .

Die zwingende Macht müsse , ist gefagt worden ,eine solche seyn , deren Selbsterhaltung bedingt sey ,durch ihre stete Wirkfamkeit ; die sonach , wenn sie
einmal unthätig , auf immer vernichtet wird ; deren
Existenz überhaupt abhängt von ihrer Existenz , oder Aeus -
serung , in jedem einzelnen Falle : und da diese Ordnungder Dinge nicht von selbst eintreten , wenigstens nicht
hach feiner Regel , und ununterbrochen Statt finden dürf¬
te , müfste sie durch ein Fundamentalgesez des Bür¬
gervertrags eingeführt werden .

Die geforderte Ordnung der iDinge wird einge -
führt werden , durch die Verordnung , dafs das Gesez
gar keine Rechtsgültigkeit für das folgende haben sol¬
le , ehe nicht alles vorhergegangene nach demselben
entfclüeden sey ; keinem solle zu Folge eines Gefetzes
Recht verfchaft werden , ehe nicht allen vorher be¬
schädigten , die aus dem gleichen Gefetze klagten , Recht
verschaft worden : Keiner solle nach einem Gesetze ei¬

ner
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ner Vergehung halber bestraft werden können , ehe

nicht alle vorhergegangenen Vergehungen gegen dieses

Gesez cntdekt und bestraft seyen . — Da aber das Ge »

sez überhaupt nur Eins ift , so könnte dasselbe über¬

haupt nicht in keinem seiner Theile sprechen , ehe es
nicht allen seinen vorhergegangenen Obliegenheiten
Genüge geleistet hätte . Eine solche Einrichtung müfs -

te durch das Gesez seihst gemacht Werden : das Gefez

schriebe in derselben sich selbst ein Gesez vor , und ein

solches , in sich selbst zurückgehendes , Gesez nennt

man ein constitutionelles .

VI . ) Wenn nur die angezeigte Ordnung in der

Anwendung der öffentlichen Gewalt selbst durch ein

Zwangsgefez gesichert ist , so ist die allgemeine Sicher¬
heit , und die ununterbrochene Herrschaft des Rechts
fest gegründet . Aber wie soll diese Ordnung selbst

gesichert werden ?

Wenn , wie hier noch immer voraüsgesezt ist , die

ganze Gemeine die ausübende Gewalt in den Händen
O

fyat , welche andere Macht soll dieselbe nöthigen , ihr

eignes Gesez über die Zeitfolge in der Anwendung die¬

ser Gewalt zu halten ? Oder , wenn mann nimmt , dafs
die Gemeine , aus gutem Willen und aus Anhänglich¬
keit an die Verfassung , jenes constitutioneile Gesez ei¬

ne Zeit lang hielte , und , da sie Einem Beeinträchtig¬
ten sein Recht verschaffen nicht gekonnt , oder nicht

gewollt , die .Rechtspflege wirklich solange aufhielte ,
so würden die daraus entstehenden Unordnungen in
kurzem so grofs werden , dafs die Gemeine aus Noth

gegen ihr Grundgesez würde handeln , und , .ohne die
alten Vergehungen zu bestrafen , nur schnell über die

neuen
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neuen würde herfallen müssen . Der Stillstand der Ge¬
setze wäre die Strafe ihrer Trägheit , Nachlässigkeit
oder Partheylichkeit ; und wie sollte sie genöthigt wer¬
den , sich selbst diese Strafe zuzufügen , und sie zu
tragen ? — Die Gemeine wäre über die Verwaltung
des Rechts ihr eigner Richter . Sie würde , solange
die Unsicherheit nicht weit eingerissen wäre , aus Be¬
quemlichkeit , oder Partheylichkeit vieles hingehen las¬
sen ; und wenn sie denn , nun dadurch sich vergrossert ,und den Mehresten fühlbar geworden wäre , so würde
sie mit einer ungerechten und leidenschaftlichen Stren¬
ge , über die durch die bisherige Nachsicht dreist ge¬machten , und dieselbe auch für sich hoffenden Verbre¬
cher herfallen , welche ihr Misgeschik gerade in diese
Epochef des Erwachens des Volks geworfen hätte ; bis
das Schrecken überhand genommen hätte , das Volk
wieder einschliefe , und der Kreislauf wieder von vorn
angienge . Eine solche Verfassung , die demokratische ,in der eigentlichsten Bedeutung des Worts , wäre die
aller unsicherste , die es gehen könnte , indem man
nicht nur , wie ausser dem Staate , immerfort die Ge¬
walttätigkeiten Aller , sondern von Zeit zu Zeit auch
die blinde Wuth eines gereizten Haufens , der im Na¬
men des Gesetzes ungerecht verführe , zu fürchten hätte .

Das aufgegebene Problem ist sonach noch nicht
gelös ’t , und der Zuftand der Menschen in der beschrie¬
benen Verfassung ist eben so unsicher , als er ohne sie
war . Der eigentliche Grund davon ist der , dafs die
Gemeine , über ihre Verwaltung des Rechts überhaupt ,
zugleich Richter und Parthey ist .

Dadurch ist die Art der Auflösung gegeben . Üe *
her



her die Frage ; wie die Gerechtigkeit überhaupt ver¬

waltet werde , müssen Richter und Parthey getrennt

werden , nnd die Gemeine kann nicht beides zugleich

seym

Parthey kann die Gemeine in diesem Rechtshan¬

del nicht seyn . Denn da sie über alles mächtig ist ,

und seyn soll , so könnte ein Richter über sie , seinen

Ausspruch nie mit Gewalt durchsetzen . Sie müfste

sich seinem Ausspruche gutwillig unterwerfen . Dann

aber gilt ihr die Gerechtigkeit über alles ; wenn aber

dies als in der Regel vorauszusetzen wäre , so bedürfte

es keines Richtens , und der Richter wäre auch in der

That keiner , sondern nur ein Rahtgeber . Will die

Gemeine das Recht nicht , so unterwirft sie sich nicht ,

da sie nicht gezwungen werden kann ; rükt dem un¬

willkommenen Erinnerer Verblendung oder Treulosig¬

keit vor , und bleibt nach , wie vor , ihr eigenerRich -

ter .

Wir fassen alles zusammen : Ob die Staatsgewalt

zwekmäsig angewendet werde , darüber mufs nach ei¬

nem Gestze gerichtet werden . In diesem Rechtshan¬

del kann nicht dieselbe (physische , oder mystische )

Person Richter , und Partliey zugleich seyn . Aber

Parthey kann ,die Gemeine , die doch in di efem Rechts -

handel Eins von beiden seyn mufs , nicht seyn ; si ®

kann sonach — ist die wichtige Folgerung , die wir

machen — die öffentliche Gewalt nicht in den Händen

behalten ; weil sie ausserdem , als Parthey , sich vor

«inen hohem Richteiftuhl müfste stellen lassen .

(Ei liegt alles daran , dafs man sich von der Bün¬

dig -
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digkeit des geführten Räsonnements überzeuge , denri
es enthält die , soviel mir bekannt ist , noch nirgends
gelieferte strenge Deduktion der absoluten Nothwen -
digkeit einer Repräsentation , aus reiner Vernunft , und
zeigt , dafs diefe nicht etwa nur eine nüzliche und
weise , sondern eine durch das Rechtseefez absolut se -' O Oforderte Einrichtung ist , und dafs die Demokratie in
dem oben erklärten Sinne des Worts nicht etwa nur
eine unpolitifche , sondern eine schlechthin rechtswid¬
rige Verfassung iff . Dafs die Gemeine nicht Richter
und Partliey zugleich seyn könne , dürfte am wenig¬
sten Zweifel erregen ; vielleicht aber dies , dafs über
die Anwendung der öffentlichen Gewalt , schlechter¬
dings Rechenschaft abgelegt werden müsse . Aber dies
geht aus allem bis jezt gesagtem hervor . Ieder Einzel¬
ne , der in den Statt tritt , mufs von der Unmöglich¬
keit überzeugt weiden , dafs er je dem Gefetze zuwi¬
der behandelt werde . Aber diese Unmöglichkeit ist
nicht , wenn der Verwalter des Gesetzes nicht selbst
zur Rechenschaft gezogen werden kann .)

Also die Gemeine müfste die Verwaltung der öf¬
fentlichen Macht veräussern , sie auf eine , oder Meh¬
rere besondere Personen , übertragen , die ihr aber über
die Anwendung derselben verantwortlich blieben . Ei¬
ne Verfassung , wo die Verwalter der öffentlichen
Macht keine Verantwortlichkeit haben , ist eine Des¬
potie .

Es ist sonach ein Fundamentalgesez jeder Ver¬
nunft - und rechtmäfsigen Staatsverfassung , dafs die
executive Gewalt welche die nicht zu trennende rich¬
terliche , und ausübende i;n enge .rn Sinne , unter sich

be -



begreift , -und das Recht der Aufsicht und Reurtheilung ,
juie dieselbe verwaltet werde , welches ich das Ephorat ,
iin weitesten Sinne des Worts , nennen will , getrennt
seyen ; dafs di $ letztere der gesammteu Gemeine ver¬
bleibe , die erstere aber bestimmten Personen anver -
traut werde . Kein Staat darf sonach despotisch , oder
demokratisch regiert werden .

Es ist über die Trennung der Gewalten (pouvo -

ijs , der Theile einer , und eben derselben öffentlichen
Gewalt ) viel geredet worden . Die legislative Gewalt
müsse von der exekutiven getrennt werden , hat man
gesagt ; aber in diesem Satze scheint et;was unbestimm¬
tes zu liegen .

Es ist wahr , für jede bestimmte Person wird
das bestimmte positive Gesez der Form nach , Gesez,
und verbindend , lediglich dadurch , dafs sie sich dem¬
selben unterwirft , d . li . dafs sie erklärt : ich will in
diesem bestimmten Staate , der diese bestimmte Volks¬
menge, diesem Boden , diese Erwerbsmittel u . s . f . hat ,
leben. Aber das Materiale des Civilgesetzes wenig -
stens (über andere Zweige der Gesezgebung wird be¬
sonders geredet werden ) , geht aus der blosen Voraus¬
setzung , dais diese bestimmte Menschen Menge , an
diesem bestimmten Orte , rechtlich neben einander le¬
ben wolle , hervor ; und jeder unterwirft sich durch
die zwei Worte : ich will unter euch leben , allen ge¬
rechten Gesetzen , die in diesem Staate je gegeben wer¬
den können . Da den Verwaltern der exekutiven Ge¬
walt aufgelegt ist , über das Recht überhaupt zu hal¬
ten , und sie dafür (dafs das Recht herrsche ) verant¬
wortlich sind , so mufs ihnen von Rechtswegen über -

N lassen
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lassen werden , für die "Mittel der Realisation des Rechts
Sorge zu tragen ; und sonaclr auch die "

Verordnungen
seihst zu entwerfen , welche eigentlich keine neuen
Gesetze , sondern nur bestimmtere Anwendungen des
einigen Grundgesetzes sind , welches so lautet : diese
bestimmte Menschen Menge soll rechtlich neben ein¬
ander leben . Wenden die Gewalthaber jenes Grundge -
sez unrichtig an , so werden sehr bald Unordnungen
entstehen , die sie der Verantwortung aussetzen ; und
sie sind sonach genöthigt , gerechte , von jedem ver¬
ständigen zu billigende , Gesetze zu geben .

Ganz zwecklos , und sogar nur scheinbar möglich ,
ist die Trennung der richterlichen , und der ausüben¬
den Gewalt , (die leztere im engem Sinne des Worts
genommen . ) Mufs die ausübende Gewalt , ohne Wi¬
derrede , den Ausspruch der richterlichen ausführen , so
ist die unumschränkte Gewalt in der Hand des Rich¬
ters selbst , und die zwei Gewalten sind nur scheinbar
in den Personen getrennt ; von denen aber die der Voll¬
zieher gar keinen Willen , sondern nur , durch einen
fremden Willen geleitete , physische Kraft hat . Hat
aber die ausübende Gewalt "das Recht des Einspruchs ,
so ist sie selbst richterliche Gewalt , und sogar in der
lezten Instanz , und die beiden Gewalten sind abermals
nicht getrennt . — Unsern Untersuchungen zu Folge ist
die - exekutive Gewalt , im weitesten Sinne des Worts ,
und das Ephorat , zu trennen . Die erstere umfafst die
gesammte öffentliche Gewalt in allen ihren Eweigen ;
aber sie mufs über die Verwaltung derselben dem Epho -
rate (dessen Begriff hier bei weitem noch nicht voll¬
ständig bestimmt ist ) , verantwortlich gemacht werden .)

Di «
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Die Personen , denen die exekutive Macht anver -

iraut wird , sind , nach der gewöhnlichen Fiutheilung ,
entweder Eine , in der recht - und gesezunifsigen Mo¬

narchie , oder eiti durch die Constitution organisirter

Kölner , in der Republik , ( im engem Sinne des ' Worts ) :

oder bestimmter , es ist ^ da Einer nie alles tlnm kann ,
immer ein Corps , welches die -exekutive Gewalt in den

ILüulen hat ; wobei der Unterschied nur der ist , dafs ,
wenn die Einstimmigkeit nicht Statt findet , der Streit ,
entweder durch die Stimme eines immerwährenden Prä¬

sidenten (des Monarchen ) , von welcher keine Apellati -

on Statt findet , oder durch eine Kollectivstimme , et¬

wa durch die Stimmenmehrheit , entschieden werde ;

Hier ist eine mystische , oft auch wandelbare Person ,

( tl, lu diejenige , welche durch ihre Zusammenstim -

niung die Stimmenmehrheit bilden , und den Streit , oh¬

ne dafs weiter appelliret werden könne , entscheiden ,

sind nicht immer dieselben physische Pelsonen, ) der im «

merwährende Präsident ,

Ferner werden die Verwalter der exekutiven Ge *

wait , entweder für ihre Person gewählt , oder nicht ;

Im ersten Falle werden , entweder alle , oder nur eini-

ge , gewählt . ' Sie werden gewählt , unmittelbar durch

die G emeine , in der Demokratie , im eng er n Sinne des

Worts , d . h . in der , die eine Repräsentation hat , und

darum eine rechtmäfsige Verfassung ist ; W enn alle

obrigkeitliche Personen , unmittelbar durch die Gemei¬

ne ,
'gewählt werden , ist es eine reine , wo nicht , ei¬

ne gemischte Demokratie -. Das Corps der Gewalthaber

kann auch durch Wahl sich selbst ergänzen , in der

Aristokratie ; durchgängig , in der reinen ,- nur zum Theil ,
3M 2 - so



und die Wahlfähigkeit sich auf die Geburt grün-
die Verfassung eine erbliche Aristokratie ;

so dafs das Volk unmittelbar einen Theil der Magistrats -
persouen wähle , in cfer gemischten Aristokratie , oder Ari-
sto- Demokratie . Es kann auch ein immerwährender Präsi¬
dent der Regierung für seine Person gewählt werdeji , im
Wahlreiche . In allen diesen Fällen geschieht die Wahl
entweder aus der ganzen Gemeine , so dafs jeder Bürger
wahlfähig sey , oder nur aus einem Theile derselben . Das
Wahlrecht ist sonach beschränkt , oder unbeschränkt ,
Eine wahre Beschränkung des Wahlrechts könnte sich
nur auf die Geburt der wahlfähigen gründen ; denn , ]
wenn jeder Bürger jede Würde im Staate erhalten , aber 1
nur etwa stufenweise zu hohem hinauf steigen kann*
so ist die Wahl nicht absolut , sondern nur relativ be¬
schränkt . Wenn aber das Wahlrecht absolut beschränkt
ist ,
det , dann ist
und dies führt uns auf den zweiten , oben als möglich
aufgestellten Fall , dafs nemlich die Repräsentanten ,
nicht jeder für seine Person , gewählt werden .

Es kann nemlich gebolirne Repräsentanten geben ;
entweder so , dafs sie , lediglich durch ihre Geburt ,
wirklich die Repräsentation erhalten ; der Erbprinz in
jeder erblichen Monarchie ; oder , dafs sie durch diesel¬
be für die höchsten Staatsämter , wenigstens ausschlies -
send , wahlfähig sind ; der Adel überhaupt in Monar¬
chien , die Patrizier insbesondere in erblich - aristokra¬
tischen Republiken .

Alle diese Formen werden rechtskräftig durch das
Gesez , d . i . durch den ursprünglichen Willen der Ge¬
meine , die sich eine Constitution giebt . Alle sind,
wenn nun ein Ephorat vorhanden ist , rechtsgemäfs ,

und
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' und können , wenn nnr dieses gehörig organisirt , und

wirksam ist , allgemeines Recht im Staate hervörbrin -

gen , und erhalten .

Welches für einen bestimmten Staat die bessere

,i Regierungsverfassung sey , ist keine Frage der Rechts¬

lehre , sondern der Politik ; und die Beantwortung der¬

selben hängt von der Untersuchung ab , unter welcher

Regierungsverfassung das Ephorat am kräftigsten wir¬

ken werde .

Wo das Ephorat noch nicht eingeführt ist , oder ,
weil die Mehrern noch Barbaren sind , nicht eingeführt
werden kann , ist sogar die erbliche Repräsentation die

zweckmäfsigste , damit der ungerechte Gewalthaber , der

Gott nicht scheuet , und kein menschliches Gericht zu

scheuen hat , wenigstens die Rache fürchte , die durch

alle seine Vergehungen sich über seine vielleicht schuld¬

lose Nachkommenschaft häuft , und dem nothwendigen

Gange der Natur nach ganz sicher auf ihr Haupt fallen

wird.

VII .) Die Personen , welchen die Gemeine die

Ausübung der öffentlichen Gewalt angeboten , müssen

dieselbe angenommen , und sich vor ihrem Gerichte

verantwortlich über die Anwendung derselben gemacht
haben ; ausserdem wären sie nicht Repräsentanten , und

die Gewalt wäre ihnen nicht übertragen .

Diese Annahme kann nur freiwillig geschehen :

und beide Partheyen müssen sich in der Güte vereini¬

gen. Denn obwohl im Rechtsgesetze die Nothwendig -

keit liegt , dafs eine öffentliche Gewalt , und ausdrück¬

lich dazu bestellte Verwalter derselben , seyn sollen ;
mit -
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mithin auch allerdings das Recht Statt findet , jeden zu
zwingen , dafs er seine Stimme , über die 1- Einrichtung
einer solchen Gewalt gebe ; so sagt doch das Rechtste ,
■sez darüber nichts , welchen bestimmten Personen die¬
se . Gewalt übergeben werden solle ,

Gerade , wie wh ; oben , hei der Untersuchung des
Eigentlrumsvertrags folgerten , folgern wir auch liier.
Da das Rechtsgesez .überhaupt nicht anwendbar ist , oh¬
ne Errichtung einer öffentlichen Gewalt , diese eher
nicht , ohne dafs sie bestimmten Personen übertragen
werde ; so findet ein Zwangsrecht Statt auf jeden , dafs
er zur Ernennung solcher Personen seine bestimmte
Stimme gebe ; ferner , dafs er ' sich , wenn die Wahl
auf ihn fallen sollte , bestimme , ob er das Amt aimeh-
men wolle , oder . nicht . Die Wahl , dies heifst liier,
die Bestimmung , wie überhaupt in diesem Staate die
Repräsentation hesezt werden solle , der gan ^e Tlieil
der Constitution über diesen Gegenstand , inufs , dutch
absolute Uebereinstimmüng aller , zu Stande gebracht
seyn . Denn ob es gleich ein Zwangsreclit überhaupt
giebt , dafs jeder in eine bürgerliche Verfassung trete,
so giebt es doch kein Zwangsrecht , dafs er bestimmt
in . diese trete . Da nun durch die Personen der Gewalt¬
habenden , und durch das Gesez , welches festgesezt ,
wie dieselben gewählt werden sollen , der Staat ein be¬
stimmter Staat wird , so findet kein Recht Statt , den
andern zu nöungen , den , oder die von mir anerkann¬
ten Repräsentanten , gleichfals für dtp seinigen anzu¬
erkennen . Können sie sich nicht vergleichen , so wird
die grössere , .und darum stärkere , Menge sich behaup¬
ten pn diesem Orte im Raume , und die andern wer¬

den,



den , da sie an demselben nicht langer geduldet wer¬

den können , die Wahl haben , entweder der Stimmen¬

mehrheit beizutreten , wodurch die \ V ahl einstimmig

wird , oder zu entweichen , mithin sich gar nicht mehr

zu dieser Verbindung zu zählen , wodurch die Wahl

abermals einstimmig wird . So wie überhaupt ein Ver¬

trag dadurth , aber auch nur dadurch , unverbrüchlich ,

und unabänderlich wird , dafs ohne demselben ein recht¬

liches Verhältnifs nicht möglich wäre , so ist es auch

mit dem Vertrage , in welchem der Staat die exekutive

Gewalt an bestimmte Personen überträgt,,und den wir

den Uebertragungscontract nennen wollen .

Wer die öffentliche Gewalt - einmal übernommen

hat , darf sie nicht einseitig , sondern nur mit Bewilli¬

gung der Gemeine , wieder niederlegen , weil durch

sein Ab treten , die Herrschaft des Rechts wenigstens

unterbrochen , oder wohl gar unmöglich dürfte gemacht

werden , wenn seine Stelle nicht füglich wiederbesezt

werden könnte . Eben so wenig darf die Gemeine den

Vertrag mit ihm einseitig aufheben : denn die Staats¬

verwaltung ist sein Stand im Staate , sein ihm ange¬

wiesener Besiz , und erliat , inwiefern er , zu Folge

des Vertrags , diesen hat , keinen andern ; als allen

Staatsbürgern ihr Eigenthum angewiesen wurde , wur¬

de ihm für seine Person dieses angewiesen ; mithin

würde ein rechtliches Verhältnifs desselben mit dem ge¬

meinen Wesen , durch die einseitige Aufhebung , un¬

möglich . Will er es aber sich gutwillig gefallen las -

sen , und mit der Gemeine über einen Ersaz sich ver -t

einigen , so mag er das wohhthun .

Ferner — da der Verwalter der öffentlichen Ge¬
walt
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wait für Recht und Sicherheit in diesem Vertrage sich
verantwortlich macht , so mufs er sich nothwendig dieMacht , und den freien Gebrauch derselben , ausbedin¬
gen , die ihm zu diesem Zwecke erforderlich scheint ,und jedesmal eiforderlich scheinen wird : und sie inufsihm zugestanden werden . Es mufs ihm das Recht zu¬
gestanden werden , das , was zur Beförderung des Staats¬zwecks von jedem beigetragen werden solle , zu bestim¬men ; . und mit dieser Macht völlig nach seinem bestenWissen , und seiner Ueberzeuguug zu verfahren . (Wirwerden bald sehen , inwieweit dennoch diese Machtbeschränkt werden müsse .) Die Staatsmacht mufs ihmalso , ohne alle Einschränkung , zu freier Dispositionunterworfen werden , wie aus dem Begriffe einer Staats¬

gewalt ohnedies folgt .

Die öffentliche Gewalt mufs , in jedem Falle , je¬dem Recht verschaffen , und die Ungerechtigkeit zu¬rücktreiben und bestrafen . Sie macht sich dafür ver¬antwortlich , und eine unentdeckte Gewaltthätigkeithat für den Staat , und für ihre Person , die traurigstenFolgen . Die Verwalter derselben müssen daher dieMacht , und das Recht haben , über die Aufführungder Bürger zu wachen ; sie haben die Polizeygeweilt , unddie Polizeygesezgebung .

Dafs jeder sein Rechtsurtheil im Bürgervertrage ,ohne allem Vorbehalt , dem Urtheile des Staats , unter¬worfen habe , und da je 'zt ein Verwalter der Macht des¬selben gesezt ist , diesem unterwerfe , dafs dieser so¬nach nothwendig ein Richter sey , von welchem keine
Appellation Staat findet , geht schon aus dem obigenhervor .

VIII.)
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VIII .) Unter welches Zwanggesez soll nun diese

höchste Staatsgewalt selbst gebracht werden , damit es
ihr unmöglich sey , irgend etwas anders zu bewirken ,
als das Hecht , zugleich aber auch nothwendig , dassel¬
be in allen Fällen zu bewirken ?

Es ist oben im allgemeinen der Saz aufgestellt
worden : es mufs physisch unmöglich seyn , dafs die
öffentliche Macht , oder hier , die Verwalter derselben
einen andern Willen haben , als den des Rechts . Da ^
Mittel , wie dies zu erreichen sey , ist im allgemeinen
gleichfals schon angegeben worden . Ihr Privatzweck ,
der Zweck ihrer eignen Sicherheit und ihres Wohlseyns ,
mufs an den gemeinsamen Zweckgebunden , und nur
durch seine Erreichung zu erreichen seyn . Sie müssen

gar kein anderes Interesse haben können , als das , den

gemeinsamen Zweck zu befördern .

Das Recht ist blos formal ; es mufs also gar kein

materiales Interesse für ihre Richtersprüche , kein In¬

teresse , dafs dieselben in diesem , oder jenem Falle ,
gerade so ausfallen , hei ihnen Staat finden können . Es
mufs ihnen nur daran liegen können , dafs sie dem
Rechte gemäfs seyn , keinesweges , wie sie lauten .

Sie müssen daher zuförderst in allen ihren Pri¬

vatzwecken , d . i . in Absicht ihrer Bedürfnisse völlig

unabhängig seyn , von allen Privatpersonen . Sie müs¬

sen ihr reichliches sicheres Auskommen haben , so dafs

ihnen keine Privatperson Wohlthaten erweisen könne ,
und dafs alles , was man ihnen anbieten könnte , in

Nichts verschwinde .

Dje



Die Verwalter der exekutiven Macht müssen , um
nicht zur Partheyliclikeit verleitet zu werden , so we¬
nig Freundschaften , Verbindifngen , Anlümgliclikei - '

ten unter Privatpersonen haben , als irgend möglich ,

Der oben aufgestellte Grundsaz , um für alle Ein¬
zelnen , in allen Fällen , gleiches Recht zu erzwingen ,
war der : dafs das Gesez der Zeitfolge ^ nach richte , und
über keinen künftigen Fall entscheide , ehe es den
vorhergegangenen abgetjian . Nachdem jezt eine regel -

mäfsige Justizeinrichtung getroffen , die stets , und |
vielleicht mit mehrern Dingen zugleich , beschäftigt ,
ist ; manche Rechtsstreitigkeiten leichter zu entschei¬
den seyn dürften ', als andere , und überhaupt alles dar¬
an liegt , dafs keine Zeit verloren gehe , so mufs dies
Gesez , sowie es aufgestellt ist , wegfallen . Aber dafs
die Justiz wirklich in der Untersuchung aller bei ihr

angebrachten Klagen begriffen sey , mufs sie stets nach -
weisen können : ferner ist es schlechthin notliwendig ,
dafs nach Art der Rechtsstreitigkeiten eine bestimmte j
Zeit festgesezt sey , binnen welcher eine jede geen -

j
digt seyn müsse ; widrigenfals das Gesez , nach obigem ;
Grundfatze , seine Macht verlieren würde . Ohne diese I

Einrichtung lieise sich gar nicht ausmachen , ob wirk - I
lieh einem jeden sein Recht widerführe ; und die Klage
ühpr versagtes Recht fände gar nicht Staat , indem der ’

Richter , durch Vertröstung auf die Zukunft , die Kla¬

genden immer zur Ruhe verweisen könnte .

Aber folgendes ist ein sicheres Kriterium , ob das j
Recht so , wie es soll , verwaltet werde . Die Urtheile ,
und das ganze Verfahren der Gewalthaber , dürfen sich
nie widersprechen ; wie sie einmal , in einem Falle
verfahren sind , so müssen sie , in demselben Falle ,

immer j[
*- 1

/
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immer verfahren . Jede ihrer öffentlichen Handlungen

mill
'
s ?,um unverbrüchlichen Gesez werden . Dies bin¬

det sie an das Recht . Sie können nie ungerecht ver¬

fahren wollen , denn siemüfsten es von nun an , in dem

gleichen Falle , immer , und daraus würde bald die

merklichste Unsicherheit entstehen . Oder ., wenn sia

von ihrer eisten Maxime abzugehen gezwungen sind ,

so sieht sogleich jeder , dafs ihr Verfahren ungerecht

W>ar.
Damit diese Beurtheilung möglich sey , müssen

alle Verhandlungen der Staatsgewalt , mit allen Um¬

ständen und Gründen der Entscheidung , ohne Ausnah¬

me , die höchste Publicität haben ; wenigstens nach¬

dem jede geschlossen ist . Denn es wäre möglich , dafs

die Gewalt , in Polizeysachen hier und da , verborgen

zu Weike geben miifste , um den Zweck der öffentli¬

chen Sicherheit , für dessen Erreichung sie der Gemei¬

ne verantwortlich ist , zu befördern . Dies mufs ihr

erlaubt seyn , aber , nach Erreichung desselben , darf

siekein Geheimnifs mehr aus ihrem Verfahren machen .

Aber ihr Zweck ist erreicht , wenn sie den Richter¬

spruch thut , und ausführt .

IX .) Wenn die Gewalthaber ihr Amt , nach den .

angezeigten Gesetzen verwalten , so herrscht Recht ,

Gerechtigkeit und Sicherheit , und jedem ist die seini -

ge bej .ni Eintritt in den Staat vollkommen garantiert .

Aber wie sollen , da man sich keinesweges auf Treu

und Glauben hinzugeben gedenkt , die Gewalthaber

selbst genöthigt werden , sich nach diesen Gesetzen zu

halten ? Dies ist die lezte Aufgabe des zu lösenden
Ö

Problems einer vernunftmäfsigen Staatsverfassung ,

Die exekutive Gewalt richtet in der lezten In¬
stanz $
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stanz ; es findet keine Appellation von ihrem gesproch -
neu Endurtheile Statt , es darf niemand , da diese In -
appellahilität Bedingung alles rechtlichen ' Verhältnis¬
ses ist , und es kann niemand , da sie die Uebermacht ,
gegen welche alle Privatmacht unendlich klein ist , in
den Händen hat , ihre Urtheile ungültig machen , oder
die Ausübung derselben , aufhalten . Das präsumtive ,als sicheres Recht constituirte Recht , hat in der Per¬
son der für untrüglich erklärten Richter gesprochen .
Hierbey mufs es sein Bewenden , und der Rechtsspruch
mufs seinen unfehlbaren Erfolg in der Sinnenwelt
haben .

Klare Beweise , dafs das Constitutionsgesez des
Rechts verlezt sey , sind nur folgende zwei : 1 .) dafs
das Gesez in irgend einem Falle , binnen der bestimm¬
ten Zeit , keine Ausübung finde . 2 .) dafs die Ver¬
walter der öffentlichen Macht sich selbst widerspre¬
chen , oder eben , um sich nicht zu widersprechen , of¬
fenbare Ungerechtigkeiten begehen müssen .

Ferner ist erwiesen , dafs es nur die Gemeine sey ,die die Verwalterder executiven Macht richten könne ?
Ah er die Schwierigkeit ist die : Wo ist denn die Ge¬
meine , und was ist sie ? Ist sie denn etwas mehr , als
ein blofser Begriff : oder , wenn sie etwas mehr seynsoll , wie ist sie denn zu realisiren ?

Vor dem Richterstuhle der öffentlichen Gewalt ,und da dieser Richterstuhl ununterbrochen fortdauert ,
ununterbrochen fort , sind alle Mitglieder des Staats
nur Privatpersonen , und keine Gemeine : und jeder ist
immerfort der Obergewalt unterworfen . Eines jeden
Wille ist nur sein Privatwille , und der einzige Aus¬

druck
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druck des gemeinsamen Willens ist eben der Wille der

Obergewalt . Die Gemeine hat keinen abgesonderten
Willen , und es ist gar keine Gemeine realisirt , be¬

vor dieselbe nicht ihren Willen von dem Willen der

exekutiven Gewalt abgetrennt , und ihre Erklärung ,
dafs der Wille derselben immer ihr eigner Wille sey ,
zurückgenommen hat .

Aber wie kann dies geschehen ? Keine Privatper¬
son darf sagen : die Gemeine soll sich versammlen , al¬

le Einzelnen die bis jezt nur Privatpersonen sind , sol¬

len zusammentreten , und Gemeine seyn ; denn wenn

der Wille dieses Einzelnen , mit dem der Gewalthaber ,
der ja immerfort den gemeinsamen Willen repräsen -

tiret , nicht übereinstimmt , so ist er ein Privatwille ,
ein gegen den gemeinsamen Willen sich auflehnender ,
ihm widersprechender Wille , mithin Rebellion , und

mufs auf der Stelle , als solche , bestraft werden . Aber

er wird mit dem Willen der Gewalthaber nie überein ,
stimmen , und diese werden nie die Gemeine versamm¬
len wollen . Entweder , sie sind sich ihrer gerechten

Verwaltung bewufst ; so ist es ganz gegen den ur¬

sprünglichen gemeinsamen Willen , dafs ohne Noth

die Einzelnen , in ihren Privatgeschäften gestört wer¬

den , und in dem Gange des Rechts ein Aufenthalt ge¬
schehe . Oder sie sind sich ihres Unrechts bewufst ;

so ist nicht zu glauben , dafs . sie die Gewalt , die sie

jezt noch in den Händen haben , aufgeben , und ihren

Richter selbst zusammenrufen werden . Sie bleiben so¬

nach immerfort ihre eignen Richter ; sie haben kei¬

nen Richter über sich zu fürchten , weil seine Rea¬

lität von ihnen selbst abhängt ; und die Verfassung
bleibt ,
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bleibt , vor wie nach , despotisch . — Kurz : nur die
Gemeine selbst kann sich als Gemeine delilariren , sie
xnüfste mithin Gemeine seyn , ehe sie ist , welches ;
aufgestellter Weise , sich widerspricht .

Der Widerspruch ist nur so zu heben : Das Volk
wird durch die Constitution , im voraus , anf einen bestimm•*
ten Fall , als Cremeine erklärt .

Durch dieses constitulionelle Gesez könnte , welches
der zunächst jedem sich darbietende Fall ist , verordnet
werden , dafs das Volk zu gewissen , bestimmten Zei¬
ten , regelmäfsig , sich versammle , und sich von den
Magistratspersonen Rechenschaft über die Staatsver¬
waltung ablegen lasse . Eine solche Einrichtung ist
ausführbar in kleinen Staaten , besonders republikani¬
schen , wo ' die Volksmenge nicht sehr zerstreut wohnt ,daher leicht , und ohne grossen Zeitverlust sich ver¬
sammlet , auch die Staatsverwaltung einfach , und leicht
zu übersehen ist . Und doch verliert auch hier diese
grofse Rechtshandlung , durch die Gewöhnung an sie
von ihrer Würde ; man hat Zeit , seine Maasrege .ln auf
sie zu nehmen , und das Resultat derselben ist gemein¬hin , weniger der gemeinsame Wille , als der Privat¬
wille rankevöller , und ehrsüchtiger Partheyen . In ei¬
nem Staate von beträchtlicher Grölse aber — und es
ist in mehrern Rücksichten zu wünschen , dafs die
Staaten nicht klein seyen — würde , abgerechnet , dafs
auch die genannten Mifsbräuche in ihm nur ausgedehn¬ter , und gefährlicher zum Vorschein kommen würden ,
jenes Gesez nicht einmal ausführbar seyn , indem we¬
gen des damit nothwendig verhundnen Zeitverlusts ,und Störung in den Privatgeschäften , die Sorge , sich

gegen
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gegen Beeinträchtigung zu schützen , Selbst die gröfste

Beeinträchtigung für das Volk werden würde .

Es läfst sich sonach als Princip festsetzen : Die

Gemeine mufs nie , ohne JSoth , zusammengcrufen iver-

den : sobald es aber Noth timt , mufs sie sogleich beisam¬

men seyn , und sprechen können , und wollen.

Es ist nie Noth , dafs sie zusammentrete , und sie

wird es auch nie wollen , ehe nicht Recht , und Gesez

ganz aufhört zu wirken ; dann aber wird sie es müs¬

sen , und es sicherlich tlrun .

An ' das Recht jedes einzelnen , mufs , in einem

rechtnüifsigen Staate , Recht , und Gesez überhaupt ge¬

knüpft seyn ; also das Gesez mufs , wo es offenbar

nicht gewirkt hat , wie es sollte , (d . h . wenn , in der

bestimmten Zeit , über einen Rechtshandel , nicht ge¬

sprochen worden , oder , wenn die Anwendung der

Gewalt sich mit sich selbst in Widerspruch befindet ,

oder wenn sonst die Ungerechtigkeit , und Gewalt¬

tätigkeit klar ist ) ganz aufgehoben werden .

Wer soll nun urtheilen , oh dieser Fall vorhan¬

den sey ? Nicht die Gemeine , denn sie ist nicht ver¬

sammlet ; nicht die Staatsgewalt , denn sie wäre dann

Richter in ihrer eignen Sache . Noch weniger der , der

Unrecht gelitten zu haben glaubt , denn er wäre gleich -

fals Richter in seiner eignen Sache . Also — es mufs

ausdrücklich , für diese Beurtheilung , eine besondere Ge¬

walt durch die Co)istitution errichtet werden .

Diese Gewalt müfste die fortdauernde Aufsicht ,

über das Verfahren der öffentlichen Macht haben , und

wir können sie sonach Ephoren nennen .
—'— ’—'r~ Di #



Die exekutive Gewalt ist keinem '
Menschen ver¬

antwortlich , als der versammleten Gemeine ; die Epho¬
ren können daher die Gewalthaber nicht vor ihrem
Richterstuhl ziehen , aber sie müden den Gang der Ge¬
schäfte beständig beobachten , und sonach auch das
Recht haben , Erkundigungen einzuziehen , wo sie kön¬
nen . Die Ephoren dürfen die Urtlieile der Gewaltha¬
ber nicht aufhalten , da von denselben keine Apellation
Statt findet . Sie dürfen eben so wenig in irgend einer
Angelegenheit selbst Recht sprechen , da jener Magi¬
strat der alleinige Richter im Staate ist . Die Ephoren
haben sonach gar keine exekutive Gewalt . *)

Aber sie haben eine absolut prohibitive Gewalt ;
nicht die Ausführung dieses oder jenes besondern Rechts¬
schlusses zu verbieten , denn dann wären sie Richter ,
und die exekutive Gewalt wäre nicht inappellabel ; son¬
dern allen Rechtsgang , von Stund an , aufzuheben ,
die öffentliche Gewalt gänzlich , und in allen ihren
Theilen zu suspendiren . Ich will diese Aufhebung al¬
ler Rechtsgewalt nennen das Staatsinterdikt , (nach Ana¬
logie des kirchlichen Interdikts . Die Kirche hat die¬
ses untrügliche Mittel , den Gehorsam derer , die ihrer
bedürfen , zu erzwingen , längst erfunden .)

Es ist sonach Grundsaz der recht - und vernunft -
mäfsigen Staatsverfassung , dafs der absolut positiven

Macht

*) Darin ist das hier aus reiner Vernunft deducirte
Ephorat (im engern Sinne des Worts ) gänzlich un¬
terschieden von dem Ephorate in der Spartanischen
Verfassung , von der Staatsinquisition zu Venedig ,u . dergl . Die Volkstribunen in der Römischen Re¬
publik hatten mit demselben noch die meiste Aehn -
lichkeit .
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Macht eine absolut negative ah die Seite gesezt
, werde .

I ; Da die Ephoren gar keine Macht in den Händen
1 haben, die exekutive Gewalt aber eine unendliche Ue-

bermacht , so dürfte man fragen , wie denn die erstem
die letztere zwingen könnten , auf ihren blofsen Befehl
ihre Funktionen einzustellen . Aber dieser Zwang (in-^

■det sich von seihst . Denn durch die öffentlich anee-
D

kündigte Suspension , wird alles , was sie von diesem
Augenblicke an entscheiden , als ungültig , und rechts¬
unkräftig angekündiget ; und es iff natürlich , dafs kei¬
ne von nun an , von ihr verfällte Partliey , sich ihrem
Urtheile wird unterwerfen woollen , eben so wie keine,
die ihre Sache vor ihrem Richterstuhle gewonnen , sich
auf dieses Urtheil verlassen wird.

Ferner werden , durch das Interdikt , die bishe¬
rigen Verwalter der exekutiven Macht für blofse Fri-

J
vatpersonen , und alle ihre Befehle , Gewalt zu brau¬
chen , für rechtsunkräftig erklärt. Icde auf ihrem Be-

1 fehl , von der Stunde des Inderdikts an , begangene
Gewaltthätigkeit , ist Widerstand gegen den , durch
die Fphoren erklärten gemeinsamen Willen , mithin
Rebellion , mufs als solche beitraft werden , und wird

ganz gewil
’
s also bestraft, wie wir sogleich sehen wer¬

den .

Haben die Magistratspersonen für ihre Wiedersez -
lichkeit eine härtere Strafe zu erwarten , als ihnen oh¬
nedies bevorsteht , wenn sie vor der Gemeine sachfäl-

lig werden ? Dies kann nicht seyn , denn dann erwar¬
tet sie ohnedies die höchste : aber sie geben durch Wi -

O tier-



210

dersezlichkeit eine Sache schon verloren , die sie noch
immer gewinnen können ; und . ziehen sich schon durch
dieselbe , vor aller Untersuchung , über den Grund des
auferlegten Interdikts , die höchste Strafe zu , der sie
vielleicht noch hätten entgehen können . Sie werden
sonach schwerlich sich widersetzen .

.'4$Vb
1/iH * ;. !
iii&sr

f »; i
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Die Ankündigung des Interdikts ist zugleich die.
Zusammenberufung der Gemeine . Dieselbe ist , durch
das gröfste Unglült , das sie betreffen könnte , gezwun¬
gen , sich sogleich zu versammlen . Die Ephoren sind ,
der Natur der Sache nach Kläger , und haben den Vor-
trag .

Die Gemeine soll zusammen kommen , dadurch
wird nun nicht etwa gesagt , dafs alle Menschen , aus
allen Theilen des vielleicht sehr ausgedehnten Reichs
sich auf einem Platze versammlen sollen , welches in
mehrern Fällen ganz unmöglich seyn dürfte ; sondern
nur , dafs alle sich zu der vorhabenden Untersuchung ,
über welche gar wohl in jeder Stadt , und jedem Dor¬
fe des Reichs berathschlagt werden kann , sich vereini¬
gen , und jeder seine Stimme gebe . Wie es einztuich -
ten ist , um das Resultat des gemeinsamen Willens rein
zu bekommen , ist eine Frage der Politik , und keines -
Weges der Rechtslehre . Doch ist es , aus einem Grun¬
de , den wir tiefer unten anführen werden , nothwen -
dig , dafs hei dieser Berathschlagung wirklich grofse
Haufen des Volks , hier und da , auf einem Platze zu¬
sammen kommen .

Was die Gemeine beschliefst , wird constitutio -
nelles Gesez .

Es



Es ist clalier zuförderst nothwendig , dafs sie , —:
ihr Urtlieil über die Materie des Rechtsstreites ma » nunD
ausfallen , wie es wolle , -— bescliliessen , dafs das an¬

gekündigte Interdikt der Form nach rechtskräftig seyn ,
und dafs die Widefsezli 'chkeit dagegen als Rebellion
bestraft werden solle . Beschlössen sie' das GegentheiL
so höben sie alles Interdikt , mithin auch alle Wirksam¬
keit des Ephorats , sonach das Ephorat , dem Weseii
nach , selbst auf , und beschlössen über sich eine Ober¬
gewalt , die keine Verantwortlichkeit hätte , mithin ei -
ne Despotie , welches gegen das Reclitsgesez ist , und

überhaupt sich nicht erwarten läfst . Sie weiplen es
nicht than , weil das Recht an ihren Vortheil gebunden
ist.

Ferner , was die Materie des Rechtshandels anbe -

langt , so wird ihn Urtheil nothwendig gerecht , d . i :
dem ursprünglichen gemeinsamen Willen , gemäfs seyn .-
Wenn sie den Magistrat , der der Anklage der Eplio -
Ten zu Folge etwas ungestraft gelassen hat (über das
Faktum kann und mufs kein Zweifel obwalten ; und da¬
für haben die Ephoren zu sorgen ) , lossprechen , so be¬
scliliessen sie dadurch , das dies nie bestraft werden ,
sondern eine rechtmäfsige Handlung , seyn solle , die

gegen jeden von ijinen auch verübt werden könne .-
Wenn die exekutive Gewalt eines Widerspruchs in ih¬
rem Verfahren , öder einer offenbaren Ungerechtigkeit
angeschuldigt worden , und sie erklären , es se'

y da
kein Widerspruch oder keine Ungerechtigkeit, ’ so ma¬
chen sie die schwankendeoder offenbar rechtswidri¬

ge Maxime , nach welcher gerichtet worden , zu einein

Grundgesetze des Staats, - nach welchem jeder ünter
Q ihnen
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ihnen auch behandelt weiden will . Sie werden sonach ,
ohne Zweifel die Sache reiflich überlegen , und sich
vor einem ungerechten Spruche hüten .

Der verfällte Theil , es seyen die Ephoren , oder
die exekutive Macht , ist des Hochverraths schuldig .
Die erstem , wenn ihre Klage sich ungegründet befin¬
det , haben den Kechtsgang , als die höchste Angele¬
genheit des gemeinen Wesens , aufgehalten, - die lez-
tern , wenn sie schuldig befunden werden , haben der
Staatsgewalt sich zur Unterdrückung des Hechts be¬
dient .

Keinem wird leicht die Verantwortlichkeit der
Gewalthaber zu grofs scheinen : vielleicht aber die der
Ephoren . Es hat ihnen nun einmal geschienen , könn¬
te man sagen , dafs das Gesez in Gefahr sey ; sie haben
nach ihrem Gewissen gehandelt , und lediglich geirrt .
— Aber das gleiche kann ja von den Gewalthabern
auch gelten : — und überhaupt ist darauf zu antwor¬
ten : der Irrthum ist hier so gefährlich , als der böse
Wille , und das Gesez mufs mit gleicher Sorgfalt den
erstem zu verhindern suchen , als es den letztem unter -
drükt . Die weisesten unter dem Volke sollen zu Ma¬
gistratspersonen , und ganz besonders alte , gereifteMänner zu Ephoren gewählt werden .

Ueberdies werden ja wohl die Ephoren mit den
Gewalthabern , vor Ankündigung des Interdikts vor¬
her , unterhandeln , dieselben zu vermögen suchen , dafs
sie freiwillig , und ohne Aufsehen , die Ungerechtie -
keit abstellen ; oder gut machen ; und schon allein da¬
durch werden sie sich eine gründliche Einsicht in den
wahren Zusammenhang der Sache erwerben .

Der



Der Volksbeschlufs gilt zurück ; die nach den Ma¬

ximen , die durch ihn gemishilligt werden , gefüllten
Urtheile werden vernichtet , und die dadurch beschä¬

digten in ihren vorigen Stand wieder eingesezt ; doch

ohne Nachtheil ihrer Partheyen , welche auch nach ,
zwar ungegründetem , aber doch präsumtiven , Rechte

gehandelt haben . Der Schade inufs von den Richtern ,
die ihn verursacht haben , ersezt werden . Der Grund
dieser Gültigkeit auf das Vergangene ist folgender :
der nach dem Richterspruche saclifällige ' durfte nicht

davon appelliren , weil präsumirt werden mufste , dafs

der Wille der Richter mit dem wahren gemeinsamen
Willen , übereinkomme : der Grund der Gültigkeit des
Urtheils , war die Präsumtion seiner Gesezlichkeit . Jezt
findet sich das Gegentlieil : der Grund fällt weg , mit¬
hin auch das Begründete . lenes Urtheil ist so gut als

nicht gesprochen .

Die positive , und negative Macht , die Exekuto -

ren , und Ephoren sind , vor der versammleten Gemei¬

ne , zu richtende Partheyen , mithin können sie seihst

nicht Richter seyn in ihrer Sache , und gehören nicht

zur Gemeine , die man in dieser Rücksicht nun auch das

Folk nennen kann . — Die Ephoren instruiren den Pro -

zefs , wie oben bemerkt worden , und sind insofern

Kläger ; die Exekutoren verantworten sich , und sind

insofern die Beklagten .

Inwiefern gehören die Magistratspersonen ^ ura

Volke ? Diese Frage hat man , wie hei melirern

Fragen geschehen ist ,
'im Allgemeinen aufgeworfen ,

und im Allgemeinen , folglich einseitig , beantwortet ,
weil man zu bestimmen vergafs , unter welchen Um¬

ständen man sie beantwortet wissen wollte .
Hier



Hier haben wir die Antwort . Ehe sie gewählt
wurden , waren sie nicht Magistratspersonen , waren
sie gar nicht das , wa's sie jezt sind , sie waren etwas
anders , und gehörten insofern zum Volke . Werden
sie gleich für die Person als Repräsentanten gebohren ,
wie der Erbprinz , so haben sie nie dazu gehört . Die
gebohrnen Aristokraten , oder der Adel , sind vor ihrer
Wahl , zu einer Staatswürde -, Privatpersonen , und ge¬
hören zum Volke . Sie sind nicht Magistratspersonen ,
sondern nur ausschliessend wahlfähig . Dafs ihre Stirn-
me , wegen der zu befürchtenden Partheylichkeit für
die exekutive Gewalt , keinen schädlichen Einflufs auf
das Resultat des gemeinsamen Willens habe , dagegen
hat die Constitution Sorge z.u tragen, ' und wie es zu
verhüten sey , ist eine Frage der Politik .

Sobald nur die Wahl auf sie fällt , wenn sie die¬
selbe auch noch nicht angenommen haben , sind sie
schon ausgeschlossen vom Volke , denn sie unterhan¬
deln jezt mit demselben , und sind in dieser Unterhand¬
lung die eine Parthey , das Volk die andere . Erklären
sie sich bestimmt, , dafs sie das angetraone Amt nicht
annehmen , so treten sie dadurch wieder unter das Volk
zurück .

Nehmen sie dasselbe an , so sind sie dadurch auf
immer ausgeschlossen vom Volke .

Da sie sich , für öffentliche Sicherheit und Recht ,
mit ihrer eignen Person , und ihrer eignen Freiheit ,
verantwortlich macken , so müssen sie bei der Gesez -
gebung mehr , als eine Llos zustimmende , sie müssen
eine entscheidende negative Stimme (ein Veto ) haben ;

d . h.



(L h . es mufs ihnen im Uehertragungscontrakte frei ste¬

hen , zu sagen : nach solchen Gesetzen wollen wir nicht

regieren ; dann aber mufs es auch dem Volke frei stehen ,

zu sagen : willst du nicht nach Gesetzen regieren , die

unsrer Einsicht nach gut sind , so regiere ein anderer .

Sobald der Uebertragungscontrakt geschlossen ,

geschieht mit ihm zugleich die Unterwerfung , und es

ist , von nun an , keine Gemeine mehr da ; das Volk

ist gar kein Volk , kein Ganzes , sondern ein blosses

Aggregat von Unterthanen : und die Magistratsperso¬

nen gehören dann auch nicht zum Volke .

Wird , auf die beschriebne Weise durch Ankün¬

digung des Interdikts , die Gemeine versammlet , so

sind die Magistratspersohen , erwiesener Maafsen Par -

tliey , und gehören abermals nicht zum Volke . Gewin¬

nen sie den anhängigen grofsen Rechtshandel , so sind

sie wieder Magistrate , und gehören abermals nicht zum

Volke ; verlieren sie ihn , so ist die einzig mögliche

Strafe die Aussohliessung vom Staate , die Landesver¬

weisung , sie gehören sonach abermals nicht zum Vol¬

ke . Sie gehören demnach nie zu demselben , und wer -,

den durch den Uebertragungscontrakt auf immer davon

ausgeschlossen .)

X . ) An der absoluten Freiheit und persönlichen
Sicherheit der Ephoren hängt die Sicherheit des Gan¬

zen . Sie sind durch ihre Stelle bestimmt , der exeku¬

tiven , mit Uebermaclit versehenen , Gewalt , das Ge¬

gengewicht zu halten . Sie müssen daher zuförderst

gar nicht von ihr abhängig werden können , in Rück¬

sicht ihres Wohlseyns, - und sonach vorzüglich gut , und
ihr
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ihr gleich besoldet werden . Ferner sind sie , wie zu
erwarten , den Nachstellungen und Drohungen dieser
Gewalt ausgesezt , und haben keine Vertheidigung , aus¬
ser die Macht der Gemeine , die aber nicht beisammen
ist . Ihre Person mufs daher durch das Gesez gesichert
werden , d . i . sie müssen für unverlezlicb (sacrosancti )
erklärt werden . Die geringste Gcwaltthätigkeit gegensie , oder auch nur Androhung der Gewalt , ist Hoch-
verrath , d . i . unmittelbarer Angriff auf den Staat . Bios
er , v; on der executivcn Gewalt erregt , ist schon an
sich Ankündigung des Inderdikts ; denn die exekutive
Gewalt sondert dadurch unmittelbar , und klar ihren
Willen ab , von dem gemeinsamen Willen .

■ Ferner , die Macht des Volks mufs die Gewalt ,
welche die Executoren in den Händen haben , ohne al¬
lem Vergleich , übertreffen . Könnte die leztere der
erstem auch nur das Gegengewicht halten , so würde ,
falls die Exekutoren sich widersetzen wollten , wenig¬
stens ein Krieg entstehen zwischen ihnen und dein
Volke , der durch die Constitution unmöglich gemacht
werden mufs . Wäre die exekutive Gewalt übermäch¬
tig , oder könnte sie es auch nur im Kriege werden , so
könnte sie das Volk unterjochen , woraus eine unbeding¬
te Sklaverei entstehen würde .

Daher ist es Bedingung der Kechtmäfsigkeit jeder
bürgerlichen Verfassung , dafs , unter keinerlei Vor¬
wand , die exekutive Gewalt eine Macht in die Hände
bekomme , welche gegen die der Gemeine des gering *
sten Widerstandes fähig sey . Jeder Zweck mufs die¬
sem , dem höchst möglichen Zwecke , dem der Erhal¬
tung des Kechts überhaupt , aufgeopfert weiden .

F erner



■ J2I ?

Ferner ist es eben darum eine Hauptmaxime für

eine vernunftmäfsige Constitution , und es sind dahii >
abzweckende Veranstaltungen zu treffen , dafs bei Ver¬

sammlung der Gemeine allenthalben — etwa in den

Provincialstädten des Landes — so grofse Haufen zu -

sammen kommen , die den möglichen Versuchen der

executiven Gewalt sich zu widersetzen , gehörigen
Widerstand leisten können , dafs demnach sogleich ,
wie die Gemeine sich als Gemeine erklärt , eine sehr

respektable Macht auf den Beinen sey .

XI .) Eine wichtige Frage hierbei ist noch folgen¬
de : wodurch ist denn der Volksbeschlufs zu bestim -

rpen ? Mufs Einstimmigkeit seyn, . oder ist die Stim¬

menmehrheit hinreichend , und mufs die Minorität der

Majorität sich unterwerfen ?

Im Staatsvertrage überhaupt mufs Einstimmigkeit

seyn , wie oben gezeigt worden . Jeder mufs für sei¬

ne Person erklären , dafs er mit dieser bestimmten

Volksmenge , in ein gemeines Wesen , zur Erhaltung
des Rechts zusammentreten wolle .

In der Berathschlagung über die Walil der Magi -
Ö o o

•stratspersOlten verhielt sich die Sache schon anders .
Die Minorität war freilich nicht verbunden , der Stim¬

me der Majorität beizutreten ; aber da sie der schwä¬

chere Theil wurde , konnte sie durch den stärkern ge -

nöthigt werden , diesen Plaz , auf welchem die Mehr¬

heit nun ihre entworfene Constitution realisiren will ,
zu verlassen , und sich -irgendwo anders ansässig zu

machen . Will sie dies nicht , — und sie wird es um

vieles nicht wollen — so wird sie der Stimme der Ma¬

jorität beipflichten müssen . — Der Grund war der :
weil
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weil sie offenbar zu scbwacli seyn wurde , um zu wi¬
derstehen . Es liegt demnach schon im Beweise , dafs i
auch hier eine sehr entscheidende Majorität vorhanden
seyn müsse , so dafs der Ausschlag der Gewalt nicht
zweifelhaft , und ein Krieg , der immer unrechtmäfsig
ist , gar nicht zu befürchten sey : dafs es daher nicht
etwa auf eine , oder ein paar Stimmen mehr oder we¬
niger ankommen könne . Bis der erstere Fall eintritt ,
werden sie suchen müssen , sich unter einander zu ver¬
gleichen .

In der Beratschlagung über die Bechtmäfsigkeit
oder Unrechtmäfsigkeit des Verfahrens der angeklag -
ten exekutiven Gewalt , kann , unsern auf ° estellten
Prämisseil nach , gar keine grofse Verschiedenheit der
Meinungen herrschen . Zuförderst mufs das Faktum
klar da liegen , und wird es , der Natur der Sache nach .
Dann ist die Frage blos die : ist dies gerecht , oder
nicht , soll dies zu ewigen Zeiten gesezlich für uns
seyn , oder nicht ? Sie ist kurz , und mit einem ent¬
scheidenden Ja -, oder Nein zu beantworten . Es kön¬
nen daher nur zwei Meinungen obwalten , Bejahung
oder Verneinung , und ein Drittes ist nicht möglich .

Nun ist , vorausgesezt , dafs die Bürger alle we¬
nigstens die gemeine gesunde Urteilskraft besitzen ,über diese Frage sehr leicht zu entscheiden , und sie
hat , wie schon oben gezeigt worden , so unmittelbare
Beziehung auf jedes Einzelnen Wohl oder Wehe , dafs
sie , der Natur der Sache nach , fast immer ganz ein¬
stimmig wird beantwortet werden , und dafs man im
Voraus annehmen kann , dafs derjenige , der sie anders
beantwortet , als die Menge , entweder des gemeinen
Urteils nicht mächtig , oder partheyiscli sey . Eß wird

den
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den verständigem obliegen , die von . der ersten Klasse ,

in der Güte zu berichtigen , und sie zur allgemeinen

Meinung zu bringen . Ist es nicht möglich , sie zu

überzeugen , so machen sie sich sehr verdächtig , un¬

ter die leztere Klasse zu gehören , und schädliche Bür¬

ger zu seyn .
' Können sie sich mit dem Ausspruche

der ’
Majorität gar nicht vereinigen , so »sind sie aller¬

dings nicht verbunden , ihre Sicherheit von einem Ge¬

setze abhängen zu lassen , das sie "nicht für Recht er¬

kennen : aber unter einem Volke , das nach diesem Ge¬

setze sich richten läfst , können sie auch glicht länger
leben ; sie müssen sich daher aus den Grenzen des Staats

wegbegeben , — doch unbeschadet ihres Eigenthums ,
inwieferne dasselbe absolutes Eigenthum ist , und sie

es mit sich nehmen können , wovon zu seiner Zeit .

Da dieses seine grofsen Unbequemlichkeiten haben

dürfte ; so ist zu erwarten , dafs keiner sie überneh¬

men werde , ausser bei sehr fester Ueberzeugung , dafs

der Ausspruch der Majorität die allgemeine Sicherheit

zu Grunde richte , dafs er daher lieber ihrer Entschei¬

dung beitreten werde , so dafs daher der Besclilufs ein¬

stimmig ausfalle . — Es wird daher in meiner Theo¬

rie stets , wie immer , nicht die Rechtsgültigkeit der

Stimme der Majorität , sondern . nur die der Einstim¬

migkeit angenommen ; aber es wird behauptet , dafs

diejenigen , die sich der sehr entschiednen Majorität ,
welche in unserm Falle ; durch die Constitution gar

füglich auf Sieben Achtel ; odpr wohl noch höher an -

gesezt werden könnte , nicht unterwerfen wollen , da

durch aufhören , Mitglieder des Staats zu seyn , wo¬

durch die Einstimmigkeit hervorgebracht wird . —

Der Hauptpunkt , den man ja nicht aus der Acht zu
las -
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Jassen , ist der , dafs , erwiessener Maafsen , ein grd -
fser Unterscliied zwischen den meisten Stimmen , und
Allen , gar nicht Statt finden könne .

XII .) Unter der heschriebnen Verfassung mufs
unfehlbar und nothwendig nur das Recht , und dieses
stets herrschen , wenn nicht etwa die Ephoren mit der
exekutiven Gewalt sich vereinigen , um das Volk zu.
unterdrücken . Dieses lezte , und höchste Hindernd * ,
einer gerechten Verfassung mufs gleichfals gehoben
werden .

Die Ephoren sollen von der exekutiven Gewalt
nicht abhängig seyn , es soll unmöglich seyn , dafs ih¬
nen diese etwas angenehmes erweise . Sie müssen
mit den Verwaltern derselben nicht in Umgang , Ver¬
wandschaft , freundfchaftlichem Verhältnisse , und der¬
gleichen stehen . Das Volk wird darüber wachen ,
und die Ephoren .würden dadurch vor ’s erste das Zu¬
trauen desselben verlieren .

Ferner es ist rathsam , ja beinahe nothwendig ,
dafs die executive Macht auf Lebenszeit verliehen
werde , weil der Verwalter derselben seinen Stand
verliert ; aber es ist eben so rathsam , dafs das Epho -
rat -nur auf eine bestimmte Zeit verliehen werde , da
es gar nicht nöthig ist , dafs der Ephor durch dasselbe
seinen Stand verliere , Der ahgehende Ephor mufs
dem neuantretenden Rechenschaft über das , was wäh¬
rend der Verwaltung seines Amts sich zugetragen , ab -
legen ; ist etwas ungerechtes vorgefallen , und dauert
in seinen Folgen noch fort , so ist der neue Ephor oh¬
ne weiteres vei 'bunden , durch Ankündigung des Inter¬
dikts die Gemeine zu berufen , und über den abgegan - ,

genen



genen Ephor sowohl als über die Executoren , spre¬

chen zu lassen . Es ist einleuchtend dafs der schuldig

befundne Ephor als llochverräthcr zu bestrafen ist . —

Aber das Ephorat mit Ehre verwaltet zu haben , be¬

rechtige auf Lebenszeit zu den ehrenvollsten Auszeich¬

nungen .

Das Volk mufs die Ephoren ernennen ; nicht die

exekutive Gewalt ; welches offenbar ungereimt wäre ,
■■noch die Ephoren sich selbst , weil die neuen die Rich¬

ter der abgehenden sind , und diese sich durch ihre

Wahl vor allem Gericht sicher stellen könnten . Die

Weise , die Ephoren zu wählen , mufs in der Consti¬

tution bestimmt seyn . Man darf um das Ephorat nicht

anhalten ; auf wen das Auge und das ZutfSuen des

Volk fällt , welches , gerade um dieser erhabnen Wahl

willen , auf seine biedern , und grofsen Männer , fort¬

gehend aufmerken wird , derselbe wird Ephor .

XIII ) Sollen , nachdem diese Anstalten getroffen

worden , die Ephoren noch immer mit der exekutiven

Gewalt , gegen die Freiheit des Volks sich verbinden ,

so wird dazu nichts geringeres erfordert , als dafs un¬

ter den ersten Männern des Landes , die man ; nach

und nach , zu Ephoren gswählt ; in einer ganzen Rei¬

he derselben , auch nicht einer sey,
‘ der nicht schon

beim Antritte seines Amts bestochen worden ; ferner ,

dafs jeder in der ganzen Reihe auf dieses sllgemeine

Verderben mit solcher Zuversicht rechnen könne , dafs

er davon seine ganze Sicherheit abhänliig mache .

So etwas ist unmöglich , oder , wenn es möglich ist ,

so dürfte leicht geurtheilt werden ; dafs ein so verdorb -

nes Volk , worunter die allgemein für die besten an -



erkannten so niedrig gesinnt sind , kein kesseres Schik -
sal verdiene , als das , welches ihm zu Theil wird 1
Da aber eine strenge Wissenschaft seihst auf das aller -
unwahrscheinlichste Rücksicht zu nehmen hat '

, so
bleibt in diesem Falle folgende Auskunft , <

Jede Privatperson , die , gegen den Willen der
exekutiven Gewalt , in welchem , solange die Gemei¬
ne nicht beisammen ist , der gemeinsame Wille nie -
dergelegt ist , die Gemeine zusammenruft , und das
wird immer der Fall seyn , weil die exekutive Gewalt ,
deri Natur der Sache nach , sie nie zusammenrufen
will — ist , indem sein Wille gegen den präsumtiven
gemeinsaipen Willen sich auflehnt , und eine Macht
gegen i^ n- ’ sucht , ein Rebell , wie oben erwiesen
worden .

Aber -— welches wohl zu merken ist — da9
Volk *) ist nie Rebell , und der Ausdruck Rebellion,
von ihm gebraucht , ist die höchste Ungereimtheit , die
je gesagt worden ; denn das Volk ist in der That , und
nach dem Rechte , die höchste Gewalt , über welche
keine geht , die die Quelle aller andern Gewalt , und
die Gott allein verantwortlich ist . Durch seine Ver -
sannnlüng verliert die exekutive Gewalt die ihrige , in
der That , und nach dem Rechte . Nur gegen einen
hohem findet Rebellion Statt . Aber was auf der Erde
ist höher , denn das Volk ! Es könnte nur gegen sich
selbst rebelliren , welches ungereimt ist . Mur Gott
ist über das Volk ; soll daher gesagt werden können :

ein

*) Man verstehe wohl , dafs ich vom ganzen Volkerede -



ein Volk habe gegen seinen Fürsten rebellirt , so mufs

angenommen werden , dafs der Fürst ein Gott sey ,
welches schwer zu erweisen seyn dürfte .

Entweder also , das Volk steht in einem solchen

Falle selbst einmüthig auf , etwa auf besondere Ver¬

anlassung , wo die Gewalttätigkeit zu schrecklich in

die Augen leuchtet , und richtet Ephoren und Gewalt¬

haber . — Sein Aufstand ist , der Natur der Sache

nach , nicht nur der Form , sondern auch der Materie

nach stets , gerecht , denn solange , die Unsicherheit und

schlechte Verwaltung nicht alle drückt , und ' nicht all¬

gemein schädlich wird , sorgt jeder Einzelne nur für

sich , und sucht sich durchzudrängen , so gut er es ver¬

mag . Es ist nie ein Volk aufgestanden , wie Ein

Mann , und es wird nie eines aufstehen , wenn die

Ungerechtigkeit nicht auf das höchste gestiegen ist .

Oder , der zweite Fall : eine , oder mehrere Pri¬

vatpersonen , fordern die Unterthanen auf , sich zum

Volke zu constituiren : so sind diese freylich , der Prä¬

sumtion nach , Rebellen , und werden nach präsumti¬
ven Rechte , solange die Gemeine sich noch nicht con -

stituirt hat , dem präsumtiven gemeinsamen Willen

nach , von der exekutiven Gewalt , als solche gestraft ,
wenn dieselbe ihrer habhaft werden kann . Aber eine

ungerechte Gewalt ist stets schwach , weil sie incon¬

sequent ist , und die allgemeine Meinung , oft sogar
die Meinung derer , deren sie sich als Werkzeuge be¬

dient , gegen sich hat ; und sie ist schwächer , und

ohnmächtiger , je ungerechter sie ist . Je verächtlicher

daher die exekutive Gewalt ist , desto mehr Wahr¬
scheinlichkeit ist da , dafs jene Aufforderer des Volks

vors erste ihrer Ahndung entgehen werden .
Ent -
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Entweder nun die Gemeine stellt ihrem Aufrufe zu
Folge auf , oder nicht . Erfolgt das erstere , so verschwin¬
det die exekutive Gewalt in Nichts , die Gemeine wird

Richter zwischen ihr , und den Aufforderern , wie sie es
sonst zwischen ihr und den Ephoren ist . Findet die Ge-
jmeine ihre Aufforderung gegründet , so wird , durch den
nachher erklärten Willen der Gemeine , ihr Wille be¬
stätigt , als der wahre , gemeinsame Wille, - es zeigt
sich , dafs er das Materiale des Rechts enthalte , und
die ihm noch abgehende Form des Rechts erhält er
durch die Beistimmung der Gemeine . Sie sind durch
ihr Herz , und ihre Tngend Erhalter der Nation , und ,ohne Ruf natürliche Ephoren . Findet im Gegentheil
die Gemeine die Aufforderung , und Anklage dersel¬
ben , ungegründet , so sind sie Rehellen , und werden
von der Gemeine selbst , als solche , verurtheilt .

Steht das Volk nicht auf , so beweis ’ t dies , dafs
entireder die Bedrückung und öffentliche Unsicherheit }
noch nicllt merklich genug geworden , oder dafs wirk¬
lich keine sey ; oder : dafs das Volk zum Wollen der
Freiheit , und zur Einficht in seine Rechte noch nicht
erwacht sey , dafs es dem grofsen Rechtshandel , des¬
sen Entscheidung ihm angetragen wird , noch nicht
gewachsen sey , dafs es also nicht hätte aufgerufen
werden sollen . Die Aufforderer des Volks werden }
nach völlig gültigem äussern Rechte , als Rebellen be ?-
straft , ob sie wohl nach innerm Rechte , vor ihrem Ge¬
wissen , Märtyrer des Rechts seyn mögen . Sie wer¬
den ihrer Absicht nach vielleicht unschuldig , aber ih-
rer That nach , völlig schuldig bestraft ; sie hätten ih¬
re Nation besser kennen sollen . Wbnn eine solche
Nation zusammen gekommen wäre , so würde dadurch

die
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die Vernichtung und Aufhebung alles Rechts entstan¬
den seyn .

Die aufgestellten Anordnungen , über die Wahl
der Verwalter der exekutiven Macht ., die der Ephoren ,

1 und ihrer Pflichten , sind Gesetze über die Verwaltung
des Gesetzes ; und alle Gesetze dieser Art zusammen -
gefafst , heissen die Constitution . Wir haben sonach
in einem dritten Abschnitte des Staatsrechts zu reden

j
von der Constitution .

\ XIV .) Die Constitution ( es versteht sich , eine
S recht • und vernunftmäfsige ) ist unahändarlich , und

für ewige Zeiten gültig , und wird , im Bürgervertra¬
ge, als eine solche , nothwendig gesezt .

Denn jeder Einzelne mufs zu derselben seine Bei »
Stimmung geben ; und sie ist sonach durch den ursprüng¬
lichen gemeinsamen Willen garantirt . Nur unter der

I Garantie dieser bestimmten Constitution für seine Si¬
cherheit , hat jeder Einzelne sich in den Staat begeben .

, Er kann nicht genöthigt werden , einer andern seine
_i Beisliminung zu geben . Da er aber , fa.ls eine solche
1 andere dennoch duicbgesezt werden sollte , nicht un -
' ter einer Verfassung , die nach einer von ihm nicht ge¬

billigten Constitution , regiert würde , leben könnte ,
sondern den Staat , vei 'lassen müfste , welches gegen den
ursprünglichen Vertrag lauft , so draf überhaupt , wenn
auch nur ein Einziger dagegen wäre , die Constitution

j
nicht verändert werden . Es bedraf sonach , für eine

j solche Veränderung der Constitution , der absoluten Ein -
! stimuügkeit .

P Der



Der Unterschied dieser zur Veränderung der C ri .
atltution erforderlichen absoluten Einstimmigkeit - von
der oben deducirten relativen , ist der , .dafa die lede¬
re , im Nothfalle durch Ausschllesung mehrerer Ein - !-
zelnen aus dem Staate hervorgebracht werden darf ; j

Beitritt zur Majorität , bestimmt ; bei der absoluten ist
das Recht , Staatsbürger zu bleiben , absolut . •

Wir haben gesagt , eine Constitution , die über . ■
Baupt rechtmäfsig ist , d . h . die eine constituirte , aber
verantwortliche exekutive Macht , und ein Ephorat hat, ^sey unabänderlich . — Innerhalb dieses Umkreises ncm» i
lieh sind noch Modifikationen ins unendliche möglich *, ;und diese nähern Bestimmungen sind unabänderlich .

Ist die Constitution unreelltmäfsig , so darf sie
verändert werden , zu einer rechtmäfsiuen : und es ist :
nicht zu verätatten , dafs irgend einer sage : ich will
die bisherige Constitution nicht aufgehen . Denn nur jdurch die bisher Statt gefundene Unwissenheit . , und j
Unempfänglichkeit einer rechtmäfsigen , ist die Erd ul» i
dung der rechtswidrigen zu entschuldigen : aber sobald !
der Begriff des rechtsgemässen da ist ; nnd die Nation i
fähig ist , ihn zu realisiren , ist jeder verbunden ihn
anzunehmen , denn das Recht soll herrschen . j

Etwas anderes ist die Verbesserung , und Abändfi* i

be trieben , und das Gesez war darauf berechnet . C ;*

die erstere aber nicht , jöei der relativen Einstimmig .

rung der üivilgesezgebiyng . Diese findet sich von selbst .Der Staat bestand anfangs aus dieser bestimmten Men¬
schen Menge , die diese und jene bestimmten Gewer » !

Volks.



Volksmenge vermehrt sich , es entstehen neue Nah¬

rungszweige , — es versteht sich , dafs keiner entste¬
hen darf , ohne Bewilligung des Staats , — das Gesea
mufs sich jezt nothwendig ändern , um diesem ganz
veränderten Volke noch aupassend zu seyn , und die

exekutive Gewalt ist dafür verantwortlich , dafs es ihn »

immer anpasse .

XV . ) Der ganze beschriebene Mechanismus ist er¬

forderlich , zur Realisation eines rechtsgeinässen Ver¬

hältnisses unter den Menschen ; aber e3 ist gar nicht

nothwendig , dafs alle diese Triebfedern beständig in

äusserer , und sichtbarer Wirkung sind . Vielmehr , je
besser der Staat eingerichtet ist , desto weniger wird

man ilm bemerken , weil durch seine ruhende Kraft ,

durch sein inneres Gewicht , alle Möglichkeit seiner

äussern Wirksamkeit ; schon in der Entstehung aufge¬
hoben wird . Er selbst verhindert sich am Handeln, .

Das nächste , worauf der Staat geht , ist dies , die

Streitigkeiten der Bürger über Eigenthum zu entschei¬

den . le einfacher , kliirer , und allumfassender das

Gesez , je sicherer die unfehlbare Ausübung desselben

ist , desto wenigei wird cs dergleichen Streitigkeiten

geben , weil ein jeder ziemlich bestimmt wissen kann ,

was ihm gehöre , und nicht , und nicht leicht den , wie

er vorher sieht , vergeblichen Versuch machen wird ,

sich das Eigenthum des andern zuzneignen . Werden

die wenigen , die durch Trrthum noch veranlafst wer¬

den können , richtig , und für beide Theile einleuch¬

tend , entschieden , so giebt es keine \ er mechan . Denn

woher anders entstehen , all © VcitKiMtUon̂ als aus Hab¬
sucht ,
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sucht , und durch sie gereizter Leidenschaft , oderauch
aus Mangel , und Armuth , die nicht Statt linden wür¬
den , wenn das Gesez über das Eigenthum eines jeden
gehörig wachte ? und wie können sie entstehen , nach¬
dem die Quellen derselben abgeleitet sind ? Ein gutes
Civilgesez , und die strenge Verwaltung desselben ,hebt die Ausübung der Criminalgesezgebung ganz auf . —
Ueberdies , wer wagt ein Verbrechen , wenn er sicher
weifs , dal 's es entdeckt , und bestraft wird ? Nur ein hal¬
bes Iahrhundert so verlebt , so werden die Begriffe der
Verbr d en aus dem Bewufsisryn des glücklichen Volks,das nach solchen Gesetzen regiert wild , verschwinden .

Hat die exekutive Gewalt so wenig Geschäfte , so
ist ihr , um eben soviel die Möglichkeit ungerecht zu
seyn , abgeschniLten . Die selten vorkommende Aus¬
übung ihrer Gewalt ist ein , Ehrfurcht erregender , Akt
für sie , und das Volk ; aller Augen sind auf sie gerich¬tet , und die nöthige Ehrfurcht für die Nation wird
ihr Achtung für sich selbst geben , wenn zu befürchten
Wäre, dafs sie ausserdem keine haben würde 1.

Die Gewalt der Ephoren wird gleichfals keine An¬
wendung finden , weil die exekutive Macht immer ge¬recht ist , und es wird 311 kein Interdikt , also auch an
kein Volksgericht zu denken seyn .

Wenn es also möglich wäre , dafs irgend jemand
durch die aufgestellten Begriffe sich schrecken liesse ,
»nd dafs er sich bei einer Zusammenkunft des Volks
aujn Gericht , wer weifs , welche Greuel dächte , so bat
derselbe zwei Gründe , sich zu beruhigen . Zuförderst :
*ur der gesezlase Hanfe begeht Ausschweifung ««, nicht

der
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Hei' nach , und unter einem Gesetze sich versanunlende ,
und in gewisser Form beratbschlagonde . Die Formel
ist — im Vorbeigehen sey es gesagt — eine der höch¬
sten Wohlthaten für den Menschen . Indern sic ihnnö -

thigt , auf irgend etwas Bedacht zu nehmen , nöthigt
sie ihn überhaupt , mit Bedacht zu We . rke zu gehen .
Man meint es nicht gut mit der Menschheit , wenn man
sie aller Formulare übevheben will .

Dann , alle diese Anstalten sind nicht getroffen ,
um einzutreten , sondern nur , um die Fälle , in denen
sie eintreten müfsten , unmöglich zu machen . Eben ,
wo sie getroffen sind , sind sie überflüssig , und nur
da, wo sie nicht sind , wären sie nethig .
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In der Entfernung des Verf . vom Druckorte find
mehrere Fehler stehen gehliehen , wovon man fol-
gendezu verbessern bittet .

b . 7.
S. 21 -
S C2 *

S . 39 -
S . 41 .
S . 49.
S . 5 v
S. 57.

64 .
öp .

7 '5>
Bf
98 -
102 .

z . 2 . von uni eil , 3. immer , ft. nimmer .Z . 12 . dafs , ft . das .z . 8* v . u . 1 . ein , ft - im .
z - 5 ' v . u . 1. heben , ft. haben .z . iS - 1. fasse , ft . fasSt .i.
z . * 3- 1. Redlich! , lt. nedacht .
z . 3 - 3. ihn , ft . ihm.
z

’
1 .3- 1. unser , ft ! un .rev .

z . 5 - v . u . 1. ein l .imtzttlun , ft. eine Li¬
nie ziehen .

z . 13. v . u . 3. sie , ft . es.
z . v . u . mufste , ft . müfste .z. 6 , 3. des , ft. das.
z . 6 . v . u . 3. wird , ft. würde .
z . 4- 1. das , ft. dafs .
z . -7,* 3. dafs , ft . des erstem das in dieser

Zeile .
S . 10g . Z . 11 . v'. n . nach /«um ein ; und ft. Dar¬

um , ! . dnrum .
Sv iiQ - Z . x2 . 1. Reobisurtlieil , ft . Recht ,
S . 124 . Z . 4 - v . u . 1. Einen , ft . Einem ,
S. 129. z . 6. nach Untersuchung ein Komma , und

dann setze man hinzu , der Unter-
sin.huii . -r.

S. 130 . 1. Zeile . 1. Rc.chtsgesetze , ft . Rechsgesez .
S . T33 . Z . 12 . v . u . nach Jrti , seize man ein , it , ;
S . 144. z . 14. v u . setze man uacii die hinzu , der.
-S . i4 '

f . Z . 9- v . u . 3. jeden
’ ft. jedem .

S 156 . z . 3- 3. keines , ft . keins .
S . iüo . Z . 3 - v u . 1 . denn , it . dann .
S . i6r . Z - 1. herrenlosen , ft . herrenlose .
S . 176 . Z . IO . 1 . diesen , ft. diesem .
S . ij6 . Z. 16. 1. hatte , ft . hatte .
S. z . 5 - 1. den , ft, dem .
b . lg ;>. Z . 15 - v . u . nach unthütig setze man hinzu

ist .
S. 193 . Z . ft- vor es ein (
S. aob. Z. 3- nach sie setze man hinzu es.
S. 310 . S. 13- v . u . nuiis sieh Wegfällen .
$ . SLi.fi . Ö- i - nach lassen .

t

*
1

1

:1




	Vorderdeckel
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Titel
	[Seite]
	[Seite]

	Einleitung.
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Erstes Hauptstück. Deduktion des Begriffs vom Rechte.
	[Seite]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54

	Zweites Hauptstück. Deduktion der Anwendbarkeit des Rechtsbegriffs.
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103

	Drittes Haupstück. Systematische Anwendung des Rechtsbegriffs; oder die Rechtslehre.
	[Seite]
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160
	Seite 161
	Seite 162
	Seite 163
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Seite 177
	Seite 178
	Seite 179
	Seite 180
	Seite 181
	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184
	Seite 185
	Seite 186
	Seite 187
	Seite 188
	Seite 189
	Seite 190
	Seite 191
	Seite 192
	Seite 193
	Seite 194
	Seite 195
	Seite 196
	Seite 197
	Seite 198
	Seite 199
	Seite 200
	Seite 201
	Seite 202
	Seite 203
	Seite 204
	Seite 205
	Seite 206
	Seite 207
	Seite 208
	Seite 209
	Seite 210
	Seite 211
	Seite 212
	Seite 213
	Seite 214
	Seite 215
	Seite 216
	Seite 217
	Seite 218
	Seite 219
	Seite 220
	Seite 221
	Seite 222
	Seite 223
	Seite 224
	Seite 225
	Seite 226
	Seite 227
	Seite 228
	Seite 229
	[Seite]
	[Seite]


